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Können externe Effekte in Gegenwart unvollständiger Information über ihre Nutzen 
und Kosten im Rahmen privater Verhandlungen vollständig internalisiert werden, 
oder sollte besser der Staat für eine effiziente Ressourcenallokation sorgen? 
Die vorliegende Arbeit versucht, mit Hilfe neuerer informationsökonomischer 
Methoden Antworten auf diese Frage zu geben. Es zeigt sich, daß zentrale 
Regulierungsmaßnahmen gerade vor dem Hintergrund des Informationsproblems 
an Bedeutung gewinnen.
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Vorwort 

Eine der wichtigsten Aufgaben der finanzwissenschaftlichen Allokationstheo-

rie besteht in der Begründung der Notwendigkeit staatlicher Eingriffe in den Markt-

prozeß. Kaum bestritten ist dabei die Auffassung, daß ein Staatseingriff immer dann 

geboten ist, wenn Marktversagen vorliegt, d.h. wenn das freie Spiel der Marktkräfte 

nicht zu einer pareto-optimalen Allokation der Ressourcen führt. Die Geister schei-

den sich jedoch, sobald es um die Frage geht, wann der Markt tatsächlich versagt. 

Daß diese Frage nicht ohne weiteres zu beantworten ist, hat in der Vergangen-

heit v.a. die Diskussion um den geeigneten Weg zur Internalisierung externer Effek-

te gezeigt. Während für A. C. Pigou (1932) kein Zweifel daran bestand, daß Exter-

nalitäten zu Fehlallokationen führen, die nur durch einen Staatseingriff korrigiert 

werden können, brachte R. Coase (1960) diese Position stark ins Wanken, indem er 

auf die Möglichkeit einer vollständigen Internalisierung durch freiwillige Verhand-

lungen zwischen den betroffenen Parteien hinwies. Man kann wohl mit einigem 

Recht behaupten, daß es seit Coase schwierig geworden ist, unter bestimmten Rah-

menbedingungen Staatseingriffe zur Internalisierung externer Effekte zu begründen. 

Zu diesen Rahmenbedingungen gehört u. a. vollständige Information über Kosten 

und Nutzen, die mit der Ausübung der Externalität verbunden sind. Ist diese Vor-

aussetzung gegeben, besteht - zumindest bei Externalitätsproblemen mit einer gerin-

gen Anzahl von Beteiligten - kaum Anlaß, an der Effizienz privater Internalisie-

rungsverhandlungen zu zweifeln. Die Intervention einer Zentralinstanz wäre somit 

günstigstenfalls überflüssig. 

Nun ist aber die Annahme vollständiger Information zweifelsohne mehr als he-

roisch. Eine interessante Fragestellung ist deshalb, wie private Verhandlungen im 

Vergleich zu Staatseingriffen bei unvollständiger Information abschneiden. Intuitiv 

würde man wohl vermuten, daß sich unter diesen Umständen die Vorteilhaftigkeits-

relationen noch stärker zugunsten einer dezentralen Lösung verschieben. Das 

Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, inwieweit sich diese 

Vermutung bestätigt oder nicht. 

Die Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitar-

beiter von Prof. Dr. Wolfgang Buchholz am Institut für Volkswirtschaftslehre ein-

schließlich Ökonometrie der Universität Regensburg. Sie wurde im Mai 1994 von 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität als Dissertation ange-

nommen. 
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1. Einleitung: Überblick über die traditionelle Pigou-Coase-Kontroverse 

Unter den verschiedenen Ansätzen zur Begründung eines allokativen Markt-

versagens bei vollkommener Konkurrenz nimmt die Theorie externer Effekte zwei-
fellos eine gewisse Sonderstellung ein. Seit Arthur C. Pigou in seinem erstmals 
1920 erschienenen Werk "The Economics of Welfare" den Grundstein dieser Theo-

rie legte, zählt das Externalitätsproblem zu den am häufigsten und kontroversesten 

diskutierten wohlfahrtsökonomischen Fragestellungen. Dafür spricht allein schon 

die Fülle von Literaturbeiträgen, die im Zusammenhang damit erschienen sind. 

Wenn man nach den Gründen für die bis heute anhaltende Popularität und Aktualität 

dieser Thematik fragt, so ist zunächst festzustellen, daß die Auseinandersetzung mit 

der Umweltverschmutzung als einem der drängendsten Probleme unserer Zeit in-
nerhalb der Wirtschaftswissenschaften im wesentlichen auf der Theorie externer 
Effekte basiert. Die Umweltökonomie faßt seit den sechziger Jahren Umweltpro-
bleme im wesentlichen als Konsequenzen nicht internalisierter externer Effekte auf. 1 

Abgesehen von dieser eher wirtschaftspolitischen Dimension liegt die Bedeutung 

des Externalitätsproblems aber auch in starkem Maße auf theoretischer Ebene. Dies 

ist dadurch begründet, daß die Frage nach den Möglichkeiten der Internalisierung 

externer Effekte eine sehr fruchtbare Grundsatzdiskussion zwischen den Vertretern 

zweier grundlegend unterschiedlicher Denkrichtungen auslöste: Während die An-

hänger des sogenannten Pigou-Ansatzes zur Beseitigung von Fehlallokationen, die 

durch Externalitäten hervorgerufen werden, staatliche Interventionen befürworteten, 
hielten Ökonomen, die in der Coase-Tradition argumentierten, Staatseingriffe für 
übertrieben oder sogar schädlich. Dieser fast schon ideologische Streit, der bis in die 
Gegenwart andauert, hat im Laufe der Jahre zu einigen wichtigen Erkenntnissen 

geführt, deren Tragweite nicht allein auf das Externalitätsproblem beschränkt bleibt, 
sondern sich allgemein auf die Korrektur von Allokationsstörungen jeglicher Art 

erstreckt. Im folgenden soll ein kurzer Überblick über die Grundpositionen der Dis-
kussionsgegner und ihre wichtigsten Argumente in dieser Kontroverse gegeben 

werden. 

1Vgl. Baumol und Oates (1988, S. !). 
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1.1 Der Pigou-Ansatz 

Das Konzept externer Effekte wird von Pigou in Kapitel IX seiner "Economics 

of Welfare" entwickelt. 2 Die Abschnitte, in denen er sich auf die Begründung eines 

Marktversagens selbst bei vollkommener Konkurrenz bezieht, können zusammenge-

faßt in etwa wie folgt wiedergegeben werden: Die Maximierung der gesamtwirt-

schaftlichen Wohlfahrt erfordert eine Übereinstimmung der sozialen Nettogrenzpro-
dukte aller eingesetzten Ressourcen in ihren verschiedenen Verwendungen. Da sich 
nutzenmaximierende Individuen in ihren Entscheidungskalkülen aber an den priva-
ten Nettogrenzprodukten ihrer ökonomischen Aktivitäten orientieren und der 
Marktprozeß bei vollkommenem Wettbewerb über den Preismechanismus für deren 
Angleichung sorgt, führt die Verfolgung individueller Eigeninteressen immer dann 

zu Fehlallokationen, wenn privates und soziales Nettogrenzprodukt einer Aktivität 

voneinander abweichen. Eine Möglichkeit solcher Divergenzen ist gegeben, wenn 

die Aktivität eines bestimmten Individuums positive oder negative Auswirkungen 

auf andere Individuen mit sich bringt, ohne daß für diese Effekte Zahlungen von den 

Nutznießern gefordert werden können bzw. Kompensationen an die Geschädigten 

gezahlt werden müssen.3 Die Wurzel des Problems externer Effekte liegt also mit 
anderen Worten im fehlen von Preisen als Signale für ihre gesamten Nutzen oder 

Kosten. Unter diesen Umständen ist die Allokation der Ressourcen durch den Markt 

selbst unter den Bedingungen vollkommenen Wettbewerbs ineffizient. Pigous Fol-

gerung aus dieser Erkenntnis bestand in dem Ruf nach Staatseingriffen zur Korrek-
tur solcher Fehlallokationen: "lt is, however, possible for the State, if it so chooses, 

to remove the divergence in any field by 'extraordinary encouragements' or 

· extraordinary restraints' upon investment in that field. The most obvious forms 

which these encouragements and restraints may assume are, of course, those of 

bounties and taxes. "4 

Die Logik, die hinter dieser Überlegung steckt, ist einleuchtend: Wenn von 

bestimmten Aktivitäten mancher Agenten ökonomische Wirkungen ausgehen, für 

die der freie Markt keine Preise zustande bringt, dann muß eben der Staat in Form 

2s iehe Pigou (1932, S. 172 ff.). 
3Diese Definition, die sinngemäß von Pigou selbst stammt (Vgl. Pigou (1932, S. 183)), entspricht 
in etwa dem, was die moderne Literatur heute unter externen Effekten versteht. Pigou nennt dane-
ben noch zwei weitere Möglichkeiten der Divergenz zwischen sozialem und privatem Nettogrenz-
produkt bei vollkommener Konkurrenz. (Vgl. Pigou (! 932, S. 174 ff. bzw. S. 191 f. )). 
4siehe Pigou (1932, S. 192). 
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von Subventionen oder Steuern "künstliche" Preise schaffen, die den Individuen die 

gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen ihres Verhaltens aufzeigen und sie dazu an-

halten, diese bei ihren einzelwirtschaftlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Dieser Grundgedanke, von Pigou selbst noch etwas diffus und interpretationsbedürf-

tig formuliert\ wurde in der Folgezeit von zahlreichen Ökonomen aufgegriffen und 

so weit ausgearbeitet und verfeinert, daß auch die moderne Wohlfahrtsökonomie 

davon Gebrauch machen konnte. 

Die Kernaussage, die sich im Laufe der Zeit aus den früheren Arbeiten zum 

Pigou-Ansatz herauskristallisierte, kann in ihrer einfachsten Form mit Hilfe eines 

Diagramms erläutert werden, das mittlerweile aus vielen Lehrbüchern wohlbekannt 

ist. 

Abbildung 1 

DM 

X 

0 x* x' 

5Den vagen Charakter von Pigous Originaltext kritisiert auch Coase ( 1960, S. 39). 
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Abbildung l beschreibt ein einfaches Externalitätenmodell mit zwei Individuen, in 

dem das eine (der Verursacher oder Schädiger) einen negativen externen Effekt auf 

das andere (den Geschädigten) ausübt. Das Aktivitätsniveau des Schädigers (z.B. 

die Produktionsmenge eines bestimmten Gutes oder die Einsatzmenge eines be-

stimmten Produktionsfaktors) sei mit x bezeichnet. Die Kurve b'(x) stehe für den 

Zusatzgewinn, den der Verursacher durch die Erhöhung des Aktivitätsniveaus um 

eine marginale Einheit erzielen kann. Die Kurve d'(x) stelle den zusätzlichen Scha-

den dar, der dem Geschädigten durch eine marginale Erhöhung von x zugefügt wird. 

Der gesamte Gewinn b(x) bzw. der gesamte Schaden d(x) entspricht damit der Flä-

che unterhalb der jeweiligen Kurve. 

In Abwesenheit jeglicher staatlicher Regulierungsmaßnahmen würde der Ver-

ursacher das Aktivitätsniveau x' wählen, bei dem sein persönlicher Gewinn maxi-

mal ist. Bei x' ist aber der Grenzschaden des Geschädigten größer als der Grenzge-

winn des Schädigers, so daß aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine Einschränkung 

der Aktivität sinnvoll wäre. Das pareto-optimale Aktivitätsniveau läge bei x*, wo 

der Grenzschaden mit dem Grenzgewinn übereinstimmt, denn dort ist der gesamt-

wirtschaftliche Wohlfahrtsgewinn b(x) - d(x), der durch die Ausübung der Aktivität 

erzielt werden kann, maximal. 

Um die Durchsetzung von x* zu erzwingen, kann der Staat nun beim Verursa-

cher eine Steuer in Höhe von t* = d'(x*) = b'(x*) pro Einheit x erheben. Dadurch 

entstehen diesem zusätzliche Kosten t*x, und der erzielbare Nettogewinn beträgt 

nur noch b(x) - t*x. Das individuelle Gewinnmaximum des Verursachers liegt jetzt 

bei demjenigen Aktivitätsniveau, bei dem die Bedingung b'(x) = t* erfüllt ist. Dies 

ist aber per Definition von t* genau bei x* der Fall. Der externe Effekt kann also 

vollständig internalisiert werden, wenn der Staat eine Mengensteuer mit dem 

"richtigen" Steuersatz erhebt. Dieser Steuersatz muß exakt dem verursachten Grenz-

schaden im Pareto-Optimum entsprechen. 

Als Alternative zu dieser Pigou-Steuer bietet sich auch die Gewährung einer 

Subvention an. In diesem Fall gestattet man dem Schädiger die uneingeschränkte 

Ausübung seiner Aktivität, zahlt ihm aber für jede Einheit, um die er sein ursprüng-
lich optimales Aktivitätsniveau x' unterschreitet, einen Subventionsbetrag in Höhe 

von t*. Sein Gewinn ist nun durch b(x) + t*(x' - x) gegeben und man sieht sofort, 

daß die Bedingung für ein Gewinnmaximum mit der im Steuerfall übereinstimmt. 

Wenn man im Rahmen dieses einfachen Modells bleibt und insbesondere nicht da-

nach fragt, was mit den eingenommenen Steuern geschieht bzw. woher die Mittel 
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für die Subventionen stammen, dann sind die allokativen Wirkungen von Steuern 

und Subventionen identisch. 
Neben Steuern und Subventionen sind als weitere staatliche Lenkungsinstru-

mente die v.a. im Rahmen der Umweltökonomie diskutierten Auflagen- und Zertifi-
katslösungen zu nennen. Auf diese beiden Maßnahmen, die von der Grundidee her 

ebenfalls in die Pigou-Tradition einzuordnen sind, wird aber hier zunächst nicht nä-

her eingegangen. 

1.2 Der "Property-Rights"-Ansatz von Coase 

Vierzig Jahre nach dem Erscheinen von "The Economics of Welfare" übte Ro-

nald Coase (1960) in einem bahnbrechenden Artikel recht harsche Kritik an Pigous 

Vorschlag zur Bewältigung von Externalitätsproblemen. Seiner Meinung nach sei 
der Ruf nach Staatseingriffen zu voreilig, weil der Pigou-Ansatz nicht alle Möglich-
keiten einer erfolgreichen Internalisierung durch den freien Markt berücksichtige. 

Coases Gedanken, die diese Ansicht begründen, finden sich in den ersten Kapiteln 

seines Aufsatzes, in denen er anhand eines Beispiels erläutert, daß Ineffizienzen, die 
durch externe Effekte verursacht werden, prinzipiell auch durch private Verhand-
lungen zwischen den involvierten Individuen beseitigt werden können. Die in späte-

ren Jahren als "Coase-Theorem" bezeichnete Kernaussage dieser relativ langwieri-

gen Argumentation wurde von Turvey (1963) unter Verwendung der graphischen 

Darstellung, die schon Abbildung I zugrundegelegt wurde, auf den Punkt gebracht. 

(Siehe Abbildung 2). 
Die Ausgangslage sei dadurch gekennzeichnet, daß der Staat keinerlei Maß-

nahmen ergreift, um die Ausübung des negativen externen Effekts zu begrenzen. Es 
werden also weder Steuern erhoben noch ist der Verursacher gesetzlich verpflichtet, 

für die angerichteten Schäden aufzukommen. Die Behauptung ist nun, daß die Indi-
viduen in dieser Ausgangssituation das effiziente Aktivitätsniveau selbständig und 

ohne Zwang durch eine zentrale Instanz realisieren werden. Diese Behauptung wird 
folgendermaßen begründet: 

Das Aktivitätsniveau x· wird nicht dauerhaft bestehen bleiben, weil aufgrund 

der Divergenz zwischen Grenzgewinn und Grenzkosten durch eine Reduzierung ein 

zusätzlicher Wohlfahrtsgewinn möglich ist. Dieser potentielle Wohlfahrtsgewinn 
stellt für den Verursacher und den Geschädigten einen Anreiz dar, miteinander in 
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Abbildung 2 
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d'(x) 
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0 x* x· 

Verhandlungen über eine Einschränkung der Aktivität und die Aufteilung des damit 

verbundenen Gewinns einzutreten. Da rationale Individuen einen solchen Verhand-

lungsspielraum nützen werden und dieser erst erschöpft ist, wenn Grenzgewinn und 

Grenzkosten übereinstimmen, wird sich zwangsläufig das effiziente Aktivitätsni-

veau einstellen. 

So ist es beispielsweise denkbar, daß der Geschädigte dem Schädiger für die 

Einschränkung seiner Aktivität eine Kompensation in Höhe der damit verbundenen 

Gewinneinbußen anbietet. Da sich der Schädiger durch dieses Angebot im Ver-

gleich zur Ausgangssituation nicht verschlechtert, hat er keinen Grund, es abzuleh-

nen. Für den Geschädigten lohnt sich eine Reduzierung des Aktivitätsniveaus, so-

lange sein Grenzschaden höher ist als die marginale Kompensationszahlung, die 

dem Grenzgewinn des Schädigers entspricht. Das für ihn individuell optimale Akti-

vitätsniveau ist demzufolge identisch mit dem Pareto-Optimum x*. Die Entschädi-

gung, die er an den Verursacher zu zahlen hat, beträgt b(x')-b(x*)= J>' (x)dx. 
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Sein eigener Bruttonutzenzuwachs kann durch die vermiedene Schadensdifferenz 

d(x')-d(x*)= J:.'d'(x)dx quantifiziert werden, so daß der Nettonutzenzuwachs 

d(x')-d(x*)-[b(x')- b(x*)]= r d'(x)- b'(x)dx beträgt. Dieser entspricht in Ab-

bildung 2 der schraffierten Dreiecksfläche und ist offensichtlich gleich dem ge-
samtwirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn, der beim Übergang von x' nach x* erziel-

bar ist. 
Als Alternative zu dieser Verhandlungslösung wäre es genauso denkbar, daß 

der Schädiger dem Geschädigten die Reduktion von x' auf x* gegen eine Kompen-

sation in Höhe von d(x')-d(x*)= r d'(x)dx von sich aus anbietet. Die Differenz 

zwischen diesem Betrag, der der maximalen Zahlungsbereitschaft des Geschädigten 
für die Senkung des Aktivitätsniveaus von x' aufx* entspricht, und den Gewinnein-

bußen b(x')-b(x*)= J:.'b'(x)dx ergibt den Nettogewinn, den der Schädiger durch 

dieses Arrangement erzielt. Dieser Nettogewinn ist wieder gleich dem gesamtwirt-

schaftlichen Überschuß. 

Neben diesen beiden Extremfällen, in denen sich jeweils ein Verhandlungs-

partner den gesamten Wohlfahrtsgewinn aneignen kann, kommen als Verhandlungs-
ergebnisse auch alle Zwischenlösungen in Frage, die eine Aufteilung des Über-

schusses vorsehen. Wenn sich die Verhandlungspartner auf einen bestimmten Ver-

teilungsschlüssel geeinigt haben, dann ist klar, daß beide für das Aktivitätsniveau x* 
plädieren werden, da andernfalls der zu verteilende "Kuchen" nicht maximal wäre. 

Individuelle Nutzenmaximierung führt also in diesen Beispielen zur Durchset-

zung des effizienten Aktivitätsniveaus x* auch ohne Staatseingriffe. Alles was der 
Staat in dieser Situation zu tun habe, so wird weiter argumentiert, sei die Garantie 

einer Eigentumsordnung, in der festgelegt werden solle, ob der Schädiger, wie in 

den obigen Beispielen, a priori das Recht auf eine uneingeschränkte Ausübung sei-

ner Aktivität haben soll (Laisser-Faire-Prinzip) oder ob dem Geschädigten ein Veto-

recht gegen eine Beeinträchtigung eingeräumt werden soll (Verursacherprinzip). 

Die Tatsache, daß im ersten Fall der Geschädigte für eine Einschränkung der Pro-
duktion zu zahlen habe, im zweiten Fall dagegen der Schädiger sich die Erlaubnis 

zur Aufnahme der Produktion erst erkaufen müsse, habe keinen Einfluß auf die 
Effizienzeigenschaften der Verhandlungslösung.6 Wenn also die privaten Wirt-

6Vgl. Coase (1960, S. 8). Auf eine Beschreibung möglicher Verhandlungslösungen im Falle des 
Verursacherprinzips wird hier zunächst verzichtet. Dieses Szenario wird in den folgenden beiden 
Kapiteln ausführlich behandelt. Die Tatsache, daß sich bei allen Varianten das gleiche pareto-op-
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schaftssubjekte bei klaren Eigentumsverhältnissen selbst für eine vollständige Inter-

nalisierung sorgen können, seien weitergehende Interventionen durch eine Zentral-

instanz bestenfalls überflüssig, wenn nicht gar schädlich. Diese Ansicht kommt 

bildhaft in einem Zitat von Worcester (1972, S. 5) zum Ausdruck, in dem Staatsein-
griffe in dieser Situation als "drugs for a patient who is not ill" bezeichnet werden. 

1.3 Hauptargumente der Pigou-Coase-Kontroverse 

Wenn man die Vorschläge von Pigou und Coase auf dieser stark vereinfachen-

den Ebene vergleicht, dann stellt sich die Frage, worin nun eigentlich die Unter-

schiede zwischen beiden Ansätzen zu suchen sind. Bei bisheriger Sicht der Dinge 

könnte man jedenfalls zu der Ansicht gelangen, daß beide Konzepte zumindest unter 

allokativen Gesichtspunkten gleichwertig und Diskussionen für und wider Staats-

eingriffe im Grunde genommen überflüssig sind. Dies ist zumindest der Eindruck, 
den viele Lehrbuchdarstellungen dem Leser, der sich zum erstenmal mit der The-

matik externer Effekte befaßt, vermitteln. Das liegt daran, daß diese Darstellungen 
von Rahmenbedingungen ausgehen, die jeweils die Idealvoraussetzungen für die 

Gültigkeit beider Theorien schaffen. Unterschiede ergeben sich erst, wenn man über 

diesen eng gesteckten Rahmen hinausgeht. 

1.3.1 Einwände gegen den Pigou-Ansatz 

Bereits Coase selbst wies, was die Grenzen bzw. die Schädlichkeit einer staat-

lichen Regulierung betriffi, auf die Möglichkeit eines sog. "Staatsversagens" hin.7 

So sei von einer fehlbaren Bürokratie, die anstatt Wettbewerbszwängen eher 
politischem Druck ausgesetzt sei, nicht zu erwarten, daß sie im Vergleich zu einer 

dezentralen Problemlösung höhere Effizienzgewinne realisieren könne. Für dieses 

Argument spricht beispielsweise, daß von vielen staatlichen Maßnahmen, die 

timale Aktivitätsniveau einstellt, ist in diesem einfachen Modell durch das fehlen von Einkom-
menseffekten bedingt. In einem Modell, in dem Einkommenseffekte eine Rolle spielen, ist das 
Verhandlungsergebnis zwar effizient, aber nicht mehr unabhängig von der Haftungsregel. Der Teil 
des Coase-Theorems, der als "Invarianzthese" bezeichnet wird, gilt dann also nicht. (Vgl. Endres 
(1977, S. 639 f.)). 
7vgl. Coase (1960, S. 18). 



9 

prinzipiell zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt, gemessen etwa am 

Zuwachs des Sozialprodukts, führen, nicht alle Individuen der Gesellschaft 

profitieren, sondern daß es meist auch "Verlierer" gibt, die sich schlechter stellen. 

Wenn in solchen Situationen die negativen Verteilungswirkungen nicht durch ent-

sprechende Kompensationsmaßnahmen gemildert werden können, so ist es möglich, 

daß die Durchführung der jeweiligen Maßnahme bei einem Großteil der Bevölke-

rung auf Ablehnung stößt. Berücksichtigt man, daß die Regierung eines demokrati-

schen Staates ein Interesse an ihrer Wiederwahl hat, dann erscheint es aus ihrer 

Sicht u.U. geboten, auf die Verwirklichung der Maßnahme zu verzichten. Das Effi-

zienzziel tritt dann gegenüber wahlstrategischen Überlegungen in den Hintergrund. 

Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit Staatsversagen häufig ange-

führt wird, läuft darauf hinaus, daß sich der Staat im Falle einer Regulierung exter-

ner Effekte mittels einer Pigou-Steuer eher von dem Motiv der Erzielung eines mög-

lichst hohen Steueraufkommens leiten lassen könnte. Da eine Anhebung der Steuer 

die privatwirtschaftlichen Kosten der Externalität bei deren Verursachern erhöht, 

wird mit dem Aktivitätsniveau die Bemessungsgrundlage und möglicherweise auch 

das Steueraufkommen kleiner. Dieser sog. "Laffer-Effekt" spielt z.B. in der Diskus-

sion um das Ausmaß der Erhöhung der Mineralölsteuer eine gewisse Rolle. Ver-

schiedene Umweltverbände sind der Ansicht, daß die Mineralölsteuer unter ökologi-

schen Gesichtspunkten viel drastischer erhöht werden sollte als tatsächlich gesche-

hen. Sie unterstellen der Regierung, sie wolle den Mineralöverbrauch nicht wirklich 

einschränken sondern die in den gegenwärtigen Preisbereichen offensichtlich relativ 

unelastische Nachfrage weitgehend konstant halten und damit das Steueraufkom-

men erhöhen. Das umweltpolitische Motiv sei nur ein Deckmantel für dieses Ziel. 

Ein weiterer Einwand gegen die Erhebung einer Pigou-Steuer geht zurück auf eine 

Arbeit von Buchanan und Stubblebine (1962). Dieser Einwand wurde ebenfalls von 

Turvey ( 1963) im Rahmen der oben eingeführten graphischen Darstellung ver-

deutlicht (siehe Abbildung 3): Um mit Hilfe einer Pigou-Steuer die vollständige In-

ternalisierung des externen Effekts zu erreichen, müßte der Steuerbetrag t*, den der 

Schädiger pro Mengeneinheit zu zahlen hat, mit dem Grenzschaden im Pareto-Opti-

mum, also mit d'(x*), übereinstimmen. Dieser Steuerbetrag entspricht in der Gra-

phik der Strecke Px*. Der Grenzgewinn des Schädigers nach Steuern ist dann durch 

b'(x) - t* gegeben. Da jetzt aber an der Stelle x* bei einer weiteren Reduktion des 

Externalitätsniveaus die marginale Kosteneinsparung beim Geschädigten größer ist 
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Abbildung 3 
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als die marginale Gewinneinbuße des Schädigers, besteht immer noch ein gewisser 
Verhandlungsspielraum: Der Geschädigte kann seine Position weiter verbessern, in-

dem er dem Schädiger für eine zusätzliche Senkung des Aktivitätsniveaus aufx'' ei-

ne Kompensation in Höhe von r: b' (x)-t *dx anbietet. Der Schädiger hätte keine 

Veranlassung, dieses Angebot abzulehnen, da es ihn nicht schlechter stellt. Bei der 

dann erreichten Verhandlungslösung x" ist aber der gesamtwirtschaftlich relevante 

marginale Bruttogewinn des Schädigers größer als der externe Grenzschaden, so 

daß ein ineffizient niedriges Aktivitätsniveau resultiert. Ohne die Erhebung der Pi-

gou-Steuer hätten Verhandlungen zu einem pareto-optimalen Ergebnis geführt. Die 
Steuer wird also in dieser Situation selbst zur Ursache der Fehlallokation. 



11 

1.3.2 Einwände gegen den Property-Rights-Ansatz 

Diejenigen Ökonomen, die dem Staat bei der Internalisierung externer Effekte 
mehr zutrauten als dem freien Markt, versuchten weniger, die oben genannte Kritik 

unmittelbar zurückzuweisen, als ihrerseits die Position der Coase-Anhänger mit den 
unterschiedlichsten Argumenten aufzuweichen. 

Zur Begründung der eingeschränkten Tauglichkeit des von Coase propagierten 
dezentralen Lösungsansatzes wird häufig das sogenannte "Transaktionskosten-Ar-

gument" angeführt: Wird über das Ausmaß eines externen Effekts verhandelt, so 

könne dies Kosten verursachen, die beispielsweise auf die Organisation des Ver-

handlungsprozesses selbst, auf Probleme mit der Identifikation der Verhandlungs-

partner oder auf Schwierigkeiten bei der Überwachung der Einhaltung der Verträge 

zurückzuführen seien. übersteigen diese Kosten die möglichen Wohlfahrtsgewinne 
einer Internalisierung, so unterbleibe eine aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive 
prinzipiell erwünschte Vereinbarung. Je größer die Anzahl der involvierten Indivi-

duen, desto höher dürften tendenziell diese Transaktionskosten sein. Coase selbst 

hat diesen Einwand in seiner Arbeit bereits vorweggenommen, wies jedoch aus-

drücklich darauf hin, daß staatliche Maßnahmen ebenfalls mit Transaktionskosten 

verbunden seien.8 Die Tatsache, daß die Marktlösung in dieser Hinsicht nicht voll-

kommen sei, erlaube deshalb noch nicht die Schlußfolgerung, eine zentrale Regulie-

rung müsse zwangsläufig überlegen sein. 

Als weiteres Standardargument gegen die Brauchbarkeit des Coase-Ansatzes 
ist das sogenannte "Free-Rider-Problem" zu nennen: Wenn beispielsweise mehrere 
Individuen von einem negativen externen Effekt beeinträchtigt werden und einen 

Schädiger prinzipiell durch Ausgleichszahlungen zu einer Einschränkung seiner Ak-

tivität bewegen könnten, so hat eine solche Einschränkung den Charakter eines öf-

fentlichen Gutes: Jeder Geschädigte profitiert von der Reduktion in gleicher Weise 

(Nicht-Rivalität), auch wenn er sich selbst nicht an den Zahlungen beteiligt (Nicht-
Ausschließbarkeit). Im Extremfall (bei sehr vielen Geschädigten) hat die Verweige-

rung des Beitrags durch ein einzelnes Individuum aus dessen Sicht einen vernach-
lässigbaren Effekt auf das vereinbarte Aktivitätsniveau, so daß der Einzelne seine 
Nutzenposition verbessern kann, wenn alle anderen ihren Beitrag leisten, er selbst 
aber nicht. Wenn alle Geschädigten diese "Schwarzfahrerposition" einnehmen wol-

8s iehe Coase (1960, S. 15 f. u. S. 19). 
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len, verweigert letztendlich jeder seinen Beitrag und es kommt gar nicht erst zum 
Vertragsabschluß.9 

Ein dritter Einwand wird offenbar, wenn man sich nochmals die eingangs er-
wähnten Beispiele für mögliche Verhandlungslösungen vergegenwärtigt. In diesen 

Beispielen wurde das Problem der Aufteilung des Wohlfahrtsgewinns als gelöst be-

trachtet, sei es in der Form, daß sich einer der Verhandlungspartner den gesamten 
Internalisierungsgewinn aneignen konnte, oder daß beide sich auf einen Vertei-
lungsschlüssel einigen konnten. Tatsächlich ist jedoch zu befürchten, daß der Inter-

essengegensatz bei der Aufteilung des Wohlfahrtsgewinns zu Ineffizienzen führt, 

weil die Durchsetzung der pareto-optimalen Allokation erst nach einer diesbezügli-

chen Einigung erfolgen kann. Solange jedoch keine Übereinstimmung zwischen den 

verhandelnden Parteien besteht, drohen Wohlfahrtsverluste durch eine unnötig lange 

Aufrechterhaltung des ineffizienten Zustandes. Darüber hinaus können sich u.U. 

während der Verhandlungen über den Verteilungsschlüssel die allgemeinen Rah-

menbedingungen (z.B. Technologien, Präferenzen) ändern, was die Einigung noch 

weiter hinauszögern würde.1° Über derartige Hindernisse könnte sich eine Zentral-
instanz per Dekret leicht hinwegsetzen. 

Als letzter traditioneller Kritikpunkt am Coase-Theorem sei noch ein Argu-
ment angesprochen, das auf die Möglichkeit des sog. "Rent-Seekings" bei Gültigkeit 

des Laisser-Faire-Prinzips abzielt und der von Coase vertretenen Auffassung wider-

spricht, es sei für eine erfolgreiche Internalisierung unerheblich, ob dem Schädiger 

oder dem Geschädigten das Eigentumsrecht zugesprochen werde. Dieses Argument 
geht aufMumey (1971) zurück und wurde ebenfalls anhand der von Turvey entwik-

kelten Graphik präsentiert. (Siehe Abbildung 4). 
Die Ausgangssituation sei dadurch gekennzeichnet, daß ein Unternehmen die 

Wahl habe, eines von zwei Projekten, A oder B, durchzuführen. Beide Projekte 
bringen den gleichen Gewinn, Projekt B verursache aber im Gegensatz zu Projekt A 
einen externen Schaden. Der Grenzgewinn des Verursachers sei wieder mit b'(x), 

der Grenzschaden des Betroffenen bei Durchführung von Projekt B mit d'(x) be-

zeichnet. Der rechtliche Rahmen, innerhalb dessen Verhandlungen zwischen Schä-
diger und Geschädigtem stattfinden können, sei durch das Laisser-Faire-Prinzip 

definiert; der Geschädigte müßte also den Schädiger für eine Reduktion von x 

9yg). z.B. auch Calabresi (1967), Mishan (1971, S. 21 ff.), Endres (1977, S. 646) oder Weimann 
(1990, S.45 f.). 
IOvgl. Endres (1977, S. 642). 
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Abbildung 4 
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kompensieren. Es wäre in der geschilderten Situation natürlich effizient, Projekt A 
durchzuführen und auf dem Niveau x' zu produzieren. Für den Schädiger macht es 

allerdings zunächst keinen Unterschied, für welches Projekt er sich entscheidet: In 

beiden Fällen beträgt sein Gewinn b(x')= r b'(x) dx, nur die Zusammensetzung 

hängt davon ab, welches Projekt er verwirklicht: Bei Durchführung von Projekt A 
resultiert der Gewinn ausschließlich aus der laufenden Produktion, bei Durchfüh-

rung von Projekt B kann der Schädiger davon ausgehen, daß der Geschädigte ihm 

freiwillig eine Kompensationszahlung in Höhe von b(x')-b(x")= f:b'(x) dx für 

eine Einschränkung des Outputs auf x'' anbieten wird. Der restliche Gewinn stammt 

dann ebenfalls aus der laufenden Produktion. 

Dem Geschädigten wäre dagegen eine Entscheidung zugunsten von Projekt A 

lieber, da er in diesem Fall keine Kosten zu tragen hätte, während er bei Durchfüh-

rung von Projekt Ban den Schädiger J:,:b'(x)dx zahlen und außerdem einen Scha-

den in Höhe von d(x")= r· d'(x)dx tolerieren müßte. Diesen Umstand könnte sich 
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nun der Schädiger zunutze machen und dem Geschädigten androhen, er werde Pro-

jekt B realisieren, wenn er nicht mindestens eine Zahlung in Höhe von r d' (x)dx 

+ { b'(x)dx erhalten würde. Diese Drohung wäre glaubhaft, da der Schädiger im 

Falle einer Ablehnung dieser Forderung indifferent wäre zwischen der Durchfüh-

rung von Projekt A und Projekt B. Der Geschädigte könnte sich seinerseits durch 

eine Verweigerung dieser Zahlung nicht besserstellen, so daß die endgültige Ver-
handlungslösung wie folgt charakterisiert werden kann: Der Schädiger wählt Projekt 

A, produziert die Menge x' und läßt sich für den Verzicht auf die Durchführung von 

Projekt Beine zusätzliche Rente in Höhe von r d'(x)dx + f:b'(x)dx zahlen. 

Dieses Verhandlungsergebnis scheint auf den ersten Blick kein allokatives 
Problem aufzuwerfen, denn die Wahl von Projekt A und Produktionsmenge x' ist 

effizient. Mumey bringt dagegen jedoch einen Einwand vor, der nicht unmittelbar 
innerhalb des gewählten Modellrahmens erkennbar ist: Man müsse berücksichtigen, 

daß die Möglichkeit der Erpressung solcher Zusatzrenten Ameize zur Aufwendung 

von Ressourcen für die Entwicklung von Drohpotentialen schaffe. Man könnte sich 
beispielsweise vorstellen, daß der Schädiger erst Mittel in die Entwicklung von Plä-

nen zur Durchführung von Projekt B investieren muß, um die Glaubwürdigkeit sei-
ner Drohung unter Beweis zu stellen. Wenn diese Investitionsausgaben kleiner sind 

als die erzielbare Zusatzrente, lohnt sich die Erpressung für den Schädiger. Ein Res-

sourcenverzehr für derartige Zwecke ist natürlich aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 

reine Verschwendung. 
Die Gefahr der Entwicklung von Drohpotentialen der beschriebenen Art be-

steht nur bei Zugrundelegung des Laisser-Faire-Prinzips: Da der Schädiger im Rah-

men dieser Rechtsordnung bei der Ausübung seiner Aktivität keinen Beschränkun-
gen unterliegt, kann er für den Fall, daß der Geschädigte nicht auf seine Forderun-

gen eingeht, jede noch so harte Drohung, sofern sie nur glaubhaft ist, wahr machen, 

ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Dadurch ist es ihm möglich, den 

Geschädigten bewußt in eine ungünstige Verhandlungsposition zu drängen und hö-

here Kompensationszahlungen zu erpressen. Gilt dagegen das Verursacherprinzip, 

dann ist die Nutzenposition, die der Schädiger im Falle einer Nichteinigung erreicht, 

von vornherein nach unten beschränkt. Schlimmstenfalls muß er auf die Ausübung 
seiner Aktivität und die damit verbundenen Gewinne verzichten. Der Geschädigte 
hat aber keine Möglichkeit, die Verhandlungsposition des Schädigers zu schwächen, 

so daß für ihn kein Ameiz besteht, nach Möglichkeiten zum Aufbau von Drohpoten-
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tialen zu suchen und dafür Ressourcen zu verschwenden. 11 Aus diesen Überlegun-

gen kann gefolgert werden, daß es, anders als von Coase behauptet, sehr wohl von 

der Verteilung der Eigentumsrechte abhängen kann, ob die erreichte Verhandlungs-

lösung effizient ist oder nicht. 

1.4 Unvollständige Information: Ein Problem in beiden Ansätzen 

Wenn man an dieser Stelle versucht, anhand der oben geschilderten Kontro-

verse eine Aussage darüber zu treffen, ob eine zentrale Regulierung externer Effekte 
einer dezentralen "Marktlösung" vorzuziehen ist oder nicht, wird man wohl in 

Schwierigkeiten geraten. Bei objektiver Betrachtung wird man zugeben müssen, daß 

jedem einzelnen der bisher angeführten Argumente eine gewisse Berechtigung nicht 

abzusprechen ist. Was bringt aber diese Erkenntnis im Hinblick auf die Beantwor-

tung der Frage nach der geeigneten Institution zur Lösung des Externalitätenpro-

blems? Wenn man in der eingangs eingeführten einfachen Modellwelt zu dem 
Schluß kam, daß sowohl durch Staatseingriffe als auch durch private Verhandlun-

gen eine erfolgreiche Internalisierung möglich ist, so muß man nun nach genauerer 
Betrachtung erkennen, daß unter etwas realistischeren Rahmenbedingungen weder 
das eine noch das andere Konzept in jeder Hinsicht befriedigend abschneidet. Ein 
Urteil darüber, welcher Lösungsvorschlag die gravierenderen Schwächen aufweist, 

ist aber nicht möglich, weil sich die Argumente der traditionellen Diskussion auf 

unterschiedliche Modellwelten beziehen, die nicht ohne weiteres miteinander ver-

gleichbar sind. Da sowohl der Pigou-Ansatz als auch der Property-Rights-Ansatz 

aus den verschiedensten Gründen keine vollkommen effizienten Allokationen er-

warten läßt, ist eine Gegenüberstellung der beiden Konzepte nur sinnvoll, wenn man 
den jeweiligen Grad ihrer Ineffizienz messen und vergleichen kann. Ein solcher Ef-
fizienzvergleich ist aber nur in einem einheitlichen Modellrahmen möglich. 

Damit sind wir bei der Zielsetzung dieser Arbeit angelangt, die darin besteht, 

einen derartigen Vergleich durchzuführen. Dieses Vorhaben kann nur dann einen 
Sinn haben, wenn man ein Modell wählt, in dem die Idealvoraussetzungen für ein 

perfektes Funktionieren beider Lösungsansätze nicht erfüllt sind. Zu diesen Ideal-
voraussetzungen gehört unter anderem die Annahme vollständiger Information über 

11Vgl. auch Endres (1977, S. 644). Der Artikel gibt einen Überblick über die "alte" Pigou-Coase-
Kontroverse. 
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die entscheidungsrelevanten Eigenschaften der beteiligten Individuen. Diese An-
nahme, die implizit allen bisher angeführten Argumenten zugrunde lag, wurde in 

der Vergangenheit weniger thematisiert, obwohl sie natürlich in höchstem Maße 
unrealistisch ist. Dies mag daran liegen, daß die nötigen formalen Methoden erst in 

neuerer Zeit im Zuge des Booms der Informationsökonomie zur Verfügung gestellt 

wurden. Die Fortschritte auf diesem Teilgebiet der ökonomischen Theorie führten 

aber dann zu einer Wiederbelebung der Pigou-Coase-Kontroverse unter dem 

Blickwinkel unvollständiger Information. 12 

Was die Internalisierung externer Effekte mittels Steuern betrifft, so hat bereits 
Coase selbst zu bedenken gegeben, daß die Wahl des "richtigen" Steuersatzes nur 

dann möglich ist, wenn die regulierende Behörde sowohl die Grenzschadensfunkti-
on des Geschädigten als auch die Grenzgewinnfunktion des Verursachers kennt. 

Diese Anforderung an eine Zentralinstanz wurde von ihm zu Recht als utopisch be-

zeichnet, und er hat diesen Einwand ansatzweise in seiner Arbeit als Kritikpunkt am 
Pigou-Ansatz formuliert.13 

Auf die Tatsache, daß Informationsprobleme in der Dezentralisierungsdebatte 

eine tragende Rolle spielen, wies bereits Hayek (1945) hin. Seine Ausführungen, in 

denen er die Vorteilhaftigkeit einer dezentralen Ressourcenallokation über Märkte 
betont, lassen sich in etwa wie folgt wiedergeben: Eine Institution, die eine effizi-

ente Allokation von Gütern und Produktionsfaktoren sichern soll, muß in erster Li-
nie in der Lage sein, eine Fülle von Informationen darüber zu verarbeiten, in wel-

chen Verwendungen diese Ressourcen den größten gesamtwirtschaftlichen Nutzen 

stiften. Über derartige Informationen (z.B. über Präferenzen und Technologien) ver-

fügen aber in der Regel nur einzelne Wirtschaftssubjekte. Insbesondere stehen sie 

niemals einem zentralen Planer in ihrer Gesamtheit zur Verfügung. Auch sei die Be-

schaffung und Verarbeitung dieser Informationen ein aussichtsloses Unterfangen. 

Das ökonomische Problem könne deshalb nicht von einer Zentralinstanz gelöst wer-
den. Der freie Markt dagegen bilde Preise als Indikatoren ökonomischer Knapp-

heitsrelationen heraus, in denen alle für die Wirtschaftssubjekte relevanten Daten 
über die Ökonomie in komprimierter Form vorliegen. Die Individuen müßten also 
ihren Entscheidungen nur diese gegebenen Preise und die privaten Informationen 
über ihre eigenen Rahmenbedingungen und Zielvorstellungen zugrunde legen. 

Weitere Kenntnisse, etwa über Präferenzen oder Technologien anderer Wirtschafts-

12für diese "neuere" Pigou-Coase-Kontroverse stehen in etwa die Arbeiten von Farrell (1987), 
Buchholz und Haslbeck (1991/1992) sowie Illing (1992). 
13vgl. Coase (1960, S. 41 f. ). 
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subjekte, seien, anders als bei Anwendung eines zentralen Allokationsmechanismus, 

nicht erforderlich. Der Preismechanismus würde dann die Entscheidungen der Indi-

viduen so koordinieren, daß eine effiziente Ressourcenallokation resultiere. Aus 

diesem Grunde sei der Markt besser dazu geeignet, das bestehende Informations-

problem zu lösen. 
Diese Argumentation ist natürlich nur in Situationen korrekt, in denen voll-

kommener Wettbewerb herrscht, denn nur dann ist es gerechtfertigt, von gegebenen 
Marktpreisen auszugehen. Nun ist es aber höchst zweifelhaft, daß bei Verhandlun-

gen, so wie Coase sie sich vorgestellt hat, Wettbewerbsbedingungen vorliegen. Ge-
rade im überwiegend diskutierten Standardfall bilateraler Verhandlungen ist Preis-

nehmerverhalten mit Sicherheit keine sinnvolle Verhaltenshypothese. Es ist viel-

mehr davon auszugehen, daß hier Marktmacht, also die Fähigkeit der Marktteilneh-
mer, durch eigenes Verhalten die Tauschbedingungen zu beeinflussen, eine wichtige 

Rolle spielt. 
Sobald Marktmacht ins Spiel kommt, taucht aber auch das Informationspro-

blem wieder auf. Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich verschiedene For-

men von Marktmacht ansieht. So analysieren beispielsweise Sinn und Schmoltzi 

(1981) im Zusammenhang mit der Internalisierung externer Effekte auf dem Ver-

handlungswege unterschiedliche Szenarien, in denen sich, je nach Ausgestaltung der 

Eigentumsregelung, zumindest eine Verhandlungsseite als Monopolist bzw. Mo-

nopsonist verhält. Es gibt also in diesen Modellen Individuen, die ihre eigenen Nut-

zenmaximierungskalküle auf das Nachfrage- bzw. Angebotsverhalten anderer Indi-
viduen abstimmen. Da deren Verhalten aber ebenfalls auf Nutzenmaximierung ba-
siert, die wiederum von individuellen Präferenzen abhängt, liegt hier eindeutig ein 
Informationsproblem vor: Wer Marktmacht ausüben will, benötigt zumindest indi-
rekt Informationen über die Präferenzen anderer Marktteilnehmer. 14 

Dies äußert sich auch in den obigen Beispielen, in denen denkbare Verhand-

lungslösungen beschrieben wurden. Diese Verhandlungslösungen waren durch eine 

extreme Form von Marktmacht bestimmt, da angenommen wurde, die eine Partei 

könne der anderen einen Vorschlag unterbreiten, den diese nur annehmen oder ab-

lehnen kann. Dadurch war es möglich, daß sich die offerierende Partei den gesamten 
Tauschgewinn aneignen konnte, während die akzeptierende Partei auf ihrem Re-

I 4Bei Sinn und Schmoltzi ( 1989) spielt dieses Informationsproblem allerdings keine Rolle. Sie 
analysieren die Auswirkungen unterschiedlicher Varianten der Ausgestaltung von Eigentumsrech-
ten auf die Effizienz der Verhandlungslösung bei Vorliegen unvollkommenen Wettbewerbs unter 
vollständiger Information. 
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servationsnutzenniveau gehalten wurde. Solche "Ausbeutungslösungen", die, im 

Gegensatz zu Standard-Monopollösungen, effizient sind, können nur durchgesetzt 

werden, wenn die offerierende Partei das Reservationsnutzenniveau der akzeptie-

renden Partei kennt. In unserem Fall wäre es also erforderlich, daß der Verursacher 

die Schadensfunktion des Geschädigten bzw. der Geschädigte die Gewinnfunktion 

des Verursachers kennt. Davon kann aber i.a. nicht ausgegangen werden. 
Es ist also keineswegs so, daß Informationsprobleme bei dezentralen Internali-

sierungsansätzen keine Rolle spielen. Wenn man davon ausgeht, daß zwischen dem 

Staat und den privaten Wirtschaftssubjekten asymmetrische Information über ent-

scheidungsrelevante Merkmale herrscht, dann muß man mit diesem Phänomen auch 
bei privaten Verhandlungen zwischen den Individuen rechnen. Warum sollte bei-

spielsweise der Verursacher einer Externalität über die Schadensfunktion des Ge-

schädigten besser informiert sein als eine zentrale Behörde? Beide müssen sich 

diese Information erst beschaffen, bevor sie sie nützen können. Ob sich unter diesen 

Umständen die dezentrale Lösung einem Staatseingriff als überlegen erweist, ist 

fraglich und muß erst überprüft werden. Der Versuch, einen Beitrag zur Beantwor-

tung dieser Frage zu leisten, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. 

1.5 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Das Hauptanliegen besteht darin, nicht-öffentliche Information in die Model-

lierung sowohl privater Verhandlungen als auch staatlicher Regulierungsmaßnah-

men miteinzubeziehen und zu untersuchen, welcher Lösungsansatz unter diesen 

einheitlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf eine effiziente Ressourcenallo-

kation besser abschneidet. 
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil, der die Kapitel 2 und 3 

umfaßt, werden die Effizienzeigenschaften privater Verhandlungen über externe Ef-

fekte bei unvollständiger Information untersucht. 
In Kapitel 2 geht es um die Frage, ob in dem in der Einleitung vorgestellten 

einfachen Externalitätenmodell mit nur zwei Individuen die Effizienzthese des 

Coase-Theorems noch gilt, wenn zwischen den beiden Verhandlungspartnern 

asymmetrische Information über die Grenzschadens- bzw. Grenzgewinnfunktion be-
steht. Dabei wird zunächst ein konkreter und sehr einfacher nicht-kooperativer Ver-
handlungsprozeß bei symmetrischer Information modelliert. Dieser Verhandlungs-
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prozeß hat die Eigenschaft, ein effizientes Allokationsergebnis herbeizuführen. Im 

nächsten Schritt wird dieses Verhandlungsmodell auf eine Situation übertragen, in 
der dem Schädiger als offerierender Partei die Schadensfunktion des Geschädigten 

unbekannt ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bemühen, die methodischen 
Grundlagen des sog. "Mechanism-Design"-Ansatzes, den die Literatur zur Analyse 

dieses Modelltyps anbietet, ausführlicher zu erläutern und mehr mit ökonomischen 

Inhalten zu füllen, als dies dort getan wird. Das zentrale Resultat, daß die Verhand-

lungslösung bei unvollständiger Information ineffizient ist, wird ohne allzu großen 
formalen Aufwand hergeleitet. Den Abschluß des zweiten Kapitels bildet eine Dis-

kussion der Modellannahmen. Es wird sich zeigen, daß die "lneffizienzthese" über 

die explizit analysierte Modellversion hinaus weitgehend allgemeingültig ist. 

In Kapitel 3 wird das Modell auf ein Szenario mit mehreren Geschädigten er-

weitert. Ziel der Analyse dieses Falls ist zu zeigen, daß sich die Effizienzeigenschaf-

ten des Verhandlungsergebnisses verschlechtern, wenn die Anzahl der Geschädigten 
zunimmt. Dieses Kapitel stützt sich weitgehend auf eine Arbeit von Rafael Roh 

(1989). Es wurde auch hier wieder versucht, die ökonomischen Inhalte im Vergleich 

zu den Ausführungen des Originaltexts stärker in den Vordergrund zu rücken. Um 

diesem Anliegen Rechnung zu tragen, erschien es angebracht, eine spezielle graphi-
sche Darstellung zu entwickeln, um Analyse und Ergebnisse transparenter erschei-
nen zu lassen. 

Der zweite Teil der Arbeit besteht aus den Kapiteln 4 bis 6. Dort wird der 

Frage nachgegangen, inwieweit eine zentrale Behörde die bestehenden Informati-

onsprobleme vergleichsweise besser bewältigen und höhere Internalisierungsge-

winne erzielen kann. Dabei wird nicht zuletzt auf der Basis der Ergebnisse des drit-

ten Kapitels davon ausgegangen, daß private Verhandlungen überhaupt nur in Situa-

tionen mit wenigen Beteiligten, insbesondere im Zwei-Personen-Fall, halbwegs ak-

zeptable Effizienzeigenschaften aufweisen. Deshalb wird auch das bilaterale Ver-
handlungsmodell des zweiten Kapitels durchwegs als Vergleichsgrundlage herange-
zogen. 

Im vierten Kapitel wird zunächst untersucht, welche Anreizprobleme bei den 
bekannten staatlichen Lenkungsinstrumenten (Steuern und Auflagen) auftreten, 
wenn die regulierende Behörde nur über beschränkte Informationen bezüglich der 

gesamtwirtschaftlichen Grenznutzen bzw. Grenzkosten, die mit der Externalität ver-

bunden sind, verfügt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Analyse strategi-

schen Verhaltens der Individuen bei der Angabe ihrer für den Staat entscheidungsre-
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levanten Charakteristika, sowie auf den Auswirkungen dieses Verhaltens auf das 
Allokationsergebnis. 

Kapitel 5 befaßt sich dann mit der Möglichkeit der Anwendung von Präferenz-
enthüllungsverfahren zur Überwindung der in Kapitel 4 beschriebenen Informati-
onsprobleme. Es werden klassische Mechanismen, die ursprünglich für die Enthül-

lung von Präferenzen für öffentliche Güter entwickelt wurden, auf das Externalitä-

tenmodell übertragen. Schwerpunktmäßig werden dabei, neben offensichtlichen 

Schwierigkeiten bei der praktischen Durchführung, v.a. die wichtigsten theoreti-

schen Schwächen dieser Mechanismen überblicksartig dargestellt und im Zusam-

menhang diskutiert. Diese Diskussion führt zu dem Schluß, daß Präferenzenthül-

lungsmechanismen für eine Internalisierng externer Effekte nicht geeignet sind. 

Wenn man diese Ansicht vertritt, dann stellt sich die Frage, wie alternative 
Lenkungsinstrumente, bei denen der Staat von vornherein auf Informationsenthül-
lung und damit auf Effizienz um jeden Preis verzichtet, im Vergleich zur ineffizien-

ten privaten Verhandlungslösung unter Wohlfahrtsgesichtspunkten abschneiden. 
Dieser Frage wird in Kapitel 6 nachgegangen. Anhand eines Beispiels wird demon-

striert, daß schon durch einfache und im Gegensatz zu den Enthüllungsmechanis-

men praktikable Internalisierungsmaßnahmen bessere Allokationsergebnisse erzielt 

werden können als durch Verhandlungen. 

Zum Schluß werden die erarbeiteten Ergebnisse zusammengefaßt und im 

Hinblick auf die Frage, ob sich durch das Auftreten unvollständiger Information 
Staatseingriffe begründen lassen, bewertet. 
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Mit seinem Aufsatz "Tue Problem of Social Cost", in dem er auf die Möglich-

keit einer freiwilligen Internalisierung von Externalitäten durch Verhandlungen zwi-

schen den betroffenen Individuen hinweist, hat Coase zweifellos einen bedeutenden 
Beitrag zur Theorie externer Effekte geleistet. Die Tragweite seiner Überlegungen 

geht jedoch weit über das Externalitätenproblem hinaus. Das Coase-Theorem spielt 

in allen Themenbereichen, die sich allgemein mit der Frage nach dem geeigneten 
institutionellen Rahmen zur Beseitigung bestehender Fehlallokationen auseinander-

setzen, eine wichtige Rolle. Die Möglichkeit privater Verhandlungen zur Aufhe-

bung von Allokationsstörungen muß seit Coase von jedem Ökonomen in Betracht 
gezogen werden, bevor er die Intervention einer Zentralinstanz fordert. Der Coase-

Ansatz hat also trotz aller Kritik, die ihm vor allem von den Anhängern des 

"Staatsinterventionismus" entgegengebracht wird, insofern seinen unbestrittenen 

theoretischen Wert, als er den Zwang zur Begründung von Staatseingriffen ver-

stärkt. 

2.1 Begründung der Notwendigkeit nicht-kooperativer Verhandlungsmodelle 

Die wichtigsten traditionellen Einwände gegen das Coase-Theorem wurden 

bereits in der Einleitung angesprochen. Darüber hinaus weist es aber noch eine 
weitere gravierende Schwachstelle auf. Diese wird unmittelbar deutlich, wenn man 

danach fragt, wie denn die von Coase vorgeschlagenen Verhandlungen zwischen 

dem Betroffenen und dem Verursacher einer Externalität konkret aussehen sollen. 
Diese Frage, die bei der Begründung des Coase-Theorems vollständig vernachläs-

sigt wurde, erweist sich bei genauerer Betrachtung als überaus wichtig. Die Tatsa-
che, daß bei Vorliegen einer Externalität ein Verhandlungsspielraum zwischen Ver-
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ursacher und Geschädigtem existiert, muß ja nicht zwangsläufig bedeuten, daß die-
ser Spielraum auch vollständig ausgenützt wird. Ob private Verhandlungen wirklich 

zu gesamtwirtschaftlich erwünschten Ergebnissen führen, wird ganz entscheidend 
vom konkreten Verhandlungsprozeß abhängen. Die Individuen orientieren sich ja, 

zumindest nach neoklassischer Sichtweise, nicht primär an gesamtgesellschaftlichen 

Optimalitätskriterien, sondern verfolgen in erster Linie ihre Eigeninteressen. In pri-

vaten Verhandlungen wird also jeder versuchen, sich einen möglichst hohen Anteil 

an den prinzipiell realisierbaren Wohlfahrtsgewinnen zu sichern. Daß dabei strategi-
sches Verhalten eine entscheidende Rolle spielt, liegt auf der Hand. Vor diesem 

Hintergrund erscheint es wenig sinnvoll, ähnlich wie in der kooperativen Verhand-
lungstheorie, Effizienz quasi axiomatisch vorauszusetzen. 1 Vielmehr ist es ange-

bracht, das Problem mit den Mitteln der nicht-kooperativen Spieltheorie zu analy-
sieren, um die Optimalität oder auch die Suboptimalität privater Verhandlungen als 

echtes Resultat abzuleiten. Dazu ist aber eine explizite Modellierung des Verhand-
lungsprozesses erforderlich.2 

Wenn nun das gewählte Modell reale Verhältnisse auch nur ansatzweise wi-

derspiegeln soll, dann ist die Berücksichtigung unvollständiger Information über 

entscheidungsrelevante Daten zwischen den Verhandlungspartnern unerläßlich. 

Wenn jede Partei über alle wichtigen Charakteristika der anderen Partei vollständig 
informiert wäre, wären zeitraubende und kostenintensive Verhandlungsprozeduren 

mit ineffizienten Ergebnissen nur schwer vorstellbar, da unter diesen Umständen 
sowohl das Ausmaß des Verhandlungsspielraums als auch gewisse Akzeptanz-

schwellen beim Verhandlungsgegner offensichtlich wären. Die Möglichkeiten stra-
tegischen Handelns sind dadurch stark eingeschränkt. So hat beispielsweise Rubin-

stein (1982) gezeigt, daß die Verhandlungspartner in einem sog. "Kuchenteilungs-

spiel" mit alternierenden Offerten bei vollständiger Information ohne unnötige 

Verzögerungen eine effiziente Einigung erzielen. 
In Verhandlungsspielen mit unvollständiger Information sind dagegen ernst-

hafte Probleme zu erwarten, da die Parteien versuchen werden, ein eventuelles In-

formationsgefälle zu ihren Gunsten auszunutzen und sich durch bewußte Ver-
schleierung charakteristischer Merkmale Vorteile zu verschaffen. Die Berücksichti-

gung unvollständiger Information bei der Modellierung von Verhandlungen eröffuet 

1 Diese Kritik wird beispielsweise auch von Arrow (1979, S.24 ff.) oder Samuelson (1985, S. 321) 

~eübt. 
Vgl. dazu v.a. Schweizer (1988) oder auch Weimann (1990, S.31 ff.). 
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also die Möglichkeit, das bei real existierenden Verhandlungen häufig beobachtete 

"Taktieren" ins Spiel zu bringen. 

Gegenstand dieses Kapitels ist die Untersuchung der Auswirkungen unvoll-
ständiger Information auf die Effizienzeigenschaften der Verhandlungslösung in 

einem bilateralen Verhandlungsmodell. Um diese Auswirkungen deutlich herausar-

beiten zu können, muß zunächst als Referenzrahmen die Verhandlungslösung in 

dem entsprechenden Modell mit vollständiger Information beschrieben werden. 

Dies geschieht in Abschnitt 2.3 dieses Kapitels, nachdem in Abschnitt 2.2 das 

grundlegende Externalitätenmodell eingeführt wurde. In Abschnitt 2.4, dem 

Schwerpunkt dieses Kapitels, wird unvollständige Information ins Verhandlungs-
modell miteinbezogen und untersucht, inwieweit die Effizienz der Verhandlungslö-

sung dadurch beeinträchtigt wird. Es wird sich zeigen, daß das Verhandlungsergeb-
nis hier im Gegensatz zum Modell mit vollständiger Information ineffizient ist. Die-

ses Ergebnis wird in Abschnitt 2.5 anhand eines Beispiels illustriert. Da den Resul-

taten des Abschnitts 2.4 sehr spezielle Annahmen zugrunde liegen, wird in Ab-

schnitt 2.6 begründet, warum diese auch unter allgemeineren Rahmenbedingungen 

zu erwarten sind. 

2.2 Das Grundmodell 

In diesem Abschnitt werden die elementaren Bausteine des einfachen Exter-

nalitätenmodells beschrieben, das die Grundlage für die folgenden Analysen bilden 

wird. Es handelt sich dabei im wesentlichen um das Modell, das bereits in der Ein-
führung verwendet wurde. Dieses Modell muß nur noch etwas genauer spezifizert 

werden, damit sich später der formale Aufwand in vertretbaren Grenzen hält. Au-
ßerdem wird eine stochastische Komponente eingebaut, die erforderlich ist, um 

später unvollständige Information einführen zu können. Um eine möglichst ge-

schlossene Darstellung der behandelten Sachverhalte zu ermöglichen, soll das 
Grundmodell immer nur so weit modifiziert werden, wie es eine Veranschaulichung 
der zentralen Inhalte erfordert. 

Betrachtet wird ein Unternehmen, das ein bestimmtes Gut herstellt, dessen 
Produktionsmenge mit x bezeichnet werden soll. Das Unternehmen erziele durch 

die Herstellung dieses Gutes einen Gewinn b(x). Die Gewinnfunktion sei konkav, 
zweimal stetig differenzierbar und weise an der Stelle x = x' ein (globales) Maxi-
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mum auf. Für die Grenzgewinnfunktion gilt also b'(x') = 0, und es ist b"(x) < 0 

über den gesamten Definitionsbereich. 

In unmittelbarer Umgebung der Produktionsanlagen des Unternehmens wohne 

ein einzelner Anlieger, der durch die Herstellung des Gutes einen Schaden erleidet. 

Von diesem Schaden wird angenommen, er könne in monetären Einheiten gemessen 

und durch die Schadensfunktion d(x) = 0x angegeben werden.3 Zur inhaltlichen 

Verdeutlichung des geschilderten Problems kann man sich vorstellen, daß mit der 

Herstellung von x ein Schadstoff verbunden ist, auf den nicht alle Individuen glei-

chermaßen empfindlich ansprechen. Je nachdem, wie "allergisch" der Anwohner auf 

den freigesetzten Schadstoff reagiert, ist sein erlittener Schaden unterschiedlich 

hoch. Der "Schädlichkeitskoeffizient" 0 ist eine Zufallsvariable, die prinzipiell jeden 

Wert im Intervall T = [0",0+] annehmen kann. Der Anlieger ist also statistisch gese-

hen ein Element aus der Grundgesamtheit aller möglichen "Typen" von Geschädig-

ten. Innerhalb dieser Grundgesamtheit sei 0 gemäß der stetigen Wahrscheinlich-

keitsfunktion F(0) mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichte f(0) = F'(0) 

verteilt. 

Unter diesen Umständen wäre aus gesamtwirtschaftlicher Sicht für jeden 

Schadenstyp, der auftreten kann, ein anderes Produktionsniveau optimal. Für den 

Fall, daß der Anlieger den Schadenstyp 0 aufweist, liegt die effiziente Produktions-

menge, bei der die gesamtwirtschaftliche Nettowohlfahrt W(x) = b(x) - d(x) = b(x) -

0x maximiert wird, an der Stelle, an der der marginale Gewinn des Unternehmens 

mit dem Grenzschaden 0 des Anliegers übereinstimmt. Bezeichnet man die effizi-

ente Produktionsmenge mit x*(0), dann gilt demnach im Optimum b'(x*(0)) = 0. 

Aufgrund der Annahme eines abnehmenden Grenzgewinns ist x*(0) umso höher, je 

niedriger der Grenzschaden des Geschädigten ist. 

Der gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsgewinn, der durch die Herstellung des 

Gutes erzielt werden kann, beträgt dann für eine gegebene Realisierung des Scha-

densparameters W(0) = b(x*(0)) - 0x*(0). Falls man einen Allokationsmechanismus 

finden könnte, der immer dazu führen würde, daß die jeweils effiziente Produkti-

onsmenge x*(0) hergestellt würde, dann ergäbe sich ex ante, also bevor bekannt 

3oie Annahme eines konstanten Grenzschadens ist nicht entscheidend für die inhaltlichen Resulta-
te (vgl. Buchholz und Haslbeck (1991/1992) oder Illing (1992)), erleichtert jedoch die formale 
Analyse nach Einführung unvollständiger Information. Im übrigen liefert diese Annahme dieselbe 
Modellstruktur, die auch in den einschlägigen Literaturstellen überwiegend Verwendung findet 
(z.B. Myerson (1981), Myerson und Satterthwaite (1983) oder Rob (1989)). 
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wird, welcher Grenzschaden 0 E T beim Geschädigten wirklich vorliegt, ein erwar-
teter gesamtwirtschaftlicher Wohlfahrtsgewinn in Höhe von 

(2.1) W* = J;'[b(x*(8))-8x*(0)]f(8)d8. 

2.3 Ein einfaches Verhandlungsmodell mit vollständiger Information 

In diesem Abschnitt wird das in der Einleitung bereits angeschnittene bilatera-

le Verhandlungsmodell mit vollständiger Information systematisch entwickelt. Da 

prinzipiell eine Reihe von Möglichkeiten der Modellierung von Verhandlungspro-

zessen besteht, muß zunächst begründet werden, warum gerade dieses Modell ge-

wählt wurde. Da das Ziel darin besteht, später unvollständige Information einzufüh-

ren, erscheint es sinnvoll, Rahmenbedingungen zu wählen, die dies ohne allzu gro-

ßen technischen Aufwand zulassen. Auch wenn dadurch real existierende Verhand-
lungsprozeduren nur ansatzweise beschrieben werden können, sollte es dennoch 

möglich sein, die Gültigkeit der Argumentation von Coase vor dem Hintergrund der 
nicht-kooperativen Spieltheorie zu überprüfen. Da es hier in erster Linie darauf an-

kommt, die Wirkungen unvollständiger Information auf die Effizienz der Verhand-

lungslösung herauszuarbeiten, ist es wichtig, einen Verhandlungsprozeß zu untersu-
chen, der bei vollständiger Information zu pareto-optimalen Allokationen führt, um 

die Effekte von Informationsasymmetrien isoliert von anderen Allokationsstörungen 

analysieren zu können. Unter Berücksichtigung dieser Argumente erscheint die in 

diesem Kapitel getroffene Modellwahl gerechtfertigt. 

2.3.1 Eigentumsrechte und Verhandlungsmacht 

Wie Coase ausgeführt hat, kann es zwischen Schädiger und Geschädigtem nur 
dann zu Verhandlungen kommen, wenn die "Eigentumsrechte" klar definiert sind. 

In diesem Zusammenhang wird üblicherweise zwischen zwei Möglichkeiten einer 
Ausgestaltung der Eigentumsordnung unterschieden: Hat der Schädiger das Eigen-

tumsrecht, dann ist es ihm erlaubt, die Produktionsmenge nach Belieben auszudeh-

nen. Er wird dies bis zu dem Punkt tun, an dem die Herstellung zusätzlicher Men-
geneinheiten keinen zusätzlichen Gewinn mehr bringt. Er wird also seinen indivi-
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duell optimalen Output gemäß der Bedingung b'(x) = 0 wählen. Wenn der Geschä-

digte will, daß der Schädiger die Produktion einschränkt, muß er sich diese Ein-
schränkung erkaufen, indem er beispielsweise dem Unternehmen den entgangenen 

Gewinn ersetzt. Diese Form der Ausgestaltung von Eigentumsrechten wird ge-
meinhin als Laisser-Faire-Prinzip bezeichnet. Umgekehrt besteht die Möglichkeit, 

dem Geschädigten ein Vetorecht gegen die Aufnahme der Produktion einzuräumen. 

Bei dieser als Verursacherprinzip bezeichneten Eigentumsregelung muß sich der 

Schädiger das Recht zur Ausübung seiner Aktivität erst vom Geschädigten erkau-

fen. Zahlt der Verursacher nicht, so bleibt ihm die Herstellung des Gutes gänzlich 
untersagt. 

Neben der Frage der Eigentumsrechte spielt bei Verhandlungen noch die 
"Verhandlungsmacht" eine wichtige Rolle. Während die Eigentumsordnung ledig-
lich die Richtung des Zahlungsstroms zwischen Schädiger und Geschädigtem fest-

legt, ist die Verhandlungsmacht ausschlaggebend für die Höhe der Zahlungen. Ist 

beispielsweise der subjektive Wert, den ein bestimmtes Gut für den potentiellen 
Verkäufer hat, niedriger als der Wert, den der potentielle Käufer diesem Gut bei-

mißt, so ist klar, daß beide ein Interesse am Zustandekommen eines Tausches ha-

ben. Unklar ist dagegen, zu welchem Preis das Gut den Besitzer wechseln soll. Es 

steht lediglich fest, daß dieser Preis nicht kleiner als die Wertschätzung des Verkäu-
fers und nicht größer als die Wertschätzung des Käufers sein kann. Welcher Preis 
sich letztendlich durchsetzt, hängt von der Fähigkeit der Tauschpartner ab, sich je-

weils einen möglichst hohen Anteil des durch die beiden Wertschätzungen einge-
grenzten Tauschgewinns zu sichern. Diese Fähigkeit ist gemeint, wenn in Zukunft 

von Verhandlungsmacht die Rede ist. 
Verhandlungsmacht spielte bereits implizit in den Beispielen, die in der Ein-

führung zur Beschreibung der Grundidee privater Internalisierungsverhandlungen 
herangezogen wurden, eine Rolle. Dort wurde ohne weitere Begründung unterstellt, 

einer der beiden Verhandlungspartner könne sich den gesamten Internalisierungs-

gewinn aneignen. An dieser extremen Form von Verhandlungsmacht soll im folgen-
den aus zwei Gründen festgehalten werden: Erstens erspart man sich zusätzliche 
Komplikationen, weil man sich bei der Modellierung des Verhandlungsprozesses 

nicht mehr mit Fragen der Aufteilung des Wohlfahrtsgewinns auseinandersetzen 

muß. Dies scheint insofern gerechtfertigt, als hier Verteilungsfragen vorerst nicht 
thematisiert werden sollen. Zweitens sind solche "Ausbeutungslösungen" bei voll-

ständiger Information bekanntlich immer effizient. Diese Eigenschaft sollte aber das 
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Verhandlungsergebnis, wie oben begründet, aufweisen. Die Frage ist allerdings, wie 

eine solch starke Verhandlungsposition begründet werden kann. 

In der Literatur wird in diesem Zusammenhang von der Möglichkeit der Un-

terbreitung sog. "Take-it-or-leave-it-Offerten" ausgegangen. Diese spezielle Form 

eines Verhandlungsspieles hat man sich folgendermaßen vorzustellen: 

Einer der beiden Verhandlungspartner ist als erster am Zuge und kann dem an-

deren ein Vertragsangebot unterbreiten. Dieser hat im zweiten Zug nur die Option, 

das Angebot zu akzeptieren oder abzulehnen. Insbesondere hat er nicht die Mög-

lichkeit, einen Gegenvorschlag zu machen. Falls das Angebot der offerierenden Par-

tei akzeptiert wird, erfüllen beide Parteien die vereinbarten Vertragsbedingungen. 

Im Falle einer Ablehnung wird der Status quo, also der Zustand vor Verhandlungs-

beginn, aufrecht erhalten. 

Es liegt auf der Hand, daß die offerierende Partei unter diesen Umständen ein 

Angebot formulieren wird, das ihren eigenen Nutzen maximiert und der akzeptie-

renden Partei vom Internalisierungsgewinn nicht mehr zugesteht, als unbedingt er-

forderlich. Wenn man annimmt, daß ein Angebot bereits akzeptiert wird, falls es 

keine Verschlechterung gegenüber dem Status quo darstellt, dann reicht es aus, die 

akzeptierende Partei auf ihrem Reservationsnutzenniveau zu halten, das durch den 

Status quo determiniert ist.4 Bei dieser Form von Verhandlungsprozeß verfügt die 

offerierende Partei über die gesamte Verhandlungsmacht, weil sie sich den Interna-

lisierungsgewinn komplett aneignen kann. 

Die Verhandlungsstärke der offerierenden Partei ist hier offensichtlich auf die 

Unfähigkeit der akzeptierenden Partei, eine Gegenofferte zu unterbreiten, zurückzu-

führen. Diese Unfähigkeit wird meist als gegeben betrachtet, ohne sie näher zu be-

gründen. Ein plausibler Begründungsansatz hierfür, der eigentlich eher typisch für 

die neuere Spieltheorie ist, findet sich schon bei Schelling (1956), wo Verhand-

lungsmacht als "the power to bind oneself' bezeichnet wird.5 Damit ist folgendes 

gemeint: 

Die Möglichkeit, eine Take-it-or-leave-it-Offerte zu machen, besteht nur inso-

weit, als es der offerierenden Partei gelingt, glaubhaft zu machen, daß die Verband-

4Es ist in der Literatur üblich, bei Indifferenz zwischen Angebot und Status quo davon auszuge-
hen, daß das Angebot akzeptiert wird. Alternativ dazu könnte man der akzeptierenden Partei einen 

kleinen Anteil E am lntemalisierungsgewinn zugestehen, um ihr die Zustimmung zu "versüßen". 

Dieses E würde man dann aber gegen Null konvergieren lassen, so daß das Resultat praktisch das-
selbe ist. 
Ssiehe Schelling ( 1956, S. 282). 
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lungen im Falle einer Ablehnung des Angebots ein für alle mal gescheitert sind. 

Diese Glaubwürdigkeit kann sie nur dadurch vermitteln, daß sie sich selbst von 

vornherein alle Chancen verbaut, auf eine eventuelle Gegenofferte einzugehen. Der 

bewußte Verzicht auf prinzipiell verfügbare Optionen, die für den Offerierenden 

vielleicht kaum weniger vorteilhaft gewesen wären als die Ausbeutungslösung, kann 
ihm helfen, die gesamte Verhandlungsmacht an sich zu reißen und sich den Tausch-

gewinn vollständig anzueignen. Das folgende Beispiel möge das Grundprinzip die-
ser Art von Selbstbindung erläutern: 

Herr H. ist im Besitz einer Opernkarte für eine bereits ausverkaufte Vorstel-

lung. Die Aufführung soll am 10.9. stattfinden. Da er mittlerweile kein Interesse 
mehr an dem Opernbesuch hat, will er die Karte an den Opernfan Herrn F. verkau-

fen. Er weiß, daß Herr F. bereit ist, dafür maximal DM 150 zu bezahlen. Die Frage 

ist, wie Herr H. von Herrn F. die DM 150 auch tatsächlich erhalten kann. Würde er 

ihm die Karte zu diesem Preis anbieten, würde Herr F. vielleicht ablehnen und ihm 

im Gegenzug nur DM 50 bieten. Darüber könnte Herr H. noch froh sein, denn dies 

entspräche, wie Herr F. weiß, zumindest dem Preis, den er selbst dafür zu zahlen 
hatte. Um einer solchen Gegenofferte auszuweichen bittet er deshalb einen Freund, 

Herrn F. die Karte für DM 150 anzubieten und sich keinesfalls mit weniger zufrie-
den zu geben. Lieber solle er das Geschäft platzen lassen. Danach begibt er sich 

ohne Angabe seines Ziels bis zum 11.9. auf eine Reise, die er ohnehin schon lange 

geplant hatte. Herr F. ist zwar über das Verhalten des Herrn H. ziemlich verärgert, 
entschließt sich aber doch, die Karte zu diesem Wucherpreis zu kaufen. 

Dieses Beispiel zeigt, daß es prinzipiell möglich ist, sich durch geschickte 

Selbstbindung den Tauschgewinn komplett zu sichern, wenn man andere Möglich-

keiten einer gleichmäßigeren Aufteilung absichtlich zerstört. Wichtig ist dabei, daß 

die Optionen des Verhandlungspartners nur beschränkt werden können, indem man 
sich eigene Möglichkeiten absichtlich verbaut und dies dem Verhandlungspartner 
auch klarmacht. Weitere Beispiele, wie Verhandlungsmacht durch Selbstbindung 

etabliert werden kann, finden sich bei Schelling.6 Wenn also im folgenden davon 

ausgegangen wird, einer der beiden Verhandlungspartner besitze die gesamte Ver-
handlungsmacht, dann wird implizit unterstellt, daß dieser Verhandlungspartner eine 

Take-it-or-leave-it-Offerte unterbreiten kann, weil er über entsprechende Möglich-

keiten der Selbstbindung verfügt. Probleme, die sich ergeben, wenn beide Parteien 

solche Möglichkeiten haben, sollen hier nicht weiter diskutiert werden. 

6y gl. Schelling ( 1956, S. 287 ff.). 
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Gemeinsam mit den beiden Varianten der Ausgestaltung der Eigentumsrechte 
müßten nun bei der Beschreibung der Ausgangslage zu Verhandlungsbeginn im 
Prinzip vier Konstellationen unterschieden werden: Der Schädiger hat das Eigen-

tumsrecht und die gesamte Verhandlungsmacht, der Schädiger hat nur das Eigen-

tumsrecht oder nur die gesamte Verhandlungsmacht und der Schädiger hat weder 
das Eigentumsrecht noch die Verhandlungsmacht. Es wird also hier davon ausge-
gangen, daß Verhandlungsmacht nicht automatisch an das Eigentumsrecht gekop-

pelt ist. Derartige Verbindungen, etwa daß der Eigentümer auch über die Verhand-

lungsmacht verfüge, mögen vielleicht empirisch beobachtbar sein, aus theoretischer 

Sicht sind sie aber nicht zwingend. 

2.3.2 Die Verhandlungslösung bei vollständiger Information 

Nach dieser einführenden Diskussion von Fragen des Eigentumsrechts und der 

Verhandlungsmacht kann nunmehr die Verhandlungslösung bei vollständiger Infor-
mation ermittelt werden. Im folgenden wird überwiegend im Rahmen des Verursa-

cherprinzips argumentiert: Der Geschädigte hat das Recht auf Unterlassung einer 

Beeinträchtigung und ist demnach als Verkäufer dieses Rechts auch Zahlungsemp-

fänger. Der Schädiger befindet sich in der Rolle des Käufers und soll annahmege-
mäß über die gesamte Verhandlungsmacht verfügen. 

Angesichts der geschilderten Ausgangslage kann die Verhandlungsprozedur 

nun wie folgt beschrieben werden: Der Verursacher schlägt dem Geschädigten vor 
Aufnahme der Produktion einen Kontrakt vor, in dem die angestrebte Produktions-
menge x und eine Transferzahlung z festgeschrieben sind. Der Geschädigte hat le-

diglich die Option, das Vertragsangebot zu akzeptieren oder abzulehnen. Durch 

diese Annahme erhält der Verhandlungsprozeß die Struktur eines Prinzipal-Agen-
ten-Problems, bei dem der Schädiger die Rolle des Prinzipals, der Geschädigte die 
des Agenten einnimmt. Da wir, wie vorher erläutert, davon ausgehen, der Schädiger 
könne Take-it-or-leave-it-Offerten unterbreiten, kann er sich bei der Ermittlung des 
für ihn gewinnmaximalen Vertragsangebots auf diejenigen Kombinationen von 

Output und Transferzahlung konzentrieren, die dem Geschädigten gerade seinen 
Reservationsnutzen garantieren. Das Reservationsnutzenniveau ist bestimmt durch 

die geltende Eigentumsordnung, in unserem Fall also durch das Verusacherprinzip. 

Bei Zugrundelegung dieser Rechtslage kann der Geschädigte im Extremfall die 
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Herstellung des Gutes durch sein Veto verhindern. Er erhält dann natürlich auch 

keine Transferzahlungen. Wenn man davon ausgeht, daß der Nutzen des Geschädig-

ten als Differenz zwischen Transferzahlung und erlittenem Schaden ausgedrückt 

werden kann, ist sein Reservationsnutzen, unabhängig von seinem Schadenstyp, 

gleich NulJ.7 Da wir in diesem Abschnitt von vollständiger Information ausgehen, 

kann der Schädiger den Schadenskoeffizienten des Geschädigten annahmegemäß 

beobachten. Die Bedingung für die Akzeptanz eines "Kontrakts " {x;z}, die der 

Schädiger zu beachten hat, lautet dann 

u(x,z,e) = z - ex= 0. 

Unter dieser Nebenbedingung maximiert der Schädiger durch Wahl von (d.W.v.) x 

und z seinen Gewinn, der durch 

1t(x,z) = b(x) - z 

gegeben ist. Nach Einsetzen der Nebenbedingung in die Zielfunktion reduziert sich 

das Optimierungsproblem des Schädigers auf 

(2.2) max n(x,e) = b(x) - ex 

d.W.v. x. 

Der Gewinn des Verursachers entspricht damit gerade dem gesamtwirtschaftlichen 

Wohlfahrtsgewinn, der dann maximiert wird, wenn die effiziente Produktionsmenge 

x*(e) mit b'(x*(e)) = e realisiert wird. Der Schädiger wird also dem Geschädigten 

das Vertragsangebot {x = x*(e); z = ex*(e)} unterbreiten, durch das er sich den 

gesamten Wohlfahrtsgewinn aneignen kann. Gleichzeitig wird der externe Effekt 

7Würde man vom Laisser-Faire-Prinzip ausgehen, dürfte der Schädiger das Produktionsniveau frei 
wählen. Er würde dem Geschädigten dann anbieten, gegen eine entsprechende Zahlung die Pro-
duktion einzuschränken. Bei der Formulierung seines Vertragsangebots müßte er dabei berück-
sichtigen, daß das Reservationsnutzenniveau des Geschädigten dem erlittenen Schaden bei Pro-
duktion des Laisser-Faire-Outputs entspricht und deshalb mit steigendem Schadenstyp sinkt. Das 
Problem der Abhängigkeit des Reservationsnutzens vom Schadenstyp spielt bei vollständiger In-
formation noch keine Rolle. Im Fall unvollständiger Information ergeben sich jedoch formale 
Komplikationen. 
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vollständig internalisiert. Der Geschädigte wird das Angebot akzeptieren, da er sich 

bei vollem Schadensersatz im Vergleich zum Status quo nicht verschlechtert. 

Dieses einfache Beispiel zeigt, daß private Verhandlungen über die Internali-

sierung externer Effekte unter vollständiger Information auch in einem nicht-koope-

rativen Modellrahmen zu effizienten Ergebnissen führen können.8 So gesehen kann 

man Coases Behauptungen zumindest unter diesen speziellen Bedingungen als ech-

tes "Theorem" bezeichnen. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten der Mo-

dellierung von Verhandlungen, die zu gesamtwirtschaftlich optimalen Ergebnissen 

führen. Beispielsweise könnte man das oben beschriebene Szenario dahingehend 

abwandeln, daß man annimmt, der Geschädigte habe das Eigentumsrecht und die 

gesamte Verhandlungsmacht. Er wäre dann in der Position des Prinzipals und 

könnte dem Schädiger seine Vertragsbedingungen diktieren. Er würde die erlaubte 

Produktionsmenge und die Ausgleichszahlung so bestimmen, daß sein Nutzen ma-

ximal wird unter der Nebenbedingung, daß der Schädiger gerade noch auf die ge-

nannten Bedingungen eingeht. Dies ist dann der Fall, wenn sein Gewinn, wie im 

Falle einer Nichteinigung, Null ist. Das Nutzenmaximierungskalkül des Geschädig-

ten lautet dann 

max u(x,z,e) = z - ex 

d.W.v. x,z 

u.d.N. 7t(x,z) = b(x) - z = 0 

bzw. 

(2.3) max u(x,e) = b(x) - ex 

d.W.v. x. 

Das Kalkül des Geschädigten ist demnach bei dieser Konstellation von Eigentums-

recht und Verhandlungsmacht identisch mit dem des Schädigers im zuvor betrachte-

ten Fall und führt ebenfalls zur vollständigen Internalisierung des externen Effekts. 

8vgl. dazu auch Schweizer (1988), insbesondere Abschnitt S. 
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Der Unterschied liegt nur in der Verteilung des Wohlfahrtsgewinns, den sich in die-

sem Fall der Geschädigte vollständig aneignen kann. 

Die Annahme extremer Verhandlungsmacht führt zugegebenermaßen zu Re-

sultaten, die gemessen an der Realität unter Umständen etwas absurd erscheinen 

mögen. Dies gilt insbesondere für das zuletzt genannte Beispiel, das praktisch auf 

eine Art "Enteignung" des Schädigers durch den Geschädigten hinausläuft. Man 

könnte jedoch auf die Take-it-or-leave-it-Offerten auch ganz verzichten und andere 

Verhandlungsprozesse untersuchen, in denen der Internalisierungsgewinn aufgeteilt 

wird. Da sich aber in Verhandlungsspielen mit symmetrischer Information in aller 

Regel effiziente Ergebnisse einstellen,9 ist das oben verwendete Modell im Hinblick 

auf die Zielsetzung dieses Kapitels nicht schlechter als andere, die vielleicht realisti-

scher, aber auch deutlich komplizierter sind. Es sollen ja auf möglichst einfache und 

einleuchtende Weise die Effekte unvollständiger Information auf die Effizienz pri-

vater Verhandlungen herausgearbeitet werden. Deshalb erscheint es sinnvoll, bei 

vollständiger Information einen Verhandlungsprozeß zu unterstellen, bei dem kein 

Zweifel an einer effizienten Vereinbarung besteht, da auf diese Weise die Ungültig-

keit des Coase-Theorems bei unvollständiger Information im selben Modellrahmen 

umso deutlicher zu Tage tritt. Ein effizientes Verhandlungsergebnis ist sicherlich 

dann gewährleistet, wenn eine Partei die andere auf ihr Reservationsnutzenniveau 

drücken und sich die gesamten Wohlfahrtsgewinne aneignen kann. Diese Möglich-

keit ist im oben beschriebenen Modell nur deshalb gegeben, weil die Parteien den 

Reservationsnutzen des Verhandlungspartners kennen: Die Gewinnfunktion des 

Schädigers war ohnehin als allgemein bekannt vorausgesetzt worden. Die Schadens-

funktion des Geschädigten wurde zwar prinzipiell als zufallsabhängig betrachtet; da 

jedoch angenommen wurde, der Schädiger könne den Grenzschaden 0 beobachten, 

ist diese Unsicherheit nur insofern von Bedeutung, als ex ante nicht klar ist, wie 

hoch der gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsgewinn nach Abschluß der Verhandlun-

gen sein wird. Sicher ist aber, daß das Verhandlungsergebnis ex post für jedes mög-

liche 0 paretooptimal sein wird, so daß vor Verhandlungsbeginn wieder ein durch-

schnittlicher Wohlfahrtsgewinn in Höhe von 

(2.1) W* = J:_'[b(x*(0))-0x*(0)]f(0)d(0) 

zu erwarten ist. 

9vgl. z.B. Rubinstein (1982). 
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2.4 Das Verhandlungsmodell mit unvollständiger Information 

In diesem Abschnitt wird untersucht, welche Effizienzwirkungen das Auftre-

ten unvollständiger Information zwischen Schädiger und Geschädigtem im oben 

eingeführten Verhandlungsmodell hat. Wie im vorhergehenden Abschnitt wird wie-

der vom Verursacherprinzip ausgegangen. Der Schädiger soll wieder über die Ver-

handlungsmacht verfügen, kann also wieder die Vertragsbedingungen diktieren. Im 

Unterschied zum vorher beschriebenen Szenario wird nun die Annahme, der Schä-

diger könne den Grenzschaden 0 des Geschädigten beobachten, aufgegeben. Statt-

dessen wird unterstellt, daß vor Verhandlungsbeginn nur der Geschädigte selbst sein 

wahres 0 kennt, während der Schädiger lediglich weiß, daß 0 in der Grundgesamt-

heit aller möglichen Typen von Geschädigten mit der stetigen Wahrscheinlichkeits-

funktion F(0) über das Intervall T = W,0+] verteilt ist. Für den Verursacher bedeutet 

dies, daß er nicht mehr weiß, mit welchen Kombinationen von Produktionsmenge x 

und Transferzahlung z er den Geschädigten auf sein Reservationsnutzenniveau 

drücken kann. Damit ist fraglich, ob der Schädiger immer noch in der Lage ist, sich 

den gesamten Wohlfahrtsgewinn anzueignen. 

Im folgenden wird gezeigt, daß der Schädiger, wenn er seinen Gewinn maximieren 

will, einen Teil des Wohlfahrtsgewinns an den Geschädigten abtreten muß, um ihn 

zur Offenbarung seines wahren Grenzschadens zu bewegen. Aufgrund der 

Notwendigkeit dieser Zusatzzahlungen, die über einen reinen Schadensersatz hin-

ausgehen, kommt es zu einer Abweichung der beim Schädiger anfallenden privaten 

Grenzkosten einer zusätzlichen Produktionseinheit von den gesamtwirtschaftlich 

relevanten Grenzkosten, die gleich dem Grenzschaden des Geschädigten sind. Das 

vereinbarte Produktionsniveau wird deshalb niedriger sein als im Wohlfahrtsopti-

mum. 

2.4.J Methodische Grundlagen 

2.4.1.1 Die Grundstruktur des "Mechanism-Design "-Ansatzes 

Das Problem des Schädigers besteht darin, unter der Bedingung asymmetri-

scher Information einen gewinnmaximalen Kontrakt { x,z} zu finden. Den Lösungs-
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ansatz für dieses Problem bietet ein spezieller Literaturzweig der Spieltheorie, der 

sich mit einer bestimmten Art von Spielen mit unvollständiger Information befaßt 

und in der englischsprachigen Literatur als "Mechanism Design" bezeichnet wird. 10 

Diese Spiele sind ganz allgemein dadurch charakterisiert, daß ein Spieler, der Prin-
zipal, eine Entscheidung zu treffen hat, für die er Informationen benötigt, über die er 

selbst nicht verfügt. Bei diesen Informationen handelt es sich um bestimmte charak-

teristische Merkmale der übrigen Spieler, der Agenten. Die konkreten Ausprägun-

gen dieser Merkmale sind nur den Agenten selbst bekannt. Da die vom Prinzipal zu 

treffende Entscheidung die Nutzenpositionen der Agenten in irgendeiner Weise be-

einflußt, werden diese nicht ohne weiteres bereit sein, ihre privaten Informationen 

wahrheitsgemäß zu bekunden. Vielmehr werden sie versuchen, sich durch ihre An-

gaben möglichst große Vorteile zu verschaffen und deshalb u.U. die falschen Cha-

rakteristika übermitteln. Aufgabe des Prinzipals ist es, Anreizstrukturen zu finden, 

die die Agenten zur korrekten Angabe der benötigten Informationen bewegen. Auf 

der Grundlage dieser Informationen kann er dann eine Entscheidung fällen, die im 

Hinblick auf seine jeweilige Zielsetzung optimal ist. 

Die Problemstellungen, in denen Mechanism Design Anwendung findet, las-

sen sich in zwei Gruppen unterteilen: Man unterscheidet auf der einen Seite Prinzi-

pal-Agenten-Probleme mit nur einem Agenten, wie z.B. die Preisgestaltung durch 

einen Monopolisten, der die Zahlungsbereitschaft des Konsumenten nicht kennt 

(Maskin und Riley(l984)), die Regulierung eines Monopols mit unbekannter Ko-

stenstruktur (Baron und Myerson (1982)) oder den in diesem Abschnitt analysierten 

Fall bilateraler Verhandlungen über externe Effekte bei asymmetrischer Informa-

tion. Auf der anderen Seite sind Probleme mit mehreren Agenten zu nennen, wie 

z.B. die Konzeption von Mechanismen zur optimalen Bereitstellung öffentlicher 

Güter (z.B. Clarke (1971) oder Groves und Ledyard (1977b)), die optimale Gestal-

tung von Auktionen (z.B. Myerson (1981)), oder den im nächsten Kapitel zu behan-

delnden Fall einer dezentralen Internalisierung externer Effekte bei mehreren Ge-

schädigten. 

Die grundlegende Struktur dieser Spiele besteht aus drei Stufen und kann, 

gleich angewandt auf die hier untersuchte Problemstellung, wie folgt beschrieben 

werden: Auf der ersten Stufe schlägt der Schädiger dem Geschädigten einen 

"Mechanismus" vor. Unter einem Mechanismus versteht man ganz allgemein ein 

bestimmtes Spiel zwischen Schädiger und Geschädigtem, oder besser gesagt ein 

IOfür einen ausführlichen Überblick vgl. Fudenberg und Tirole (1991), Kap. 7. 
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"Spielgerüst".11 Dieses setzt sich zusammen aus einer Menge S von "Strategien" 

oder "Signalen", die dem Geschädigten in dem Spiel zur Verfügung stehen, einer 

"Outputfunktion" x(.) und einer "Transferfunktion" z(.). Die Menge S wählbarer 

Strategien wird dem Geschädigten vom Schädiger mitgeteilt. Ebenso wird er dar-

über informiert, welchen Output x(s) und welche Transferzahlung z(s) der Schädi-

ger wählen wird, wenn er selbst eine bestimmte Strategie SE S ergreift. 

Die Strategiemenge S ist auf dieser Ebene noch ein recht abstraktes Gebilde. 

Sie könnte beispielsweise mit der Menge T aller möglichen Schadenskoeffizienten 

übereinstimmen. In diesem Fall wäre der Geschädigte aufgefordert, dem Schädiger 

einfach einen Schadensparameter aus T zu nennen. S kann aber auch viel kompli-

ziertere Strategien enthalten. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn sich der Schädiger 

aus irgendwelchen Gründen für eine mehrstufige Spielstruktur entscheiden würde, 

in der er wiederholt mit dem Geschädigten kommunizieren müßte. Die Strategie-

menge und damit die Spielstruktur ist nicht von vornherein festgelegt, sondern im 

Prinzip selbst Bestandteil der Optimierungsentscheidung des Schädigers. 

Darin, daß der Schädiger als erster am Zug ist und den Mechanismus vor-

schlagen kann, kommt, ähnlich wie im Modell mit vollständiger Information, seine 

Verhandlungsmacht zum Ausdruck. Wenn er über die gesamte Verhandlungsmacht 

verfügt, kann er die "Spielregeln" nach seinen Zielvorstellungen gestalten, während 

der Geschädigte lediglich darüber entscheiden kann, ob er am Spiel teilnehmen will 

oder nicht. Diese Entscheidung erfolgt auf der zweiten Spielstufe. 

Die Bereitschaft des Geschädigten, am Mechanismus teilzunehmen, hängt da-

von ab, wie hoch der Nutzen, den er dabei erreicht, im Vergleich zu seinem Reser-

vationsnutzen ist. Allgemein hängt sein Nutzenniveau von seinem Schadenstyp, von 

der Outputentscheidung x und von der Transferzahlung z ab. Die letzteren beiden 

sind wiederum Funktionen der gewählten Strategie s. Bevor der Geschädigte signa-

lisieren kann, ob er den Mechanismus akzeptiert oder nicht, muß er aus der Menge 

der zulässigen Signale das für ihn optimale auswählen. Diese Wahlentscheidung 

kann durch folgendes Nutzenmaximierungskalkül beschrieben werden: 

11 Ein Mechanismus kann strenggenommen nicht als Spiel bezeichnet werden, da zum Zeitpunkt 
seiner Konzeption die Auszahlungen der Spieler noch nicht feststehen (Vgl. Green und Laffont 
(1979, S. 34)). Gibbard (1973) hat stattdessen den Ausdruck "game form" geprägt, der hier mit 
"Spielgerüst" übersetzt wurde. 
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(2.4) max u(x(s),z(s),0) 

d.W.v.s 

u.d.N. seS. 

Die Lösung s*(0) dieses Kalküls ist die beste Antwort des Geschädigten in dem vom 

Schädiger konzipierten Mechanismus. Der maximale Nutzen des Geschädigten ist 

dann gegeben durch u[x(s*(0)),z(s*(0)),0]. Da das Verursacherprinzip gilt und sein 

Reservationsnutzen deshalb gleich Null ist, wird er die Teilnahme am Mechanismus 

akzeptieren, wenn die Ungleichung 

(2.5) u[x(s*(0)),z(s*(0)),0] 2'. O 

erfüllt ist. 
Im dritten und letzten Schritt des Spiels teilt der Geschädigte dem Verursacher 

sein optimales Signal mit, sofern er die Teilnahme am Mechanismus akzeptiert. 

Dieser implementiert dann entsprechend seiner Ankündigung das Produktionsni-

veau x(s*(0)) und die Transferzahlung z(s*(0)), woraus wiederum die Auszahlun-

gen für die beiden Spieler folgen. Die Auszahlung für den Geschädigten beträgt mit 
Sicherheit u[x(s*(0)),z(s*(0)),0], die des Schädigers ist dagegen unsicher. Er kann 

zwar die Überlegungen des Geschädigten nachvollziehen und sich für jedes 0 E T 

dessen optimale Strategie und die resultierende Allokation {x,z} ausrechnen. Da er 

aber zu Beginn des Spiels die konkrete Ausprägung von 0 nicht kennt, kann er nur 

mit einem erwarteten Gewinn kalkulieren, der durch 

(2.6) E(n) = J:_'n[x(s*(0)),z(s*(0))] f(0)d0 

gegeben ist. 

2.4.1.2 Das Enthüllungsprinzip und seine Implikationen 

Ziel des Verursachers ist nun die Maximierung seines erwarteten Gewinns 

unter der Nebenbedingung, daß der Geschädigte den Mechanismus akzeptiert. In der 
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oben beschriebenen Formulierung des Problems besteht allerdings auf den ersten 

Blick eine solche Fülle von Freiheitsgraden, daß eine Lösung nahezu unmöglich 

erscheint. So muß der Schädiger ja neben Output- und Transferfunktion auch die 

Strategiemenge S und damit die Spielstruktur bestimmen. Die Frage, die sich dann 

stellt, lautet, welche Spielstruktur das Erreichen eines absoluten Gewinnmaximums 

sichert. Die Aufgabe, bei gegebener Spielstruktur Output- und Transferfunktionen 

zu finden, die den Gewinn maximieren, erscheint lösbar. Wie aber ist zu verfahren, 
wenn die Spielstruktur selbst frei wählbar ist? 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma weist das in der Literatur so häufig zitierte 

"Revelation Principle" oder "Enthüllungsprinzip". Dieses Theorem, das auf Gibbard 
(1973) zurückgeht, von Myerson (1979) weiterentwickelt und in entsprechenden 

Abwandlungen für die unterschiedlichsten Formen von Mechanism-Design-Proble-

men bewiesen wurde, ermöglicht eine drastische Einschränkung der Anzahl zu un-

tersuchender Mechanismen. 12 Bezogen auf den hier behandelten Fall mit nur einem 

Agenten besagt es folgendes: 

Jedes Ergebnis (Allokation und Auszahlungen), das der Prinzipal mit einem 
beliebigen Mechanismus, der vom Agenten akzeptiert wird, erreichen kann, kann er 
auch mit einem direkten Enthüllungsmechanismus erreichen. 

Unter einem direkten Enthüllungsmechanismus versteht man einen Mechanis-

mus, bei dem der Agent in einem einstufigen Kommunikationsprozeß seine private 

Information wahrheitsgemäß offenbart. Das Enthüllungsprinzip hat für unser Pro-

blem die Implikation, daß der Schädiger immer einen zum ursprünglichen Mecha-
nismus äquivalenten finden kann, in dem er den Geschädigten einfach nach 0 fragt 

und dieser der Wahrheit entsprechend antworten wird. Die Idee, die dem Beweis des 

Enthüllungsprinzips zugrunde liegt, wird im folgenden, bezogen auf das vorliegende 
Beispiel, kurz skizziert: 

Ausgangspunkt der Argumentation ist ein beliebiger Mechanismus mit S als 

Menge zulässiger Strategien und mit x(s) und z(s) als Entscheidungs- bzw. Trans-

ferfunktion. Der Geschädigte wählt in diesem Mechanismus seine optimale Strate-
gie s*(0) nach dem Optimierungskalkül (2.4). Der Schädiger wählt daraufhin die 

Produktionsmenge x(s*(0)) und die Transferzahlung z(s*(0)), so daß der Geschä-

digte die Nutzenposition u[x(s*(0)),z(s*(0)),0] erreicht. Der Geschädigte akzep-

12Vgl. z.B. Dasgupta, Harnmond und Maskin (1979). 
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tiert, wenn dieser Ausdruck mindestens den Wert Null annimmt. Dieses Ergebnis 

kann nun auch durch den folgenden Mechanismus erreicht werden: 
Der Schädiger wählt als Menge zulässiger Strategien das Intervall T aller 

möglichen Schadenskoeffizienten, d.h. er fordert den Geschädigten auf, ein 
(möglicherweise falsches) 0 e T anzugeben. Da ein rationaler Prinzipal den ur-

sprünglichen Mechanismus durchschaut, kann er sich ausrechnen, welche Strategie 

s*(0) ein Geschädigter vom Typ 0 ergreifen wird. Er kann deshalb aus dem ur-

sprünglichen Mechanismus einen neuen konstruieren, indem er ankündigt, er werde 

unter Verwendung des signalisierten Grenzschadens diejenige Strategie s*(S) ermit-
teln, die für einen Geschädigten vom Typ 0 im ursprünglichen Mechanismus opti-

mal gewesen wäre. Die Produktionsmenge und die Transferzahlung werden dann 
nach den Funktionsvorschriften x(S) = x(s*(0)) bzw. z(S) = z(s*(S)) gewählt. Der 

Geschädigte erreicht in diesem modifizierten Mechanismus das Nutzenniveau 

u[x(0),z(0),0] = u[x(s*(0)),z(s*(0)),0]. Da der wahre Grenzschaden 0 beträgt, ist 

wegen des Kalküls (2.4) s*(0) das optimale Signal im ursprünglichen Mechanismus. 

Deswegen gilt die Ungleichung 

(2.7) u[x(s*(0)),z(s*(0)),0] ~ u[x(s*(0)),z(s*(0)),0] 

und damit per Definition von x(.) und z(.) 

(2.8) u[x(0),z(0),0] ~ u[x(0),z(0),0]. 

Das bedeutet, daß sich in diesem neuen, direkten Mechanismus eine Falschangabe 

nicht lohnt. Der modifizierte Mechanismus wirkt also enthüllend, was nicht allzu 
überraschend ist. Die realisierte Allokation und die Auszahlungen sind in beiden 

Mechanismen identisch, so daß auch die Akzeptanzbedingung erfüllt ist. 

Weniger offensichtlich als der Beweis des Enthüllungsprinzips ist die Antwort 

auf die Frage nach den Anwendungsmöglichkeiten dieses Theorems. Kreps (1990) 
schreibt in diesem Zusammenhang: "lt (the revelation principle) can be thought of 
as a statement about how actually to implement contracts. But it may be better to use 

it with greater circumspection as a tool of analysis for finding the limits of what 
outcomes can be implemented, without reference to how best to implement a par-

ticular outcome." 13 

13vgl. Kreps (1990, S.696). 
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Das heißt einerseits, daß der Schädiger prinzipiell einen direkten Mechanis-

mus, in dem er den Geschädigten einfach nach dessen Grenzschaden befragt, als 

konkrete Spielform wählen kann. Wenn nämlich jedes Ergebnis eines beliebigen, 

noch so komplexen Mechanismus auch durch einen direkten Enthüllungsmechanis-

mus implementierbar ist, dann heißt dies umgekehrt, daß durch andere als direkte 

Enthüllungsmechanismen keine anderen Ergebnisse erreichbar sind. 

Andererseits deutet die leichte Einschränkung, die aus dem Zitat spricht, auf 

Probleme hin, die die Anwendung eines direkten Mechanismus unter Umständen 

bereiten kann. Eines dieser Probleme, nämlich das Problem multipler Nash-Gleich-

gewichte, wird noch im dritten Kapitel anzusprechen sein, wenn das Verhand-

lungsmodell mit mehreren Geschädigten behandelt wird. Ein direkter Enthüllungs-

mechanismus ist also nicht unbedingt der beste Weg, ein bestimmtes Ergebnis zu 

implementieren. 
In der Hauptsache sollte das Enthüllungsprinzip deshalb als Theorem verstan-

den werden, das der Abgrenzung aller Kombinationen von Produktionsmenge und 

Transferzahlung dient, die überhaupt realisierbar sind: Wenn der Schädiger sicher 

sein will, bei der Suche nach dem optimalen Kontrakt sämtliche realisierbaren 
Spielergebnisse zu erfassen, dann muß er die x-z-Kombinationen, die er dem Ge-

schädigten in Abhängigkeit seines Schadenstyps vorschlägt, so gestalten, daß dieser 

keine Veranlassung mehr hätte, seinen wahren Typ zu verleugnen, wenn er unmit-

telbar danach befragt würde. Ein Kontrakt, der diese Eigenschaft besitzt, wird als 

"enthüllend" oder auch "anreizverträglich" bezeichnet. 

Die Tatsache, daß eine Beschränkung auf anreizverträgliche Kontrakte aus-

reicht, ist keineswegs trivial. Der Schädiger hat ja eigentlich kein unmittelbares 

Interesse an einer Enthüllung der verborgenen Information, sondern will seinen er-

warteten Gewinn maximieren. Es wäre also durchaus denkbar, daß er mit einem 

Mechanismus, in dem der Geschädigte seinen Schaden nicht wahrheitsgemäß offen-

bart, einen höheren Gewinn erzielen könnte. Das Enthüllungsprinzip schließt diese 

Möglichkeit aus, sofern der Geschädigte den Mechanismus durchschaut. Der ge-

winnmaximale Kontrakt muß auf jeden Fall in der Menge aller anreizkompatiblen 

Kontrakte liegen. Das heißt aber nicht, daß die gewählte Spielstruktur unbedingt ein 

direkter Enthüllungsmechanismus sein muß. Der Schädiger kann vielmehr aus der 

Menge anreizverträglicher Kontrakte diejenige(n) Output- und Transferfunktion(en) 

auswählen, durch die sein Gewinn maximiert wird und sich dann gesondert darüber 

Gedanken machen, mit welcher Art von Spiel er diese Funktionen am besten im-
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plementieren kann. So gesehen ist die konkrete Spielstruktur für die folgenden 
Analysen eher von untergeordneter Bedeutung. Da im hier behandelten Fall mit nur 

einem Agenten die Anwendung eines direkten Enthüllungsmechanismus unproble-

matisch ist, wollen wir unseren Überlegungen bis auf weiteres diese Spielstruktur 

zugrundelegen. Erst in Kapitel 3, in dem das Modell mit mehreren Geschädigten 

behandelt wird, werden wir sehen, daß direkte Enthüllungsmechanismen multiple 

Gleichgewichte aufweisen können, die den Prinzipal u.U. vor erhebliche Schwierig-

keiten stellen. 

2.4.1.3 Das Optimierungsproblem des Schädigers 

Nach diesen Vorüberlegungen läßt sich das Optimierungskalkül des Schädi-

gers folgendermaßen formulieren: Die Zielfunktion lautet allgemein 

(2.9) E(1t)= J;'n[x(0),z(0)] f(0)d0. 

Diese ist durch Wahl der Funktionen x(0) und z(0) zu maximieren, wobei wegen 

des Enthüllungsprinzips nur solche x(.) und z(.) in Frage kommen, die die Bedin-

gung der Anreizverträglichkeit (AV) erfüllen. Nehmen wir an, der wahre Schadens-
parameter des Geschädigten sei 0. Wenn er diesen korrekt offenbart, wählt der 

Schädiger den Output x(0) und die Transferzahlung z(0). Gibt er dagegen fälschli-
cherweise den Grenzschaden 0' an, dann produziert der Schädiger die Menge x(0') 

und zahlt ihm als Entschädigung z(0'). Anreizverträglichkeit bedeutet, daß sich eine 

solche Falschangabe für kein e· ET lohnen darf. Da der Schädiger a priori nicht 

weiß, mit welchem Typ von Geschädigten er es zu tun hat, muß diese Anforderung 
für alle möglichen Typen erfüllt sein. Formal ausgedrückt muß also 

(AV) u[x(0),z(0),0] ~ u[x(0'),z(0'),0] V0,0' E [ e- ,e+] 

gelten. 
Wenn (AV) erfüllt ist, dann ist zwar gesichert, daß es für den Geschädigten am 

besten ist, seinen wahren Schaden anzugeben. Es könnte aber sein, daß er selbst in 

diesem Fall ein negatives Nutzenniveau erreicht. Da das Verursacherprinzip gilt, 
wird er aber nur am Mechanismus teilnehmen wollen, wenn ihm mindestens ein 



41 

Nutzenniveau von Null garantiert wird. Der Schädiger muß deshalb darauf achten, 
daß der Geschädigte bei korrekter Offenbarung unabhängig von seinem ( dem Schä-
diger unbekannten) Schadenstyp einen nichtnegativen Nutzen realisiert. In dieser 
Anforderung, die als Bedingung individueller Rationalität bezeichnet wird, kommt 
die Freiwilligkeit privater Verhandlungen zum Ausdruck. formal lautet diese Be-
dingung 

(IR) u[x(0),z(0),0] 2'. 0 ve e [ e-, e+]. 

In der hier verwendeten spezifischen Modellformulierung kann das zu lösende 
Optimierungsprogramm wie folgt zusammengefaßt werden: 

max C[b(x(0))- z(0)] f(0)d0 

d.W.v. x(.), z(.) 

u.d.N. 

(AV) u(0) = z(0)-0x(0)2'. z(0')-0z(0') V0,0'e[e-,e+] 

(IR) u(0)2'.0 V0e[e-,e+]. 

In der obigen Form ist das Optimierungsproblem des Schädigers nicht lösbar. 
Deshalb soll im folgenden gezeigt werden, daß die Bedingungen (A V) und (IR) 
durch äquivalente Bedingungen ersetzt werden können, die eine explizite Lösung 
ermöglichen. Dieser Äquivalenzbeweis wird in der Literatur meist auf sehr techni-
schem Niveau erbracht, während der ökonomische Gehalt der einzelnen Beweis-
schritte häufig etwas zu kurz kommt. 14 Deshalb soll in diesem Teilabschnitt versucht 
werden, die Argumentation durch zusätzliche Erläuterungen und graphische Dar-
stellungen zu ergänzen. 

14Vgl. dazu beispielsweise Myerson (1981), Baron und Myerson (1982) oder Myerson und Satter-
thwaite (1983). Eine relativ gute Darstellung findet man in Fudenberg und Tirole (1991, S.257 ff.). 
Dort wird der Sinn in der Literatur üblicher Standardannahmen besonders deutlich. 
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2.4.1.3.J Die Monotonie der Outputfunktion 

Im ersten Schritt wird gezeigt, daß die Outputfunktion x(0) notwendigerweise 

monoton abnehmen muß, wenn die vorgeschlagenen Kontrakte anreizverträglich 
sein sollen. Dazu betrachte man zwei unterschiedliche Typen von Geschädigten mit 
den wahren Grenzschäden 0 bzw. 0 '. Kontrakte, die (A V) für beide Typen erfüllen 

sollen, müssen den Ungleichungen 

u(0) = z(0)-0x(0)~z(0')-0x(0') 

bzw. 

u(0') = z(0')-0'x(0')~ z(0)-0'x(0) V0,0' e [ 0- ,0+) 

genügen. Nach Umformung der beiden Ungleichungen erhält man 

0(x(0) - x(0')) $ z(0) - z(0') 

und 

0'( x(0) - x(0')) ~ z(0) - z(0'). 

Durch Kombination dieser beiden Beziehungen unter Berücksichtigung der Defini-
tionen von u(0) und u(0') ergibt sich 

(2.10) x(0')(0'-0) $ u(0)- u(0') $ x(0)(0'-0), 

woraus folgt, daß für 0' ~ 0 x(0') $ x(0) und für 0' < 0 x(0') ~ x(0) sein muß. 

Damit ist gezeigt, daß (A V) nur erfüllt sein kann, falls die Produktionsmenge, die 

der Schädiger wählt, nicht zunimmt, wenn der Geschädigte einen höheren Kosten-

parameter angibt. 
Warum dies so sein muß, wird deutlich, wenn man den Verlauf der Indiffe-

renzkurven unterschiedlicher Typen von Geschädigten in einem Diagramm betrach-

tet, in dem auf der Abszisse die Produktionsmenge x und auf der Ordinate die 
Transferzahlung z abgetragen wird. Die Indifferenzkurven für den 0-Typ sind paral-
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lele Geraden der Form z = u + 0x, wobei u ein gegebenes Nutzenniveau darstellt. 
Dieses Nutzenniveau ist umso höher, je höher die Transferzahlung bei konstanter 
Produktionsmenge ist. Indifferenzkurven, die im Diagramm weiter oben liegen, be-
zeichnen also höhere Nutzenniveaus. Wenn man annimmt, daß 0' < 0 ist, dann sind 
die lndifferenzkurven für den 0'-Typ flacher. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 5 
dargestellt. 

Abbildungs 

z 

u(x(8),z(8),8) 

U ( X (9), Z (8),8') 

X 

0 X (9) 

Wenn in dieser Abbildung der für den 0-Typ bestimmte Kontrakt beispielsweise 
durch {x(0), z(0)} gegeben ist, dann muß der Kontrakt {x(0'), z(0')} für den 0'-Typ 
auf oder oberhalb dessen lndifferenzkurve durch den Punkt { x(0), z(0)} liegen, 
damit der 0 '-Typ nicht ebenfalls auf den Kontrakt { x(0), z(0)} zugreift. Gleichzeitig 
darf aber der Kontrakt für den 0 '-Typ nicht oberhalb der Indifferenzkurve des 0-
Typs liegen, da dieser sonst {x(0'), z(0')} statt {x(0), z(0)} wählen würde. Der 
Vertrag {x(0'), z(0')} kann deshalb in Abbildung 5 nur im schraffierten Bereich 
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(einschließlich der Ränder) liegen. Das bedeutet, daß in jedem Fall x(0') ~ x(0) 

gelten muß. 15 Da 0'<0 angenommen wurde, ist klar, daß x(.) monoton fallen muß. 

2.4.1.3.2 Die Bedingungen der individuellen Rationalität 

Im nächsten Schritt wird gezeigt, daß die Bedingung der individuellen Ratio-

nalität für alle Typen von Geschädigten mit 0 < 0+ automatisch erfüllt ist, wenn der 

Kontrakt für den 0+ - Typ individuell rational ist und die Verträge für alle Typen 

anreizverträglich sind. Wenn für den 0+-Typ (IR) gelten soll, dann darf sein Nut-

zenniveau nicht negativ sein, falls er 0+ wahrheitsgemäß bekundet. Der Schädiger 

produziert in diesem Fall die Menge x(0+), so daß der verursachte Schaden 0+x(0+) 

beträgt. Als Entschädigung wird z(0+) gezahlt. Falls also ein Geschädigter vom Typ 
0+ die Wahrheit sagt, muß sein Nutzenniveau z(0+)-0+x(0+)~0 sein. Da sich ein 

Geschädigter vom Typ 0 < 0+ immer als 0+_ Typ ausgeben und dadurch ein Nut-
zenniveau z(0+)-0x(0+) > z(0+)-0+x(0+) erreichen kann, ist es dem Schädiger 

nicht möglich, einen solchen Typ auf das gleiche Nutzenniveau zu drücken wie 

einen 0+ - Typ. Da aber alle Kontrakte anreizverträglich sein sollen, darf es sich nicht 

lohnen, einen falschen Kostenparameter anzugeben. Es muß also insbesondere 

z(0+)-0x(0+) ~ z(0)-0x(0) für alle 0 gelten, so daß ein 0 - Typ zwangsläufig 
eine strikt positive Auszahlung erhalten muß. Die (IR) - Bedingungen sind damit für 
0 < 0+ nicht bindend und können im Optimierungskalkül des Schädigers vernach-

lässigt werden.16 

An dieser Stelle wird deutlich, daß es dem Schädiger bei unvollständiger In-

formation nicht mehr möglich ist, jeden Typ von Geschädigten auf seinem Reserva-

tionsnutzenniveau zu halten. Er wird also i.d.R. einen Teil der erzielbaren Wohl-

fahrtsgewinne an den Geschädigten abtreten müssen. Nur ein Geschädigter vom 

15oerartige Monotonieeigenschaften sind typisch für die Charakterisierung anreizkompatibler 
Verträge. Ausschlaggebend dafür ist das Monotonieverhalten der Grenzrate der Substitution zwi-
schen x und z in bezug auf 0. Wenn diese streng monoton zu- oder, wie hier, abnimmt, können 
sich die Indifferenzkurven verschiedener Typen von Geschädigten nur einmal schneiden. Diese 
"single-crossing-property" ist der Grund für die globale Monotonie von x(0). (Vgl. dazu Fuden-
berg und Tirole (1991, S. 258 f.)). 
16oiese Argumentation ist nur unter der Annahme identischer Reservationsnutzenniveaus zuläs-
sig. Bei unterschiedlichen Reservationsnutzen können die (IR)-Bedingungen auch für andere Ty-
pen binden. 
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Typ 0+ wird im Gewinnmaximum des Schädigers über seinen Reservationsnutzen 

nicht hinauskommen. Der Schädiger könnte ja für den Fall, daß z(0+)-0+x(0+) > 0 
wäre, die Entschädigung z( 0+) auf das Schadensersatzniveau 0+ x( 0+) absenken, 

ohne dadurch die Anreizverträglichkeit der anderen Kontrakte zu beeinträchtigen. 
Es würde dadurch für die anderen Typen nur noch unattraktiver, sich als 0+ - Typ 

auszugeben. Die einzige (IR)-Restriktion, die dann noch übrigbleibt, lautet 

2.4.1.3.3 Anreizverträglichkeit und Informationsrenten 

Wie wir soeben gesehen haben, ist es dem Schädiger nicht mehr möglich, den 
Geschädigten auf seinem Reservationsnutzenniveau zu halten, es sei denn, sein 

Schadensparameter ist 0+. Damit ist klar, daß der Geschädigte, wenn er vom Typ 0 
< 0+ ist, sich nicht mit einem bloßen Schadensersatz zufrieden geben muß, sondern 

einen bestimmten Anteil am Internalisierungsgewinn erhalten wird. Diesen Anteil 

bezeichnet man üblicherweise als "Informationsrente". Im folgenden geht es darum, 

festzustellen, wie hoch diese Informationsrente in Abhängigkeit des Schadenstyps 

sein muß, damit die Anreizverträglichkeitder Kontrakte gewährleistet ist. 

In der Literatur findet man zwei unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der 

Informationsrente. Zunächst soll die häufiger anzutreffende Methode beschrieben 
werden.17 

Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die zu (A V) äquivalente Unglei-

chung (2.10). Wenn man (2.10) durch (0-0') dividiert, erhält man 

-x(0') ~ u(9~=~~9') ~ -x(0) für 0>0' 

bzw. 

-x(0'):5; u(0)-u(9') :5; -x(0) für 0<0'. 
0-0' 

17Vgl. z.B. Myerson (1981, S. 63f.) oder Baron und Myerson (1982, S. 916 f.). 
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Bildet man bei diesen beiden Ungleichungen den Grenzwert für 0 • 0', so ergibt 

sich 

(2.12) u'(0') = du(0')/d0' = -x(0') 

als weitere notwendige Bedingung für eine anreizkompatible Vertragsgestaltung. 18 

Wenn man (2.12) auf beiden Seiten mit 0 als Unter- und e+ als Obergrenze in-
tegriert, dann erhält man 

(2.13) u(0)-u(0+)= -r u'(t)dt= r x(t)dt. 19 

Setzt man in diese Beziehung die Definition u(0) = z(0) - 0x(0) ein und formt die 
resultierende Gleichung um, dann erhält man mit 

(2.14) z(0)=0x(0)+ r x(t)dt+u(0+) 

einen expliziten Zusammenhang zwischen Transfer- und Outputfunktion.20 Wenn 

man in (2.14) noch berücksichtigt, daß u(0+), wie oben begründet, im Gewinnmaxi-

mum gleich Null sein muß, ergibt sich schließlich 

(2.15) z(0)=0x(0)+ J:· x(t)dt. 

18Genaugenommen gilt (2.12) nur, falls x(.) an der Stelle 0' stetig ist. In diesem Fall stimmen 
nämlich links- und rechtseitiger Grenzwert von x(.) an dieser Stelle überein, so daß auch die links-

und rechtsseitigen Ableitungen von u(.), lim 
8 • 8',8>8' 

u(9)-u(9') u(9)- u(9') 
bzw. 

9-9' lim 
8 • 8',9<8' 9-9' 

gleich sind. Dies ist die Voraussetzung für die Existenz von u'(0'). Ist x(.) dagegen bei 0' nicht 
stetig, dann ist u(.) an dieser Stelle nicht differenzierbar. 
19Das Riemann-Integral existiert nur, wenn der Integrand höchstens abzählbar viele Sprungstellen 
aufweist (Vgl. Heuser (1991, S. 473)). Da x(.) monoton in 0 verläuft, ist diese Voraussetzung hier 
erfüllt (Vgl. Heuser (1991, S. 240)). Falls bei x(.) Unstetigkeitsstellen auftreten sollten, kann in 
den Teilintervallen, in denen die Funktion stetig ist, integriert werden und die Summe der Teilin-
tegrale gebildet werden. 
2ODieser Zusammenhang ermöglicht die Eliminierung der Transferfunktion aus dem Entschei-
dungskalkül des Schädigers und vereinfacht so die formale Behandlung des Problems beträchtlich. 
Dies ist auch der offensichtliche Grund dafür, warum die Separabilität der Nutzenfunktion des Ge-
schädigten in der Literatur meist als Standardannahme vorausgesetzt wird. 
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Diese Gleichung besagt, daß der Verursacher der Extemalität einem Geschädigten 

vom Typ 0 in einem anreizverträglichen Kontrakt zusätzlich zu seinem erlittenen 
e· 

Schaden 0x(0) eine Zahlung in Höhe von J0 x(t)dt anbieten muß. Die Funktion 

dieser Zahlung besteht darin, die private Information von Geschädigten mit niedri-

geren Schadensparametern als e+ zu enthüllen. 

Da bei dieser Art der Herleitung von (2.15) die ökonomische Interpretation des 

Terms J:' x(t)dt nicht besonders klar wird, soll noch eine weitere Variante angege-

ben werden, die in dieser Hinsicht um einiges transparenter ist.21 

Betrachten wir dazu das Nutzenmaximierungskalkül des Geschädigten, wenn 

der Schädiger eine beliebige Outputfunktion x(.) und eine beliebige Transferfunkti-

on z(.) vorgibt und fragen uns, welchen Schadenskoeffizienten 0 der Geschädigte 

angeben wird, wenn sein wahrer Schadenskoeffizient 0 ist. Unter diesen Vorausset-

zungen ist seine Nutzenfunktion durch 

u(0,0) = z(0) - 0x(0) 

gegeben. Diese ist durch Wahl von 0 zu maximieren, um die optimale Schadens-

meldung zu bestimmen. Es ergibt sich 

z'(0)- 0x'(0) = 0 

als notwendige Bedingung für ein Nutzenmaximum. Aus dieser Gleichung kann im 

Prinzip das optimale Signal 0 (0) berechnet werden. Setzt man die Optimallösung in 

die Zielfunktion ein, dann erhält man mit 

v(0) = u(0(0),0) = z(0(0)) - 0x(0(0)) 

die indirekte Nutzenfunktion des Geschädigten, die seinen maximalen Nutzen bei 

optimaler Angabe von 0 beschreibt. 

Man kann nun untersuchen, wie der maximale Nutzen mit dem wahren Scha-

denskoeffizienten 0 variiert. Dazu differenziert man v(0) und erhält 

21 zur formalen Methodik vgl. auch Fudenberg und Tirole (1991, S. 264). Dort findet man aber 
leider ebenfalls keine befriedigende ökonomische Interpretation. 
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v'(9) = [z'(0(9)) - 9x'(0(9))] d0/d9 - x(0(9)). 

Wenn man berücksichtigt, daß der Ausdruck in der eckigen Klammer wegen der 

notwendigen Bedingung für ein Nutzenmaximum gleich Null ist, ergibt sich 

schließlich 

(2.12)' v'(9) = - x(0(9)). 

Diese Gleichung besagt, daß der Geschädigte bei optimaler Wahl seines Signals ein 

umso höheres Nutzenniveau realisieren kann, je niedriger sein wahrer Schadens-

koeffizient ist. Damit ist klar, daß der 9+ - Typ das niedrigste Nutzenniveau aller 

Typen erreichen wird. Diese Feststellung deckt sich mit den Überlegungen zur 

Relevanz der (IR)-Bedingungen. Im vorangegangenen Teilabschnitt wurde ja bereits 

gezeigt, daß nur der 9+_ Typ auf sein Reservationsnutzenniveau gedrückt werden 

kann. 

Mit Hilfe von (2.12)' kann nun die Differenz zwischen dem maximal erreich-

baren Nutzenniveau eines 9+_ Typs und dem eines 9 - Typs ermittelt werden. Diese 

Nutzendifferenz erhält man, indem man den durch (2.12)' beschriebenen margina-
len Vorteil eines geringfügig niedrigeren Schadenskoeffizienten aufintegriert. Es 

errechnet sich ein Gesamtvorteil in Höhe von 

(2.13)' v(9)- v(9+) = -r v'(t)dt = r x(0(t))dt. 

Dieser Vorteil ist nichts anderes anderes als die "Informationsrente", die zwangs-

läufig entsteht, weil der Schädiger den wahren Schadenskoeffizienten nicht beob-

achten kann. Da (2.13)' für beliebige Output- und Transferfunktionen gilt, gibt es 

keinen Kontrakt, mit dem der Schädiger das Auftreten solcher Informationsrenten 

verhindern könnte. Dies gilt insbesondere auch für einen enthüllenden Kontrakt, der 

gewährleisten soll, daß für den Geschädigten die Wahl des Signals 0(9) = 9 optimal 

ist. Ein enthüllender Kontrakt muß also nach (2.13)' dem Geschädigten notwendi-
0+ .,.. e• 

gerweise eine Informationsrente in Höhe von J0 x(9(t))dt = J0 x(t)dt sichern, so 

daß man schließlich wieder zu Gleichung (2.13) kommt, wenn man berücksichtigt, 

daß bei korrekter Offenbarung von 9 per Definition von u(9) die Beziehung v(9) = 
u(9) gilt. Die Gewährleistung der Informationsrente wird dadurch in die Tat umge-
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setzt, daß der Schädiger sich von vornherein vertraglich dazu verpflichtet, dem Ge-

schädigten über einen Schadensersatz hinaus eine entsprechende Zusatzzahlung zu 

leisten. Darin liegt die ökonomische Bedeutung der Gleichungen (2.14) bzw. (2.15). 

Abbildung 6 

8 

.._ ___ ....,.,__ ___ ___,.__ __ ....,.___ X 

0 X (8') X (8) X (8") 

Die Wirkungsweise der Informationsenthüllungszahlung soll abschließend 

noch anhand von Abbildung 6 illustriert werden. Dabei wird auch deutlich, daß die 

Zahlung der oben berechneten Informationsrente zusammen mit der geforderten 

Monotonieeigenschaft der Outputfunktion nicht nur notwendige, sondern auch hin-

reichende Bedingung für Anreizverträglichkeit ist. 

Betrachtet wird ein Geschädigter, dessen wahrer Grenzschaden durch 0 gege-

ben sein soll. Gehen wir zunächst davon aus, daß der Schädiger die Enthüllungszah-

lung nicht leistet, sondern lediglich bereit ist, dem Geschädigten die angeblich erlit-

tenen Schäden zu ersetzen. Es ist klar, daß der Geschädigte in diesem Fall keinen 

Anreiz hat, seinen wirklichen Schaden zu offenbaren. Er wird statt dessen übertrei-
ben, um sich auf diese Weise einen Überschuß der erhaltenen Zahlungen über die 

tatsächlich erlittenen Schäden zu sichern. Gibt er z.B. fälschlicherweise den Grenz-

schaden e· an, dann produziert der Schädiger die Menge x(0') und leistet Schadens-

ersatz in Höhe von 0'x(0'). Da sich die tatsächlichen Kosten des Geschädigten aber 

nur auf0x(0') belaufen, bringt ihm die Übertreibung einen Gewinn in Höhe von (0' -

0)x(0') > 0. Ehrlichkeit hätte ihm dagegen nichts eingebracht. Der Anreiz, den 
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Schaden zu übertreiben, wird durch die Enthüllungszahlung beseitigt: Wenn der 

Geschädigte seinen Schaden wahrheitsgetreu angibt, dann wird der Schädiger die 

Menge x(0) produzieren und ihm einen Transfer in Höhe von z(0)=0x(0)+ 

+ r x(t)dt zahlen. Sein Nettonutzen nach Abzug der tatsächlichen Schäden beträgt 

e· 
unter diesen Umständen Je x(t)dt statt O im vorhergehenden Fall. In Abbildung 6 

entspricht dieser Nutzen betragsmäßig der Fläche 0+0AD. Würde der Geschädigte 

dagegen wieder übertreiben und 0' angeben, dann würde der Schädiger wegen der 

oben abgeleiteten Monotonieeigenschaft der Outputfunktion die niedrigere Produk-
e· 

tionsmenge x(0') wählen und dafür den Transfer z(0')=0'x(0')+ fa, x(t)dt zahlen. 

Der Nettonutzen, den der Geschädigte in diesem Fall erreichen könnte, beträgt 
e· 

(0' -0)x(0')+ fa, x(t)dt . In Abbildung 6 wird dieser Betrag durch die Fläche e+e 

CBD beschrieben. Die Nutzenposition ist demnach bei korrekter Offenbarung um 

einen Betrag entsprechend der Fläche ABC höher als bei der Falschangabe. 
e· 

Da die Anreizzahlung f0 x(t)dt mit sinkendem 0 zunimmt, wäre es prinzi-

piell denkbar, daß für den Geschädigten jetzt eine Untertreibung des Schadens 

attraktiv sein könnte. Man kann jedoch analog zur obigen Argumentation zeigen, 

daß eine Untertreibung ebenfalls zu Nutzeneinbußen führt. Wenn der Geschädigte 

z.B. fälschlicherweise 0" statt 0 angeben würde, würde er einen Nutzenverlust er-

leiden, der durch die Fläche AB 'C' gemessen werden kann. 

Die Resultate dieses Teilabschnitts können nunmehr wie folgt zusammenge-

faßt werden: Wenn der Verursacher einer Externalität den Schaden, den er beim 

Geschädigten anrichtet, nicht beobachten kann, dann ist es ihm, anders als im Falle 

vollständiger Information, im allgemeinen nicht mehr möglich, den Geschädigten 

auf sein Reservationsnutzenniveau zu drücken und sich den gesamten Internalisie-

rungsgewinn anzueignen. Würde er dies dennoch versuchen und dem Geschädigten 

nur einen Schadensersatz anbieten, würde dieser das bestehende Informationsgefälle 

zu seinen Gunsten ausnützen und sich durch eine Übertreibung des erlittenen Scha-

dens Vorteile verschaffen. Will der Schädiger dies vermeiden, dann muß er über 

einen reinen Schadensersatz hinaus allen Typen von Geschädigten, die einen gerin-

geren Schadenskoeffizienten aufweisen als 0+, eine Informationsrente zahlen, um 

die Offenbarung des wahren Ausmaßes der Schäden zu erreichen. Nur für den Fall, 

daß der Geschädigte den höchstmöglichen Schadenskoeffizienten aufweist und 

damit die Option einer Übertreibung von vornherein nicht hat, muß er sich mit dem 
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reinen Schadensersatz zufriedengeben. Die asymmetrische Informationsverteilung 

zieht also für den Schädiger in fast allen Fällen zusätzliche Kosten nach sich, die er 
in seinem Gewinnmaximierungskalkül entsprechend berücksichtigen wird. Die ent-
scheidende Frage, die sich an diese Feststellung anschließt, lautet dann, welche 

Konsequenzen diese Zusatzbelastung des Schädigers für die Effizienzeigenschaften 

der Verhandlungslösung hat. 

2.4.2 Die Verhandlungslösung bei unvollständiger Information 

Nachdem ausführlich dargelegt wurde, daß die Bedingung individueller Ratio-

nalität das Optimierungsproblem des Schädigers nur beschränkt, falls der Geschä-
digte vom Schadenstyp e+ ist und bewiesen wurde, daß die Anreizverträglichkeits-

bedingungen genau dann erfüllt sind, wenn die Outputfunktion monoton fällt und 

die Transferfunktion gemäß Gleichung (2.15) gestaltet wird, kann man nun dazu 
übergehen, die Optimallösungen für Output- und Transferfunktion zu ermitteln. Das 

Optimierungsproblem, das durch die obigen Überlegungen stark vereinfacht wurde, 

stellt sich nunmehr in folgender Form dar: 

max E(1t)= J:_.[b(x(0))-z(0)]f(0)d0 

d.W.v. x(.), z(.) 

e· 
u.d.N. z(0)=0x(0)+ J0 x(t)dt. 

Zusätzlich ist noch zu berücksichtigen, daß die Outputfunktion x(0) monoton fallen 
muß. 

Die Nebenbedingung kann in die Zielfunktion eingesetzt werden, so daß der 

erwartete Gewinn des Schädigers nur noch von x(.) abhängt: 

E(1t)= f:_'[b(x(0))-0x(0)]f(0)d0-J:_'J:' x(t)f(0)dtd0 
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= c·[b(x(0))-0x(0)]f(0)d0-J;'x(t)f;_ f(0)d0dt22 

= r { (b(x(0))-0x(0)]f(0)-x(0)F(0) }de. 

Dieser Ausdruck ist nun unter der Monotoniebeschränkung bezüglich x(.) zu ma-

ximieren. In der Literatur wird die Zielfunktion üblicherweise zunächst unter Ver-
nachlässigung der Monotoniebeschränkung optimiert. Anschließend werden dann 
Bedingungen angegeben, unter denen diese Vorgehensweise zulässig ist, weil die 

Monotonieeigenschaft ohnehin erfüllt ist. Wenn man so verfährt, erhält man als 

notwendige Bedingung für die optimale Wahl der Outputfunktion 

(2.16) [b'(x(0))- 0] f(0) - F(0) = 0. 

Die Transferfunktion kann dann aus (2.15) berechnet werden. 

Offensichtlich weicht bei unvollständiger Information die vom Schädiger ge-
wählte Produktionsmenge von der durch b'(x(0)) = 0 bestimmten effizienten Lö-

sung in aller Regel ab. Dieser Umstand läßt sich leicht erklären, wenn man (2.16) 

ökonomisch interpretiert: Erhöht der Schädiger die Produktionsmenge, die er einem 

22ßeim Vertauschen der Integrationsreihenfolge ist zu beachten, daß sich die Integrationsgrenzen 
ändern, da die Untergrenze des inneren Integrals im zweiten Term der ersten Zeile selbst eine 
Funktion der Integrationsvariable des äußeren Integrals ist (Vgl. Shapiro und Whitney (1967, S. 

406 ff.)). Es gilt allgemein f:~f g(0,t)dtd0=fJ;_g(9,t)d0dt. Dies wird klar, wenn man sich 

den Bereich, über den integriert wird, in einem t-0-Diagramm veranschaulicht: Auf der linken 
Seite der obigen Gleichung wird zuerst über t integriert, wobei die obere Integrationsgrenze durch 
die Konstante e+, die Untergrenze durch die Funktion t=0 gebildet wird. Das äußere Integral über 
0 läuft von e- bis e+. Der gesamte Integrationsbereich ist also durch das schraffierte Dreieck in 
untenstehender Abbildung gegeben. Wenn man dagegen zuerst über 8 und dann über t integriert, 
muß das innere Integral von der Untergrenze a- bis zur Obergrenze 0=t laufen, damit die Integrati-
onsbereiche in beiden Fällen übereinstimmen. 

t=e 

-----..... -8 0 8- 8 
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Geschädigten vom Typ 8 vorschlägt, um eine marginale Einheit, so erzielt er einer-

seits einen Bruttozusatzgewinn in Höhe von b'(x(S)). Dieser Term mißt auch den 

gesamtwirtschaftlichen Bruttozusatznutzen einer marginalen Erhöhung von x(S). 

Andererseits steigen auch die vom Schädiger zu leistenden Transferzahlungen, und 

zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen muß, was die Zahlung an einen Geschädig-

ten vom Typ 8 betrifft, dessen Schadensersatzkomponente 8x(8) um 8 erhöht wer-

den, so daß der Schädiger nach Abzug dieser Kosten nur noch einen zusätzlichen 

Gewinn in Höhe von b'(x(S)) - 8 erzielen kann. Dieser Betrag, der auch den ge-
samtwirtschaftlichen Nettonutzenzuwachs widerspiegelt, ist mit der Wahrschein-
lichkeitsdichte fl:8) zu gewichten.23 Darüber hinaus erhöht sich aber auch die Infor-

e· 
mationsrentenzahlung fe x(t)dt für jeden Geschädigten, dessen Schadenstyp im 

Intervall [8",8] liegt, um eine marginale Einheit. Diese Zusatzzahlung ist mit der 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines solchen Typs, also mit F(S), zu gewich-

ten. Gleichung (2.16) besagt dann, daß im individuellen Gewinnmaximum die er-

wartete Zunahme des Bruttogewinns mit den erwarteten zusätzlichen Transferzah-
lungen übereinstimmen muß. 

Damit ist klar, warum der Schädiger im Vergleich zur effizienten Lösung fast 
immer ein zu niedriges Aktivitätsniveau wählt: Die Notwendigkeit, Informations-
enthüllungszahlungen zu leisten, verursacht auf Seiten des Schädigers zusätzliche 

Kosten, die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht irrelevant sind, weil sie lediglich eine 

Umverteilung der Wohlfahrtsgewinne zugunsten des Geschädigten darstellen. Die 
asymmetrische Informationsverteilung führt also zu einer Divergenz zwischen den 

einzel- und gesamtwirtschaftlichen Grenzkosten einer Ausdehnung von x und wird 

somit zur Ursache für das Versagen privater Verhandlungen über externe Effekte. 

Nur für den Fall, daß es sich bei dem Geschädigten um einen s--Typ handelt, setzt 

sich die effiziente Lösung durch. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Bei einer 
marginalen Erhöhung von x(S-) muß nur die Informationsrente für den s--Typ er-
höht werden. Die Wahrscheinlichkeit für dessen Auftreten ist aber F(S-) = 0, so daß 

nur in diesem Fall, wie sich auch formal aus (2.16) ergibt, das Produktionsniveau 
paretooptimal ist. 

23Strenggenommen beschreibt diese Argumentation nicht die Effekte einer Erhöhung der Produk-

tionsmenge exakt für den 8 - Typ, da die Wahrscheinlichkeit für dessen Auftreten Null ist. Eine 
Veränderung von x(8) kann somit keine Auswirkungen auf den erwarteten Gewinn des Schädigers 
haben. Mathematisch korrekt wäre es, von einer marginalen Erhöhung von x im Intervall [8,8+E] 
mit E• O zu sprechen (Vgl. Fudenberg und Tirole (1991, S. 265)). 
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Nun bleibt noch zu klären, unter welchen Bedingungen die bisher vernachläs-
sigte Monotonierestriktion wirklich ignoriert werden darf. Dazu formt man (2.16) 

umzu 

(2.16)' b'(x(0)) = 0 + F(0)/f(0). 

An dieser Formulierung der Optimalitätsbedingung wird deutlich, daß x(0) wegen 

b"(x) < 0 nur dann monoton fällt, wenn die rechte Seite monoton zunimmt. Hinrei-

chend dafür ist, daß der Quotient F(0)/f(0) monoton zunimmt. Diese Eigenschaft ist 
glücklicherweise bei den gebräuchlichsten stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilun-

gen, wie z.B. Gleich-, Normal-, x2- und Exponentialverteilung erfüllt, so daß es bei 
konkreten Anwendungen, in denen spezielle Verteilungsannahmen getroffen werden 

müssen, sinnvoll erscheint, sich auf diese Fälle zu beschränken.24 

2.5 Ein Beispiel 

In diesem Abschnitt soll abschließend noch die Funktionsweise des oben be-
schriebenen Mechanismus sowie die ökonomische Intuition , die hinter den abgelei-

teten Ergebnissen steckt, anhand eines einfachen Beispiels graphisch verdeutlicht 
werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß 0 im Intervall [O, l] gleichverteilt ist. 

Die Wahl der Intervallgrenzen erleichtert lediglich die graphische Darstellung, ist 
aber ansonsten nicht kritisch. Die spezielle Verteilungsannahme dient einerseits 

ebenfalls der Vereinfachung, kann andererseits aber auch in gewisser Weise inhalt-

lich motiviert werden: Wenn der Schädiger keinerlei Anhaltspunkte über die kon-

krete Gestalt der Verteilungsfunktion hat, erscheint es nicht unplausibel, alle 0e 

[0,1] für gleich 

wahrscheinlich zu halten. In diesem Fall muß die Gleichverteilung von 0 angenom-
men werden. Es soll also gelten 

24vgl. z.B. Fudenberg und Tirole (1991, S. 267). Es existieren auch Lösungsverfahren für Pro-
bleme, in denen die Monotoniebeschränkung bindet (Vgl. z.B. Myerson (1981)). In solchen Fällen 
erhalten typischerweise unterschiedliche Typen von Geschädigten gleiche Kompensationszahlun-
gen. Dieses Problem soll aber hier nicht weiter verfolgt werden. 
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{
1 für O :5 0 :5 1 

f(9)= 0 sonst 

1
0 für0 < 0 

F(0)= 0 fürO :5 0 :51 

1 sonst. 
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Daraus folgt F(0)/f(0) = 0. Weiterhin wird unterstellt, daß die Grenzgewinnfunktion 

linear ist mit b'(x) = a - ex. Die effiziente Produktionsmenge in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Schadenstyp ist dann bestimmt durch a - ex = 0, während der Output bei 

der Verhandlungslösung gemäß (2.16)' aus a - ex = 20 bzw. (a -cx)/2 = 0 folgt. 

Bezeichnet man die effiziente Lösung wieder mit x* und die Verhandlungslösung 

mit X., so ergibt sich 

bzw. 

( ) {
(a- 0) / c für0 < a 

x* 0 = 
0 sonst 

xv(0)={(a-20)/c für0<a/2 
0 sonst. 

Um sowohl bei der effizienten Lösung als auch bei der Verhandlungslösung für alle 

0e [O, 1] strikt positive Produktionsmengen zu erhalten, wird a/2> 1 angenommen. 

Auch diese Annahme dient lediglich der Vereinfachung späterer Berechnungen. 

Abbildung 7 zeigt, wie die jeweiligen Outputs graphisch ermittelt werden kön-

nen. Die Produktionsmengen x*(0) bzw. x.(0) resultieren aus den Schnittpunkten 

der Grenzgewinnfunktion a - ex bzw. der Geraden (a - cx)/2 mit einer Parallelen zur 

Abszisse mit Ordinatenabschnitt 0. Man sieht, daß die Produktionsmenge x.(0) für 

alle 0 mit Ausnahme von 0 = 0 niedriger ist als die effiziente Menge x*(0). Der 

Wohlfahrtsverlust, der sich durch diese Abweichung ex post ergibt, falls der Ge-
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schädigte vom Typ 0 ist, wird durch das schraffierte Dreieck beschrieben. Er be-

rechnet sich zu 

v(0) = (l/2)[x*(0) - x_,(0)][b'(x.(0)) - 0] = (l/2)(0/c)0 = 02/2c, 

wie leicht aus Abbildung 7 ersichtlich ist. 

Abbildung 7 

DM 

a 

a/2 

8 

X 

0 x.(8) x*(8) x(O) 

Der erwartete Wohlfahrtsverlust beträgt dann 

V= J;'v(0)f(0) d0= f~(0 2 / 2c)d0=1 / 6c. 

Abbildung 8 zeigt, wie sich das Entscheidungsproblem aus der Sicht des Schädigers 

darstellt. Wenn der Geschädigte vom Typ 0 ist, dann wählt der Schädiger gemäß 

Bedingung (2.16)' die Produktionsmenge x_,(0). Der Bruttogewinn, den er dabei 

erzielt, wird durch die Fläche Ox_,(0)Pa unter der Grenzgewinnkurve beschrieben. 
Die Transferzahlung an den Geschädigten setzt sich zusammen aus der Schadenser-
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satzkomponente 0:x_,(0), dargestellt durch die Fläche O:x_,(0)Q0, und der Informati-

onsrente J>v(t)dt, dargestellt durch die Fläche 0QR1. Der verbleibende Nettoge-

winn wird damit durch die Fläche lRQPa repräsentiert. 

a 

a/2 

1 

8 

DM 

0 Xv(l) 

Abbildung 8 

I 

Xv(8) x*(l) x*(8) x(O) 

Es ist instruktiv, zum Vergleich den Gewinn zu betrachten, den der Schädiger 

erzielen würde, wenn er die effiziente Outputfunktion x*(.) implementieren wollte. 

Er müßte dazu nur durch höhere Transferzahlungen die Anreizverträglichkeit der 

jeweiligen Kontrakte sichern. Die Schadensersatzkomponente für einen 0-Typ 

müßte in diesem Fall 0x*(0) (Fläche Ox*(0)S0) und die Informationsrente J>'(t)dt 

(Fläche 0STI) betragen. Der Nettogewinn, der sich unter diesen Umständen ergäbe, 

entspricht in Abbildung 8 der Fläche 1 Ta, wäre also offensichtlich höher als bei 
Implementation der Outputfunktion :x_,(.). Für "kleine" 0 ist für den Schädiger dage-
gen die Outputfunktion :x_,(.) günstiger. Wäre der Geschädigte beispielsweise vom 

Typ 0 = 0, würde der Schädiger sowohl bei Implementation von x*(.) als auch bei 
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Implementation von x,(.) die Menge x(O) produzieren. Im Falle der Implementation 

von x*(.) ergäbe sich bei der Menge x(O) der gleiche Nettogewinn wie bei der 

Menge x*(0). Dies gilt im übrigen für alle 0e [O, 1 ], wie man leicht anhand der Gra-
phik nachprüfen kann. Der Nettogewinn bei Implementation von x,(.) entspricht 

jetzt der Fläche lRx(O)a und ist damit um die Fläche Rx(O)T höher als bei Imple-

mentation der Outputfunktion x*(.). Da der Schädiger 0 aber nicht beobachten kann, 
kommt es nicht auf den Ex-Post-Gewinn nach Bekanntwerden des Schadenstyps an. 

Entscheidend ist, welche Outputfunktion ihm im Durchschnitt einen höheren Ge-

winn liefert. 
Der Ex-Post-Gewinn bei Implementation von x*(.) ist, wie gesagt, unabhängig 

von 0 und ergibt sich auf einfache Weise durch Berechnung der Dreiecksfläche !Ta 

in Abbildung 8: 

1t* = 7t(x*(0)) = (1/2)(a-l)x*(l) = (1/2c)(a-1)2• 

Der Ex-Post-Gewinn bei Implementation von x,(.) kann ebenfalls mit Hilfe 

von Abbildung 8 ermittelt werden. Man erhält nach einfachen Rechnungen 

1tv = 1t(x,(0)) = r•,Ol (a-cx- l)dx+fx,(e) (l / 2)(a- cx)dx = 
Jo x,(I) 

=n:* + (l/c)(l/2 - 02).25 

Der Verlauf dieser beiden Gewinnfunktionen ist in Abbildung 9 dargestellt. Man 

sieht, daß 7ty lediglich für 0>✓1/2 kleiner ist als 1t*. Die Differenz der beiden Ge-

winne beträgt im statistischen Durchschnitt 

D = J:_'(1t.(8)-1t*(0)) f(0) d0 = f~ (1/ c)(l / 2-02 ) d0 = l / 6c. 

Diese Differenz entspricht in Abbildung 9 der Differenz der Flächen PQT und QRS. 

Damit ist gezeigt, daß die effiziente Outputfunktion x*(.) im Prinzip implementier-

bar wäre, daß aber die Implementation von x,(.) für den Schädiger günstiger ist. 

Dies liegt daran, daß bei der Implementation von x*(.) die zu zahlende Informati-

25Man beachte, daß unter der oben getroffenen Annahme a/2> 1 sowohl 7t * als auch 7ty für alle 0e 
[O, 1] positiv ist. 
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onsrente für Typen mit "kleinen" 0 im Vergleich zum zusätzlich erzielbaren Gewinn 

durch eine erhöhte Produktion zu hoch ist. 

Abbildung 9 

DM 

n;* + l/2c T 

p n:* 

n;*- 1/2c 

1tv 

8 
0 ✓ 112 1 

Mit diesem einfachen Beispiel sei die Analyse bilateraler Verhandlungen über 

externe Effekte abgeschlossen. Im nächsten Abschnitt sollen nun einige der bisher 
getroffenen Annahmen kritisch beleuchtet und mögliche Modellerweiterungen dis-
kutiert werden. 

2.6 Diskussion der Modellannahmen 

Bei der Ableitung der Ergebnisse des vorhergehenden Abschnitts wurde eine 

Reihe von Annahmen getroffen. Im folgenden soll nun versucht werden zu klären, 

ob diese Annahmen ernsthafte Einschränkungen darstellen oder ob die Resultate 

auch unter anderen Rahmenbedingungen ihre Gültigkeit behalten. 
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2.6.1 Rechtfertigung des "Mechanism-Design "-Ansatzes 

Zunächst erscheint es angebracht, die Wahl der grundlegenden Modellstruktur 
zu rechtfertigen. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten der Modellierung nicht-

kooperativer Verhandlungen bei unvollständiger Information. Da die Ergebnisse in 

starkem Maße von der konkreten Struktur des Verhandlungsprozesses abhängen,26 

stellt sich die Frage, welche Prozesse im einzelnen analysiert werden sollen. Man 

kann dabei so vorgehen, daß man exogen vorgegebene Prozesse untersucht, von 

denen man glaubt, daß sie wichtige real existierende Verhandlungsstrukturen 
adäquat beschreiben. Was die Literatur zum "Property-Rights"-Ansatz bei asymme-
trischer Information betrifft, so findet sich bereits bei Arrow (1979) ein bilaterales 

Verhandlungsmodell, in dem die uninformierte Partei Take-it-or-leave-it-Offerten 
unterbreitet, die die informierte Partei nur akzeptieren oder ablehnen kann. In die-

sem Modell wird gezeigt, daß die ungleiche Informationsverteilung zwischen den 

Verhandlungspartnern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu ex post ineffizien-

ten Lösungen führen kann. Samuelson (1985) behandelt noch andere einfache Ver-

handlungsmodelle und kommt zu ähnlichen Resultaten. Er zeigt auch, daß das Aus-

maß der Ineffizienz der Verhandlungsergebnisse ceteris paribus mit der Modellie-
rung des Verhandlungsprozesses variiert. Daß unvollständige Information zu Inef-
fizienzen führt, bestätigt sich aber auch in diesen Modellen. 

Im Vergleich zur Analyse gegebener Verhandlungsstrukturen weist der in die-
ser Arbeit verwendete Mechanism-Design-Ansatz (MDA) einen wichtigen Unter-

schied auf: In diesem Modellrahmen kann einer der Verhandlungspartner (der Prin-

zipal) neben Output- und Transferfunktion, die seine Nutzenposition direkt tangie-

ren, auch die Regeln des Verhandlungsspiels bestimmen. Diese Spielregeln können 

außerdem in gewissen Grenzen offen bleiben: Aus dem Enthüllungsprinzip folgt 

zwar, daß der Prinzipal sich in seinem Optimierungskalkül auf die Menge derjeni-

gen Kontrakte beschränken kann, die dem Agenten keinen Anreiz mehr geben, seine 
private Information zu verschleiern. Das heißt aber nicht, daß er als konkreten Ver-
handlungsprozeß unbedingt einen direkten Enthüllungsmechanismus wählen muß, 

in dem der Agent aufgefordert ist, die Information unmittelbar und wahrheitsgemäß 
zu offenbaren. Das Ergebnis, das durch den direkten Enthüllungsmechanismus im-

plementiert wird, definiert für den Prinzipal lediglich die Obergrenze seiner Mög-

lichkeiten. Es ist also denkbar, daß der Prinzipal dieses Ergebnis mit einer ganzen 

26vgl. Sutton, (1986, S. 709). 
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Reihe anderer Prozeduren, z.B. mit einem mehrstufigen Kommunikationsprozeß, 

implementieren kann. Er muß bei der Auswahl des Verhandlungsmodus nur darauf 

achten, durch geschickte Spezifikation der Spielregeln sein persönliches Optimum 

zu erreichen. 

So betrachtet hat der MDA im Hinblick auf die Klärung der Frage, ob private 

Verhandlungen über externe Effekte bei asymmetrischer Information effizient sind 

oder nicht, einen entscheidenden Vorteil: Er ist in gewisser Hinsicht allgemeiner als 

die Analyse vorgegebener Verhandlungssprozesse, weil er eine ganze Klasse mögli-

cher Prozesse umfaßt.27 Die Abgrenzung dieser Klasse ist dabei nicht völlig will-

kürlich, da nur solche Verhandlungsprozeduren in Frage kommen, die geeignet sind, 

den gewinnmaximalen Kontrakt zu implementieren. Man kann sagen, daß im Rah-

men des MDA der Verhandlungsprozeß endogenisiert wird, weil er selbst Bestand-

teil des Optimierungsproblems ist. Gleichzeitig können aber die Entscheidungsva-

riablen weitgehend losgelöst vom Verhandlungsprozeß bestimmt werden. Der MDA 

ist in diesem Sinne stärker ergebnisorientiert, weil er den eigentlichen Verhand-

lungsprozeß ausblendet und sich auf ein bestimmtes Ergebnis konzentriert, das mit-

tels unterschiedlicher Prozesse erreicht werden könnte. Dies ist insofern vorteilhaft, 

als man bei der Beurteilung der Effizienzeigenschaften von Verhandlungen weniger 

am Verhandlungsablauf selbst, als am realisierten Allokationsergebnis interessiert 

ist. Dieses Allokationsergebnis muß aber, wie in Abschnitt 2.4 gezeigt wurde, 

zwangsläufig suboptimal sein, wenn die uninformierte Partei, in unserem Fall also 

der Verursacher der Externalität, offeriert. 

2.6.2 Die Rolle der Verhandlungsmacht 

Die Fragestellung, die an diese Überlegungen natürlicherweise anknüpft, lautet 

nun: Ändern sich die Ergebnisse, wenn der Geschädigte die Verhandlungsmacht 
besitzt und sich in der Rolle des Offerierenden befindet. Wenn man die Informati-

onsstruktur unverändert läßt und weiterhin annimmt, daß die Gewinnfunktion des 

Schädigers allgemein bekannt ist, dann ist die Antwort auf diese Frage klar: Der 

Geschädigte kann den Schädiger immer auf dem Reservationsnutzenniveau halten, 

indem er ihm nur solche Verträge anbietet, die diesen dazu verpflichten, ihm selbst 

den gesamten Produktionsgewinn zu überlassen. Was die Wahl des Produktionsni-

27Vgl. dazu auch Binmore, Osbome und Rubinstein (1992, S. 217ff.). 
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veaus betrifft, so hat der Geschädigte dann natürlich keinen Anreiz, Angebote zu 

unterbreiten, die seinen wahren Schadenstyp verschleiern. Er wird also dem Schädi-

ger vorschlagen, die effiziente Menge x*(0) zu produzieren, die die Differenz zwi-

schen Produktionsgewinn und erlittenem Schaden maximiert.28 

Man könnte nun angesichts dieser Möglichkeit auf den Gedanken kommen, 

nach Wegen zu suchen, durch eine Art "Umverteilung von Verhandlungsmacht" zu 

einer effizienten Lösung zu gelangen. Dagegen ist einzuwenden, daß Verhand-

lungsmacht, anders als Eigentumsrechte, nicht einfach (etwa durch den Staat) einer 

beliebigen Partei zugewiesen werden kann. Verhandlungsmacht drückt sich in dem 

hier verwendeten Modell letztendlich darin aus, daß eine Partei den ersten Spielzug 

machen kann. Welche Partei dies sein wird, dürfte jedenfalls von Faktoren abhän-

gen, auf die eine zentrale Behörde kaum Einfluß hat. In der Praxis wird es wohl die 

Partei sein, die vielleicht aufgrund eines Informationsvorsprungs als erste auf das 

bestehende Extemalitätsproblem aufinerksam wird und klug genug ist, den "first-

mover-advantage" zu nützen. Dabei ist es natürlich auch erforderlich, daß sie über 

Möglichkeiten der Selbstbindung verfügt, die nötig sind, um Take-it-or-leave-it-

Offerten durchsetzen zu können. 

Abgesehen davon ist es auch unplausibel anzunehmen, der Geschädigte sei 

über die Gewinnfunktion des Schädigers vollständig informiert. Realistischer ist es, 

von einer Situation auszugehen, in der beide Verhandlungspartner private Informa-

tion über entscheidungsrelevante Charakteristika haben. Wenn man diese Annahme 

trifft, hat man ein sog. "Mechanism-Design-Problem mit informiertem Prinzipal". 

Dieses Problem tritt dann auf, wenn neben dem Agenten auch der Prinzipal über 

private Information verfügt. Es findet sich in der Literatur zum erstenmal bei Myer-

son (1983), allerdings im Rahmen der kooperativen Spieltheorie. In bezug auf nicht-

kooperative Modelle sind zwei Arbeiten von Maskin und Tirole (1990 und 1992) 

von Bedeutung, die jeweils eine von zwei möglichen Arten privater Information 

behandeln: Die neuere Arbeit ( 1992) behandelt den Fall, in dem die private Infor-

mation des Prinzipals direkt als Parameter in die Nutzenfunktion des Agenten ein-

geht ("common values'l Als Beispiel hierfür könnte man ein Modell anführen, in 

dem ein Monopolist einem Nachfrager, dessen Zahlungsbereitschaft er nicht kennt, 

ein Gut von gegebener Qualität anbietet, wobei der Nachfrager die Qualität nicht 

beobachten kann. Die Qualität des Gutes muß natürlich sinnvollerweise als Parame-

ter in die Nutzenfunktion des Käufers eingehen. 

28Vgl. auch Schweizer (1988, S. 258 f.) und Illing (1992, S. 567). 
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In der älteren Arbeit (1990) wird der Fall analysiert, in dem die Information 

des Prinzipals nur indirekt über die Abhängigkeit der Entscheidungsvariablen von 

seinen typischen Merkmalen in die Präferenzen des Agenten eingeht ( "private 
values'l Dieser Fall ist für das hier betrachtete Szenario relevant. So hängt bei-

spielsweise der Gewinn des Schädigers bei gegebener Produktionsmenge und gege-
bener Transferzahlung sicher nicht davon ab, welcher Schadenstyp beim Geschä-

digten vorliegt. Ebenso ist der Nutzen des Geschädigten ceteris paribus unabhängig 

von der konkreten Gestalt der Gewinnfunktion des Schädigers. 

Die Frage ist nun, ob die Existenz privater Information auf Seiten des offerie-

renden Verhandlungspartners die Resultate aus Abschnitt 2.4 entscheidend verän-

dert. Diese Möglichkeit kommt deshalb in Betracht, weil der vom Prinzipal angebo-

tene Kontrakt von dessen typischen Merkmalen abhängt und der Agent aus der blo-

ßen Offerte Rückschlüsse auf den Typ des Prinzipals ziehen könnte. Daraus könnte 

dem Prinzipal ein Anreiz erwachsen, den Mechanismus so zu konzipieren, daß sein 

wahrer Typ zunächst verschleiert wird. Die Grundidee dabei ist folgende: Der Prin-

zipal muß bei seiner Entscheidung über den vorzuschlagenden Kontrakt die Bedin-

gungen der Anreizverträglichkeit und der individuellen Rationalität in bezug auf den 

Agenten berücksichtigen. Wenn der Agent den Informationsparameter des Prinzi-

pals kennt, so müssen diese Nebenbedingungen genau für diesen Parameter erfüllt 

sein. Hat der Agent dagegen nur unvollständige Information über den wahren Typ 

des Prinzipals, so müssen (A V) und (IR) nur im Durchschnitt über alle möglichen 
Informationsparameter des Prinzipals erfüllt sein. Die Unsicherheit des Agenten 

bewirkt demnach im Optimierungskalkül des Prinzipals eine Lockerung der Neben-

bedingungen, so daß dieser sich jedenfalls nicht verschlechtern kann, wenn er seine 

private Information nicht sofort preisgibt. 

Maskin und Tirole ( 1990) zeigen nun, daß sich der Prinzipal im allgemeinen 

strikt besserstellt, wenn er diese Unsicherheit zu Beginn des Spiels aufrechterhält.29 

Es wird aber auch gezeigt, daß dieses Resultat nicht mehr gilt, wenn die Präferen-
zen sowohl des Prinzipals als auch des Agenten quasilinear sind. In diesem Fall ist 

es gleichgültig, ob der Prinzipal seinen Typ sofort offenbart oder nicht. Das bedeu-

tet, daß in einem Modell mit zweiseitig asymmetrischer Information und quasilinea-

ren Präferenzen die private Information des Prinzipals keine Rolle spielt. Alles ist 

dann wie in einem Modell mit einseitig asymmetrischer Information über die 

Merkmale des Agenten. 

29Diese Aussage gilt nur im Fall von "private values" (Siehe Maskin und Tirole ( 1990, S. 382)). 
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Wenn man dieses Ergebnis auf die hier gewählte Modellspezifikation (mit 

quasilinearen Präferenzen!) anwendet, kommt man zu folgendem Schluß: Fälle mit 

zweiseitig asymmetrischer Information müssen nicht gesondert untersucht werden; 

es genügt eine Analyse der Szenarien mit einseitig asymmetrischer Information. 

Der Fall, in dem der Schädiger offeriert, wurde in Abschnitt 2.4 ausführlich 

behandelt. Würde man nun dem Geschädigten das Recht des ersten Zuges einräu-

men und annehmen, die Gewinnfunktion des Schädigers sei unbekannt, wäre die 

Analyse analog zu der in 2.4, nur mit vertauschten Rollen. Der Geschädigte hätte 

jetzt das Informationsproblem und müßte, um dieses zu lösen, dem Schädiger eine 

Informationsrente zugestehen, so daß natürlich auch hier keine effiziente Verhand-

lungslösung zustande kommen wird. Insofern sind die Resultate des oben explizit 

behandelten Modells qualitativ auf eine ganze Reihe weiterer Szenarien übertragbar. 

Es muß aber nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß diese 

Argumentation nur unter der Annahme quasilinearer Präferenzen gültig ist. Diese 

Voraussetzung ist natürlich sehr restriktiv. Dennoch stellt sie eine der Standardan-

nahmen in der einschlägigen Literatur dar. Bis zur Charakterisierung anreizkompa-

tibler und individuell rationaler Kontrakte kommt man auch ohne sie aus,30 bei der 

Lösung des Optimierungskalküls des Prinzipals bringt sie jedoch eine deutliche 

Erleichterung mit sich. Welche inhaltlichen Auswirkungen ein Verzicht auf diese 

Annahme haben könnte, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Die 

abgeleiteten Resultate gelten aber zumindest für den Fall, daß es sich bei Schädiger 

und Geschädigtem um Unternehmen handelt, da unter diesen Umständen Einkom-

menseffekte keine Rolle spielen. 

2.6.3 Die Rolle der Eigentumsordnung 

Im nächsten Schritt wird nun untersucht, inwieweit die Ausgestaltung der Ei-

gentumsordnung für die Effizienzeigenschaften der Verhandlungslösung ausschlag-

gebend ist. Bisher wurde angenommen, daß das Verursacherprinzip gilt, d.h. der 

Schädiger darf die Produktion des Gutes x nicht aufnehmen, wenn der Geschädigte 

nicht damit einverstanden ist. Ersterer befindet sich damit in der Rolle des Käufers, 

letzterer in der Rolle des Verkäufers des Rechts auf die Ausübung des externen 

Effekts. Man könnte nun die gleichen Analysen wie in Abschnitt 2.4 für den ande-

30vgl. Fudenberg und Tirole (1991, S. 257ff.). 



65 

ren Extremfall der Verteilung der Eigentumsrechte, das Laisser-Faire-Prinzip, 

durchführen. Anstelle einer expliziten Behandlung dieses Falles sei jedoch auf zwei 

neuere Literaturbeiträge verwiesen. Demougin und Illing ( 1991) charakterisieren die 

Verhandlungslösung bei Zugrundelegung des Laisser-Faire-Prinzips für den Fallei-

ner stetigen Verteilung der Grenzschäden 0 in einem abgeschlossenen Intervall. In 

Illing ( 1992) wird der einfachere Fall mit nur zwei möglichen Ausprägungen des 

Grenzschadens analysiert. Wie nicht anders zu erwarten, ist das Verhandlungser-

gebnis auch unter diesen veränderten Rahmenbedingungen ineffizient. Die ökono-

mische Intuition für dieses Resultat liegt auf der Hand: Gilt das Laisser-Faire-Prin-

zip, so darf der Schädiger seine Produktion nach Belieben ausdehnen. Der Geschä-

digte muß sich dann eine gewünschte Reduktion des Outputs erkaufen. Wenn nun 

der Schädiger wieder das Angebot unterbreiten und den Schadenstyp des Geschä-

digten beobachten könnte, würde er ihm eine Produktionseinschränkung gegen ein 

"Bestechungsgeld" in Höhe der vermiedenen Schäden anbieten. Die Verhandlungs-

lösung wäre effizient, da der Schädiger die Produktion bis auf dasjenige Niveau 

begrenzen würde, bei dem die zusätzlichen Einnahmen aus Bestechungsgeldern, die 

dem vermiedenen Grenzschaden entsprechen, mit seinen marginalen Gewinneinbu-

ßen übereinstimmen. Wenn der Schädiger den Grenzschaden dagegen nicht beob-

achten kann, dann hat ein Geschädigter mit hohem Schadenstyp einen Anreiz, sich 

als Typ mit niedrigem Grenzschaden auszugeben, da die Kosteneinsparungen und 

damit die an den Schädiger zu leistenden Zahlungen umso niedriger sind, je niedri-

ger der Grenzschaden ist. Bei einer Untertreibung muß sich der Geschädigte zwar 

mit einer geringeren Produktionseinschränkung zufriedengeben, dafür bezahlt er 

aber pro vermiedene Mengeneinheit weniger, als es seiner tatsächlichen Zahlungs-

bereitschaft entspräche. Der Schädiger muß also in diesem Fall Typen mit hohen 

Schäden eine Informationsrente gewähren, wenn er eine wahrheitsgemäße Offenba-

rung dieser Schäden erreichen will. Diese Informationsrente kann er aber dadurch 

schmälern, daß er Geschädigten mit niedrigeren Grenzschäden eine geringere als die 

paretooptimale Produktionseinschränkung anbietet. Die Verhandlungslösung wird 

also auch bei Zugrundelegung des Laisser-Faire-Prinzips i.d.R. ineffizient sein. 

Während aber im Fall des Verursacherprinzips die Produktionsmengen mit Aus-

nahme derjenigen für den e--Typ zu niedrig sind, sind sie nun bis auf die Menge für 

den e+ -Typ zu hoch. 

Auf der Grundlage der Resultate von Abschnitt 2.4 und der ergänzenden 

Überlegungen dieses Abschnitts gelangt man zu dem Schluß, daß man von bilatera-
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Jen Internalisierungsverhandlungen unter den Bedingungen unvollständiger Infor-

mation keine ex post effizienten Allokationsergebnisse erwarten kann. Der Grund 

für die Ineffizienz liegt darin, daß die offerierende Partei ihrem Verhandlungspart-

ner eine Informationsrente zu zahlen hat, um ihn zur Preisgabe seiner privaten In-

formation zu bewegen. Dadurch wird ein "Keil" zwischen die einzel- und gesamt-

wirtschaftlichen Grenzkosten einer Ausdehnung (im Fall des Verursacherprinzips) 
bzw. einer Einschränkung (im Fall des Laisser-Faire-Prinzips) des Externalitätsni-
veaus getrieben, so daß dieses je nach Ausgestaltung der Eigentumsordnung im 

Vergleich zum First-Best-Niveau zu niedrig bzw. zu hoch ist. Immerhin können 

aber trotz unvollständiger Information partielle Wohlfahrtsgewinne erzielt werden. 
Wie gut oder wie schlecht die Verhandlungslösung unter Effizienzgesichtspunkten 

wirklich ist, kann erst beurteilt werden, wenn man sie im Vergleich mit zentralen In-

ternalisierungsmaßnahmen betrachtet. Es muß erst überprüft werden, ob eine Zen-

tralinstanz besser mit dem Informationsproblem fertig wird und höhere Wohlfahrts-

gewinne erzielen kann. Dieser Frage wird aber erst später im zweiten Teil der Arbeit 

nachgegangen. 
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3. Internalisierungsverhandlungen mit mehreren Beteiligten 

3.1 Problemstellung und Begründung der Modellwahl 

Wie wir im vorangegangenen Kapitel gesehen haben, kann man bereits im ein-

fachsten Fall bilateraler Verhandlungen über externe Effekte nicht erwarten, zu ef-

fizienten Allokationen zu gelangen. Dieses Ergebnis wurde in einem Modellrahmen, 

in dem das Verursacherprinzip galt und der Schädiger über die gesamte Verhand-

lungsmacht verfügte, abgeleitet. Der Grund für dieses Resultat lag darin, daß der 
Geschädigte, der im Gegensatz zum Schädiger über die konkrete Ausprägung seines 

Schadenskoeffizienten voll informiert war, einen Anreiz hatte, seine private Infor-
mation zu verschleiern, um seine Nutzenposition zu erhöhen. Der Schädiger war 

deshalb gezwungen, dem Geschädigten eine Informationsrente zuzugestehen, um 
ihm diesen Anreiz zu nehmen. Diese Notwendigkeit führte mit Ausnahme des Fal-

les, in dem der Geschädigte den niedrigsten aller möglichen Schadensparameter 

aufwies, zu einer Divergenz zwischen den Grenzkosten einer Produktionserhöhung, 

die der Schädiger bei der Maximierung seines Gewinns zugrundelegte, und den ge-

samtwirtschaftlichen Grenzkosten, so daß sich zwangsläufig pareto-inferiore Ver-
handlungsergebnisse einstellten. In Abschnitt 2.6 wurde begründet, warum auch 

unter allgemeineren Bedingungen, insbesondere bei anderen Konstellationen von 

Eigentumsrecht und Verhandlungsmacht, mit Ineffizienzen gerechnet werden muß. 

Die qualitativen Ergebnisse des explizit analysierten Modells können somit weitge-
hend als allgemeingültig bezeichnet werden. 

Man kann sich nun fragen, ob sich ein anderes Bild ergibt, wenn man die An-

zahl der Verhandlungsteilnehmer auf einer oder auf beiden Seiten erhöht. Die Ver-
mutung, daß in solchen Fällen bessere Allokationsergebnisse erreicht werden könn-
ten, erscheint auf den ersten Blick nicht unbegründet, wenn man einer ökonomi-

schen Standardargumentation folgt: Bei einer großen Anzahl von Marktteilnehmern 
wird der Einfluß des einzelnen auf den Preis für das Gut, das auf dem betrachteten 

Markt gehandelt wird, vernachlässigbar gering. Folglich besteht für die Individuen 

kein Anreiz mehr, die Tauschbedingungen durch eine falsche Angabe ihrer subjekti-
ven Wertschätzungen zu manipulieren, so daß man effiziente Allokationsergebnisse 
erwarten kann. 

In der Tat findet man in der Literatur Beiträge, die derartige Überlegungen zu 
bestätigen scheinen. So zeigt beispielsweise Wilson (1985), daß im Rahmen eines 
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speziellen Auktionstyps, einer sog. "double auction" 1, trotz unvollständiger Infor-

mation über die Wertschätzungen, die die Auktionsteilnehmer den zu versteigernden 
Objekten beimessen, eine effiziente Allokation erreicht wird, wenn die Anzahl der 

Anbieter und Nachfrager gegen unendlich geht. In einem Modell mit ähnlicher 

Marktstruktur zeigen Gresik und Satterthwaite ( 1989), daß für eine bestimmte Klas-
se von Tauschmechanismen die aufgrund unvollständiger Information zu erwarten-

den Wohlfahrtsverluste im Verhältnis zu den erwarteten Tauschgewinnen bei hypo-

thetischer Realisation ex post effizienter Allokationen gegen Null konvergieren, 

wenn die Anzahl der Tauschpartner unendlich groß wird. 

Die Frage ist nun, inwieweit sich diese Resultate auf das hier untersuchte Ex-

ternalitätsproblem übertragen lassen. Dies ist nur dann möglich, wenn Schädiger 
und Geschädigte miteinander in Tauschbeziehungen stehen, die mit den in den o.g. 
Arbeiten unterstellten vergleichbar sind. Abgesehen davon, daß bei Wilson und 

Gresik und Satterthwaite unteilbare Güter gehandelt werden, ist es insbesondere 
erforderlich, daß die Externalität die Eigenschaften privater Güter, also 

"Ausschließbarkeit" und "Rivalität im Konsum" aufweist. Diesbezüglich sind aber 

Bedenken angebracht, da in der Realität die meisten Arten von externen Effekten 

typischerweise den Charakter eines öffentlichen Gutes haben. So nimmt beispiels-

weise die individuelle Schadstoffbelastung der Anlieger eines Kohlekraftwerks 

nicht dadurch ab, daß die Anzahl der Geschädigten ( etwa durch Zuzüge) steigt; oder 

Lärmbelästigung wird durch eine erhöhte Anzahl von "Mithörern" für den einzelnen 
nicht erträglicher. Andererseits würde jeder Geschädigte davon profitieren, wenn es 
einem seiner Leidensgenossen gelänge, den Urheber der jeweiligen Beeinträchti-
gung mittels einer Bestechungszahlung zu einer Einschränkung seiner Aktivität zu 

bewegen. Die Liste der Beispiele könnte beliebig fortgesetzt werden. Festzuhalten 

Iunter einer "double auction" versteht man einen speziellen Tauschmechanismus zwischen einer 
best. Anzahl von potentiellen Verkäufern, die je eine Einheit eines best. Gutes verkaufen wollen, 
und einer Gruppe potentieller Käufer, die je eine Einheit dieses Gutes erwerben wollen. Die 
Allokation der angebotenen Güter erfolgt im Rahmen einer Versteigerung, bei der die Käufer 
einem Auktionator mitteilen, welchen Preis sie für das gewünschte Objekt zu zahlen bereit sind. 
Die Verkäufer geben ihrerseits an, zu welchem Preis sie verkaufen wollen. Der Auktionator fixiert 
auf der Basis dieser Gebote und Forderungen einen Preis, bei dem der Markt gräumt ist. Käufer, 
deren Gebot größer ist als dieser Preis, können kaufen, Verkäufer, deren Forderung kleiner ist, 
können verkaufen. Falls die Gebote bzw. Forderungen einiger Käufer bzw. Verkäufer mit dem 
Gleichgewichtspreis übereinstimmen, richtet sich das Transaktionsvolumen nach der "kürzeren" 
Marktseite. Dieser Auktionstyp ist u.a. deshalb interessant, weil er sich gut zur Modellierung des 
Walrasianischen Preisbildungsmechanismus eignet. (Vgl. Wilson (1985, S.1101)). 
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bleibt, daß es im Hinblick auf real existierende Externalitätsprobleme sinnvoll er-

scheint, deren Öffentlichen-Guts-Charakter bei der Modellierung von Verhandlun-

gen mit mehreren Teilnehmern zu berücksichtigen. Damit ist klar, daß die Resultate 

von Wilson bzw. Gresik und Satterthwaite nicht ohne weiteres übernommen werden 

können, sondern in einem problemgerechten Modellrahmen erst überprüft werden 
müssen. 

Dabei stellt sich aber ein Problem, das bereits in der Einführung angesprochen 
wurde: Aufgrund des Öffentlichen-Guts-Charakters externer Effekte kann es bei 

privaten Verhandlungen unter Umständen zu Free-Rider-Verhalten der beteiligten 
Individuen kommen, was eine Durchsetzung von First-Best-Allokationen selbst bei 
vollständiger Information zweifelhaft erscheinen läßt. Ob Free-Riding auftritt oder 

nicht hängt in entscheidendem Maße von der jeweiligen Kombination von Eigen-

tumsrecht und Verhandlungsmacht ab. Wenn man beispielsweise annimmt, es gelte 
das Laisser-Faire-Prinzip, und eine Gruppe von Geschädigten müsse einem oder 

mehreren Schädigern Kompensationszahlungen für Produktionseinschränkungen 
anbieten, so ist zu erwarten, daß die ausgehandelte Produktionsmenge auch bei 

vollständiger Information zu hoch sein wird: Wenn man davon ausgeht, daß die Ge-

schädigten ihre Beiträge zu den Kompensationszahlungen ohne bindende Abspra-
chen isoliert voneinander bestimmen müssen, dann hat jeder Geschädigte aufgrund 

der Öffentlichen-Guts-Eigenschaft einer Produktionseinschränkung einen Anreiz, 

sich mit seinen eigenen Beiträgen auf Kosten der anderen Gruppenmitglieder zu-

rückzuhalten. Es wird also zu einer für diese Situation typischen Unterversorgung 
mit dem öffentlichen Gut "Produktionseinschränkung" kommen. 

Dieses Beispiel soll zeigen, daß bei der Wahl des Modells die Konstellation 
von Eigentumsrecht und Verhandlungsmacht so festzulegen ist, daß die Effekte, die 

vom Informationsproblem ausgehen, nicht von Trittbrettfahrerproblemen, die schon 

bei vollständiger Information auftreten, überlagert werden. Dies kann beispielsweise 
dadurch vermieden werden, daß man annimmt, es gebe nur einen Schädiger und 

mehrere Geschädigte, wobei das Verursacherprinzip gelten und der Schädiger die 
gesamte Verhandlungsmacht besitzen soll. Trittbrettfahrerverhalten im oben be-

schriebenen Sinn kann in dieser Modellversion nicht auftreten, da der Schädiger 
jedem einzelnen Geschädigten eine Zahlung anbieten kann, ohne daß diese sich in 
der Gruppe gemeinsam auf eine bestimmte Summe einigen müssen. Wenn der 

Schädiger vollständige Information über die Schadenskoeffizienten der Geschädig-
ten hätte, würde er jedem den Ersatz der tatsächlichen Schäden anbieten, da dies 
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ausreichen würde, um die Akzeptanz seiner Vertragsangebote zu sichern. Wenn 

man wieder davon ausgeht, daß der Schaden, der bei einem einzelnen Individuum 

verursacht wird, durch die Schadensfunktion dlx) = 0ix beschrieben werden kann, 

dann hätte der Schädiger Kosten in Höhe von xI,.~=10i zu tragen und könnte einen 

Gewinn in Höhe von b(x)-xI,.~=10i erzielen. Dieser Gewinn ist dann maximal, 

wenn der Schädiger diejenige Produktionsmenge wählt, bei der der marginale Brut-

togewinn mit der Summe der Grenzschäden über alle Geschädigten übereinstimmt. 

Die Optimallösung für den Schädiger bei vollkommener Information, x*(0 1, ... ,00 ), 

resultiert also aus der individuellen Optimalitätsbedingung b'(x'(01" .. ,0.)) 

= I,.~=1 0; . Dies ist natürlich auch die Bedingung für ein gesamtwirtschaftlich 

optimales Produktionsniveau, so daß bei Verhandlungen unter vollständiger 
Information in diesem Szenario keine Wohlfahrtsverluste auftreten. 

Die eben beschriebene Variante stellt nur eine Möglichkeit der Modellierung 

privater Verhandlungen mit mehreren Beteiligten dar. Neben der Tatsache, daß bei 

vollständiger Information eine pareto-optimale Verhandlungslösung realisiert wird 

und somit diejenigen Wohlfahrtswirkungen, die auf unvollständige Information 

zurückzuführen sind, isoliert betrachtet werden können, erscheint die Analyse dieses 
Szenarios noch aus zwei weiteren Gründen besonders attraktiv: Zum einen besitzt es 
einiges an empirischer Relevanz, wenn man nur an die Umweltverschmutzung 

durch die Großindustrie denkt. In diesem Fall steht meistens ein Schädiger vielen 

Geschädigten gegenüber. Was die Eigentumsordnung betrifft, so ist zumindest für 

die Bundesrepublik Deutschland vom Verursacherprinzip auszugehen, da 

allgemeine Rechtsvorschriften den Schädiger zum Schadensersatz verpflichten, 

sofern der Geschädigte eine Beeinträchtigung nachweisen kann.2 Zum anderen 
knüpft dieses Szenario unmittelbar an das Modell des zweiten Kapitels an, so daß 

die nötigen Erweiterungen ohne allzu großen Aufwand vorgenommen werden 

können. 
Das in diesem Kapitel dargestellte Modell geht im wesentlichen auf eine Ar-

beit von Raffael Rob (1989) zurück. Die Zielsetzung besteht zunächst darin, das 

Modell aus Kapitel 2 auf einen Rahmen mit mehreren Geschädigten zu erweitern 
und Bedingungen für eine gewinnmaximale Vertragsgestaltung herauszuarbeiten. 

Dies wird der Gegenstand von Abschnitt 3.2 sein. In Abschnitt 3.3 wird gezeigt, daß 

2vgl. z.B. § 823 Abs. I BGB. Die Tatsache, daß der Geschädigte die Beweislast hat, dürfte aber 
sehr häufig einen Schadensersatz vereiteln. 
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die von Rob gewählte Modellspezifikation als Spezialfall aus dem vorher entwickel-

ten Modell hervorgeht. Aus Vereinfachungsgründen werden die weiteren Analysen 
dann auf der Basis dieses Spezialfalls durchgeführt. Zuerst werden die wichtigsten 

Ergebnisse des Rob-Modells für den Fall mit zwei Geschädigten präsentiert. Die 

Präsentation wird in Anbetracht der relativ komplexen Zusammenhänge durch eine 

speziell entwickelte graphische Darstellungsmethode unterstützt. Dabei wird auch 

auf das in Kapitel 2 angesprochene Problem multipler Gleichgewichte in Prinzipal-

Agenten-Problemen mit mehreren Agenten eingegangen. Anschließend werden 
zwei alternative Maßgrößen vorgestellt, die eine Beurteilung der Effizienz-

eigenschaften der Verhandlungslösung ermöglichen. Für eines dieser Wohlfahrts-
maße wird gezeigt, daß sich keineswegs pareto-optimale Lösungen durchsetzen, 
wenn die Anzahl der Geschädigten gegen Unendlich geht. Es wird sich vielmehr 

herausstellen, daß sich die Effizienzeigenschaften der Verhandlungslösung mit 

steigender Zahl der Geschädigten verschlechtern. 

3.2 Erweiterung des Verhandlungsmodells auf mehrere Geschädigte 

3.2.1 Die Informationsstruktur 

Zu Beginn der allgemeinen Modellbeschreibung ist es nötig, die grundlegende 

Informationsstruktur zwischen Schädiger und Geschädigten zu beschreiben. Wie in 
Kapitel 2 wird angenommen, daß der Schädiger die individuellen Schadens-

parameter ei der j = l...n Geschädigten nicht beobachten kann. Er weiß nur, daß ei 

im Intervall Ti = [ei-,en liegen kann und mit der Wahrscheinlichkeitsdichte fj(0i) 

stochastisch unabhängig in Ti verteilt ist. Die zugehörige Wahrscheinlichkeitsfunk-

tion wird mit Fi0i) bezeichnet. Was den Informationsstand der Geschädigten be-
triffi, sind prinzipiell zwei Möglichkeiten denkbar: Man nimmt entweder an, sie 
kennen gegenseitig ihre Schadensparameter oder geht davon aus, daß jeder nur sein 

eigenes ei kennt und über die Schadenskoeffizienten der anderen die gleiche Infor-
mation besitzt wie der Schädiger. Im folgenden wird mit der letzten Variante gear-

beitet, da es nicht sehr plausibel erscheint, daß die Geschädigten über die ei ihrer 

Opponenten besser informiert sind als der Schädiger. In der Terminologie der In-

formationsökonomie stellen also die ei "private Information" dar, während die Ti 
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und die fj(.) "common knowledge" sind.3 Die Annahme, daß die fj common know-

ledge sind, trägt wesentlich zur Vereinfachung der Analyse bei. Ein Verzicht auf 

diese Annahme hätte folgende Konsequenz: Man müßte unterstellen, daß Schädiger 
und Geschädigte von einer subjektiven Vermutung über die W ahrscheinlichkeitsver-

teilung von 0i in Ti ausgehen. Man müßte dann für jedes der i = O ... n Individuen mit 

einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsdichte fj(0/i) arbeiten, die diese subjek-
tiven Vermutungen beschreibt.4 Wenn man es sich dann wieder einfach macht, 

nimmt man an, die fj(0/i) seien common knowledge. Eigentlich müßte man aber 

wieder für jedes Individuum dessen Vermutungen über die Vermutungen der ande-

ren beschreiben usw. Dieser unendliche Regreß wird durch die Annahme objekti-
ver und allgemein bekannter f/8) gleich von vornherein unterbrochen. 

Zur Vereinfachung der Notation sollen die folgenden Definitionen gelten: 

(3.1) T :=X;'½ (n-faches kartes. Produkt derTi,j = 1...n), 

(3.5) f(0):= fl ½(0i) (wegen stochastischer Unabhängigkeit der 0i), 
j=I 

n 

(3.6) C(0_J:= TI ½(eJ 
j=l,j,oi 

3.2.2 Bayesianische Gleichgewichte und Enthüllungsprinzip 

Das Problem des Schädigers besteht nun wieder darin, angesichts der oben be-

schriebenen Informationsstruktur einen Mechanismus zu konzipieren, der seinen 
erwarteten Gewinn maximiert. Dazu muß er wieder die Spielstruktur, eine Output-

3Eine Information gilt als "common knowledge", wenn jedes Individuum über diese Information 
verfügt und jeder weiß, daß jeder darüber verfügt und jeder weiß, daß jeder dies weiß usw. 
4oer Index O steht für den Schädiger. 
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funktion x und für jeden der n Geschädigten eine Transferfunktion zi bestimmen. 

Dabei hat er darauf zu achten, daß eine Teilnahme am Spiel für alle Geschädigten 

individuell rational ist. 

Im Unterschied zum Fall mit einem Geschädigten handelt es sich bei diesem 

Spiel aber nicht mehr nur um eines zwischen Prinzipal und Agent, sondern man hat 

zusätzlich ein Teilspiel zwischen den einzelnen Agenten. In diesem Teilspiel verfügt 

jeder Agent über eine bestimmte Menge Si wählbarer Signale, aus der er dem Prin-

zipal ein Signal si übermitteln muß. Der Prinzipal wählt auf der Grundlage dieser 

Signale einen Output x(s 1, ••• ,s.) und Transferzahlungen z/s,, ... ,s.), wobei die Agen-

ten wieder wissen, wie der Prinzipal ihre Signale in den Funktionen x(.) und zf) 

verarbeitet. 

Welches Signal der einzelne Agent dem Prinzipal übermittelt, hängt i. a. davon 

ab, welche Signale die übrigen Agenten senden. Um selbst zu einer optimalen Ent-

scheidung über das zu sendende Signal zu gelangen, muß ein Spieler das Verhalten 

seiner Gegenspieler prognostizieren und sein eigenes Signal als beste Antwort auf 

diese Prognose ermitteln. Dies wird durch die Annahme, jeder Geschädigte kenne 

nur seinen eigenen Schadensparameter Si, erschwert, da die Spieler in diesem Fall 

die Nutzenfunktionen v;(x,z,0;) ihrer Gegenspieler nicht kennen. Die Spielsituation, 

in der sich die Geschädigten befinden, ist eine mit unvollständiger Information. Ein 

Spiel mit unvollständiger Information liegt immer dann vor, wenn einer oder meh-

rere Spieler als unterschiedliche "Typen" vorkommen können und a priori nicht klar 

ist, welcher Typ jeweils vorliegt.5 

Solche Spiele galten lange Zeit als unlösbar, denn, so wurde argumentiert, 

wenn die Spieler nicht wüßten, mit welchen Typen von Gegenspielern sie es zu tun 

haben, seien ihnen die "Regeln" des Spiels nicht bekannt, weil sie weder die Aus-

zahlungen der anderen Spieler noch ihre eigenen Pay-Offs kennen würden. Sie 

wüßten also gar nicht, welches Spiel sie überhaupt spielen. Dies sei aber Vorausset-

zung für die Lösbarkeit.6 Erst durch die Beiträge von Harsanyi (1967/1968) wurde 

die Analyse solcher Spiele ermöglicht. Harsanyi führte zu Beginn des Spiels einen 

Zug der "Natur" als zusätzlichen Spieler ein, durch den die Typen der Spieler per 

Zufallsauswahl festgelegt werden und machte dadurch aus einem Spiel mit 

5zur genauen Definition des Begriffs "unvollständige Information" und zu seiner systematischen 
Abgrenzung gegenüber den Begriffen "unvollkommene Information", "asymmetrische Informa-
tion" und "Unsicherheit" vgl. Rasmusen (1989, S. 5lff.). 
6vgl z.B. Rasmusen (1989, S. 55). 
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"unvollständiger Information" über die Spielertypen eines mit "unvollkommener 

Information" über den Zug der Natur. In diesem Spiel sind die Regeln wieder allen 

Spielern bekannt.7 

Das grundlegende Konzept zur Lösung von Spielen mit unvollständiger Infor-

mation ist das des Bayesianischen Gleichgewichts. Dieses Gleichgewichtskonzept 

soll im folgenden kurz erläutert werden. Ein Bayesianisches Gleichgewicht ist im 

Grunde genommen nichts anderes als eine spezielle Form von Nash-Gleichgewicht, 

also ganz allgemein ein Vektor von Strategien aller Spieler, die wechselseitig beste 

Antworten aufeinander bilden. Der Unterschied zu einem "gewöhnlichen" Nash-

Gleichgewicht läßt sich in etwa folgendermaßen erläutern: 

Wenn ein Spieler j in dem oben beschriebenen Teilspiel zwischen den Agenten 

seine optimale Strategie festlegen will, muß er in der Lage sein, die Gleichgewichte 

dieses Spiels zu ermitteln. Unter der Bedingung vollständiger Information wäre dies 

relativ einfach, weil Spieler j die Schadenskoeffizienten 0; seiner Rivalen und damit 

deren Nutzenfunktionen V;(x,z,0;) beobachten könnte. Es wäre ihm also möglich, 
alle Strategiekombinationen s' =(s; , ... ,s:) zu bestimmen, für die 

[ .... ] [ .. ]· (3.7) V; x(s;,s_;),z;(s;,s_;),0; 2::v; x(s; ,s_;),z;(s; ,s_;),0; V1=l...n, Vs; ES; 

gilt. Dabei ist s~;=(s;, ... ,s;_1,s;+i,···,s:). Ungleichung (3.7) ist die formale Be-

schreibung dafür, daß die Strategien s; wechselseitig beste Antworten bilden, also 

ein Gleichgewicht darstellen. 

Bei unvollständiger Information kann Spieler j die Gleichgewichtstrategien 

nicht mehr wie in (3.7) ermitteln: Seine Opponenten haben je nach Ausprägung ih-

res Schadenskoeffizienten 0; eine andere Nutzenfunktion, weshalb ihre Strategie-

wahl i.a. mit 0; variieren wird. Da aber Spieler j die 0; a priori nicht kennt, sondern 

sie erst am Ende des Spiels erfährt, ist es ihm unmöglich vorauszusagen, wie sich 

seine Gegenspieler ex post verhalten werden. Er kann sich zu Beginn des Spiels 

allenfalls ausrechnen, welche Strategie ein Spieler bei einer bestimmten Realisation 
seines Schadenskoeffizienten ergreifen wird. Er muß also der Wahl seiner eigenen 

optimalen Strategie sog. "konditionale" oder "typabhängige" Strategien seiner Riva-

len zugrunde legen. Eine typabhängige Strategie ist eine Funktion a;(0;), die jedem 

möglichen 0; E T; eine Aktion s; E S; zuordnet. Das Verhalten von Spieler i wird 

7Für eine Einführung in diese Thematik vgl. z.B. Rasmusen (1989, S. 54 ff.) oder Fudenberg und 
Tirole ( 1991, S. 209ff. ). 
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also nicht durch eine einzelne Aktion, sondern durchje eine Aktion für jede Realisa-
tion von B; beschrieben. Mit Hilfe seines objektiven Wissens über die Dichtefunk-

tionen ~(0i) kann sich dann jeder Spieler Erwartungen über das Verhalten seiner 

Gegenspieler bilden, seinen Erwartungsnutzen entsprechend bestimmen und selbst 

diejenige Strategie als beste Antwort wählen, die diesen Erwartungsnutzen maxi-

miert. 
Ein Bayesianisches Gleichgewicht ist dann ein Vektor (cr,(01), ... ,cr.(00)) typ-

abhängiger Strategien, die wechselseitig beste Antworten bilden, d.h. gegeben den 

Strategievektor cri0J = (cr,(01), ... ,0'i.1,0'i+I•"·,O'n(00)) der Opponenten muß crJ0i) 
den Erwartungsnutzen jedes Spielers i maximieren. formal kann diese Bedingung 

wie folgt ausgedrückt werden: 

T_; 

f v i [ x(si ,O' -i ( e_J ), zi (si, cr -i ( e_i) ), ei] f_i ( e_i )d0_i Vi=l...n, 
T_, 

SJTJ bezeichnet dabei die Menge aller möglichen typabhängigen Strategien des 

Spielers i. Ein Bayesianisches Gleichgewicht wird also durch je einen Vektor 

(s1, ... ,s0 ) von Aktionen für jede denkbare Kombination 0 E T von Schadenskoeffizi-

enten charakterisiert. Welcher Aktionsvektor tatsächlich gespielt wird, zeigt sich 

erst am Ende des Spiels, wenn klar ist, welche Spielertypen am Mechanismus teil-

genommen haben. s 

Nach dieser kurzen allgemeinen Beschreibung des Gleichgewichtskonzepts für 

das Teilspiel zwischen den Geschädigten kann man sich der Frage zuwenden, wie 

der Schädiger einen Mechanismus, der seinen erwarteten Gewinn maximiert, gestal-

ten soll. Ähnlich wie im zweiten Kapitel kann sein Entscheidungsproblem wieder 

durch die Anwendung des Enthüllungsprinzips vereinfacht werden. In bezug auf 

Mechanismen mit Bayesianischen Strategien besagt das Enthüllungsprinzip folgen-

des: 

Jedes Ergebnis, das der Prinzipal mit einem beliebigen Mechanismus als Bay-
esianisches Gleichgewicht implementiern kann, kann auch mit einem direkten 

8zur Charakterisierung Bayesianischer Gleichgewichte vgl. beispielsweise auch Dasgupta, Harn-
mond und Maskin (1979, S. 205f.), Myerson (1985, S. 240ff.), Repullo (1986, S.182) oder Fuden-
berg und Tirole (1991, S. 215). 
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Enthüllungsmechanismus, in dem die wahrheitsgemäße Offenbarung der 0j ein 
Bayesianisches Gleichgewicht darstellt, implementiert werden. 

Auf einen Beweis dieses Satzes wird hier wegen der weitgehenden Analogie 

zum entsprechenden Beweis im zweiten Kapitel verzichtet.9 Es muß jedoch an die-
ser Stelle bereits darauf hingwiesen werden, daß bei direkten Enthüllungsmecha-

nismen typischerweise multiple Gleichgewichte auftreten, d.h. es existieren außer 
dem Gleichgewicht, in dem die Agenten ihre wahren Charakteristika offenbaren, 
u.U. noch andere, in denen sie lügen. Vor diesem Hintergrund muß nochmals aus-

drücklich betont werden, daß das Enthüllungsprinzip direkte Enthüllungsmechanis-

men als Spie/form nicht unbedingt nahelegt, sondern in erster Linie der Abgrenzung 
implementierbarer Ergebnisse dient. In der Literatur setzt mari sich über das Pro-

blem multipler Gleichgewichte meist hinweg, indem man einfach annimmt, es 

werde das "wahrheitsgemäße Gleichgewicht" ("truthful equilibrium") gespielt. 10 

Dies ist aber nicht unproblematisch, weil die Gleichgewichte, in denen die Agenten 

lügen, höhere Nutzenniveaus für sie selbst und ein niedrigeres Nutzenniveau für den 

Prinzipal aufweisen können. Auf das Problem multipler Gleichgewichte sowie auf 

mögliche Ansatzpunkte zu seiner Beseitigung wird später noch etwas konkreter 

eingegangen. 

3.2.3 Die Verhandlungslösung mit mehreren Geschädigten 

In einem direkten Enthüllungsmechanismus ist die Menge Si der wählbaren Si-
gnale wieder identisch mit dem Intervall Ti aller möglichen Ausprägungen des 

Grenzschadens 0i. Die typabhängigen Strategien sind dann durch crl0i) = 0i'(0i) de-
finiert, wobei 0i'(.) ein bliebiger Schadenskoeffizient aus Ti ist. Wenn die Angabe 
des wahren Grenzschadens durch alle Geschädigten ein Bayesianisches Gleichge-

wicht darstellen soll, dann muß es für einen Geschädigten i unter der Vorausset-

zung, daß seine Opponenten j:;ti ihr wahres 0i angeben, optimal sein, seinerseits sein 

wahres 0i anzugeben. Es muß also 0i'(0) = 0i V i= l...n ein Gleichgewicht sein. 

Man erhält unter diesen Umständen in Anlehnung an (3.8) als Gleichgewichts- bzw. 
Anreizverträglichkeitsbedingung die folgende Ungleichung : 

9ygl. z.B. Dasgupta, Harnmond und Maskin (1979, S. 206 f.). 
IOVgl. Rob (1989, S. 311). 
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(3.9) f vi[x(0i,0_;},zi(0i,0-i),0Jf-;(0_;}d0_; ~ 
T_, 

J vi[ x(0;,0J,zi(0;,0J,0i )t;(e_;}d0_; , 
T_, 

V i = l...n, 0;, 0i' E Ti. 

Der Schädiger muß die Outputfunktion x und die Transferfunktionen zi so gestalten, 

daß (3.9) erfüllt ist. Berücksichtigt man in dieser Bedingung die konkrete Spezifika-

tion der Nutzenfunktionen v;(x, zß;) = zi-0ix und definiert 

(3.10) ui(0J= J {z;(0p0_;}-0ix(0)} f-;{0-;}d0_i, 
T_, 

dann lautet die Anreizverträglichkeitsbedingung 

(AV) ui(0;)~ J {zi(e;,eJ-e;x(e;,eJ} C;(0Jde_i v i = l...n, 0;, ei· E Ti. 
T_, 

Damit die Teilnahme am Mechanismus von allen Geschädigten unabhängig 

von ihren Schadenskoeffizienten akzeptiert wird, muß wieder für jeden die Bedin-

gung der individuellen Rationalität, also 

(IR) u/0) ~ 0 V i = l...n, Si E Ti 

gelten. 

Die Gewinnfunktion des Schädigers, der nunmehr Transferzahlungen an n Ge-

schädigte zu leisten hat, ist jetzt gegeben durch 

(3.11) E(1t)= f { b(x(0)) -I,~=I z;(0)} f(0)d0. 
T 

Diese ist wieder unter den Bedingungen (A V) und (IR) zu maximieren. 

Wie im zweiten Kapitel kann das Optimierungproblem des Schädigers verein-

facht werden, indem man Bedingungen angibt, die zu (A V) und (IR) äquivalent 

sind. Auf eine explizite Durchführung dieses Schrittes kann aber hier verzichtet 

werden, da die Vorgehensweise identisch ist mit der im zweiten Kapitel. Die Ana-

logie wird unmittelbar deutlich, wenn man die Definitionen 
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(3.12) E;z;(0J= f z;(0;,0-;} f-;{0-;}d0_; und 
T_, 

(3.13) E;x(0J= f x(0;,0_;) f_;(0_;}d0_; 
T_, 

vornimmt. (AV) kann dann unter Verwendung dieser Definitionen auch wie folgt 

geschrieben werden: 

Diese Ungleichung stimmt aber in ihrer Struktur mit der entsprechenden Unglei-

chung im Fall mit nur einem Geschädigten überein.II Der Unterschied besteht le-

diglich darin, daß Output- und Transferfunktionen durch ihre bedingten Erwar-
tungswerte E;x(e;) bzw. E;z;(e;) ersetzt wurden. Die Anforderungen, die im zwei-

ten Kapitel an diese Funktionen gestellt wurden, müssen folglich jetzt von deren 

Erwartungswerten erfüllt werden. In Analogie zu den entsprechenden Ausführungen 

in Kapitel 2 gelten dann die Bedingungen 

(3.15) E;x( e;) ist monoton fallend und 

Im nächsten Schritt wird nun das Maximierungskalkül wieder durch Eliminie-

rung der Transferfunktionen weiter vereinfacht. Nach einigen einfachen aber relativ 

mühsamen Umformungen, die in Anhang A nachzulesen sind, ergibt sich als modi-

fizierte Zielfunktion 

ll Vgl. Ungleichung (A V) auf S.4 !. 
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Man sieht, daß die Transferfunktionen im Integranden des ersten Terms von (3.17) 

nicht mehr vorkommen, sondern nur noch implizit im Ausdruck I,~=I u; ( 0;) enthal-
a· 

ten sind. Nach (3.16) muß nämlich u;(0t)=u;(0;)- fai E;x(t;)dt; gelten, woraus 

sich nach Einsetzen von (3.10) für u;(0;) bzw. (3.13) für E;x(t;) 

(3.18) u;(e: )= L{ Z;(0)-0;x(0)-( x(t;,0Jdt; }c;(0_;)d0_; 

ergibt. 

Wenn (3.17) maximiert werden soll, dann sollte L~=I U; ( 0;) möglichst klein 

werden. Da alle Geschädigten unabhängig von ihrem Schadenstyp mindestens ihren 

Reservationsnutzen erhalten müssen, darf kein u; ( 0; )negativ sein. Die Summe wird 

also dann minimiert, wenn u; ( 0;) = 0 für alle i = l...n gewählt wird. Aus Gleichung 

(3.18) ist ersichtlich, daß es hier, anders als im Fall mit nur einem Geschädigten, 

zahlreiche Möglichkeiten gibt, den Geschädigten i, falls er vom Typ et ist, auf sein 

Reservationsnutzenniveau zu drücken und gleichzeitig die Anreizverträglichkeit 

aller Kontrakte zu bewahren. Dies liegt daran, daß hier die Nutzenpositionen der 

Geschädigten unsicher sind, weil sie a priori nicht wissen, welche Schadensparame-

ter ihre Gegenspieler angeben werden. Deshalb müssen (A V) und (IR) nur im 

Durchschnitt über alle möglichen Typen von Gegenspielern gelten, so daß es durch-
aus möglich wäre, daß der eine oder andere Geschädigte nach Bekanntwerden aller 
Schadensparameter bei bestimmten Konstellationen einen negativen Nutzen reali-
siert. 

Wenn man Gleichung (3.18) betrachtet, liegt es allerdings recht nahe, die 
Transferfunktion gemäß 

(3.19) Z;(0)=0;x(0)+ r x(t;,0-;}dt; 

zu wählen. Unter diesen Umständen erreicht jeder Geschädigte auch ex post für jede 

Konstellation von Schadensparametern ein nicht-negatives Nutzenniveau, weil er, 
wie in Kapitel 2, zusätzlich zum Schadensersatz 0;x(0) wieder eine Informations-

rente in Höhe von r x(t;,0_;)dt; erhält. Man beachte aber, daß (3.19) nicht not-

wendige, sondern nur hinreichende Bedingung für ein Gewinnmaximum ist. 
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Nun ist nur noch die gewinnmaximale Outputfunktion zu ermitteln. Dazu ist 

das Integral in (3 .17) zu maximieren, wobei die Monotonierestriktion (3 .15) beach-

tet werden müßte. Wenn man diese Restriktion zunächst wieder vernachlässigt, 

erhält man als notwendige Bedingung für ein Gewinnmaximum 

'( ) ~" ( F;(0;)) (3.20) b x(0) = -"-'i=l 0; + f;(0;) . 

Diese Optimalitätsbedingung ist derjenigen aus Kapitel 2 sehr ähnlich. Auf der 

rechten Seite der Gleichung muß jetzt natürlich die Summe der einzelwirtschaftli-
chen Grenzkosten einer Ausdehnung der Produktion über alle Geschädigten stehen. 

Die Interpretation der Summanden auf der rechten Seite von (3.20) ist identisch mit 

der aus Abschnitt 2.4: Die gesamten Grenzkosten einer Erhöhung von x(0) setzen 

sich zusammen aus der marginalen Erhöhung der Schadensersatzkomponenten und 

der Erhöhung der erwarteten Informationsrentenzahlungen für alle Geschädigten, 

deren Schadensparameter im Intervall (0;-, 0;) liegt. Die Summe der einzelwirt-

schaftlichen Grenzkosten ist höher als die Summe der Grenzschäden, die die ge-
samtwirtschaftlich relevanten Grenzkosten darstellen, so daß die gewählte Produkti-

onsmenge im Vergleich zur effizienten Lösung wieder in fast allen Fällen zu niedrig 
ist. Ein effizientes Produktionsniveau wird nur in dem vernachlässigbaren Extrem-

fall realisiert, in dem alle Geschädigten zufällig den niedrigsten Grenzschaden auf-

weisen, da nur in diesem Fall L~=I F; (0;) / f; (0;) = 0 wäre. Es bleibt noch anzumer-

ken, daß die Monotonierestriktion (3.15) automatisch erfüllt ist, wenn die Quotien-

ten F;(0;)/f;(0;) monoton zunehmen, da unter diesen Umständen x(0) in allen 0; mo-

noton abnimmt, so daß auch E;x(0;) monoton abnimmt. 

3.3 Ein Beispiel: Das Modell von Roh 

Nachdem das bilaterale Verhandlungsmodell des zweiten Kapitels allgemein 

auf ein Szenario mit mehreren Geschädigten erweitert wurde, könnte man nun dazu 

übergehen, die Wohlfahrtseffekte einer Erhöhung der Anzahl der Geschädigten zu 

ermitteln. Um diese Wohlfahrtsanalyse technisch handhabbar zu halten, ist es aber 

nötig, das Modell noch weiter zu vereinfachen. Es wird sich zeigen, daß der formale 
Aufwand trotz dieser Vereinfachung, die im wesentlichen auf einer Spezifikation 
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der Gewinnfunktion des Schädigers beruht, noch hoch genug ist. Durch diese Spe-

zifikation erhält man erst den eigentlichen Modellrahmen, der der Arbeit von Rob 

(1989) zugrunde liegt. 

Im nächsten Schritt wird die Funktionsweise des oben allgemein charakteri-

sierten Mechanismus am Beispiel des Roh-Modells als Spezialfall etwas genauer 

untersucht. Für das Verständnis der Funktionsweise reicht die Betrachtung des Falls 

mit nur zwei Geschädigten vorerst aus. Die Beschränkung auf diesen Fall erlaubt es 

zudem, zur Verdeutlichung eine spezielle graphische Darstellungsmethode heran-

zuziehen und den relativ hohen Abstraktionsgrad von Robs Originaltext etwas zu 

senken. Diese graphische Darstellung ermöglicht es auch, die von Rob vorgeschla-

genen Maße zur Beurteilung der Effizienzeigenschaften der privaten Verhandlungs-

lösung bei n Geschädigten auf einfache Weise abzuleiten. 

3.3.J Der optimale Mechanismus 

Im folgenden wird angenommen, daß die Gewinnfunktion des Schädigers nur 

im Intervall [O, "i,,l konstante und positive Grenzgewinne aufweist. Es soll also 

(3.21) b'(x)= 

gelten. 

{
B>O 

L<O 
füro:,:;x:,:;xm 

sonst 

Man könnte sich dabei beispielsweise vorstellen, daß bei einer Ausdehnung 

des Produktionsniveaus über Km hinaus Kapazitätserweiterungen vorgenommen 

werden müßten, die für den Schädiger unrentabel sind. Diese spezielle Form der 

Gewinnfunktion führt dazu, daß die Entscheidung über die gesamtwirtschaftlich 

optimale bzw. vom Schädiger gewählte Produktionsmenge binären Charakter erhält, 

da es nur noch darum geht, ob die Produktion des Gutes überhaupt aufgenommen 

werden soll oder nicht. Im ersten Fall wäre das Produktionsniveau Km, im zweiten 
Fall 0. 12 

12Die Interpretation des Modells weicht von der in Robs Aufsatz ab. Rob nimmt an, das betrach-
tete Schädigeruntemehmen könne bei Errichtung einer geplanten Produktionsanlage einen festen 
Ertrag erzielen. Gleichzeitig erleiden die Geschädigten im Falle einer Aufnahme der Produktion 
konstante Schäden. Die Entscheidungsvariablen des Schädigers sind dann die Kompensationszah-
lungen an die Geschädigten und eine Wahrscheinlichkeit p, mit der die Produktionsanlage errichtet 
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Betrachten wir zunächst das gesamtwirtschaftliche W ohlfahrtsmaximierungs-
kalkül: Eine Erhöhung des Produktionsniveaus ist lohnenswert, solange die ge-
samtwirtschaftlich relevanten Grenzkosten, also die Summe der individuellen 

Grenzschäden, L~=l ei, niedriger sind als der Grenzgewinn B des Schädigers. Da die 

Summe der individuellen Grenzschäden unabhängig von der Produktionsmenge ist, 

können nur zwei Fälle auftreten: Entweder ist L~=l ei::; B, dann lohnt sich die Aus-

dehnung der Produktion bis Xa,, oder es ist I.~=1 ei > B, dann sollte die Herstellung 

des Gutes gänzlich unterbleiben. Man erhält also in Abhängigkeit von 0 = (01, ••• ,0") 

für L~=I ei::; B 
sonst 

als effizientes Produktionsniveau. 
Die Produktionsentscheidung des Schädigers würde sich nicht von (3.22) un-

terscheiden, wenn er die Schadenskoeffizienten beobachten könnte. Da ihm diese 

aber nicht bekannt sind, muß er den Geschädigten Informationsrenten zahlen, die 

einen Keil zwischen einzel- und gesamtwirtschaftliche Grenzkosten treiben, wie aus 

(3.20) hervorgeht. Dies führt dazu, daß die Produktionsentscheidung des Schädigers 

von der effizienten Lösung abweicht. Wenn man 

( F(e.)) ( ) 
(3.23) ei + f:(ei') :=ci ei 

definiert, dann kann diese Produktionsentscheidung durch 

(3.24) xv(0)={ X; für I.~=1c;(eJ::::B 
sonst 

beschrieben werden. 

wird. Auf die Übernahme dieser Interpretation wurde hier aus zwei Gründen verzichtet: Zum einen 
ist angesichts der Modellstruktur von vornherein klar, daß sich der Schädiger entweder für die Er-
richtung der Anlage oder den vollständigen Verzicht, also für p= 1 oder p=O, entscheiden wird. 
Deshalb ist es m.E. etwas irreführend, a priori die Möglichkeit der Randomisierung, also O<p<I, 
zuzulassen. Zum anderen macht die hier gewählte Vorgehensweise deutlich, daß Robs Modell als 
Spezialfall eines allgemeineren Modells interpretiert werden kann. 
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Ein Vergleich zwischen (3.22) und (3.24) zeigt, daß sich das Versagen der pri-

vaten Verhandlungslösung angesichts der speziellen Form der Gewinnfunktion nicht 

mehr wie bisher in einem ineffizient niedrigen Produktionsniveau äußert, sondern 

darin, daß bei bestimmten Konstellationen von Schadensparametern die Aufnahme 

der Produktion unterbleibt, obwohl sie aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive sinn-

voll wäre. Aus der Sicht des Unternehmens lohnt sich aber die Produktion wegen 

der zur Schadensenthüllung erforderlichen Anreizzahlungen nicht. Diese Ineffizienz 

tritt genau dann auf, wenn die Konstellation 

vorliegt. 

Die Kompensationszahlungen, die der Schädiger leisten muß, erhält man aus 

(3.19). Falls B<L,~=1c;(0;) ist, unterläßt der Schädiger die Herstellung des Gutes 

und hat auch keine Zahlungen zu leisten. Diese Feststellung ist nicht trivial: Es ist 

zwar klar, daß die Schadensersatzkomponente 0;x(0) in diesem Fall hinfällig wird. 

Was jedoch die Informationsrenten betrifft, so wäre es prinzipiell denkbar, daß diese 

auch dann anfallen, wenn nicht produziert wird, da der Schädiger a priori nicht 

wissen kann, ob die Schäden hoch oder niedrig sind. Der Verlust, den der Schädiger 

unter diesen Umständen ex post erleiden würde, könnte ja durch höhere Gewinne 

bei anderen Realisierungen von Schadensparametern ausgeglichen werden, so daß 

der erwartete Gewinn immer noch positiv wäre. Diese Möglichkeit kommt jedoch 

hier nicht in Betracht. Da nämlich x(0;, 0.;) = 0 ist, muß x(t;, 0.;) für t; > 0; erst recht 

Null sein, so daß die Informationsrente ( x(t;,0_;}dt; ebenfalls gleich Null sein 

muß. 

Gilt dagegen B ~ L~=• C; ( 0;), dann lohnt sich die Produktion für den Schädiger. 

Das Produktionsniveau ist in diesem Fall "m· Die Schadensersatzkomponente muß 

jetzt nach (3.19) den Wert 0;"n, annehmen. Bei der Bestimmung der Informations-

rente sind zwei Fälle zu unterscheiden: Entweder ist et hinreichend klein, so daß 

Ic/ei)+e;(et)5:B ist. Unter diesen Umständen würde sich die Produktion auch 
j,ei 

dann noch lohnen, wenn der Geschädigte i bei gegebenem Vektor 0.; den höchst-

möglichen Grenzschaden 0/angeben würde. Es ist dann auch noch x(0t, 0.;) = "m, 

und die Informationsrente für den Geschädigten i berechnet sich nach ( xm dt;. 
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Andernfalls gibt es einen Schadenskoeffizienten 0rax (0_;) <0t, für den 

Icj(0j)+d0rax)=B gilt. Dann ist aber x(t;, 0-;) = 0 für alle t; > 0rax(0_;) und die 
j,oi 

0~' 
Informationsrente bestimmt sich aus J0i xm dt;. 

Wenn man die jeweils zutreffende Informationsrente explizit berechnet und 

mit der Schadensersatzkomponente addiert, dann können die obigen Überlegungen 

zur Höhe der Kompensationszahlungen Z; wie folgt zusammengefaßt werden: 

l 0txm fürL,~=lc;(0;)s;Bund0ts;0rax(0_;) 

(3.26) Z;(8)= 0raxxm für L,~=lc;(0J;::;Bund0t>0rax(0-;) 

0 sonst. 

3.3.2 Graphische Veranschaulichung des Mechanismus 

Die Funktionsweise des oben beschriebenen Mechanismus soll im folgenden 

graphisch verdeutlicht werden. Wir nehmen dazu der Einfachheit halber an, daß es 

nur zwei Geschädigte gibt, deren Schadenskoeffizienten 0; im Intervall [0;0+] iden-
tisch und unabhängig gleichverteilt sind. Damit erhalten wir als Dichtefunktion 

{
u0+ 

f;(0;)= 0 
für0s;0; :;;0+ 

sonst, 

und als Verteilungsfunktion 

l 0 für0; <0 

F;(0;)= 0; /0+ für0s;0;s;0+ 

1 sonst. 

Darüber hinaus wird die Produktionsmenge Km zur Vereinfachung der Schreibweise 

auf Eins normiert. Unter diesen speziellen Bedingungen resultiert 



.() {l für01+02 ~B (3.22)' X 0 ::: 
0 sonst 

als effiziente Lösung. 
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Die Produktionsentscheidung des Schädigers erhält man, wenn man berück-

sichtigt, daß aufgrund der Annahme einer Gleichverteilung der Schadenskoeffizien-

ten r:=I c( 0;)::: r:=10; + F; ( 0;) / ~ ( 0;)::: 2 r:=10; gelten muß. Dann ergibt sich 

, ( )-{l für01 +02 ~B / 2 (3.24) x. 0 -
0 sonst. 

Betrachten wir dazu Abbildung 10. 

Abbildung 10 

8+ a------------------.A 
B 

0 B/2 a; 
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Das Quadrat 00+ A0+ in dieser Abbildung bezeichnet alle Konstellationen von Scha-

densparametern, die überhaupt auftreten können. Gemäß (3.22)' wäre es gesamt-

wirtschaftlich betrachtet sinnvoll, die Produktion immer dann aufzunehmen, wenn 

eine Konstellation auf oder unterhalb der Geraden BB realisiert wird. Nach (3.24)' 

ist der Schädiger aber nur bereit zu produzieren, wenn eine Kombination auf oder 

unterhalb der Geraden (B/2)(B/2) vorliegt. Wenn beispielsweise der zweite Ge-

schädigte der Wahrheit entsprechend den Grenzschaden 02 ' angibt, dann produziert 

der Schädiger, solange der angegebene Grenzschaden des ersten Geschädigten den 
Wert 0r"" nicht überschreitet. Bei Bekundung eines höheren Schadenskoeffizienten, 

z.B. 01 ', unterbleibt die Herstellung des Gutes, obwohl sie aus gesamtwirtschaftli-

cher Sicht vorteilhaft wäre. Dies gilt im übrigen für all jene Kombinationen (01,02) 

wahrheitsgemäß offenbarter Schadenskoeffizienten, die im Bereich zwischen den 

beiden Parallelen liegen. 

Die Transferzahlung, die der erste Geschädigte erhält, berechnet sich nach 

(3.26), wobei zu beachten ist, daß B/2 < 0+ angenommen wurde, so daß für jedes 

gegebene 02 e [O; 0+] immer eine Obergrenze 0~ .. (02) existiert, bei deren Über-

schreitung der Schädiger nicht mehr bereit wäre, die Produktion aufzunehmen. 13 

Dieser Schwellenwert ist bestimmt durch 0~ .. (02) = B/2 - 02, wie man unmittelbar 

der Graphik entnehmen kann. Da die gleiche Argumentation für den zweiten Ge-

schädigten gilt, sind die Transferzahlungen durch 

, () {B/2-0i für0;:;;B/2-0i 
(3.26) zi 0 = 

0 sonst 
i,j = l,2;j -:t- i 

bestimmt. In Abbildung 10 kann die Transferzahlung, die der erste Geschädigte 

erhält, wenn der zweite Geschädigte den Grenzschaden 02 ' angibt und er selbst ei-

nen Grenzschaden aus dem Intervall [0;0~""] nennt, durch die fettgedruckte Parallele 

zur Abszisse dargestellt werden. Falls 01 > 0~"" ist, erhält er nichts. 

Unter Zuhilfenahme von Abbildung 11 wird nun illustriert, daß es in dem 

durch die Bedingungen (3.24)' und (3.26)' charakterisierten Mechanismus für den 

ersten Geschädigten optimal ist, seinen wahren Schadensparameter zu enthüllen, 

sofern der zweite Geschädigte ebenfalls die Wahrheit sagt. 

l3oiese Annahme ist unkritisch, erspart aber diverse Fallunterscheidungen bei der Berechnung der 
Informationsrenten. 
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Abbildung 11 

8/2 

a;------+'-'-'-""-'-'-'-'-'-'-.... 
C 

0 8/2 

Wir nehmen dazu an, der wahre Grenzschaden des ersten Geschädigten sei 01 • und 

zeigen zunächst, daß es sich nicht lohnt, einen höheren Grenzschaden 01' anzuge-

ben. 

Falls der erste Geschädigte wahrheitsgemäß 0/ angibt, wird der Schädiger 

produzieren, solange der zweite Geschädigte ein 02 ~ 0/' angibt. Die Transferzah-

lungen, die in diesem Fall an den ersten fließen, belaufen sich nach (3.26)' unab-

hängig von 01 auf B/2 - 02. Falls der zweite Geschädigte ein 02 > 02" angibt, unter-

bleiben Produktion und Zahlungen. Der erwartete Nutzen, den der erste Geschädigte 

bei korrekter Offenbarung seines Schadens realisiert, berechnet sich dann folgen-

dermaßen: 

(3.27) u1(0;)= r· { z,(0; ,02)-0;x(e; ,02)} f2(82)d02 = 

= fo; (B 12-02) r2(02)d02 - f:; 0; r2(02)d02. 
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Dieser Erwartungsnutzen kann in Abbildung 11 direkt identifiziert werden, wenn 

man 0+ = 1 setzt. Unter dieser Bedingung gilt nämlich fi{02) = 1 für 02 E [0;1], so 
daß schließlich nach Einsetzen von 02'' = B/2 - 01 * für die obere Integral grenze 

( •) J.B/2-8; ( ) J.B/2-8; • (3.28) u1 01 = 0 B / 2-02 d02 - 0 01 d02 

resultiert. Der erste Term dieser Gleichung steht für die erwarteten Transfers und 

entspricht der Fläche O(B/2)E02 " in Abbildung 11. Der zweite Term gibt die erwar-

tete Schadenshöhe an und wird durch die Fläche 001 *E02" beschrieben. Der Netto-

nutzen bei korrekter Angabe von 01 * ergibt sich also ganz einfach durch Integration 
der horizontalen Abstände zwischen der Geraden (B/2)(B/2) und der Linie 01 *E 

und entspricht damit dem Inhalt der Fläche des Dreiecks 01 *(B/2)E. 
Betrachten wir im Gegensatz dazu die Nutzenposition, die der Geschädigte er-

reicht, wenn er fälschlicherweise einen höheren Schaden angibt. Würde der Schädi-

ger ihm nur einen Schadensersatz anbieten, hätte er nämlich einen Anreiz, seinen 

Schaden zu übertreiben: Bei wahrheitsgemäßer Enthüllung wäre sein Nutzen Null, 

während er im Falle einer Übertreibung bis 01' mit positiver Wahrscheinlichkeit 

eine positive Auszahlung erhielte. Er muß nur berücksichtigen, daß zwar der Vorteil 

01' - 0/ umso höher ist, je stärker er übertreibt, daß aber gleichzeitig die Wahr-
scheinlichkeit für die Aufnahme der Produktion sinkt. Das optimale Ausmaß der 
Übertreibung wäre erreicht, wenn die marginale Erhöhung der Differenz zwischen 
angegebenem und tatsächlichem Schaden mit der marginalen Abnahme der Produk-

tionswahrscheinlichkeit übereinstimmt. Nehmen wir an, diese Bedingung sei bei 01 • 

in Abbildung 11 erfüllt. 

Durch die Eigenschaften des Mechanismus ist gesichert, daß sich die Angabe 

von 01' nicht lohnt: Die Übertreibung führt dazu, daß die Wahrscheinlichkeit für die 

Aufnahme der Produktion im Vergleich zur korrekten Offenbarung von 01 * ab-
nimmt, weil der Schädiger schon für 02 < 02' < 02" nicht mehr bereit ist, zu produ-

zieren. Dadurch reduziert sich einerseits der erwartete Schaden des ersten 
Geschädigten um die Fläche des Rechtecks 02"02 'CE. Andererseits vermindert sich 

aber auch die Höhe der zu erwartenden Transferzahlungen und zwar um den Inhalt 
der Trapezfläche 02"02 'DE. Dies bedeutet, daß die Übertreibung dem Geschädigten 
einen Nutzenverlust in Höhe der schraffierten Dreiecksfläche CDE einbringen 

würde. Die ökonomische Erklärung für dieses Ergebnis ist offensichtlich: Bei An-
gabe von 01' ist die marginale Zunahme der erwarteten Transferzahlungen im Falle 
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einer Senkung des signalisierten Schadenskoeffizienten gleich der Strecke 02 'D und 

damit höher als die marginale Erhöhung des erwarteten Schadens, die gerade der 

Strecke 02 'C entspricht. Deshalb lohnt sich eine Senkung des angegebenen Grenz-
schadens so lange, bis beide Größen übereinstimmen. Dies ist erst beim tatsächli-
chen Grenzschaden 01 * der Fall. 

Man könnte nun auf gleiche Weise zeigen, daß sich auch eine Untertreibung 

nicht lohnt. Wie man dabei vorgehen müßte, dürfte aber nach den obigen Ausfüh-

rungen hinreichend klar sein, so daß sich eine explizite Durchführung erübrigt. Da 

das vorangegangene Argument umgekehrt auch für den zweiten Geschädigten gilt, 

ist es wechselseitig optimal, die wahren Schadensparameter anzugeben. Die 

korrekte Offenbarung stellt also ein Bayesianisches Gleichgewicht dar. 

Die Nutzenpositionen, die die Geschädigten in diesem Gleichgewicht errei-
chen, können anhand von Abbildung 11 sehr leicht ermittelt werden. Man berechnet 

dazu die Dreiecksfläche 01 *(B/2)E, und setzt allgemein 01 * = 0i. Man erhält dann 

(3.30) u;(0;) ={l/2(B/2-0J2 für0i~B/2 
0 sonst. 

Den erwarteten Gewinn des Schädigers berechnet man am einfachsten aus 

Gleichung (3 .17). Wenn man dabei berücksichtigt, daß u;(0t) = 0 sein muß, und daß 

die Produktion des Gutes nur aufgenommen wird, wenn die Realisation der Scha-

denskoeffizienten im Dreieck O(B/2)(B/2) in Abbildung 11 liegt, dann ergibt sich 

für unser spezielles Beispiel mit "m = 1 unter Berücksichtigung der Gleichverteilung 
der 0i im Intervall [O;l]ein Gewinn in Höhe von 

3.3.3 Multiple Gleichgewichte 

Im vorangegangenen Teilabschnitt wurde gezeigt, daß im Rahmen des betrach-

teten Mechanismus die wahrheitsgemäße Offenbarung der Schadenskoeffizienten 
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ein Bayesianisches Gleichgewicht darstellt. Es ist also für jeden Geschädigten opti-

mal, seinen wahren Schaden zu signalisieren, wenn dies auch sein Gegenspieler tut. 

Die Betonung liegt dabei auf dem einschränkenden "wenn", denn möglicherweise 

ist dieses Bayesianische Gleichgewicht, das künftig auch "Enthüllungsgleich-

gewicht" genannt wird, nicht das einzige, das existiert. Wie schon mehrmals 

angedeutet, treten bei direkten Enthüllungsmechanismen im Teilspiel zwischen den 

Agenten typischerweise multiple Gleichgewichte auf. Falls dieses Phänomen auch 

in diesem Mechanismus zu beobachten ist, muß man sich kritisch mit der Frage 

auseinandersetzen, inwieweit das Enthüllungsgleichgewicht überhaupt als das 
Spielergebnis schlechthin aufgefaßt werden darf. Diese Problematik ist Gegenstand 

der Ausführungen dieses Teilabschnitts. 

Im folgenden wird gezeigt, daß der Mechanismus in der Tat multiple Gleich-

gewichte aufweist. Dabei werden die speziellen Annahmen des vorangegangenen 

Teilabschnitts weitgehend aufrecht erhalten. Es wird aber anders als bisher unter-

stellt, daß B/2 ~ e+ gelten soll. Diese Annahme erlaubt es, sehr leicht ein weiteres 

Gleichgewicht zu identifizieren, dessen Eigenschaften es besonders problematisch 

erscheinen lassen, das Enthüllungsgleichgewicht als tatsächliches Spielergebnis zu 

prognostizieren. 

Bevor auf dieses Gleichgewicht eingegangen wird, muß zuerst das Enthül-

lungsgleichgewicht, das als Vergleichsmaßstab dienen soll, unter der Voraussetzung 

B/2 ~ e+ charakterisiert werden. Betrachten wir dazu Abbildung 12, die sich von 

Abbildung 11 nur im Hinblick auf die Relation zwischen B/2 und e+ unterscheidet. 

Unter der Bedingung B/2 ~ 0+ liefert der Mechanismus im Enthüllungsgleichge-

wicht folgende Ergebnisse: Wenn der wahre Schadenskoeffizient des ersten Ge-

schädigten durch 01 * gegeben ist, dann nimmt der Schädiger die Produktion auf, 

sofern der Schadenskoeffizient des zweiten Geschädigten kleiner oder gleich 02 " 

ist. Der Transfer, der an den ersten Geschädigten fließt, ist gemäß (3.26) z1 = e+, 
falls 02 ~ 02' bzw. z1 = B/2 - 02, falls 02 ' < 02 ~ 02". Graphisch können diese Zah-

lungen in Abbildung 12 jeweils als horizontaler Abstand zwischen der Ordinate und 

der Senkrechten e+c bzw. der Geraden (B/2)(B/2) dargestellt werden. Den Netto-

nutzen z1 - 01 * erhält man für gegebenes 02,indem man diesen Abstand jeweils um 

die Strecke 001 * verkürzt. Ist 02 > 82 ", dann produziert der Schädiger nicht, und es 

fließen keine Transfers. Der Nettonutzen ist dann gleich Null. Der erwartete Netto-

nutzen vor Bekanntwerden von 82 ergibt sich analog zur Vorgehensweise in Ab-

schnitt 3.3.2. Zu seiner graphischen Bestimmung 
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Abbildung 12 

B/2 

ist es wieder zweckmäßig, 0+ = 1 zu setzen. Unter dieser Bedingung entspricht der 

Erwartungsnutzen dem Inhalt der schraffierten Fläche in Abbildung 12. 

Im nächsten Schritt wird nun gezeigt, daß neben der korrekten Offenbarung 

auch die Angabe eines Schadenskoeffizienten von Null durch jeden Geschädigten 

ein Gleichgewicht darstellt. Diese Aussage gilt, wie wir gleich sehen werden, wegen 

der Annahme B/2 <:: 9+ unabhängig von den tatsächlichen Schadenstypen. Es muß 

also im folgenden bewiesen werden, daß die Signale t; = 0 für alle 0; E [0;0+] wech-

selseitig beste Antworten sind. 

Angenommen, es sei die Strategie des zweiten Geschädigten, unter allen Um-

ständen ti = 0 anzugeben. Nach den Regeln, die der Mechanismus vorschreibt, wird 

der Schädiger die Produktion aufnehmen und dem ersten Geschädigten einen Trans-

fer in Höhe von 9+ zahlen, gleich welches t1 E [0,0+] dieser signalisiert. Die Auszah-

lung, die er realisiert, ist also unabhängig von seinen eigenen Angaben. Beste Ant-

worten aufti = 0 sind damit alle t1 E [0,0+], insbesondere auch t1 = 0. Aus Gründen 

der Symmetrie ist natürlich auch ti = 0 beste Antwort auf t1 = 0, weshalb das Stra-

tegiepaar (t1 = 0, t2 = 0), unabhängig von den tatsächlichen Schadenskoeffizienten, 
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ein Gleichgewicht bildet. 14 Neben diesem Strategiepaar sind mit dem gleichen Ar-

gument alle Strategiepaare (t1, ½) mit ti ~ B/2 ebenfalls Gleichgewichte. 

Alle diese Gleichgewichte haben ein gemeinsames Merkmal: Die Transferzah-

lungen an die Geschädigten erreichen mit Sicherheit ihre maximale Höhe 0+. Dies 

ist aber ein Ergebnis, das bestimmt nicht im Interesse des Schädigers liegt, im Ge-

genteil: Es ist das denkbar ungünstigste Ergebnis, das er bei Aufnahme der Produk-

tion erzielen kann. Die Auszahlungen der Geschädigten nehmen dagegen ihre Ma-

ximalwerte an. So erreicht beispielsweise der erste Geschädigte den deterministi-

schen Nettonutzen 0+ - 01 *, falls sein wahrer Schadensparameter 01 * ist. Dieser 

Nutzen kann in Abbildung 12 durch die Fläche 01 *0+CD dargestellt werden, wenn 

man wieder 0+=1 setzt. Ein Vergleich mit der erwarteten Nutzenposition im Enthül-

lungsgleichgewicht, die durch die schraffierte Fläche beschrieben wird, zeigt, daß 

sich der Geschädigte in dem Gleichgewicht, in dem er lügt, besserstellt. 

Diese Beobachtung hat gravierende Folgen für die Relevanz des Enthüllungs-

gleichgewichts: Da ein Gleichgewicht existiert, in denen die Agenten höhere Aus-

zahlungen realisieren als im Enthüllungsgleichgewicht, ist es unplausibel, davon 

auszugehen, daß gerade letzteres zustande kommen wird. Vielmehr haben die 

Agenten ein starkes Interesse daran, ihre Strategien so aufeinander abzustimmen, 

daß sich das Gleichgewicht durchsetzt, in dem sie höhere Nutzenniveaus erreichen. 

Falls es ihnen gelingt, dieses Koordinationsproblem zu lösen, verliert das Enthül-

Jungsgleichgewicht jegliche Bedeutung. Dies wäre zwar in unserem Beispiel aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht durchaus wünschenswert, da es wegen B/2 ~ 0+ bzw. B 

~ 20+ in jedem Fall effizient wäre, die Produktion aufzunehmen. Dies würde auch 

geschehen, wenn beide Geschädigte beispielsweise den Schaden O angeben würden. 

Da aber ein solches Ergebnis nicht im Interesse des Schädigers liegt, stellt sich die 

Frage, welche Möglichkeiten er hat, die Implementierung des von ihm gewünschten 

Enthüllungsgleichgewichts doch zu sichern. 

14Ausschlaggebend für dieses Resultat ist die Annahme B/2 ~ e+. Dies wird unmittelbar klar, 
wenn man nochmals Abbildung 10 betrachtet, in der B/2 < 9+ unterstellt wurde. In diesem Fall ist 
die Angabe von 0 nicht unter allen Umständen ein Gleichgewicht: Ein Geschädigter mit 0i > B/2 
wird auf tj = 0 nie mit ti = 0 antworten, da der Schädiger sonst produzieren würde, er aber ledig-
lich Zahlungen in Höhe von B/2 erhalten würde. Da sein Nutzen dann negativ wäre, wird er natür-
lich bestrebt sein, die Aufnahme der Produktion durch sein Signal zu verhindern. Beste Antwort 

auf tj = 0 ist also jedes ti > B/2, beispielsweise ti = 0i. Robs Behauptung, (0,0) sei immer ein 
Gleichgewicht (Vgl. Rob (1989, S.319)), ist damit nicht richtig. 
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Wenn man sich daran erinnert, daß die Gestaltung der Transferzahlungen nach 

(3 .19) nur eine von vielen Alternativen war, eröffnet sich vielleicht ein Weg, das 

Problem multipler Gleichgewichte zu vermeiden. Der Schädiger könnte ja versu-

chen, die Transfers bei unveränderter Produktionsentscheidung so zu wählen, daß 

die Angabe der wahren Schadensparameter ein eindeutiges Gleichgewicht bildet. 

Dies könnte möglicherweise durch eine Veränderung des Zahlungsschemas derge-

stalt erreicht werden, daß die korrekte Offenbarung dominante Strategie für die 

Geschädigten ist. Daß dies unter bestimmten Umständen möglich ist, haben Mook-

herjee und Reichelstein (1992) gezeigt. 

Eine andere Alternative, das Resultat des Enthüllungsgleichgewichts zu retten, 

wäre die Wahl einer völlig anderen Struktur des Teilspiels zwischen den Agenten. 

Die Notwendigkeit, einen direkten Enthüllungsmechanismus zu verwenden, besteht 

ja nicht unbedingt, denn das Enthüllungsprinzip besagt lediglich, daß dem Schädiger 

bei der Suche nach dem besten Kontrakt keine realisierbare Kombination von 

Transferzahlungen und Produktionsentscheidung entgeht, wenn er sich auf direkte 

Enthüllungsmechanismen konzentriert. Das heißt aber nicht, daß nicht andere, 

vielleicht komplexere Spielformen ebenso, wenn nicht gar besser dazu geeignet 

sind, das Ergebnis des Enthüllungsgleichgewichts zu implementieren. 15 Der 

Schädiger müßte sich also eine Spielform überlegen, die dieses Ergebnis eindeutig 

implementiert. Welche Spielstrukturen dazu in Frage kommen, soll hier nicht weiter 

diskutiert werden. Eine Lösung wäre jedenfalls nicht leicht zu finden, da man 

keinerlei Anhaltspunkte hat, welche Spielform geeignet sein könnte. Rob selbst 

deutet an, daß eventuell mehrstufige Spiele in Betracht kommen könnten. 16 Dieses 

Problem ist aber im Rahmen dieser Arbeit nur von sekundärem Interesse, da es hier 

in der Hauptsache um das Ergebnis, nicht um die konkrete Struktur des Spieles geht. 

Wenn wir davon ausgehen, daß es Möglichkeiten, welcher Art auch immer, gibt, das 

für den Schädiger optimale Ergebnis des Enthüllungsgleichgewichts auf anderem 

Wege zu implementieren, dann ändert sich im Grunde genommen nichts an den 

Aussagen über die Effizienzeigenschaften der Verhandlungslösung. Gibt es diese 

Möglichkeiten nicht, dann ist die Verhandlungslösung, wie sie hier dargestellt 

wurde, ohnehin hinfällig. 

15An dieser Stelle wird die Bedeutung des auf Seite 38 erwähnten Kreps-Zitats deutlich. 
16Vgl. Rob (1989, S. 319). 
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3.3.4 Zwei Maße zur Beurteilung der Effizienz des Mechanismus 

Bei den folgenden Ausführungen wollen wir uns, wie in der Literatur üblich, 

nicht weiter um das Problem multipler Gleichgewichte kümmern, sondern davon 

ausgehen, daß es dem Schädiger möglich ist, eine Spielform zu finden, die die ein-

deutige Implementation der Resultate des Enthüllungsgleichgewichts gestattet. 

Damit können wir uns der Zielsetzung dieses und des nächsten Teilabschnitts zu-

wenden, die darin besteht, zu zeigen, daß sich die Effizienzeigenschaften der priva-

ten Verhandlungslösung mit steigender Anzahl der Geschädigten verschlechtern. 
Um Aussagen über die Effizienz treffen zu können, benötigt man ein geeignetes 

Maß zu deren Beurteilung. Roh bietet dazu in seiner Arbeit zwei Alternativen an, 
die sehr plausibel erscheinen. 

Die erste Alternative besteht darin, die bei der Verhandlungslösung zu erwar-

tenden Wohlfahrtsgewinne mit den prinzipiell möglichen ins Verhältnis zu setzen. 

Erstere setzen sich zusammen aus dem erwarteten Gewinn des Schädigers und dem 

Erwartungsnutzen der Geschädigten. 17 Die prinzipiell erzielbaren Wohlfahrtsge-

winne erhält man, wenn man das Allokationsproblem aus der hypothetischen Sicht 

eines wohlwollenden allwissenden Planers betrachtet. Ein solcher Planer würde für 

jede mögliche Realisation des Schadensvektors e die First-Best-Lösung x•(0) wäh-

len, die die gesamtwirtschaftliche Nettowohlfahrt b(x)-xI,~=10i maximiert. Unter 

diesen Idealvoraussetzungen würde sich ex ante ein erwarteter Wohlfahrtsgewinn in 

Höhe von 

w· = J)b(x'(e))-x'(e)I,~=1eJ f(0)de 

ergeben. 

Im Rahmen unseres speziellen Beispiels aus Teilabschnitt 3.3.2, in dem ein 

konstanter Grenzgewinn unterstellt wurde, wurde die Planerlösung durch Gleichung 

(3.22)' charakterisiert. Gemäß dieser Gleichung ist die Aufnahme der Produktion 
des Gutes gesamtwirtschaftlich sinnvoll, wenn die Summe der Grenzschäden beider 

Geschädigten den Grenzgewinn des Schädigers nicht übersteigt. Dies ist dann der 

Fall, wenn das Tupel (01,02) im Dreieck OBB in Abbildung 13 liegt. 

l 7Man beachte, daß die Berechnung der Wohlfahrtsgewinne hier ex ante, also vor Bekanntwerden 
der Schadensparameter, erfolgt. 
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Abbildung 13 

9+ .,_ ____________ A 

B/2 B e+ 

Wenn man berücksichtigt, daß das Produktionsniveau auf Eins normiert wurde, und 

wieder annimmt, daß die 0; im Intervall [O; l] gleichverteilt sind, dann erhält man als 

potentiellen Wohlfahrtsgewinn in unserem Beispiel 

Der erwartete Wohlfahrtsgewinn, der im Rahmen der privaten Verhandlungen 

erzielt wird, ist allgemein definiert durch 

Für das Beispiel wurden bereits E(1t) in (3.30) und u;(0;) in (3.29) bestimmt. Um W 

zu erhalten, müssen noch die Durchschnitte der Erwartungsnutzen u;(0;) über alle 0; 

gebildet werden. Diese resultieren unter Berücksichtigung von (3.29) aus 
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Damit resultiert 

B3 2B3 B3 
(3.32) W =-+-=-

24 48 12 

als erwarteter Wohlfahrtsgewinn bei der Verhandlungslösung. 
Das angestrebte Wohlfahrtsmaß erhält man schließlich, wenn man (3.32) 

durch (3 .31) dividiert: 

Es zeigt sich also, daß unter den speziellen Bedingungen unseres Beispiels bei pri-

vaten Verhandlungen im Durchschnitt nur die Hälfte des potentiellen Wohlfahrts-
gewinns realisiert wird. 

Das Wohlfahrtsmaß ro1 ist nicht nur im engen Rahmen dieses Beispiels an-

wendbar, wenngleich die Annahme eines konstanten Grenzgewinns erhebliche Er-

leichterungen bei der Berechnung der einzelnen Komponenten mit sich bringt. Der 

Verzicht auf diese Annahme hätte zur Folge gehabt, daß die Produktionsentschei-

dung des Schädigers ihren binären Charakter verloren hätte. Die erforderlichen 

wahrscheinlichkeitstheoretischen Berechnungen wären in diesem Fall erheblich 

aufwendiger gewesen. Vor diesem Hintergrund wird der Sinn der Annahme eines 
konstanten Grenzgewinns deutlich. Prinzipiell könnte ro1 aber auch unter kompli-

zierteren Bedingungen verwendet werden. 
Der Anwendungsbereich des zweiten Wohlfahrtsmaßes, das nun vorgestellt 

werden soll, ist dagegen auf den Fall konstanter Grenzgewinne beschränkt. Wie in 

Abschnitt 3.3.1 erläutert wurde, äußert sich die Ineffizienz der Verhandlungslösung 

unter diesen Umständen darin, daß der Schädiger bei bestimmten Konstellationen 

von Schadenskoeffizienten nicht bereit ist, das fragliche Gut herzustellen, obwohl 

dies aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive sinnvoll wäre. Das Gut sollte produziert 
werden, wenn die Summe der Schadenskoeffizienten aller Geschädigten kleiner 
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oder gleich dem Grenzgewinn des Schädigers ist. Dieser ist aber nur bereit zu pro-

duzieren, wenn die Summe seiner privaten Grenzkosten, die die gesamtwirtschaftli-

chen Grenzkosten um die marginalen Enthüllungszahlungen übersteigen, nicht hö-

her ist, als der Grenzgewinn. Damit bietet sich als Wohlfahrtsmaß die Wahrschein-
lichkeit an, mit der der Schädiger die Produktion aufnimmt, sofern dies gesamtwirt-
schaftlich lohnenswert ist. Je näher diese Wahrscheinlichkeit bei Eins liegt, desto 

besser ist die Verhandlungslösung zur Internalisierung des externen Effekts geeig-

net. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit ist allgemein definiert durch 

Wenn man wieder wie bisher annimmt, daß die 0i im Intervall [O;l] unabhän-

gig und identisch gleichverteilt sind, dann sind die privaten Grenzkosten des Schä-

digers cl0i) = 20i, und co2 wird zu 

(3.34) 

Zur Berechnung von COz ist es hilfreich, Abbildung 13 heranzuziehen. Da wegen der 

Gleichverteilungsannahme jede Kombination (01,02) im Quadrat O0+A0+ die gleiche 

Wahrscheinlichkeitsdichte besitzt, ist unmittelbar klar, daß COz durch das Verhältnis 

der Dreiecksfläche O(B/2)(B/2) zur Dreiecksfläche OBB ausgedrückt werden kann. 

Es ist offensichtlich, daß dann co2 = 1/4 sein muß. D.h. im Rahmen der privaten 

Verhandlungslösung produziert der Schädiger nur in 25% der Fälle, in denen es 

gesamtwirtschaftlich geboten erscheint. 

3.3.5 Wohlfahrtseffekte bei Erhöhung der Anzahl der Geschädigten 

Nach den Ausführungen des vorangegangenen Teilabschnitts sind wir nun-

mehr in der Lage, eines der zentralen Ergebnisse dieses Kapitels herzuleiten. Es soll 

gezeigt werden, daß die Effizienzgewinnne, die im Rahmen privater Verhandlungen 

über Externalitäten erzielt werden können, verschwinden, wenn die Anzahl der Ge-

schädigten gegen Unendlich geht. 
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Damit dieses Ergebnis nicht trivial wird, ist nochmals eine geringfügige Mo-

difikation des Modellrahmens erforderlich. Es wäre unsinnig, die Anzahl der Ge-
schädigten einfach gegen Unendlich streben zu lassen, während der Gewinn des 

Schädigers konstant gehalten wird. In diesem Fall ist völlig klar, daß die Produktion 

des Gutes ab einer bestimmten Gesamtsumme aller Schäden nicht einmal mehr aus 

gesellschaftlicher Perspektive, geschweige denn aus der Sicht des Schädigers renta-

bel wäre. Es ist also sinnvoll, den Gewinn des Schädigers ebenfalls mit der Anzahl 

der Geschädigten wachsen zu lassen. Die einfachste Möglichkeit der Modellierung 
einer von der Zahl der Geschädigten abhängigen Gewinnfunktion .ist zu unterstellen, 

daß der Gewinn pro Geschädigten konstant sei. Die Grenzgewinnfunktion des 

Schädigers ist in diesem Fall analog zu (3.21) durch 

b'(x)={ßn>O fürO:;;;x:;;;I 
A < 0 sonst 

gegeben. Man kann sich bei dieser Modellierung der Gewinne des Schädigers bei-

spielsweise vorstellen, daß n identische Nachfrager maximal eine Einheit seines 

Produkts nachfragen, wobei ß den Zusatzgewinn pro Geschädigten bei einer margi-

nalen Erhöhung der Produktion im Intervall [O; 1] bezeichnet. Hinter dieser Model-

lierung steht die Vorstellung, daß mit der Anzahl der Geschädigten die gesamte 

Ökonomie wächst. Rob führt seine Analysen deshalb unter der Überschrift 
"Mechanism Performance In Large Economies" durch. 18 

Man kann nun dazu übergehen, die im vorangegangenen Teilabschnitt für den 

Fall zweier Geschädigter eingeführten Wohlfahrtsmaße co1 und co2 für n Geschädigte 

zu ermitteln und n dann gegen Unendlich streben lassen. Dies soll hier explizit nur 

für das einfacher zu handhabende Maß co2 durchgeführt werden. Was co1 betrifft, so 

müßte man im Prinzip den erwarteten Gewinn des Schädigers, die durchschnittli-

chen Nutzenniveaus der Geschädigten und die erwartete Wohlfahrt bei Realisierung 

der First-Best-Allokation in Abhängigkeit von n bestimmen, daraus 

18Vgl. Rob(1989, S. 319). 
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bilden und Jim ro1(n) berechnen. Der Rechenaufwand ist dabei aber erheblich, so 
n• -

daß es sich m.E. nicht lohnt, die Schritte im einzelnen durchzuführen, zumal das 

Resultat dasselbe ist wie für <.oi- Es sei deshalb nur auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen bei Rob ( 1989), insbesondere auf den Beweis seines Theorems 3 im Anhang 

hingewiesen. Dieses Theorem besagt, daß unter nicht allzu strengen Annahmen an 
die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der 0; Jim ro1(n) = 0 ist. Daneben ist noch er-

••-

wähnenswert, daß ro1(n) offensichtlich bereits für recht kleinen rapide abnimmt. So 

zeigen Robs Simulationen eines speziellen numerischen Beispiels, daß je nach Höhe 

des Pro-Kopf-Gewinns ß der Anteil der realisierten Wohlfahrtsgewinne an den po-

tentiellen bereits ab n=lO unter 10% liegen kann. D.h., n muß gar nicht unendlich 
groß werden, damit private Verhandlungen praktisch keine Effizienzgewinne mehr 

bringen. 

Wir woll.en nun das Verhalten des zweiten Wohlfahrtsmaßes <.oi untersuchen, 
wenn n gegen Unendlich strebt. Wir müssen dazu nur berücksichtigen, daß der 

Grenzgewinn des Schädigers nunmehr durch ßn gegeben ist und die Bedingungen 

für die Rentabilität der Aufnahme der Produktion aus einzel- bzw. gesamtwirt-

schaftlicher Sicht entsprechend modifizieren: Die Produktion des Gutes wäre ge-

samtwirtschaftlich rentabel, wenn L~=10; ~ßn ist, während der Schädiger nur dann 

produziert, wenn L~=1c;(0J~ßn ist. Um den fonnalen Aufwand in Grenzen zu 

halten, sei wieder angenommen, daß die 0; im Intervall [O; 1] unabhängig und iden-

tisch gleichverteilt sind. 19 Unter dieser Voraussetzung erhalten wir 

P(2L~=10; ~ßn) 

P(I~=10; ~ßn) · 

Die Bestimmung von Jim <.oi(n) ist nicht allzu schwierig. Die nötigen Berech-
n--->-

nungen sind aber etwas langwierig und gewähren wenig Aufschluß über ökonomi-

sche Inhalte. Sie wurden deshalb in Anhang B explizit durchgeführt. Wie man dort 

nachlesen kann, geht in der Tat auch c.oi(n) gegen Null, wenn n gegen Unendlich 

geht. Es zeigt sich also, daß in diesem speziellen Beispiel die Wahrscheinlichkeit 
dafür, daß der Schädiger die Produktion aufnimmt, wenn er dies aus gesamtwirt-

19Die Gleichverteilung erfüllt die von Rob bei seiner allgemeineren Analyse getroffenen Vertei-
lungsannahmen. (Vgl. Rob (1989, S. 321 f.)). 
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schaftlicher Perspektive tun sollte, bei einer sehr hohen Anzahl von Geschädigten 
Null wird. 

Die Annahmen, die diesem Beispiel zugrundeliegen, sind sehr restriktiv. Es 

stellt sich deshalb die Frage, ob das Ergebnis auch auf allgemeinere Fälle übertrag-
bar ist. Die spezielle Verteilungsannahme, die hier getroffen wurde, ist nicht beson-

ders kritisch, da sich, wie Rob gezeigt hat, unter weitaus schwächeren Annahmen 

das gleiche Resultat einstellt. Welche Bedeutung die Form der Abhängigkeit der 
Gewinnfunktion von der Anzahl der Geschädigten hat, ist dagegen unklar. Rob 
selbst gesteht zu, daß die Allgemeingültigkeit über diesen Spezialfall hinaus nicht 

gesichert ist.20 Es gibt aber abgesehen von den Modellrechnungen auch eine intui-

tive Erklärung, die Robs Ergebnis plausibel macht und Anlaß zur Vermutung gibt, 

daß es seine Gültigkeit über den Modellrahmen hinaus zumindest in der Tendenz 

behält: 
Da der Schädiger den Geschädigten das Recht zur Ausübung des externen Ef-

fekts abkaufen muß, hätten diese bei einer reinen Schadensersatzregelung ur-
sprünglich einen Anreiz, ihren Schaden zu übertreiben, um sich eine positive Aus-

zahlung zu sichern. Ist ihre Anzahl gering, so muß ein einzelner Geschädigter damit 
rechnen, daß die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme der Produktion umso niedri-

ger sein wird, je höher sein angegebener Schaden ist. Der Vorteil, der durch eine 

Übertreibung erlangt werden kann, ist also dadurch begrenzt, daß der Erwartungs-

wert der Schadensersatzzahlungen wieder abnimmt, wenn zu stark übertrieben wird. 

Dementsprechend sind auch die Informationsrenten, die der Schädiger im Enthül-
lungsmechanismus zu zahlen hat, um den Geschädigten den Anreiz zur Übertrei-

bung zu nehmen, begrenzt. 
Ist dagegen die Anzahl der Geschädigten sehr hoch, dann ist der Einfluß eines 

einzelnen auf die Produktionsentscheidung des Schädigers vernachlässigbar gering. 
Gegeben die Schadensmeldungen seiner Opponenten könnte ein Geschädigter sei-

nen eigenen Schaden bis an die Grenze der Glaubwürdigkeit übertreiben, ohne daß 
dadurch die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme der Produktion spürbar sinken 

würde. Sein Anreiz zu übertreiben ist also in dieser Situation viel stärker ausgeprägt 

als im Fall mit wenigen Geschädigten. Die Informationsrente pro Geschädigten, die 
diesen Anreiz beseitigen soll, muß also entsprechend höher sein, so daß die Produk-

tion für den Schädiger immer unrentabler wird. 

20Vgl. Rob (1989, S. 320). 
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Ob diese Tendenz dazu führt, daß überhaupt nicht produziert wird, hängt in 
entscheidendem Maß davon ab, wie sich der Gewinn pro Geschädigten entwickelt, 
wenn deren Zahl zunimmt. Rob hat angenommen, daß der Pro-Kopf-Gewinn kon-
stant bleibt. Es ist also zu erwarten, daß sich sein Ergebnis erst recht bei sinkendem 
Pro-Kopf-Gewinn einstellt, während es sich im Falle eines steigenden Pro-Kopf-
Gewinns abschwächen wird. Dies ist aber nicht der entscheidende Punkt. Die wich-
tigste Erkenntnis ist die, daß das Informationsproblem durch die Vielzahl der Ge-
schädigten verschärft wird. Diese Erkenntnis ist aber weitgehend unabhängig von 
den Spezialannahmen des Modells und dürfte auch für formal komplexere Szena-
rien, in denen die Produktionsentscheidung des Schädigers nicht binärer Natur ist, 
zutreffen. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen läßt sich auch der diametrale Ge-
gensatz zu den eingangs dieses Kapitels zitierten Beiträgen von Wilson ( 1985) und 
Gresik und Satterthwaite (1989) zur Auktionstheorie erklären: Werden, wie in die-
sen Auktionsmodellen, private Güter gehandelt, dann erweist sich die Vielzahl der 
Auktionsteilnehmer als effizienzsteigemd. Je mehr Nachfrager und Anbieter an der 
Versteigerung teilnehmen, desto geringer ist der Einfluß des einzelnen auf den Ver-
kaufspreis. Dadurch schwächt sich der Anreiz, eine falsche Wertschätzung für die 
gehandelten Objekte anzugeben, ab, da eine Falschangabe nur die Wahrscheinlich-
keit, ein Objekt kaufen bzw. verkaufen zu können, senkt. 

In Robs Modell wird dagegen das Recht zur Ausübung eines externen Effekts 
gehandelt, der aus der Sicht der Geschädigten ein öffentliches Gut darstellt. Diesem 
Umstand ist es zuzuschreiben, daß die Vielzahl der Geschädigten effizienzmindernd 
wirkt, weil eine übertriebene Schadensmeldung durch ein einzelnes Individuum 
keine nennenswerte Auswirkung auf die Produktionsentscheidung des Schädigers 
hat. Die Anreize, Falschangaben zu machen, nehmen dann zu, und die Informations-
renten im Enthüllungsmechanismus, die Falschangaben verhindern sollen, werden 
in die Höhe getrieben. 

Es zeigt sich also, daß im Verhandlungsmodell mit mehreren Geschädigten, in 
dem das Verursacherprinzip gilt und der Schädiger das Vertragsangebot 
unterbreiten kann, doch wieder eine spezielle Form von Trittbrettfahrerverhalten 
auftritt. Dieses manifestiert sich in dem Bestreben jedes einzelnen Geschädigten, 
sich in Abwesenheit geeigneter Gegenmaßnahmen durch übertriebene Schadens-
meldungen nicht nur auf Kosten des Schädigers, sondern insbesondere auch auf 
Kosten seiner Leidensgenossen Vorteile zu verschaffen. 
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Ein ähnliches Argument gilt in abgewandelter Form auch bei Zugrundelegung 

des Laisser-Faire-Prinzips. In diesem Fall müßten die Geschädigten Zahlungen lei-
sten und hätten deshalb ursprünglich einen Anreiz, ihren Schaden zu untertreiben. In 

Gegenwart vieler Geschädigter wäre dieser Anreiz sehr hoch, da der einzelne davon 

ausgehen könnte, daß bei gegebenen Schadensmeldungen seiner Opponenten seine 

eigene Untertreibung die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme der Produktion 

praktisch nicht erhöhen würde. Er selbst könnte dagegen seine Zahlungen auf ein 

Mindestmaß senken. Die Vorteile einer Falschangabe sind also auch hier wieder 

größer als im Fall mit wenigen Geschädigten, so daß der Schädiger den Geschädig-

ten wieder hohe Informationsrenten zugestehen müßte. Dies würde sich darin 

äußern, daß die Zahlungen, die an ihn fließen, nicht hoch genug sind, um eine nen-

nenswerte Senkung der Produktionswahrscheinlichkeit herbeizuführen. Die Ineffizi-

enz der Verhandlungslösung, die sich darauf gründet, daß der Schädiger bei man-

chen Konstellationen von Schadensparametern die Produktion aufnimmt, obwohl 

dies aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist, wird also durch die Vielzahl 

der Geschädigten wieder verschärft. 

Als Fazit dieses Kapitels ist festzuhalten, daß sich das Auftreten unvollständi-

ger Information in Internalisierungsverhandlungen mit mehreren Beteiligten noch 

viel verhängnisvoller auswirkt als im bilateralen Verhandlungsmodell. Unvollstän-

dige Information liefert also neben den bekannten Standardargumenten, die sich 

primär auf Situationen mit vollständiger Information beziehen, einen weiteren 

Grund für das komplette Versagen privater Verhandlungen in "großen Gruppen". 
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Zwischenbilanz 

Die Zielsetzung der Kapitel 2 und 3 bestand in einer ausführlichen Untersu-

chung der Frage, inwieweit private Verhandlungen ein wirksames Mittel zur Inter-

nalisierung externer Effekte darstellen, wenn zwischen den Verhandlungspartnern 

asymmetrische Information über deren marginale Zahlungsbereitschaft für eine 

Ausdehnung bzw. Einschränkung des Externalitätsniveaus herrscht. Dabei stand 

zunächst das Bemühen im Vordergrund, einen geeigneten und plausiblen nicht-

kooperativen Verhandlungsprozeß zu modellieren, der unter den Bedingungen voll-

ständiger Information zu einer effizienten Ressourcenallokation führte. Auf diese 

Weise konnte ein Defizit der traditionellen Argumentation des Coase-Theorems 

beseitigt werden, das darin besteht, die Pareto-Optimalität des Ergebnisses freiwilli-

ger Internalisierungsverhandlungen, ähnlich wie in der kooperativen Verhandlungs-

theorie, als axiomatisch vorauszusetzen, anstatt zu zeigen, wie ein solches Ergebnis 

konkret zustande kommt. 

Da die Annahme vollständiger Information über individuelle Zahlungsbereit-

schaften extrem unrealistisch ist, erschien es geboten, in dieser Hinsicht unvoll-

ständige Information in den Modellrahmen zu integrieren. Die grundlegende Struk-

tur der Verhandlungsprozedur, insbesondere die unterstellte Fähigkeit des offerie-

renden Verhandlungspartners, ein ultimatives Vertragsangebot zu unterbreiten, legte 

es dabei nahe, den Verhandlungsprozeß als typisches Mechanism-Design-Problem 

aufzufassen. Dieser Ansatz ist zwar in der Literatur weit verbreitet, wirkt aber in 

den meisten Darstellungen technisch sehr überfrachtet. Dieser Umstand erforderte 

eine etwas ausführlichere, stärker auf ökonomische Inhalte bedachte Auseinander-

setzung mit seinen methodischen Grundlagen. 

Die Analysen des zweiten Kapitels machten deutlich, daß unvollständige In-

formation schon im erfolgversprechendsten Fall bilateraler Verhandlungen, auf den 

sich die klassische Argumentation des dezentralen Lösungsansatzes schwerpunkt-

mäßig bezieht, die Durchsetzung eines effizienten Verhandlungsergebnisses i.d.R. 

verhindert. Dies liegt daran, daß der Verhandlungspartner, der das Vertragsangebot 

formuliert, im Hinblick auf seine jeweilige Zielsetzung (Gewinn- bzw. Nutzenma-

ximierung) dazu gezwungen ist, dem akzeptierenden Verhandlungspartner eine sog. 

"Informationsrente" zu zahlen, die diesem den Anreiz zur Vorspiegelung einer fal-

schen Zahlungsbereitschaft nehmen soll. Da diese Informationsrentenzahlung aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht keinen Kostenfaktor darstellt, weil sie lediglich eine 
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Umverteilung des realisierbaren Internalisierungsgewinns zugunsten des akzeptie-

renden Vertragspartners darstellt, dennoch aber im individuellen Optimierungskal-

kül der offerierenden Partei zu Buche schlägt, wird zwischen die gesamtwirtschaft-

lichen und die einzelwirtschaftlichen Grenzkosten einer Ausdehnung bzw. Ein-

schränkung des Externalitätsniveaus ein Keil getrieben, so daß es zwangsläufig zu 

einem allokativen Versagen der Verhandlungslösung kommen muß. 

Daß Verhandlungen mit mehreren Beteiligten größere Probleme aufwerfen als 

solche zwischen zwei Individuen, erscheint intuitiv plausibel und wird auch in der 

Literatur betont. So schreiben z.B. Baumol und Oates ( 1988) unter Bezugnahme auf 

Buchanan (1967) über die Bedeutung privater Verhandlungen im Rahmen der Um-

weltökonomie folgendes: " lt is generally recognized that where the number of in-

dividuals concerned is !arge, the likelihood of voluntary negotiation becomes small, 

because the administrative costs of coordination become prohibitive and because 'as 

the number of participants becomes critically !arge, the individual will more and 

more come to treat the behavior of all others as beyond his own possible range of 

influence' ". Da aber von den meisten ernsthaften Externalitätenproblemen viele 

Individuen betroffen seien, spiele der dezentrale Internalisierungsansatz bei um-

weltpolitischen Fragestellungen nur eine untergeordnete Rolle.21 

In diesem Zitat klingen mit dem Transaktionskostenargument und dem Tritt-

brettfahrerproblem zwei der klassischen Haupteinwände gegen das Coase-Theorem 

an. Daß diese beiden Phänomene ernsthafte Hindernisse für den Erfolg freiwilliger 

Internalisierungsverhandlungen darstellen, haben aber auch Ökonomen eingeräumt, 

die von ihrer Grundhaltung her mehr Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes 

setzen als Baumol und Oates. Neben Buchanan gesteht nicht zuletzt Coase selbst zu: 

"But equally there is no reason why, on occasion, such governmental administrative 

regulation should not lead to an improvement in economic efficiency. This would 

seem particularly likely when, as is normally the case with the smoke nuisance, a 

!arge number ofpeople are involved andin which therefore the costs ofhandling the 

problem through the market or the firm may be high."22 

Diese These wird nun durch die Ergebnisse des dritten Kapitels noch gestützt. 

Dort hat sich gezeigt, daß in einem Modellrahmen, in dem Transaktionskosten per 

Annahme ausgeschlossen wurden und der, was die Auswahl der Konstellation von 

21Vgl. Baumol und Oates (1988, S. IOf.). Das Zitat von Buchanan stammt aus Buchanan (1967, S. 
116). 
22Vgl. Coase (1960, S. 18). 
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Eigentumsrecht und Verhandlungsmacht betrifft, bewußt so gewählt wurde, daß bei 

vollständiger Information Free-Riding nicht vorkommen kann, die Informations-

probleme, die sich schon im Zwei-Personen-Fall ergeben, nun in verschärfter Form 

auftreten. Während bei bilateralen Verhandlungen wenigstens noch partielle Wohl-

fahrtsverbesserungen erzielt werden können, schwindet diese Möglichkeit bei suk-
zessiver Erhöhung der Anzahl der Verhandlungsteilnehmer mehr und mehr, bis im 

Extremfall, bei unendlich vielen Beteiligten, u.U. überhaupt keine Effizienzgewinne 

mehr realisierbar sind. 
Obgleich in Kapitel 3 nicht alle theoretisch möglichen Konstellationen von Ei-

gentumsordnung und Verhandlungsmacht analysiert wurden, deutet doch einiges 

darauf hin, daß unvollständige Information einen weiteren Grund für das völlige 
Scheitern freiwilliger Verhandlungen bei Externalitätsproblemen in großen Gruppen 

darstellt. Die Konsequenz, die sich bei Berücksichtigung des Informationsproblems 
für die Pigou-Coase-Kontroverse ergibt, lautet also einmal mehr: Wenn private Ver-

handlungen überhaupt erfolgreich sein können, dann in Fällen mit einer geringen 

Anzahl beteiligter Individuen. In Fällen mit vielen Beteiligten dürften dagegen 

kaum Zweifel daran bestehen, daß zentrale Internalisierungsmaßnahmen die bessere 

Alternative darstellen. Versuche, den Property-Rights-Ansatz zu retten, lohnen sich 

demzufolge am ehesten noch bei bilateralen Externalitätsproblemen. 

Wenn man sich nunmehr auf die Betrachtung dieses Idealfalls beschränkt, wä-

re es etwas zu voreilig, die dezentrale Lösung allein aufgrund ihres in Kapitel 2 

festgestellten allokativen Versagens zu verwerfen. Immerhin hat sich herausgestellt, 
daß trotz der Informationsprobleme eine teilweise Internalisierung und eine Pareto-
verbesserung im Vergleich zum Ausgangszustand möglich ist. Was nun eine staatli-
che Regulierung betrifft, so müssen die Informationsprobleme, mit denen eine Zen-

tralinstanz bei ihren Bemühungen um die Durchsetzung einer effizienten Ressour-
cenallokation zu kämpfen hat, qualitativ zumindest als gleichermaßen schwerwie-

gend, quantitativ, d.h. im Hinblick auf den Umfang der zu verarbeitenden Informa-

tionen, sogar als gravierender eingeschätzt werden. Demzufolge wäre es unzulässig, 

die private Verhandlungslösung an einem hypothetischen First-Best-Zustand zu 

messen, von dem nicht klar ist, ob er überhaupt durch eine andere Institution als den 
"allwissenden Planer" herbeigeführt werden kann. Man muß sich vielmehr fragen, 
ob für eine weniger utopische Zentralinstanz, die das Problem der Informationsbe-
schaffung erst lösen muß, ein besseres Allokationsergebnis erreichbar ist, als auf 
dem Verhandlungsweg erzielt werden kann. 
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In einem ersten Schritt sollte man sich dabei überlegen, wie sich traditionelle 

Internalisierungsinstrumente wie Steuern und Auflagen angesichts des Informati-

onsproblems bewähren. Im zweiten Schritt gilt es zu klären, was von elaborierten 

Allokationsmechanismen, die auf eine Enthüllung privater Informationen abzielen, 

zu halten ist. Können aus theoretischer Sicht mit Hilfe solcher Mechanismen wirk-

lich Pareto-Verbesserungen durchgesetzt werden und können sie aus einem prag-
matischen Blickwinkel ernstzunehmende Modelle einer realistischen Staatstätigkeit 

sein? Reicht es vielleicht schon aus, sich der bekannten Internalisierungsinstrumente 
zu bedienen und sie lediglich im Hinblick auf die Informationsproblematik besser 

abzustimmen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des zweiten Teils dieser Arbeit. 
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Teil II 

Die Internalisierung externer Effekte durch eine Zentralin-
stanz 

In diesem Teil der Arbeit sollen verschiedene Möglichkeiten diskutiert wer-

den, die einer Zentralinstanz, z.B. der Regierung eines Landes oder einer lokalen 

Behörde, bei der Regulierung von Extemalitäten zur Verfügung stehen. Wir wollen 
uns dabei auf das einfache bilaterale Extemalitätenmodell mit einem Schädiger und 

einem Geschädigten sowie unvollständiger Information über deren Gewinn- und 

Schadensfunktionen beschränken. Es mag zugegebenermaßen auf den ersten Blick 
etwas befremdlich erscheinen, in solchen Situationen Staatseingriffe überhaupt in 

Erwägung zu ziehen, weil leicht der Eindruck entstehen könnte, es werde hier mit 

Kanonen auf Spatzen geschossen.1 Diesem potentiellen Einwand kann man die fol-

genden Argumente entgegenhalten: 

Aus rein theoretischer Sicht ist der Hauptgegenstand der Ausführungen dieses 
Teils ein Effizienzvergleich zwischen privater Verhandlungslösung und staatlichen 

Intemalisierungsmaßnahmen. Es wäre unsinnig, diesen Vergleich unter Bedingun-
gen durchzuführen, unter denen an der Überlegenheit von Staatseingriffen ohnehin 

kein Zweifel besteht. Daß dies in Situationen, in denen viele Individuen von dem 

externen Effekt betroffen sind, sehr wahrscheinlich ist, wurde im Rahmen dieser 

Arbeit mehrfach begründet. Anders könnte es sich im bilateralen Fall verhalten, in 

dem der Property-Rights-Ansatz noch die vergleichsweise höchsten Effizienzge-
winne verspricht. 

Wer dennoch der Meinung ist, daß die Forderung eines Staatseingriffs bei 
bilateralen Externalitätsproblemen überzogen ist, weil beispielsweise die Erhebung 
einer Internalisierungsteuer oder die Fixierung und Überwachung einer Auflage mit 
hohen Transaktionskosten verbunden ist, die eine Intervention nicht lohnenswert er-

scheinen lassen, sollte bedenken, daß diese Probleme allein aufgrund der geringen 

1Baumol und Oates (1988, S.35) kritisieren beispielsweise die Verwendung von Pigou-Steuem im 
"small-numbers case". 



108 

Anzahl involvierter Individuen noch nicht als "Bagatellfälle" abgetan werden kön-

nen. 

Zum einen gibt es eine Reihe von Externalitätsbeziehungen, die zwar mehr 

oder weniger bilateraler Natur, dafür aber weit verbreitet sind, so daß die 

Wohlfahrtsverluste, die sich bei einer unzureichenden Internalisierung einstellen 
würden, in ihrer Summe sehr hoch sein können. Man denke in etwa an die 

zahlreichen Erscheinungsformen externer Effekte, die so manches gutnachbarliche 
Verhältnis trüben können, wie z.B. die Lärmbelästigung. Dieses Problem scheint, 

wie der Schutz der Nachtruhe ab 22.00 Uhr beweist, offensichtlich ernstaft genug zu 

sein, um es zumindest teilweise zentral zu regulieren. In Abwesenheit dieses Ver-
bots müßte man möglicherweise mit hohen Wohlfahrtsverlusten, etwa in Form von 

Gerichtskosten, rechnen. 

Zum anderen gibt es Externalitätenprobleme, von denen tatsächlich nur zwei 
Parteien betroffen sind, bei denen aber sehr viel auf dem Spiel steht. Es dürfte z.B. 

nicht selten vorkommen, daß von zwei benachbarten Produktionsbetrieben einer 

dem anderen durch seine Emissionen beträchtlichen Schaden zufügt. In einer sol-

chen Situation wäre prinzipiell sowohl eine, wenn auch kostenträchtige, Interven-

tion durch eine lokale Behörde, als auch eine freiwillige Eigeninitiative der beiden 

Firmen denkbar. Die Betrachtung des Zwei-Personen-Falls ist also auch aus 
empirischer Sicht nicht völlig irrelevant, wenngleich natürlich der theoretische 

Aspekt im Vordergrund steht. Der zweite Teil der Arbeit gliedert sich wie folgt: 

In Kapitel 4 wird zunächst gezeigt, vor welchen Informationsproblemen der 
Staat steht, wenn er bei der Internalisierung eines externen Effekts auf traditionelle 
Lenkungsinstrumente wie Pigou-Steuern oder Auflagen zurückgreifen will, ohne die 

entscheidungsrelevanten Grenznutzen und Grenzkosten zu kennen. Dabei sollen v.a. 
die Anreize der Individuen, ihre Grenznutzen- bzw. Grenzkostenfunktionen falsch 

anzugeben, herausgearbeitet und die allokativen Konsequenzen dieses strategischen 
Verhaltens abgeleitet werden. 

Kapitel 5 setzt sich mit den klassischen Präferenzenthüllungsmechanismen 

auseinander, die die in Kapitel 4 beschriebenen Informationsprobleme prinzipiell 

lösen könnten. Diese Mechanismen, die ursprünglich für Allokationsprobleme mit 

öffentlichen Gütern konzipiert wurden, werden auf das Externalitätenmodell über-
tragen; ihre Wirkungsweise wird kurz dargestellt, ihre wichtigsten Schwächen etwas 

ausführlicher diskutiert. Es wird sich herausstellen, daß es gewichtige theoretische 
und praktische Einwände gegen die Verwendung dieser Verfahren gibt. 
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In Kapitel 6 wird auf der Grundlage der Ergebnisse des fünften Kapitels der 

Frage nachgegangen, wie Regulierungsmaßnahmen, bei denen die Zentralinstanz 

bewußt auf Informationsenthüllung verzichtet und stattdessen nur auf allgemein zu-

gängliche Daten zurückgreift, im Vergleich zur Verhandlungslösung zu beurteilen 

sind. Dieser "Second-Best-Vergleich" wird zeigen, daß einfach zu handhabende Pi-

gou-Steuern oder Auflagen, die die Wohlfahrt lediglich im Durchschnitt 
maximieren, der von ihrer Konzeption her viel elaborierteren und komplexeren Ver-
handlungslösung durchaus überlegen sein können. 

4. Informationsprobleme beim Einsatz traditioneller Lenkungsinstru-
mente 

Die traditionellen staatlichen Maßnahmen zur Internalisierung externer Ef-

fekte, die sich im Laufe der Zeit aus der am Pigou-Ansatz orientierten ökonomi-

schen Denkrichtung entwickelt haben, umfassen Auflagenlösungen, Steuern bzw. 
Subventionen sowie die Vergabe von Emissionszertifikaten. Die Wirkungsweise 

dieser Lenkungsinstrumente ist zumindest unter den Bedingungen vollständiger In-
formation mittlerweile wohlbekannt und gehört zu den Standardthemen der 

Lehrbuchliteratur zur Umweltökonomie.2 Auch wenn eine Wirkungsanalyse unter 
diesen Idealvoraussetzungen für das Verständnis der Grundzusammenhänge uner-

läßlich ist, darf eine wirklich brauchbare Theorie der Internalisierung externer Ef-

fekte nicht übersehen, daß der Erfolg dieser Instrumente entscheidend davon ab-

hängt, wie gut die regulierende Behörde über die mit der Externalität verbundenen 

Nutzen und Kosten informiert ist. Das allen Internalisierungsmaßnahmen 
gemeinsame Grundproblem besteht darin, daß die Durchsetzung eines effizienten 
Externalitätsniveaus ohne eben dessen Kenntnis nicht möglich ist: Die optimale 

Auflage ist, ebenso wie das optimale Angebot an Emissionslizenzen, identisch mit 

dem effizienten Externalitätsniveau, und der "richtige" Pigou-Steuersatz muß gleich 

dem verursachten Grenzschaden bei diesem optimalen Niveau sein. Das effiziente 

Externalitätsniveau ist aber nur bestimmbar, wenn die Grenznutzen- und die Grenz-
schadensfunktionen der Individuen bekannt sind. Da diese Informationen i.d.R. 

nicht öffentlich zugänglich sind, sind Versuche, mit den traditionellen Mitteln eine 

2Siehe dazu beispielsweise die Lehrbücher von Baumol und Oates (1988), Pearce und Turner 
(1990) sowie Weimann (1990). 
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effiziente Ressourcenallokation herbeizuführen, zum Scheitern verurteilt, wenn die 
Individuen kein Interesse an der Preisgabe ihrer privaten Informationen haben. 

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, welche Anreize die privaten Wirt-

schaftseinheiten dazu bewegen können, dem Staat eine wahrheitsgemäße Auskunft 

über ihre Grenznutzen- bzw. Grenzkostenfunktionen vorzuenthalten, wenn er sie 
einfach danach befragen und ansonsten auf die bekannten Lenkungsinstrumente ver-

trauen würde. Je nachdem, ob eine Auflagen- oder eine Steuerlösung angekündigt 

wird, werden die Individuen ihren Grenznutzen bzw. ihre Grenzkosten auf 

unterschiedliche Weise falsch angeben, wenn dies ihren ökonomischen Zielsetzun-

gen förderlich ist.3 Solche strategischen Falschangaben, die bei der optimalen Be-

reitstellung öffentlicher Güter zu den Hauptproblemen zählen, scheinen im 
Zusammenhang mit externen Effekten eher vernachlässigt worden zu sein.4 Es er-

scheint deshalb sinnvoll, zunächst die allokativen Konsequenzen herauszuarbeiten, 
mit denen man zu rechnen hätte, wenn man auf die Ehrlichkeit der Wirtschaftssub-

jekte vertrauen würde. Schließlich sollte man die simple Fragemethode erst 

verwerfen, wenn klar ist, daß und weshalb sie zum Scheitern verurteilt ist. 
Als Grundlage für die folgenden Ausführungen soll im wesentlichen das in 

Kapitel 1 beschriebene einfache Externalitätenmodell mit einem Schädiger und ei-

nem Geschädigten dienen. Es wird angenommen, daß der Staat weder die 
Grenzgewinnfunktion b'(x) noch die Grenzschadensfunktion d'(x) kennt. Er weiß 
lediglich, daß b'(x) streng monoton fällt, d'(x) monoton steigt und daß die beiden 

Kurven nur innerhalb gewisser allgemein bekannter Bandbreiten liegen können. Das 
Ausmaß einer eventuellen Über- oder Untertreibung kann sich also nur innerhalb 

bestimmter Grenzen bewegen, deren Überschreitung unglaubwürdig wäre. Die 

Frage ist nun, wie sich die Individuen in dieser Ausgangssituation verhalten, wenn 

man sie nach ihrer Grenzgewinn- bzw. Grenzschadensfunktion fragt und sie wissen, 

welches Instrument (Auflage oder Steuer) die zentrale Behörde einsetzen will. 

3Da in diesem Kapitel aus den genannten Gründen nur mit einem Schädiger und einem 
Geschädigten argumentiert wird, scheidet eine Regulierung mittels Emissionszertifikaten von 
vornherein aus, weil kein Konkurrenzmarkt für diese Zertifikate zustande kommen kann. Selbst 
wenn man zuließe, daß auch der Geschädigte Lizenzen aufkaufen kann, um das Aktivitätsniveau 
des Schädigers zu begrenzen, wäre der dadurch erreichte Wettbewerbsgrad nicht ausreichend. 
4vgl. aber Kwerel (1977). 



111 

4.1 Strategisches Verhalten des Geschädigten bei Auflagen- und Abgabenlö-

sung 

Beginnen wir mit dem Verhalten des Geschädigten, das besonders einfach zu 

beschreiben ist, und betrachten dazu die folgende Abbildung. 

Abbildung 14 

DM 

d'(x) 

X 

0 i x* 

Die Kurve d'(x) bezeichne die wahre Grenzschadensfunktion des Geschädigten, 

b '(x) stehe für eine beliebige, möglicherweise auch falsch bekundete, Grenzge-

winnfunktion des Schädigers. Die Frage ist nun, welche Grenzschadensfunktion der 

Geschädigte bei gegebenem b '(x) dem Staat nennen würde, wenn er danach gefragt 

würde. Bei wahrheitsgemäßer Bekundung von d'(x) müßte er damit rechnen, daß 
die Zentralinstanz bei einer Auflagenlösung die Produktionsmenge x• als 

Emissionsstandard vorschreibt oder bei einer Steuerlösung die Produktion des Schä-

digers mit dem Satz t* pro Mengeneinheit besteuert. In beiden Fällen wäre sein zu 
erwartendes Schadensniveau d(x*), in Abbildung 14 dargestellt durch die Fläche 
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unterhalb der Kurve d'(x) in den Grenzen von O bis x*. Da der Geschädigte 

versuchen würde, den Schaden durch seine Angaben möglichst gering zu halten, ist 

klar, daß er unabhängig vom angekündigten Instrument und unabhängig von der 

vom Schädiger bekundeten Grenzgewinnfunktion seine Grenzschadensfunktion bis 

an die Grenze der Glaubwürdigkeit übertreiben würde. M.a.W. ist die Angabe des 
höchstmöglichen Grenzschadens für ihn sowohl bei der Auflagen- als auch bei der 

Steuerlösung dominante Strategie. 
Wenn wir annehmen, daß die Kurve d '(x) in Abbildung 14 den höchstmögli-

chen marginalen Schaden beschreibt, dann wäre das Ergebnis dieser hypothetischen 

Befragung, das im übrigen natürlich noch von b '(x) abhängt, das Produktionsniveau 

x. Dieses Produktionsniveau würde sich entweder einstellen, weil es direkt 

vorgeschrieben würde oder weil es beim Steuersatz i , den der Staat unter diesen 
Umständen wählen würde, dem Gewinnmaximum des Schädigers entspräche. Der 

Schaden, den der Geschädigte durch diese Falschangabe vermeiden würde, 

entspräche der schraffierten Fläche in Abbildung 14. 
Würde sich also die regulierende Behörde die benötigten Informationen über 

die Grenzschadenskurve durch eine solche Form der Befragung beschaffen, wäre 

das implementierte Externalitätsniveau bei isolierter Betrachtung des Verhaltens 
des Geschädigten zu niedrig. Welches x sich insgesamt einstellt, hängt aber auch 

davon ab, welche Angaben der Schädiger über seine marginalen Gewinne macht. 

4.2 Strategisches Verhalten des Schädigers 

Das Verhalten des Schädigers bei diesem "naiven" Befragungsmodus differiert 
je nachdem, welches Instrument die Zentralbehörde ankündigt. 

4.2.1 Übertreibung des Grenzgewinns bei der Auflagenlösung 

Bei einer Auflagenlösung hat der Schädiger ein Interesse an einer lockeren 

Regelung, die ihm die Realisation seines isolierten Gewinnmaximums x (mit b'(x) 

= 0) nach wie vor ermöglicht. Dies erreicht er, wie in Abbildung 15 dargestellt, 

durch eine geeignete Übertreibung seiner Grenzgewinnfunktion. 
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Abbildung 15 

DM 

X 

0 x* i 

Dabei wird er als rationales Individuum antizipieren, daß der Geschädigte in jedem 

Fall die höchstmögliche Grenzschadensfunktion d '(x) angeben wird. Würde er un-

ter dieser Bedingung seine wahre Grenzgewinnfunktion b'(x) offenbaren, würde der 

Standard bei x* fixiert werden. Durch die Angabe von b '(x) könnte er dagegen die 

Auflage x durchsetzen, die gerade seinem persönlichen Gewinnmaximum 

entspräche. Die Angabe von b '(x) ist demnach beste Antwort auf die dominante 

Strategie des Schädigers, d '(x) anzugeben. Damit bildet dieses Strategiepaar ein 

Nash-Gleichgewicht, in dem das isolierte Gewinnmaximum x des Schädigers als 

vermeintliches Wohlfahrtsoptimum implementiert wird. Dieses Nash-Gleichgewicht 

ist eindeutig. Falls b '(x) nicht innerhalb der Bandbreite glaubwürdiger Grenzge-

winnfunktionen liegt, ist die beste Antwort des Schädigers die Angabe der maximal 

möglichen Schadensfunktion und die gleichgewichtige Allokation kleiner als x. 
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4.2.2 Untertreibung des Grenzgewinns bei der Abgabenlösung 

Das Verhalten des Schädigers bei einer Steuerlösung bedarf einer etwas ge-

naueren Betrachtung. Klar ist, daß eine Übertreibung des Grenzgewinns nun nicht 
mehr in Frage kommt, weil dadurch der Pigou-Steuersatz ansteigen würde, so daß 

sich der Schädiger im Vergleich zu einer wahrheitsgemäßen Offenbarung schlechter 

stellen würde. Nur eine Untertreibung kann in diesem Fall eine sinnvolle Strategie 

sein. Ausmaß und Wirkung dieser Untertreibung auf das implementierte Extemali-

tätsniveau gilt es im folgenden zu bestimmen. 

DM 

0 X 

Abbildung 16 

- -MC = d'(x) + d"(x)x 

x* 
A 
X 

X 

Es scheint auf den ersten Blick plausibel zu sein, daß der Schädiger bei An-

wendung einer Pigou-Steuer seinen marginalen Gewinn so stark wie möglich unter-
treiben wird, um die Zentralbehörde dazu zu bewegen, einen niedrigen Steuersatz zu 

wählen und somit die privaten Grenzkosten einer Erhöhung seines Produktionsni-
veaus zu minimieren. Bei diesem falschen Steuersatz würde er dann entsprechend 



115 

seiner tatsächlichen Gewinnfunktion einen Output wählen, der höher ist als der, den 

die Zentralinstanz in Anbetracht der erhaltenen Informationen eigentlich 

durchsetzen wollte. Diese Möglichkeit ist in Abbildung 16 dargestellt. 
Wenn b '(x) eine beliebige Grenzgewinnkurve bezeichnet, die der Schädiger 

angeben kann, ohne unglaubwürdig zu erscheinen, könnte er zunächst den 

Steuersatz bis auf t drücken, dann aber den gemäß seiner wahren Grenzgewinnkur-
ve b'(x) optimalen Output x mit b'(x) = t produzieren. Falls diese Rechnung auf-

ginge, könnte er gegenüber der korrekten Angabe von b'(x), die den Steuersatz t* 

zur Folge hätte, einen Zusatzgewinn erzielen, der in Abbildung 16 der Fläche t* 
t AB entspricht. Es ist jedoch aus folgendem Grund nicht zu erwarten, daß diese 

Strategie den erwünschten Erfolg hat: Wenn der Schädiger beim Steuersatz t die 

Menge x herstellen würde, so würde er der regulierenden Behörde damit signalisie-

ren, daß seine Angaben zur Grenzgewinnfunktion nicht der Wahrheit entsprochen 

haben. Bei den hier unterstellten Kurvenverläufen könnte die Behörde anhand der 
Produktionsentscheidung auf die wahre Grenzgewinnfunktion schließen, den Steu-

ersatz künftig auf t* anheben und dem Schädiger nachträglich eine Geldbuße aufer-
legen. Durch eine solche Geldbuße, beispielsweise in Höhe des durch die 

Täuschung erlangten Zusatzgewinns, könnten die Vorteile der Falschangabe voll-
ständig neutralisiert werden. 

Wenn der Schädiger derartige Strafmaßnahmen antizipiert, kann er ihnen da-

durch begegnen, daß er sich so verhält, als habe er tatsächlich die angegebene 

Grenzgewinnfunktion b '(x). Dazu müßte er die Menge x in Abbildung 16 

produzieren. Die Zentralbehörde könnte ihm in diesem Fall nicht beweisen, die 
Unwahrheit gesagt zu haben, selbst wenn sie seine Strategie durchschaut. Auf diese 

Weise könnte er zumindest den niedrigen Steuersatz t durchsetzen, wenngleich er 
sich mit einer Beschränkung seines Outputs zufrieden geben müßte. Daß sich dieses 

Verhalten bei geeigneter Untertreibung des Grenzgewinns dennoch auszahlen 
würde, ist aus Abbildung 16 ersichtlich: Hätte der Schädiger die Wahrheit gesagt, so 
hätte er nach Steuern einen Gewinn in Höhe des Inhalts der Fläche t*BD erzielen 

können. Demgegenüber steht ein Nettogewinn in Höhe des Inhalts der Fläche 

t ECD bei Angabe der falschen Grenzgewinnkurve. Welche Strategie vorteilhafter 

ist, hängt davon ab, ob die schraffierte Rechtecksfläche kleiner oder größer ist als 

die schraffierte Dreiecksfläche. Hier ist offensichtlich die Untertreibung die bessere 

Wahl. Das folgende Kalkül zeigt, daß eine Untertreibung bis zu einem gewissen 
Punkt immer besser ist, als die wahrheitsgemäße Offenbarung: 
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Der Schädiger wird das Ausmaß der Untertreibung so wählen, daß der Output x, 

den er einhalten muß, um seine Angaben glaubwürdig erscheinen zu lassen, den 

Gewinn 

(4.1) n(x) = b(x)- t(x)x 

maximiert. Da der Staat den Pigou-Steuersatz t(x) = d '(x) setzen wird und d "(x) > 

0 ist, muß der Schädiger berücksichtigen, daß eine Steigerung des Outputs um eine 

Einheit seine Produktionskosten in zweifacher Hinsicht erhöht: Zum einen steigt die 

Steuerlast bei konstantem Steuersatz um d '(x), zum anderen wird der Steuersatz 

selbst in die Höhe getrieben. Dieser Effekt ist mit der Gesamtproduktion zu multi-

plizieren, so daß sich eine zusätzliche Belastung in Höhe von d "(x)x ergibt. Die 

notwendige Bedingung für das optimale Produktionsniveau x lautet demnach 

(4.2) b'(x) = t(x) + t'(x)x = a '(x) + a "(x)x. 

Die Kurve MC = d '(x) + d "(x)x, die die marginale Veränderung der Steuerlast be-

schreibt, liegt wegen d "(x) > 0 oberhalb der angegebenen Grenzschadenskurve 

d '(x). Falls d '(x) wie in Abbildung 16 linear verläuft, halbiert MC den Winkel, der 

von Ordinate und Grenzschadenskurve eingeschlossen wird. Das optimale 

Produktionsniveau liegt dort, wo MC und b'(x) sich schneiden. Da an dieser Stelle 

b'(x) > d '(x) ist, ist x kleiner als das Produktionsniveau x*, das sich bei wahr-

heitsgemäßer Offenbarung eingestellt hätte. Um sein persönliches Optimum durch-

zusetzen, muß der Schädiger dem Staat die Grenzgewinnkurve b '(x) nennen, die die 

Grenzschadenskurve d '(x) bei x schneidet. 

Das Nash-Gleichgewicht bei der Steuerlösung ist also dadurch charakterisiert, 

daß der Schädiger seine Grenzgewinnfunktion wie soeben beschrieben untertreibt5, 

während der Geschädigte seine Schadensfunktion wieder so stark wie möglich über-

treibt. Beide Strategien führen zur Implementation einer Produktionsmenge, die im 

Vergleich zum Paretooptimum zu niedrig ist. 

Es sollte noch darauf hingewiesen werden, daß der Anreiz, Falschangaben zu 

machen, auf Seiten des Schädigers verschwindet, wenn dieser davon ausgeht, den 

Steuersatz nicht beeinflussen zu können. In diesem Fall wäre aus seiner Sicht d "(x) 

5Natürlich ist auch hier wieder eine Randlösung möglich, wenn das optimale Ausmaß der Unter-
treibung unglaubwürdig wirken würde. 
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= 0 und die Optimalitätsbedingung (4.2) würde zu b'(x) = d '(x), d.h. es wäre für ihn 

optimal, x* zu produzieren. Dazu müßte er aber keine Falschangabe machen. Damit 
stellt sich außerhalb des hier untersuchten Szenarios die Frage, inwieweit in Fällen 
mit sehr vielen Schädigern, die den Steuersatz als gegeben betrachten, überhaupt ein 

Informationsproblem besteht. Tatsache ist, daß es in dieser Situation aus der Sicht 
des einzelnen Schädigers keine Rolle spielt, welche Grenzgewinnkurve er angibt, da 

er durch sein isoliertes Handeln den Steuersatz ohnehin nicht verändern könnte. Ge-

geben das Verhalten seiner Opponenten könnte er also genauso gut die Wahrheit sa-

gen. Ein positiver Anreiz, den Grenzgewinn zu untertreiben, besteht aber im Rah-

men dieser nicht-kooperativen Betrachtungsweise nicht. Dies wäre anders, wenn 
sich die Individuen kooperativ verhalten und sich gemeinsam auf eine Strategie der 

Untertreibung festlegen würden. Unter dieser Voraussetzung könnten sie den Steu-

ersatz drücken und sich alle gegenüber einer wahrheitsgemäßen Offenbarung ver-
bessern. In diesem Fall würden sie den Steursatz aber von vornherein nicht mehr als 

gegeben betrachten. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen weist die Literatur über Informati-

onsenthüllungsverfahren bei Externalitätsproblemen in "großen Gruppen" eine In-
konsistenz auf. Dies zeigt sich beispielsweise in einer Arbeit von Sinn (1993), in der 

ein einfaches lnformationsenthüllungsverfahren vorgeschlagen wird, bei dem u.a. 

angenommen wird, daß die (vielen) Verursacher den Pigou-Steuersatz als gegeben 
betrachten. Das Problem an diesem Mechanismus scheint mir das folgende zu sein: 
Einerseits ist nicht klar, ob das Verfahren überhaupt nötig ist, wenn 

"Preisnehmerverhalten" vorliegt, da die Möglichkeit, den Steuersatz zu manipulie-
ren, den eigentlichen Anreiz bietet, Falschangaben zu machen. Andererseits kann 

man zeigen, daß Sinns Mechanismus seine Enthüllungseigenschaft verliert, wenn 

die Annahme des Preisnehmerverhaltens fallengelassen wird. Diese Inkonsistenz 

hätte m.E. vermieden werden müssen.6 

Wenn man die Ergebnisse dieses kurzen Kapitels zusammenfaßt, muß man 

feststellen, daß die Ausgestaltung von Internalisierungsmaßnahmen auf der Basis 

von Informationen, die auf dem Wege einer einfachen Befragung der beteiligten In-
dividuen gewonnen wurden, zu ineffizienten Allokationen führt. Bei einer 

6Eine ähnliche Inkonsistenz weisen auch ältere Arbeiten, wie z.B. die von Roberts und Spence 
(1976) oder Kwerel (1977) auf, die Enthüllungsverfahren u.a. unter Verwendung von Zertifikaten 
vorschlagen. Die kritische Annahme ist hier Preisnehmerverhalten auf dem Markt für Zertifikate. 
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Auflagenlösung ist trotz des Anreizes des Geschädigten, seinen Grenzschaden zu 

übertreiben, ein ineffizient hohes Aktivitätsniveau zu erwarten, wenn der Schädiger 

seinen Grenzgewinn hinreichend stark übertreiben kann, ohne unglaubwürdig zu er-

scheinen. Das Aktivitätsniveau ist in diesem Fall mit dem isolierten Gewinnmaxi-

mum des Schädigers identisch. Ist die Glaubwürdigkeitsrestriktion dagegen 

bindend, kann das Aktivitätsniveau kleiner, größer oder auch zufällig gleich der 

pareto-optimalen Allokation sein. 

Bei einer Steuerlösung ist unter allen Umständen mit einem ineffizient niedri-

gen Aktivitätsniveau zu rechnen. Dafür spricht sowohl der Anreiz des Geschädigten, 

seinen marginalen Schaden zu übertreiben, als auch das Bestreben des Schädigers, 

den Pigou-Steuersatz durch eine Untertreibung des Grenzgewinns zu drücken. Da-

bei wurde davon ausgegangen, daß letzterer seine falschen Angaben durch eine ent-

sprechende Produktionsentscheidung bestätigen muß, um eventuellen Strafmaßnah-

men des Staates zu entgehen. Dieser Zwang, den Betrug zu kaschieren, führte letz-

tendlich zur eindeutigen Unterschreitung des pareto-optimalen Aktivitätsniveaus. 

Wie nicht anders zu erwarten, können mit Hilfe dieser denkbaren aber naiven 

Methode der Informationsgewinnung keine vernünftigen Allokationsergebnisse er-

zielt werden. Daraus leitet sich der Bedarf an Mechanismen ab, die besser dazu ge-

eignet sind, an die benötigten Daten heranzukommen. Die Diskussion solcher Me-

chanismen wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein. 
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5. Mechanismen zur Präferenzenthüllung 

In Kapitel 4 wurde gezeigt, daß die Internalisierung externer Effekte mit Hilfe 

des klassischen Instrumentariums erhebliche Informationsprobleme aufwirft: Je 

nachdem, ob eine Auflage oder eine Pigou-Steuer zum Einsatz kommen soll, haben 

die Individuen unterschiedliche Anreize, ihre "Präferenzen" für die Externalität zu 

verschleiern, wenn sie danach befragt werden. Würde die zentrale Behörde an dieser 
naiven Befragungsmethode festhalten, wäre es ihr nicht möglich, die wahren 
Grenznutzen bzw. Grenzkosten in Erfahrung zu bringen. Die Folge wären die oben 

beschriebenen Allokationsstörungen. Wenn die Behörde das pareto-optimale Exter-
nalitätsniveau durchsetzen will, muß sie also auf elaboriertere Allokationsmecha-

nismen zurückgreifen, die die Anreize, private Informationen zu verhüllen, beseiti-

gen. 
Daß dabei im Prinzip die gleichen Mechanismen angewendet werden können, 

die im Zusammenhang mit der Enthüllung von Präferenzen für öffentliche Güter 
bekannt geworden sind, erscheint naheliegend. Der nächste logische Schritt in der 

Argumentation besteht also in der Übertragung dieser Mechanismen auf unser Ex-

ternalitätsproblem. Dieser Schritt soll im folgenden unternommen werden, wobei es 
angesichts der Fülle von Literaturbeiträgen, die sich mit Präferenzenthüllungsme-

chanismen befassen, notwendig ist, sich auf die wichtigsten Aspekte zu beschrän-

ken. Es wird schwerpunktmäßig darum gehen, die Schwächen dieser Verfahren her-

vorzuheben und zu begründen, warum sie nicht oder nur bedingt dazu geeignet sind, 
die bestehenden Informationsprobleme in befriedigender Weise zu lösen. 

5.1 Wahrheitsgemäße Offenbarung als dominante Strategie: Die Klasse der 
Groves-Mechanismen 

Die ersten Ansätze zur Überwindung von Informationsproblemen, die bei der 

Bereitstellung öffentlicher Güter durch den Staat auftreten, stammen überwiegend 

aus den frühen siebziger Jahren. Als bekannteste Literaturstellen sind hier Clarke 

( 1971) und Groves ( 1973) sowie die Pionierarbeit von Vickrey (1961 ), zu nennen. 

Das Hauptanliegen dieser Arbeiten bestand in der Entwicklung direkter Enthül-
lungsmechanismen mit der Eigenschaft, daß für die Nutznießer die korrekte Offen-
barung ihrer Präferenzen für das öffentliche Gut dominante Strategie und die Im-
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plementation eines effizienten Bereitstellungsniveaus möglich sein sollte. Ein direk-

ter Enthüllungsmechanismus ist dadurch charakterisiert, daß die Beteiligten aufge-
fordert sind, ihre Präferenzen unmittelbar anzugeben. Die Konzentration auf solche 

Mechanismen kann wieder durch das Enthüllungsprinzip gerechtfertigt werden. Für 
Mechanismen mit dominanten Strategien besagt dieses Theorem folgendes: 

Jedes Ergebnis, das durch einen beliebigen Mechanismus als Gleichgewicht in 
dominanten Strategien implementierbar ist, kann auch durch einen direkten Enthül-
lungsmechanismus implementiert werden, in dem die wahrheitsgemäße Angabe der 
privaten Informationen ein Gleichgewicht in dominanten Strategien bildet. 1 

Das Enthüllungsprinzip impliziert, daß man mit einem indirekten Mechanis-
mus, in dem den Agenten beliebige andere Strategien als die Angabe von Präferen-

zen zur Verfügung stehen, keine anderen Ergebnisse erzielen kann, als mit einem di-

rekten Mechanismus. Die Suche nach indirekten Mechanismen mit dominanten 

Strategien, die ebenfalls zur Implementation effizienter Allokationen führen, erüb-

rigt sich damit. 

Auf dieser Grundlage kann man sich nun fragen, welche Vorteile ein Mecha-

nismus bietet, bei dem die Offenbarung der wahren Präferenzen dominante Strate-
gie ist. Diese Eigenschaft liegt dann vor, wenn sich kein Individuum durch die Vor-
spiegelung falscher Präferenzen Vorteile verschaffen kann, gleich welche Präferen-
zen die anderen Individuen bekunden. Die Vorzüge solcher Mechanismen liegen auf 

der Hand: Ein Spieler, der über eine dominante Strategie verfügt, braucht keinerlei 
Vermutungen über das mögliche Verhalten seiner Gegenspieler anzustellen. Er muß 

sich keine Gedanken darüber machen, ob die anderen Individuen ihre Präferenzen 

richtig oder falsch angeben, ja er braucht nicht einmal die möglichen Typen von 
Präferenzen und ihre statistische Verteilung zu kennen. Ein Mechanismus mit do-

minanten Strategien stellt also keine allzu hohen Ansprüche an die Fähigkeiten der 

Spieler, strategisch zu denken, und senkt damit die Gefahr versehentlichen Fehlver-
haltens auf ein Mindestmaß. Darüber hinaus wird das Problem multipler Gleichge-
wichte weitgehend ausgeschaltet, es sei denn, manche Spieler sind indifferent ge-

1 Auf den Beweis dieses Theorems wird wieder verzichtet. Die grundlegende Struktur ist 
weitgehend identisch mit der des Beweises auf Seite 37 f. Als Literaturstelle ist wieder Dasgupta, 
Harnmond und Maskin (1979, S. 194 f.) oder auch Muller und Satterthwaite (1985, S.135 f.) zu 
nennen. 



121 

genüber mehreren dominanten Strategien.2 Ein Mechanismus mit dominanten Stra-

tegien bietet der regulierenden Behörde also ein hohes Maß an Sicherheit darüber, 

daß sich das von ihr angestrebte Gleichgewicht auch tatsächlich einstellt. 
Wenn man sich ausschließlich auf die Klasse direkter Enthüllungsmechanis-

men mit dominanten Strategien beschränkt, gelangt man zwangsläufig zu den soge-
nannten "Groves-Mechanismen". Wie Green und Laffont (1977) und (1979) gezeigt 

haben, sind die Mechanismen der Groves-Klasse die einzigen, die diese Merkmale 

aufweisen, so daß sich die Suche nach Alternativen erübrigt.3 Wie diese Mechanis-
men, angewandt auf unser Externalitätsproblem, funktionieren, soll im folgenden 

beschrieben werden. 

5.1.J Charakterisierung der Groves-Mechanismen 

Für eine Charakterisierung der Groves-Mechanismen ist es zweckmäßig, we-

nigstens ansatzweise zu modellieren, in welcher Weise private Information in die 
Gewinnfunktion des Schädigers und in die Schadensfunktion des Geschädigten ein-

geht. Es wird angenommen, daß die Grenzgewinnfunktion, abgesehen von der Pro-

duktionsmenge x, noch von einem Informationsparameter a abhängt, also durch 
b'(x,a) gegeben ist. Ebenso soll die Grenzschadensfunktion von einem Informati-

onsparameter 0 abhängen, so daß sie durch eine Funktion d'(x,0) beschrieben wer-

den kann. Man kann sich beispielsweise vorstellen, daß diese Funktionen linear sind 
und ihre Achsenabschnitte und/oder ihre Steigungen mit dem jeweiligen Informati-

onsparameter variieren. Auf die genauen Abhängigkeiten kommt es aber gegenwär-
tig nicht an. 

Es wird nun davon ausgegangen, daß eine zentrale Behörde das effiziente Niveau 

der Externalität implementieren will, wobei sie zwar weiß, von welchem Funktions-
typ b'(.) und d'(.) sind, die konkreten Ausprägungen von a und 0 aber nicht beob-

achten kann. Um an die benötigte Information heranzukommen, bedient sie sich des 
folgenden Verfahrens: Sie fragt Schädiger und Geschädigten nach ihren Informati-

2Ein Beispiel für einen Mechanismus mit mehreren dominanten Strategien findet man in 
Dasgupta, Harnmond und Maskin (1979, S.195). 
3vgl. Green und Laffont (1977) bzw. (1979, S. 56 ff.). Green und Laffont (1979) ist wohl nach 
wie vor eines der Standardwerke über Enthüllungsmechanismen und bildet die Hauptgrundlage der 
Ausführungen dieses Kapitels. Die umfassende Darstellung, die dieses Buch bietet, ist an manchen 
Stellen allerdings sehr abstrakt, ökonomisch oft wenig einleuchtend und daher mühsam zu lesen. 
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onsparametem, nachdem sie angekündigt hat, sie werde dem Schädiger diejenige 

Produktionsmenge als Auflage vorschreiben, bei der sein angeblicher Grenzgewinn 

mit dem angeblichen Grenzschaden des Geschädigten übereinstimmt. Die beiden 

können sich also ausrechnen, daß das erlaubte Produktionsniveau aufx*(a,0) mit 

(5.l) b'(x*(a,0),a) = d'(x*(a,0), 0) 

beschränkt wird, wenn die Parameter a bzw. 0 angegeben werden. 

Weiterhin gibt die Zentralinstanz bekannt, sie werde dem Geschädigten einen 

Transfer 

(5.2) t0 =b(x*(a,0),a)+T0 (a) 

und dem Schädiger einen Transfer 

(5.3) ts = - d(x*(a,0), 0) + Ts(0) 

zahlen. Diese Transfers setzen sich aus je einer Anreiz- und einer Lump-Sum-

Komponente zusammen. Die beiden Anreizkomponenten b(x*( a ,0 ),a) bezie-

hungsweise - d(x*(a ,0), 0), die in Abwesenheit von Einkommenseffekten ohne 

Probleme aus der Grenzgewinnfunktion b'(.) bzw. aus der Grenzschadensfunktion 

d'(.) berechnet werden können, haben den Zweck, die Individuen zur wahrheitsge-

mäßen Offenbarung ihrer privaten Informationen zu bewegen. Daß und wie sie ih-

ren Zweck erfüllen, wird in Kürze gezeigt werden. Die beiden Lump-Sum-Kompo-

nenten T0(a) und Ts(0), bezüglich der sich verschiedene Mechanismen der Groves-
Klasse unterscheiden, können im Prinzip beliebig gestaltet werden. Sie könnten 

beispielsweise dazu verwendet werden, das Budget der Zentralinstanz, die den Me-
chanismus koordiniert, auszugleichen. Wichtig ist nur, daß sie nicht vom Informati-
onsparameter des jeweiligen Transferempfängers abhängen dürfen, da sonst die 

Wirkung der Anreizkomponenten zerstört würde. Natürlich können die t; je nach 
Höhe der T; auch negativ sein. 

Die Behauptung ist nun, daß bei Anwendung dieses Mechanismus die Angabe 

des wahren Informationsparameters für beide Individuen dominante Strategie ist 

und das effiziente Extemalitätsniveau implementiert wird. Zur Überprüfung dieser 
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Behauptung müssen die Nutzenpositionen der beiden Individuen unter Berücksichti-

gung der angekündigten Transferzahlungen ermittelt werden. 

Falls der wahre Informationsparameter des Geschädigten 0 ist und er 0 signa-

lisiert, ist sein Nutzen durch 

(5.4) u(a,0,0) = tG(a,0)- d(x*(a,0),0) = b(x*(a,0),a)- d(x*(a,0),0) + TG(a) 

bestimmt, wenn der Schädiger den Informationsparameter a nennt. Dessen Gewinn 

ist gegeben durch 

(5.5) 1t(a,0,a) = b(x*(a,0),a) + ts(a,0) = b(x*(a,0),a)- d(x*(a,0),8) + Ts(0), 

wenn a sein tatsächlicher Informationsparameter ist und er a angibt, während der 

Geschädigte 0 signalisiert. 

Aus den Gleichungen (5.4) und (5.5) ist unmittelbar ersichtlich, daß es für die 

Individuen immer optimal ist, ihre privaten Informationen wahrheitsgemäß zu of-

fenbaren. Betrachten wir beispielsweise das Kalkül des Geschädigten und nehmen 

an, der Schädiger signalisiere einen beliebigen Informationsparameter a . Würde der 

Geschädigte lügen und 0 * 0 angeben, dann würde die Zentralinstanz von einer ge-
samtwirtschaftlichen Wohlfahrt in Höhe von b(x,a) - d(x,0) ausgehen und die Pro-

duktionsmenge x*(a ,0) wählen, die diesen Ausdruck maximiert. Würde der Ge-

schädigte dagegen der Wahrheit entsprechend 0 = 0 nennen, dann würde die Zen-
tralinstanz den Output auf die Menge x*(a ,0) begrenzen, die die Differenz b(x,a) -

d(x,0) maximiert. Diese Differenz ist aber bis auf die Konstante T G identisch mit der 
Zielfunktion des Geschädigten, d.h. die Zentralinstanz maximiert den Nutzen des 

Geschädigten dann und nur dann, wenn er die Wahrheit sagt. Andernfalls wählt sie 

einen Produktionsstandard, der im Hinblick auf seine Zielsetzung suboptimal ist. Es 

gilt nämlich für alle a, 0 und 0 per Definition von x*(a ,0) und x*(a ,0) 

,(5.6) b(x*(a ,0),a) - d(x*(a ,0),0) ~ b(x*(a ,0),a) - d(x*(a ,0),0). 

Insbesondere gilt diese Ungleichung unabhängig vom Signal des Schädigers, d.h. 

die Angabe des wahren Informationsparameters ist für den Geschädigten in der Tat 
dominante Strategie. 
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Die gleiche Argumentation gilt natürlich analog für den Schädiger, so daß die 

wahrheitsgemäße Offenbarung der privaten Information durch beide Individuen ein 

Nash-Gleichgewicht in dominanten Strategien bildet. Auf der Basis dieser Informa-

tion ist es der Zentralinstanz möglich, diejenige Auflage festzulegen, die die tatsäch-
liche Wohlfahrt maximiert. Groves-Mechanismen gewährleisten demnach die Ent-

hüllung privater Information in dominanten Strategien und eine effiziente Ressour-
cenallokation, womit obige Behauptung bewiesen ist. 

5.1.2 Schwächen der Groves-Mechanismen 

Würde man sich mit den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Eigen-

schaften von Groves-Mechanismen zufrieden geben, könnte die Diskussion 

"Zentrale versus dezentrale Internalisierung externer Effekte bei unvollständiger In-

formation" an dieser Stelle beendet werden. Die Schlußfolgerung aus den bisherigen 
Erkenntnissen müßte lauten: Private Verhandlungen führen in Gegenwart unvoll-

ständiger Information zu Wohlfahrtsverlusten, während eine Zentralinstanz mit den 

Groves-Mechanismen über Instrumente verfügt, mit deren Hilfe die bestehenden In-

formationsprobleme gelöst und First-Best-Allokationen realisiert werden können. 

Demzufolge sollte man die Internalisierung externer Effekte besser dem Staat über-

lassen. Diese Bilanz schon an dieser Stelle zu ziehen wäre etwas verfrüht, da 
Groves-Mechanismen mit verschiedenen Mängeln behaftet sind, die ihre Brauch-
barkeit bei näherer Betrachtung stark relativieren. Die wichtigsten dieser Mängel 
sollen im folgenden diskutiert werden.4 

5.1.2.1 Versagen in Gegenwart von Einkommenseffekten 

Ein Mangel besteht in der Tatsache, daß Groves-Mechanismen ihre Anreiz-

wirkungen i.a. verlieren, wenn in den Präferenzordnungen der Individuen, anders als 
bisher unterstellt, Einkommenseffekte in bezug auf die Externalität auftreten. So ge-
ben beispielsweise Green und Laffont (1977 u. 1979) verschiedene Beispiele an, in 
denen kein Präferenzenthüllungsmechanismus mit dominanten Strategien existiert, 

4ygJ. dazu auch den Überblick von Groves und Ledyard (1977a). 
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weil Einkommenseffekte vorhanden sind.5 Diese Beispiele, auf die hier nicht näher 
eingegangen werden soll, sind nicht weiter erstaunlich, wenn man sich auf einen 

wichtigen Satz aus der "Social-Choice-Theory" besinnt. Dieser Satz, der auf zwei 

unabhängig voneinander entstandene Arbeiten von Gibbard (1973) und Satter-

thwaite (l 975) zurückgeht und dementsprechend als "Gibbard-Satterthwaite-Theo-

rem" bekannt wurde, besagt folgendes: 

Es existiert keine gesellschaftliche Entscheidungsregel, die 

a) auf uneingeschränkte individuelle Präferenzordnungen anwendbar, 

b) nicht-diktatorisch und 

c) nicht durch die Angabe falscher Präferenzen manipulierbar ist, weil die Angabe 
der wahren Präferenzen für alle Gesellschaftsmitglieder dominante Strategie ist.6 

Eine gesellschaftliche Entscheidungsregel ist eine Funktionsvorschrift, die den 

individuellen Präferenzen der Gesellschaftmitglieder einen "besten sozialen Zu-

stand" aus einer Menge realisierbarer Alternativen zuordnet.7 Ein sozialer Zustand 

kann beispielsweise eine bestimmte Ressourcenallokation sein. 

Man bezeichnet eine gesellschaftliche Entscheidungsregel als diktatorisch, 
wenn sie für jede denkbare Konstellation individueller Präferenzordnungen einen 

sozialen Zustand als beste Alternative auswählt, der identisch ist mit dem von einem 
einzelnen Individuum, dem "Diktator", am meisten präferierten Zustand aus der Al-

Svgl. Green und Laffont (1977, S. 437 bzw. 1979, S.79ff.). 
6Eine einführende Darstellung inclusive einer einfachen Skizzierung der Beweisidee des Gibbard-
Satterthwaite-Theorems findet man bei Feldman (1982, S. 196 ff.). 
7Das Konzept einer "gesellschaftlichen Entscheidungsregel" ist vom Konzept der "sozialen Wohl-
fahrtsfunktion" zu unterscheiden: Während erstere individuellen Präferenzordnungen eine beste 
Alternative zuweist, aggregiert letztere die individuellen Präferenzen zu einer gesellschaftlichen 
Präferenzordnung. (Vgl. dazu Feldman (1982, S. 196 f.)). Man beachte deshalb die Unterschiede 
zwischen dem Gibbard-Satterthwaite-Theorem und Arrows Unmöglichkeitstheorem: Arrow 
(1951) ging es darum, bei bekannten individuellen Präferenzen die Unmöglichkeit der Existenz 
einer sozialen Wohlfahrtsfunktion zu beweisen, die die von ihm postulierten Axiome erfüllt. Das 
Gibbard-Satterthwaite-Theorem bezieht sich demgegenüber auf die Nicht-Existenz gesellschaftli-
cher Entscheidungsregeln mit bestimmten Eigenschaften bei unbekannten Präferenzen. Zwischen 
beiden Theoremen besteht allerdings ein enger Zusammenhang, der von Satterthwaite ( 1975) her-
ausgearbeitet wurde. 
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ternativenmenge.8 Eine solche Entscheidungsregel ignoriert also die Präferenzen al-

ler Gesellschaftsmitglieder mit Ausnahme der des Diktators und ist damit höchst 

undemokratisch. 

Der Berührungspunkt zwischen dem Gibbard-Satterthwaite-Theorem und den 

Groves-Mechanismen besteht darin, daß letztere nichts anderes sind, als nicht-dikta-

torische gesellschaftliche Entscheidungsregeln: Sie ordnen der Grenzgewinnfunkti-

on des Schädigers und der Grenzschadensfunktion des Geschädigten ( deren 

"Präferenzen"), ein Externalitätsniveau und bestimmte Transferzahlungen (einen 

"sozialen Zustand") zu. Dabei kommt es sehr wohl auf die Präferenzen beider Indi-
viduen an, da das resultierende Externalitätsniveau eine Kompromißlösung darstellt, 

die weder vom Schädiger noch vom Geschädigten favorisiert wird. Ersterem wäre 

es natürlich am liebsten, wenn er sein isoliertes Gewinnmaximum realisieren 

könnte, während letzterer ein vollständiges Verbot der Ausübung des externen 

Effekts bevorzugen würde. Die Tatsache, daß der Mechanismus keine dieser 

Extremlösungen generiert, zeigt, daß er nicht-diktatorisch ist. 

Gleichzeitig ist im Rahmen eines Groves-Mechanismus aber auch die Angabe 

der wahren Präferenzen für alle Individuen dominante Strategie. Nach den 

Aussagen des Gibbard-Satterthwaite-Theorems können aber beide Eigenschaften 

bei uneingeschränkten individuellen Präferenzordnungen nicht gleichzeitig erfüllt 

sein. D.h. umgekehrt: Die Eigenschaft dominanter Strategien kann allenfalls dann 

vorliegen, wenn man spezielle Präferenzordnungen betrachtet. Wie wir gesehen 

haben, stellt die Beschränkung auf quasi-lineare Präferenzen offensichtlich eine 

hinreichende Bedingung für die Existenz eines derartigen Mechanismus dar.9 

Die Frage ist nun, wie diese Einschränkung zu bewerten ist. Allgemein ist die 

Annahme quasi-linearer Präferenzen natürlich unrealistisch, insbesondere dann, 

wenn es sich bei den Wirtschaftssubjekten nicht um Unternehmen, sondern um pri-

vate Haushalte, wie sie in der Mikroökonomie betrachtet werden, handelt. In diesem 

Fall ist nicht zu erwarten, daß der Grenznutzen bzw. der Grenzschaden unabhängig 

von der Höhe des Einkommens ist. Was den hier angestrebten Vergleich zwischen 

zentralem und dezentralem Internalisierungsansatz betrifft, ist die Annahme aber 

nur von untergeordneter Bedeutung, da sie auch bei der Herleitung der Verhand-

lungslösung getroffen wurde. Zudem ist keineswegs klar, ob die dortige Vorge-

Svgl. dazu beispielsweise Bossert und Stehling (1990, S.84 f.). 
9vgl. dazu auch Kreps (1990, S. 712 f.). 
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hensweise noch möglich ist, wenn man allgemeinere Präferenzen zuläßt. 10 Aus die-
sem Grund wird die Rolle von Einkommenseffekten, wenn auch nicht ohne grund-

sätzliche Bedenken, im folgenden ausgeblendet. 

5.1.2.2 Die Unmöglichkeit eines ausgeglichenen Budgets 

Ein anderer Mangel, der den Groves-Mechanismen anhaftet und der im Hin-

blick auf die zentrale Fragestellung dieser Arbeit als wesentlich problematischer zu 

beurteilen ist, beruht auf der Tatsache, daß das Budget der Zentralinstanz, die die 
Transfer- bzw. Steuerzahlungen festlegt, um die richtigen Anreize zur Präferenzent-
hüllung zu setzen, i.a. nicht ausgeglichen ist. 

Das Defizit D erhält man durch Addition der Gleichungen (5.2) und (5.3). Im 

Enthüllungsgleichgewicht eines Groves-Mechanismus, also bei Bekundung der 

wahren Präferenzen, lautet die Bedingung für einen ausgeglichenen Haushalt 

(5.7) D = ta + ts = [b(x*(a,0),a) - d(x*(a,0),0)) + T0 (a) + T8(0) = 0. 

Der Ausdruck in den eckigen Klammern entspricht gerade dem gesamtwirtschaftli-
chen Überschuß, der bei Anwendung eines Groves-Mechanismus realisiert wird. 
Dieser Überschuß soll im folgenden mit S(a,0) bezeichnet werden. Wenn man eine 
strikte allgemeine Gleichgewichtsbetrachtung anstellt und den Zufluß externer Mit-
tel ausschließt, kann ein Budgetausgleich nur dadurch erreicht werden, daß die feh-
lenden Mittel in Höhe des gesamtwirtschaftlichen Überschusses von Schädiger und 

Geschädigtem gemeinsam aufgebracht werden. Dies könnte nur durch geeignete 

Wahl der Lump-Sum-Komponenten T0 (a) und T8(0) bewerkstelligt werden. Wenn 

man die Budgetgleichung (5.7) in der Fonn 

(5.8) S(a,0) = -[To(a) + T5(0)] 

1 Ooie Annahme quasi-linearer Präferenzen war entscheidend bei der Herleitung von Gleichung 
(2.15) auf Seite 47. Durch den expliziten Zusammenhang zwischen Output- und Transferfunktion, 
der durch diese Gleichung hergestellt wurde, ergab sich eine starke Vereinfachung des Optim ie-
rungskalküls des Schädigers. Wie dieses Kalkül ohne diese Vereinfachung gelöst werden kann, ist 
unklar. 
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schreibt, so ist klar, daß der Haushalt unter Beibehaltung des Lump-Sum-Charakters 

von T0 und Ts für beliebige a und B nur dann ausgeglichen sein kann, wenn der 

Überschuß S(a,0) additiv separabel in a und eist. Die additive Separabilität ist aber 

eine sehr spezielle Eigenschaft, die ohne restriktive Zusatzannahmen kaum zu er-

warten ist. Um dies zu zeigen, genügt es, ein Gegenbeispiel anzugeben. 
Betrachten wir dazu die spezielle Version des einfachen Extemalitätenmodells, 

die in Abschnitt 2.5 zur Veranschaulichung der Verhandlungslösung herangezogen 

wurde. 

Abbildung 17 

DM 

X 

0 x* i: 

Die Grenzgewinnfunktion des Schädigers war dort durch 

(5.9) b'(x,a) = a - ex, 

die Grenzschadensfunktion des Geschädigten durch 

(5.10) d'(x,0) = 0 
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gegeben, wobei a und 0 die privaten Informationsparameter darstellen. Bei Anwen-

dung eines Groves-Mechanismus werden die Individuen ihre privaten Informationen 

enthüllen, so daß das effiziente Externalitätsniveau x*(a,0) aus 

( 5 .11) a - ex = 0 

berechnet werden kann. Man erhält 

(5.12) x*(a,0) = (a-0)/c. 

Der gesamtwirtschaftliche Überschuß S(a,0), der als Summe der Anreizkomponen-

ten des Transferschemas bei jedem beliebigen Groves-Mechanismus in der Budget-

gleichung der Zentralinstanz auftaucht, ergibt sich einfach nach Berechnung der 

Dreiecksfläche 0Pa in Abbildung 17. Man erhält 

(5.13) S(a,0) = (1/2) x*(a-0) = (a-0 )2/2c = (a2 + 02 - 2a0)/2c. 

Da dieser Ausdruck offensichtlich nicht additiv separabel bezüglich a und 0 ist, ist 

es in diesem Beispiel unmöglich, Funktionen T0 (a) und T8(0) zu finden, die Glei-

chung (5.8) für beliebige Werte von a und 0 erfüllen. 11 

Welche Konsequenzen hat nun die Unmöglichkeit eines Budgetausgleichs für 

die Anwendbarkeit von Groves-Mechanismen? Diese Frage kann am besten am Bei-

spiel des Clarke-Mechanismus als dem bekanntesten Spezialfall eines Groves-Me-

chanismus diskutiert werden. Dieses Präferenzenthüllungsverfahren, das ur-

sprünglich zur Lösung des Informationsproblems bei der Bereitstellung öffentlicher 

Güter entwickelt wurde, kann ohne weiteres auf unser Externalitätenproblem über-

tragen werden. 

Die Grundidee des Clarke-Mechanismus beruht auf der Erkenntnis, daß die 

Individuen durch ihre Präferenzangaben bei gesellschaftlichen Entscheidungspro-

zessen der Allgemeinheit insofern Kosten aufbürden, als bei diesen Entscheidungen 

meist Kompromisse geschlossen werden müssen, die alle Gesellschaftsmitglieder 

zum Verzicht auf die Verwirklichung ihrer Idealvorstellungen zwingen. Um zu ver-

hindern, daß die Individuen die Kompromißlösung durch Falschangaben zu ihren 

Gunsten verzerren, sollten ihnen diese sozialen Kosten als eine Art "Internali-

11 Weitere Beispiele findet man in Green und Laffont (1979, S. 90 ff.). 
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sierungssteuer" angelastet werden. Diese Idee führt zur folgenden speziellen 

Ausgestaltung des Mechanismus: 

Jedem der beiden Individuen wird eine sog. Clarke-Steuer in Höhe des Nut-
zenverlustes auferlegt, den es beim anderen durch die Bekundung seiner Präferen-

zen angeblich verursacht. Wenn der Schädiger beispielsweise den Informationspa-

rameter a signalisiert, geht die Zentralinstanz davon aus, daß seine Grenzgewinn-

funktion b'(x,a) ist und er seinen gewinnmaximalen Output x(a) mit b'(x(a), a) = 
0 produzieren würde, wenn er auf den Geschädigten keine Rücksicht zu nehmen 

hätte. Sein angeblicher Gewinn wäre in diesem Fall gleich b(x( a ),a ). Nennt der 

Geschädigte den Informationsparamerter 0, so rechnet die Zentralinstanz mit der 
Grenzschadensfunktion d'(x,0) und beschränkt das Produktionsniveau des Schädi-

gers gemäß Optimalitätsbedingung (5.1) auf x*(a,0). Entsprechend der Gewinn-
funktion, die der Schädiger signalisiert hat, beschert ihm dieser Kompromiß eine 

Gewinneinbuße in Höhe von b(x(a),a) - b(x*(a,0),a). Diesen Betrag hat der Ge-

schädigte als Steuer an die Zentralinstanz abzuführen. In Anlehnung an Gleichung 

(5.2) gilt also beim Clarke-Mechanismus speziell 

(5.2)' ta = -[b(x(a),a)- b(x*(a,0),a)]. 

Der Nutzenverlust, den der Geschädigte durch die Präferenzbekundung des Schädi-
gers erleidet, entspricht seinen angeblichen Schäden bei Implementation von 

x*(a ,0). Die Clarke-Steuer des Schädigers ist also durch d(x*(a ,0),0) bestimmt, so 

daß 

(5.3)' t5 = -d(x*(a ,0),0) 

gilt. 
Ein Vergleich zwischen (5.2) und (5.2)' bzw. (5.3) und (5.3)' zeigt, daß es 

sich beim Clarke-Mechanismus um ein spezielles Mitglied der Groves-Klasse mit 

Ta(a) = - b(x(a),a) und T5 (0) = 0 handelt. Aus diesem Grund führt auch dieser 

Mechanismus zur Offenbarung der wahren Informationsparameter a und 0. 

Das gesamte Aufkommen der Clarke-Steuer erhält man durch Addition von (5.2)' 

und (5.3)', so daß sich im Enthüllungsgleichgewicht ein Haushaltsüberschuß in Hö-
he von 



(5.14) -D = -(t0 + ts) = b(x(a),a) - [b(x*(a,0),a) - d(x*(a,0),0)] = 
= b(x(a),a) - S(a,0) 
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ergibt. In Abbildung 17 entspricht das Steueraufkommen dem Inhalt der Fläche OxP 

0, wobei die Rechtecksfläche Ox*P0 den Anteil des Schädigers und die Dreiecksflä-

che x*xP den Anteil des Geschädigten repräsentiert. 
Die Frage ist nun, wie dieser Budgetüberschuß verwendet werden soll. Wenn 

man eine allgemeine Gleichgewichtsbetrachtung anstellt, dann muß der Haushalt der 
Zentralinstanz ausgeglichen sein. Die einzige Möglichkeit, im abgeschlossenen 
Modell einen Budgetausgleich herbeizuführen, ist der Rücktransfer an die Steuer-

zahler. Dabei würde aber folgendes Problem auftreten: Nehmen wir an, das Steuer-

aufkommen werde proportional nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt und 
den Individuen zurückerstattet. Wenn diese die Rückzahlung antizipieren, würden 

sie sie von vornherein in ihren Optimierungskalkülen berücksichtigen. Da jedes 

Individuum seine eigene private Information kennt und bestimmte Vermutungen 
über die private Information des anderen Individuums haben wird, könnte es sich 

zumindest einen subjektiven Erwartungswert des gesamten Steueraufkommens und 

seines Anteils daran ausrechnen. Dieser Anteil würde aber i.a. von seinem eigenen 
Informationsparameter abhängen, es sei denn, der Haushaltsüberschuß könnte so 

aufgeteilt werden, daß der Erstattungsbetrag des Geschädigten nicht von 0 und der 

des Schädigers nicht von a abhängt. Dies ist aber, wie aus Gleichung (5.14) 

ersichtlich ist, nur möglich, wenn der gesamtwirtschaftliche Überschuß S(a,0) 
additiv separabel bezüglich a und 0 ist. Daß dies i.a. nicht der Fall sein wird, hat das 
obige Beispiel gezeigt. Eine Rückerstattung der Clarke-Steuer hätte also i.d.R. 
keinen Lump-Sum-Charakter und würde die urprünglich beabsichtigten 
Anreizwirkungen zerstören. 

Da eine Wiederausschüttung nicht in Frage kommt, wenn auf die Enthül-

lungseigenschaft des Mechanismus nicht verzichtet werden soll, müßte die Zentral-

instanz die Mittel einfach einbehalten und sie der Nutzung durch die Individuen 

entziehen. Da die Zentralinstanz aber nur als neutrales Organ zu betrachten ist, das 

den Interessenkonflikt zwischen Schädiger und Geschädigtem wohlwollend zu lösen 
hat, selbst aber keinen Nutzen aus den Ressourcen ziehen kann, unterscheidet sich 
diese Lösung im Grunde genommen kaum von dem etwas überspitzt formulierten 

Vorschlag von Kreps (1990): "lt is probably safest to bum any surplus. 11 12 Im ge-

12vgl. Kreps(l990, s. 711). 
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schlossenen Modell muß die Clarke-Steuer demnach als Ressourcenverzehr abge-
schrieben werden, der bei ihrer Anwendung als unvermeidlich hinzunehmen ist. 

Unter diesen Umständen kann das Verfahren aber nicht mehr als effizient be-
zeichnet werden. Es gewährleistet lediglich die Enthüllung der entscheidungsrele-

vanten Informationen und ermöglicht dadurch die Implementation desjenigen Exter-

nalitätsniveaus, bei dem Grenzgewinn und Grenzschaden übereinstimmen. Gleich-

zeitig zieht es aber eine Art "Doppelbelastung" der Individuen nach sich: Obwohl 
der Schädiger Anreizsteuern in Höhe des verursachten Schadens bezahlt, muß der 
Geschädigte diesen Schaden selbst tragen, weil die Steuermittel nicht dazu verwen-

det werden dürfen, ihn zu kompensieren. Die Schadenskosten fallen also aus ge-

samtwirtschaftlicher Sicht zweimal an. Das gleiche gilt für die Gewinneinbußen, die 

der Schädiger aufgrund des zwangsweisen Verzichts auf die Realisation seines Ge-

winnmaximums hinnehmen muß. Auswege aus diesem Dilemma können nur gefun-

den werden, wenn man den engen Rahmen des geschlossenen Modells sprengt und 

zuläßt, daß der Haushaltsüberschuß "nach außen" abfließen kann. 
Eine naheliegende Verwendungsmöglichkeit des Clarke-Steuer-Aufk:ommens 

wäre unter diesen Umständen der Abbau verzerrender Steuern, die ansonsten zur 
Finanzierung öffentlicher Ausgaben erhoben werden müßten. Ein solcher Steuerab-

bau würde aber im Prinzip die Anreize der Individuen, ihre Präferenzen richtig an-

zugeben, genauso zunichte machen wie ein direkter Rücktransfer. Wenn die Wirt-

schaftssubjekte die "Steuerreform" antizipieren, so rechnen sie in ihren Nutzenma-
ximierungskalkülen mit einer Reduzierung der steuerlichen Zusatzlasten, die letzt-

endlich wieder von den angegebenen Informationsparametern abhängig ist. Dadurch 

wird die Anreizstruktur des Clarke-Mechanismus ebenfalls zerstört. 

Als letzte Alternative bliebe nur noch die Verteilung des Steueraufkommens an 
Dritte, die vom Externalitätsproblem gar nicht betroffen und demzufolge am 
Clarke-Mechanismus nicht beteiligt sind. Man könnte dabei z.B. an eine Spende 
zugunsten Bedürftiger denken. Aber auch diese Variante ist aus folgendem Grund 

kritisch zu beurteilen: Falls die Individuen, die die Anreizsteuer zu zahlen haben, 
gewisse altruistische Motive gegenüber den Transferempfängern hegen, sind wieder 

die oben beschriebenen Rückkopplungseffekte zu erwarten, weil die "Freude am 

Geben" den Spendern Nutzen stiftet, den sie in ihren Kalkülen berücksichtigen 

werden. Fehlen dagegen derartige Motive, ist der Ressourcenentzug als reine 

Zwangsmaßnahme zu bewerten und kommt aus der Sicht der Steuerzahler einer 

"Verbrennung" der überschüssigen Mittel recht nahe. 
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Wenn man nun berücksichtigt, daß die Clarke-Steuer eigentlich keinen ande-

ren Zweck hat, als die Wohlfahrt der Individuen zu erhöhen, die vom betrachteten 
Externalitätsproblem betroffen sind, so muß man sich fragen, ob es unter Gerech-
tigkeitsaspekten zu vertreten ist, den "Gesamtkuchen", über den die Beteiligten 

prinzipiell verfügen könnten, zu maximieren, sie aber gleichzeitig dazu zu zwingen, 

Teile davon an Außenstehende abzugeben, die vom ursprünglichen Allokationspro-

blem gar nicht berührt sind. Diese Frage stellt sich umso mehr, als mit der privaten 

Verhandlungslösung eine Alternative zur Verfügung steht, die für die Betroffenen 

insgesamt möglicherweise geringere Nutzeneinbußen mit sich bringt als die Clarke-

Steuer. Daß eine solche Konstellation durchaus auftreten kann, zeigt ein einfaches 

Rechenbeispiel, das sich wieder auf das vorher betrachtete spezielle Modell bezieht. 

Der Wohlfahrtsverlust, der sich in diesem Modell bei der Verhandlungslösung 

aufgrund der Abweichung der vom Schädiger gewählten Produktionsmenge vom 

First-Best-Output ergab, errechnete sich in Abschnitt 2.5 für eine gegebene Realisa-

tion des Grenzschadens 0, unabhängig vom Achsenabschnitt a der Grenzgewinn-

funktion, zu 

(5.15) v(0) = 02/2c.B 

Das Clarke-Steuer-Aufkommen für eine bestimmte Kombination von a und 0 erhält 

man nach Berechnung des Inhalts der Fläche OxP0 in Abbildung 17. Es ergibt sich 

(5.16) Tc(a,0) = 0x*(a,0) + (0/2)[x(a) - x*(a,0)] = (2a0 - 02)/2c. 

Der Wohlfahrtsverlust, der bei der Verhandlungslösung auftritt, ist demzufolge ge-

nau dann kleiner als der Wohlfahrtsverlust, der den Individuen durch die Clarke-

Steuer entsteht, wenn a > 0 gilt. Dies ist aber durch die Annahmen in Abschnitt 2.5, 

die zur Vermeidung von Randlösungen getroffen wurden, in jedem Fall gesichert. 14 

Würde man nun in einer solchen Situation die betroffenen Individuen fairer-

weise selbst über den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen der externe Effekt 

internalisiert werden soll, entscheiden lassen, so ist zu vermuten, daß beide für die 

dezentrale Lösung votieren werden: Der Geschädigte würde in jedem Fall die Ver-

handlungslösung bevorzugen, da er hier Zahlungen zu erwarten hätte, während er 

13vgl. S. 56 oben. 
14vgl. S. 55 unten. 
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beim Clarke-Mechanismus nicht einmal Kompensationszahlungen für seine erlitte-

nen Schäden erhalten würde und darüber hinaus die Anreizsteuer zahlen müßte. Der 

Schädiger wäre zwar im Clarke-Mechanismus besser gestellt als bei der Verhand-
lungslösung, da die Anreizsteuer, die er zu entrichten hätte, im Gleichgewicht im-

mer den tatsächlichen Nutzeneinbußen des Geschädigten entspräche. Seine Ge-

winnposition wäre also identisch mit der, die er im Verhandlungsmodell bei voll-
ständiger Information erreichen würde, weil er sich die Informationsrente spart. Es 
wäre aber durchaus denkbar, daß der Geschädigte den Schädiger mit Hilfe von Sei-

tenzahlungen dazu bringt, ebenfalls für die dezentrale Lösung zu stimmen. Aber 

selbst dann, wenn ein solches Arrangement mißlingt, sollte in diesem speziellen Fall 

m.E. die private Verhandlungslösung als gerechter beurteilt werden, weil eine Regu-

lierung mit Hilfe des Clarke-Mechanismus einerseits die externen Transferempfän-
ger in ungerechtfertigter Weise begünstigen würde, während andererseits der Ge-
schädigte extrem benachteiligt wäre. In jedem Fall kann die Clarke-Steuer im 
Vergleich zur Verhandlungslösung nicht als pareto-besser bezeichnet werden. 

Die vorangegangene Diskussion sollte deutlich gemacht haben, daß der auf 

den ersten Blick scheinbar so perfekte Clarke-Mechanismus bei genauerer Betrach-

tung doch erhebliche Schwächen aufweist. Insbesondere das Problem des unausge-

glichenen Budgets zieht unangenehme Konsequenzen nach sich. Bei einer strikten 

allgemeinen Gleichgewichtsanalyse im abgeschlossenen Modell muß das Aufkom-

men der Clarke-Steuer als Ressourcenverzehr abgeschrieben werden, weshalb der 
Mechanismus nicht als effizient bezeichnet werden kann. Wenn man zuläßt, daß das 
Steueraufkommen "modellexternen" Verwendungen zufließt, sind zwei Fälle zu un-

terscheiden: Entweder treten Rückkopplungseffekte auf, weil die Verwendung der 
Anreizsteuern ihren Zahlern indirekt doch wieder zugute kommt. In diesem Fall ist 
zu erwarten, daß die Anreizstrukturen des Mechanismus genauso beeinträchtigt 

werden wie bei einem direkten Rücktransfer. Wird das Steueraufkommen dagegen 

unbeteiligten Dritten zur Verfügung gestellt, treten Verteilungswirkungen auf, die 
zu einer Verletzung des Pareto-Kriteriums führen können und deshalb, gemessen an 

der Zielsetzung des Mechanismus, problematisch erscheinen. 15 Diese Aussagengel-

ten im Prinzip für jeden Groves-Mechanismus, der einen Budgetüberschuß erzeugt. 

151n der Literatur wird im Zusammenhang mit der Unmöglichkeit einer anreizneutralen Rücker-
stattung der Clarke-Steuer meist von Effizienzproblemen gesprochen, während Verteilungsargu-
mente praktisch keine Rolle spielen. Angesichts der Möglickeit eines Transfers an Dritte kann die 
Clarke-Steuer aber strenggenommen nicht als ineffizient bezeichnet werden. Sie ist allerdings i.a. 
nicht dazu geeignet, Pareto-Verbesserungen durchzusetzen. 
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Auf spezieJle Mechanismen, die Haushaltsdefizite verursachen, wurde nicht explizit 

eingegangen. Es -sind aber hier die gleichen Schwierigkeiten mit umgekehrten Vor-

zeichen zu erwarten. Zusammenfassend kann also festgesteIIt werden, daß Groves-

Mechanismen nicht in der Lage sind, die Informationsprobleme, die bei der 

Internalisierung externer Effekte auftreten, in befriedigender Weise zu lösen. 

5.1.3 Versuche zur Rettung der Groves-Mechanismen 

Die Schwierigkeiten, die die Unmöglichkeit eines Budgetausgleichs bei der 

Anwendung von Groves-Mechanismen bereitet, erscheinen nach den Ausführungen 

des vorangegangenen Abschnitts als zu schwerwiegend, um sie als Randprobleme 

abzutun. Wenn man sie vermeiden will, muß man gezwungenermaßen Abstriche in 

Bezug auf die ansonsten wünschenswerten Eigenschaften dieser Mechanismen in 

Kauf nehmen und sich mit Alternativen begnügen, die u.U. weniger stark ausge-

prägte Anreize zur PräferenzenthüJlung bieten. Diese Konsequenz könnte allenfalls 
dann vermieden werden, wenn man zeigen könnte, daß die entstehenden Haushalts-

defizite bzw. -überschüsse "hinreichend klein" sind, so daß die Rückkopplungsef-

fekte einer zusätzlichen Besteuerung bzw. Steuerrückzahlung zum Zweck des Bud-

getausgleich in den Kalkülen der Individuen vernachlässigt werden könnten. In 

diese Richtung gehen die Versuche, die in der Literatur zur Rettung der Groves-Me-

chanismen unternommen wurden. 
So zeigen beispielsweise Green und Laffont (1979) in einem Anwendungsbei-

spiel für die Clarke-Steuer, daß bei einer sehr hohen Anzahl Beteiligter unter relativ 
schwachen Anforderungen an die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der privaten In-
formationsparameter das erwartete Aufkommen pro Steuerzahler gegen Null kon-

vergiert. Dementsprechend könne in solchen Fällen, so wird argumentiert, der Ef-

fekt einer gleichmäßig proportionalen Wiederausschüttung in den Optimierungsent-

scheidungen der Individuen von vornherein vernachlässigt werden, weil diese prak-

tisch nicht damit rechnen würden, eine Rückerstattung zu erhalten.16 

Dieses "bounded rationality argument" 17 ist aber aus folgendem Grund nicht 

sehr überzeugend: Zwar ist in Gegenwart sehr vieler Beteiligter der erwartete Rück-

16Vgl. Green und Laffont (1979, S. 166 ff.). Ein ähnliches Argument findet sich auch in Tideman 
und Tullock (1976, S. l 155f.). 
l 7siehe Green und Laffont (1979, S. 165). 
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transfer pro Kopf sehr klein, dafür ist aber auch der Anreiz eines einzelnen 

Individuums, seine Präferenzen wahrheitsgemäß zu offenbaren, nur schwach ausge-

prägt. Die Nutzeneinbußen, die es der Allgemeinheit durch seine Angaben auferlegt, 

sind nämlich in großen Gruppen verschwindend gering. Dementsprechend ist auch 

die erwartete Clarke-Steuer, die es zu zahlen hat, minimal, so daß es im Prinzip vor-

stellbar ist, daß der Effekt des Rücktransfers den Besteuerungseffekt überwiegt und 

das Individuum falsche Präferenzen angibt. In diesem Fall können u.U. sehr hohe 

Wohlfahrtsverluste auftreten, da es keine Garantie dafür gibt, daß die Angaben nicht 

erheblich von der Wahrheit abweichen. Aus diesem Grund untersuchen Green und 

Laffont ( 1979) noch eine andere Modellvariante, die sich stärker an einer all-

gemeinen Gleichgewichtsbetrachtung orientiert, indem sie mögliche Rücktransfers 

von vornherein in die individuellen Kalküle miteinbezieht. 

In diesem Modell wird angenommen, daß die Individuen wissen, daß eine 

Clarke-Steuer zur Anwendung kommen und das Steueraufkommen gleichmäßig an 

alle Beteiligten zurücktransferiert werden soll. Da der Clarke-Mechanismus unter 

dieser Voraussetzung die Eigenschaft der dominanten Strategien verliert, muß eine 

bestimmte Erwartungsbildung der Individuen über die Präferenzangaben ihrer Op-

ponenten modelliert werden. Green und Laffont zeigen nun, daß unter nicht allzu 

restriktiven Annahmen bezüglich der Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die diese 

Erwartungen beschreiben sollen, die korrekte Präferenzoffenbarung "asymptotisch 

beste Antwort" bleibt, d.h. die angegebenen Informationen konvergieren gegen die 

wahren, wenn die Anzahl der Beteiligten gegen Unendlich geht. Da sich aber bei 

sehr vielen Beteiligten durch die Akkumulation kleiner Abweichungen von der 

Wahrheit große Wohlfahrtsverluste ergeben können, wird zusätzlich noch nachge-

wiesen, daß diese gegen Null gehen und der Mechanismus somit auch 

"approximativ effizient" ist.1s 

Als dritte Möglichkeit, das Problem des Budgetausgleichs in den Griff zu be-

kommen, schlagen Green und Laffont vor, den Clarke-Mechanismus nur auf einen 

Teil der betroffenen Individuen anzuwenden und die Allokationsentscheidung auf 

der Basis dieser Stichprobe zu treffen. Das Aufkommen der Clarke-Steuer könnte 

dann an den unbefragten Teil ausgeschüttet werden.19 Dieses Verfahren, das natür-

lich auch nur in Situationen mit vielen Beteiligten sinnvoll eingesetzt werden kann, 

wenn die Stichproben einigermaßen zuverlässig sein sollen, hat zwei offensichtliche 

18vgl. dazu Green und Laffont (1979, S. 175 ff.). 
19Vgl. Green und Laffont (1979, S. 165 u. S. 213 ff.). 
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Schwachpunkte: Erstens führt es zu mehr oder weniger hohen Effizienzverlusten, 

weil die First-Best-Allokation nur durch eine Totalerhebung ermittelt werden könn-

te, und zweitens treten wieder die in Teilabschnitt 5.1.2.2 beschriebenen Umvertei-

lungseffekte zwischen dem befragten und dem unbefragten Teil der Betroffenen auf. 

Insgesamt kommen Green und Laffont, was die praktische Anwendung von 

Groves-Mechanismen betriffi, zu dem Schluß, "that the problem of balancing the 

budget is not a very serious problem for the mechanisms we are studying."20 

Diese Aussage mag für Probleme mit sehr vielen Beteiligten zutreffend sein, 

wenngleich in solchen Situationen gerade unter praktischen Gesichtspunkten noch 

andere Argumente eine Rolle spielen, die diese Euphorie doch etwas dämpfen dürf-

ten.21 Wenn man diesen Standpunkt zunächst dennoch akzeptiert, so bestätigen die 

oben genannten Ergebnisse einmal mehr die Vermutung, daß eine zentrale Internali-

sierung externer Effekte im Fall großer Gruppen dem Property-Rights-Ansatz über-

legen ist: Während die im dritten Kapitel durchgeführten Untersuchungen gezeigt 

haben, daß in großen Ökonomien eine Verschärfung der Informationsprobleme zum 

völligen Scheitern einer Verhandlungslösung beiträgt, scheint die Anwendung von 

Groves-Mechanismen gerade in diesen Fällen die Lösung aller Probleme zu sein. 

Diese Erkenntnis ist aber im Hinblick auf die zentrale Fragestellung dieses zweiten 

Teils der Arbeit nur von untergeordneter Bedeutung, da hier der Vergleich zwischen 

zentralen Lösungsansätzen und einer freiwilligen Internalisierung in Situationen mit 
wenigen Beteiligten, in denen letztere noch die vergleichsweise größten Erfolge ver-

spricht, im Mittelpunkt steht. In diesen Fällen bestehen aber, wie die Ausführungen 

dieses Abschnitts deutlich gemacht haben, begründete Zweifel an der Überlegenheit 

einer zentralen Internalisierung mit Hilfe von Groves-Mechanismen, weil das Pro-

blem des Budgetausgleichs überhaupt nicht, bzw. nur unter Inkaufnahme 

inakzeptabler Verteilungseffekte gelöst werden kann. 

5.2 Ausgeglichenes Budget statt dominanter Strategien: Der Mechanismus von 
d'Aspremont und Gerard-Varet 

Die vorangegangene Diskussion legt es nahe, nach alternativen Präferenzent-

hüllungsmechanismen zu suchen, bei denen der Haushalt des zentralen Koordinators 

20y gl. Green und Laffont ( 1979, S. 188). 
2lvgl. dazu die Diskussion in Abschnitt 5.3. 
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ausgeglichen ist. Dabei ist klar, daß diese Eigenschaft nicht "kostenlos" zu haben ist. 

Da Groves-Mechanismen die einzigen sind, bei denen die Angabe der wahren 

Präferenzen dominante Strategie ist und das Problem des unausgeglichenen Budgets 

bei ihrer Anwendung i.d.R. unvermeidlich ist, kann ein Mechanismus mit 

ausgeglichenem Budget nur durch den Verzicht auf die Eigenschaft der dominanten 

Strategien erkauft werden. 

Wenn die Bekundung ihrer tatsächlichen Präferenzen für die Individuen nicht 

mehr die bedingungslos beste Antwort darstellt, dann muß der Mechanismus zu-

mindest so konzipiert sein, daß jeder Spieler die Wahrheit sagt, wenn seine Gegen-
spieler ebenfalls die Wahrheit sagen. Dann ist die Offenbarung der Präferenzen we-

nigstens ein Gleichgewicht. Diese Anforderung ist natürlich erheblich schwächer. 

Die Folgen dieser Abschwächung werden in Teilabschnitt 5.2.2.l noch zu diskutie-

ren sein. 

Die Notwendigkeit des Verzichts auf dominante Strategien wirft nun die Frage 

nach einem geeigneten Gleichgewichtskonzept für das Spiel zwischen den beteilig-

ten Individuen auf. Die Wahl dieses Gleichgewichtskonzepts hängt v.a. davon ab, 

ob die Agenten über die privaten Informationen ihrer Gegenspieler Bescheid wissen 

oder nicht. Im ersten Fall handelt es sich um eine Spielsituation mit vollständiger 
Information. Das adäquate Gleichgewichtskonzept für diese Situation wäre das ge-
wöhnliche Nash-Gleichgewicht.22 Dieses Szenario ist aber hier ohne Bedeutung, da 

in dieser Arbeit die Annahme unvollständiger Information zwischen den Spielern 

entscheidend ist. Es wäre inkonsistent, bei der privaten Verhandlungslösung zu un-

terstellen, der Schädiger könne die Schadensfunktion des Geschädigten nicht beob-

achten, und dann bei der Anwendung eines zentralen Allokationsmechanismus vom 

Gegenteil auszugehen. 

Die Tatsache, daß bei der Implementation in Nash-Gleichgewichten die 

Durchsetzung effizienter Allokationen mit einem ausgeglichenen Budget vereinbar 
ist, ist zwar, losgelöst vom Thema dieser Arbeit, sehr interessant. So haben bei-

spielsweise Groves und Ledyard ( 1977b) einen Mechanismus entwickelt, der auf 

Nash-Strategien basiert und mit dessen Hilfe effiziente Allokationen mit öffentli-
chen Gütern bei gleichzeitigem Budgetausgleich implementiert werden können.23 

22zur Diskussion der Bedingungen, unter denen das Konzept des Nash-Gleichgewichts trotz 
unvollständiger Information angewendet werden kann, vgl. Trockel ( 1991 ). 
23Groves und Ledyard (1977b) präsentieren ihren Mechanismus im Rahmen eines komplizierten 
allgemeinen Gleichgewichtsmodells. In Groves und Ledyard (1977a) findet man eine vereinfachte 
Version in einem Partialmodell. Eine eingängige und auch kritische Darstellung bietet Feldman 



139 

Im Zusammenhang mit dem Öffentlichen-Guts-Problem ist die Konzeption eines 

solchen Mechanismus auch sinnvoll, da hier mit dem "Trittbrettfahrerproblem" 

schon unter der Bedingung vollständiger Information eine Ursache für Ineffizienzen 

vorliegt. In unserem Externalitätenmodell wäre ein solcher Mechanismus aber 

überflüssig, da bei vollständiger Information schon die Verhandlungslösung effizi-

ent wäre. Es wird also im folgenden wieder davon ausgegangen, daß Schädiger und 

Geschädigter nur ihre eigene private Information kennen und über die Charakteristi-
ka ihres Opponenten, ebenso wie die Zentralinstanz, nur wissen, wie sie statistisch 

verteilt sind. In dieser Situation ist, wie schon in Kapitel 3, das Konzept des Baye-
sianischen Gleichgewichts anzuwenden. 

Gesucht ist jetzt also ein Präferenzenthüllungsmechanismus, bei dem 

a) die wahrheitsgemäße Offenbarung der privaten Informationen durch Schädiger 

und Geschädigten ein Bayesianisches Gleichgewicht darstellt und 

b) der Haushalt der Zentralbehörde ausgeglichen ist. 

Ein bekannter Mechanismus, der diese Eigenschaften aufweist, wurde, wieder 
im Zusammenhang mit öffentlichen Gütern, von d'Aspremont und Gerard-Varet 
(1979) bzw., unabhängig davon, von Arrow (1979) entwickelt. Dieser 
Mechanismus, für den sich in der Literatur nach den Namen der beiden 

Erstgenannten die Kurzbezeichnung "AGV-Mechanismus" eingebürgert hat, soll im 

folgenden auf unser Modell übertragen werden. 

5.2.1 Charakterisierung des AGV-Mechanismus 

Zur Charakterisierung des AGV-Mechanismus wird wieder die Version des 
einfachen Externalitätenmodells herangezogen, die auch in Abschnitt 5 .1 bei der 

Beschreibung der Groves-Mechanismen verwendet wurde. Es wird also wieder an-

genommen, die Grenzgewinnfunktion des Schädigers sei durch b'(x,a), die 
Grenzschadensfunktion des Geschädigten durch d'(x,0) gegeben. Die Funktionen 

sollen wieder die üblichen Eigenschaften aufweisen. Die Parameter a und 0 sind der 

(1982, S. l29ff.). Weniger transparent ist dagegen die Präsentation von Green und Laffont ( 1979, 
S. 149 ff.). 
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regulierenden Behörde unbekannt, der Schädiger kennt nur sein a und der Geschä-

digte nur sein 0. Die allgemeine Gestalt der Grenzgewinn- und Grenzschadensfunk-

tion sowie die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von a und 0 sind dagegen "common 

knowledge". 

Der AGV-Mechanismus funktioniert nun folgendermaßen: Genau wie bei den 

Groves-Mechanismen kündigt die Zentralinstanz an, sie werde das erlaubte Produk-

tionsniveau entsprechend Gleichung (5.1) so festlegen, daß der angegebene Grenz-

gewinn mit dem angegebenen Grenzschaden übereinstimmt. Der Unterschied be-

steht in der Ausgestaltung der Transferfunktionen, durch die die Enthüllungsanreize 

gesetzt werden sollen. Die Transferzahlung, die der Geschädigte erhält, wenn er den 

Informationsparameter 0 signalisiert, während der Schädiger a angibt, ist jetzt 

durch 

(5.15) 't0 = E.{b(x*(a,0),a)} + To(a) 

gegeben. Dabei symbolisiert E., daß über den Term in den geschweiften Klammem 

der ( durch 0 bedingte) Erwartungswert bezüglich a gebildet wird. Der Transfer, der 

an den Schädiger gezahlt wird, beträgt 

(5.16) 't8 =-E9{d(x*(a,0),0)} +T8(0), 

wenn er selbst a und der Geschädigte 0 nennt. Die ersten Terme in diesen beiden 

Gleichungen sind wieder die Anreizkomponenten, die Funktionen T0 (a) und T8(0) 

sind aus der Sicht des jeweiligen Transferempfängers Konstanten und können so 

gewählt werden, daß das Budget der Zentralinstanz ausgeglichen ist. 

Beim AGV-Mechanismus entsprechen also die Anreizkomponenten nicht 

mehr wie bei den Groves-Mechanismen dem angeblichen Gewinn des Schädigers 

bzw. dem angeblichen Schaden des Geschädigten bei Implementation von x*(.). 

Stattdessen wird über diese Ausdrücke der bedingte Erwartungswert bezüglich des 

Informationsparameters des Opponenten gebildet, so daß sie aus der Sicht des je-

weiligen Individuums deterministische Größen darstellen, die nur noch von ihrem 
eigenen Signal abhängen. Diese Eigenschaft ist ausschlaggebend dafür, daß hier ein 

Budgetausgleich immer möglich ist, ohne die Anreize zu beeinträchtigen. 
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Die Bedingung für einen ausgeglichenen Haushalt lautet jetzt 

(5.17) D = 'tG+ 'ts = E.{b(x*(a,0 ),a)} -Ee{ d(x*(a ,0),0)} + TG(a) + Ts(0) = 0. 

Definiert man EG(0) := E.{b(x*(a,0),a)} und Es(a) := E8{d(x*(a,0),0)}, dann läßt 

sich die Budgetgleichung auch in der Form 

schreiben. Man sieht sofort, daß diese Gleichung für alle a und 0 identisch erfüllt 

ist, falls T s( 0) = -EG( 0) und T G( a) = Es( a) gesetzt wird. Das bedeutet zum einen, 
daß die Anreizsteuer Es( a ), die der Schädiger zu zahlen hat, an den Geschädigten 

transferiert wird. Dies ist ohne Probleme möglich, da der Transfer aus der Sicht des 

Geschädigten Lump-Sum-Charakter hat. Darüber hinaus muß der Schädiger aber 

auch noch den Anreiztransfer EG(0 ), der an den Geschädigten gezahlt wird, finan-

zieren. Die Steuer, die dazu erhoben werden muß, ist ebenfalls anreizneutral, da sie 

aus der Sicht des Schädigers eine Lump-Sum-Steuer ist. 
Nachdem klar ist, daß bei dieser Gestaltung der Transferfunktionen ein Bud-

getausgleich immer möglich ist, muß noch gezeigt werden, daß die wahrheitsge-
mäße Offenbarung der privaten Informationsparameter ein Bayesianisches Gleich-

gewicht darstellt. Es muß also nachgewiesen werden, daß es für jedes der beiden 

Individuen optimal ist, seinen tatsächlichen Informationsparameter anzugeben, 
wenn dies auch das andere tut. 

Betrachten wir dazu zuerst das Kalkül des Geschädigten. Unter der Bedingung, 
daß der Schädiger seinen wahren Informationsparameter a signalisiert, kann sich der 
Geschädigte mit Hilfe der allgemein bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung von a 

den Erwartungswert des implementierten Produktionsniveaus und damit seinen 

erwarteten Schaden ausrechnen, wenn er selbst 0 angibt. Dieser ist durch 

E.{d(x*(a,0),0)} bestimmt, falls 0 sein wahrer Informationsparameter ist. Außer-

dem ist er in der Lage, den Erwartungswert des (entscheidungsirrelevanten) Lump-

Sum-Transfers TG(a) = Es(a) zu berechnen, so daß unter Berücksichtigung der insge-
samt in Aussicht gestellten Transferzahlungen sein Erwartungsnutzen 

(5.19) Eu(0,0) = 'tG(0)- E.{d(x*(a,0),0)} = 
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=E.{b(x*(a,0),a)- d(x*(a,0),0)} + E.{e5(a)} 

beträgt. Aus dieser Gleichung ist unmittelbar ersichtlich, daß die optimale Strategie 

des Geschädigten darin besteht, 0 = 0 zu signalisieren, da der Ausdruck innerhalb 

der ersten geschweiften Klammer in diesem Fall für alle a maximiert wird, wie in 

Abschnitt 5.1.1 begründet wurde. Es ist klar, daß unter diesen Umständen auch der 

Erwartungswert über a maximal ist. 

Damit ist erwiesen, daß für den Geschädigten die Angabe des wahren Infor-

mationsparameters beste Antwort ist, wenn der Schädiger ebenfalls die Wahrheit 

sagt. Dies muß nun umgekehrt auch in Bezug auf den Schädiger gezeigt werden. Da 
die Argumentation analog zur obigen ist, soll es genügen, den erwarteten Gewinn 

des Schädigers einfach hinzuschreiben. Man erhält 

(5.20) E1t{a,a) = E8{b(x*(a,0),a)} + i:5(a) = 

= Ee{b(x*(a,0),a)- d(x*(a,0),0)} - Ee{eG{0)}. 

Aus dem gleichen Grund wie oben folgt aus dieser Gleichung, daß es auch für den 
Schädiger optimal ist, die Wahrheit a = a zu bekennen, falls dies auch der Geschä-

digte tut. Damit ist nachgewiesen, daß die Angabe der wahren Informationsparame-

ter im Rahmen des AGV-Mechanismus wechselseitig beste Antwort ist und ein 

Bayesianisches Gleichgewicht darstellt. 

5.2.2 Schwächen des AGV-Mechanismus 

Der vorangegangene Abschnitt hat gezeigt, daß mit dem AGV-Mechanismus 

ein Instrument zur Verfügung steht, mit dessen Hilfe sowohl das Problem der In-
formationsenthüllung als auch das Problem des Budgetausgleichs gelöst werden 
kann. Der Zentralinstanz wäre es also im Prinzip möglich, das effiziente Extemali-

tätsniveau zu implementieren und gleichzeitig sicherzustellen, daß die lntemalisie-

rungsgewinne in ihrer Summe vollständig den beteiligten Individuen selbst zugute 

kommen. In diesem Sinne könnte also der AGV-Mechanismus, im Gegensatz zu 

den Groves-Mechanismen, als wirklich effizient bezeichnet werden. Trotz dieses 

positiven Resultats sollten die Erfolgsaussichten des AGV-Mechanismus nicht allzu 
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optimistisch beurteilt werden, weil er dafür andere Schwächen aufweist, die fast 

ebenso gravierend sind, wie die Unmöglichkeit des Budgetausgleichs. Diese 

Schwächen sollen im folgenden diskutiert werden. 

5.2.2.1 Schwächen des Gleichgewichtskonzepts 

Wie bereits festgestellt, mußte die Eigenschaft eines ausgeglichenen Budgets 
um den Preis des Verzichts auf das Gleichgewichtskonzept der dominanten Strate-

gien erkauft werden. Die Tatsache, daß dem AGV-Mechanismus lediglich das Kon-

zept des Bayesianischen Gleichgewichts zugrunde liegt, reduziert die Chancen der 

Zentralinstanz, das von ihr angestrebte effiziente Enthüllungsgleichgewicht wirklich 

durchsetzen zu können, in mehrfacher Hinsicht. 
So stellt die Implementation in Bayesianischen Gleichgewichten im Vergleich 

zur Implementation in dominanten Strategien deutlich höhere Anforderungen an den 

Informationsstand der Zentralinstanz. Das Hauptproblem besteht darin, daß der Ko-

ordinator eines Bayesianischen Mechanismus die A-Priori-Vermutungen der Agen-

ten über die private Information ihrer Gegenspieler kennen muß. Dieses Problem 

wurde in den hier betrachteten Modellversionen verdrängt, da aus Vereinfachungs-

gründen durchwegs angenommen wurde, es existieren objektive und allgemein be-

kannte Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Informationsparameter. Würde man es 
sich nicht so einfach machen, müßte man davon ausgehen, daß Schädiger und Ge-
schädigter nur subjektive Vermutungen über die statistische Verteilung der Informa-
tionsparameter ihres Rivalen haben. In diesem Fall berechnen die beiden den Erwar-

tungswert des Gewinns bzw. des Nutzens, den sie erreichen können, falls ihr Ge-

genspieler seine private Information wahrheitsgemäß preisgibt, auf der Basis dieser 

vermuteten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Dementsprechend müßte auch die 
Zentralinstanz bei der Berechnung der Anreizkomponenten in den Gleichungen 

(5.15) bzw. (5.16) diese Vermutungen zugrunde legen. Sind ihr diese nicht bekannt, 

ist sie nicht in der Lage, die richtigen Anreize zu setzen, so daß die Individuen mög-

licherweise falsche Angaben machen werden. Dabei muß sie damit rechnen, daß 
diese Angaben u.U. erheblich von der Wahrheit abweichen, selbst wenn die 

Vermutungen nur geringfügig falsch eingeschätzt wurden. Angesichts dieser Mög-
lichkeit ist die Anwendung des AGV-Mechanismus nur dann sinnvoll, wenn die 

Zentralinstanz über die Vermutungen der Agenten genau Bescheid weiß. Da es aber 
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extrem unrealistisch erscheint, einen derartig hohen Informationsstand vorauszuset-

zen, ist es höchst fraglich, ob das Enthüllungsgleichgewicht tatsächlich implemen-

tiert werden kann.24 

Abgesehen von dem soeben beschriebenen Informationsproblem sind noch 

zwei weitere Gründe zu nennen, warum die Aussichten, das Enthüllungsgleichge-

wicht tatsächlich durchzusetzen, recht gering sein dürften: 

Erstens ist in Bayesianischen Spielen die Entscheidungssituation, in der sich 

die Spieler befinden, ungleich komplexer als in Spielen, in denen sie über domi-

nante Strategien verfügen. Sie müssen nun auch im Stande sein, das Verhalten ihrer 

Gegenspieler korrekt zu antizipieren. Die Anforderungen an ihre Fähigkeit, strate-

gisch zu denken, steigen also deutlich. Dies kann zum einen dazu führen, daß die 

Spieler sich selbst irrational verhalten, zum anderen müssen sie verstärkt mit einer 

gewissen Irrationalität ihrer Rivalen rechnen und deren eventuelles Fehlverhalten in 

ihr Kalkül mit einbeziehen. Beides kann dazu führen, daß der AGV-Mechanismus 

Ergebnisse hervorbringt, die von der Zentralinstanz weder beabsichtigt noch vorher-

sehbar sind. 

Zweitens besteht in Bayesianischen Spielen, wie wir bereits in Teilabschnitt 

3.3.3 gesehen haben, die Gefahr des Auftretens multipler Gleichgewichte. Inwieweit 

auch der AGV-Mechanismus von diesem Phänomen betroffen ist, soll hier nicht 

weiter untersucht werden. Sollte dies der Fall sein, dann stehen die Spieler insofern 

vor einem Koordinationsproblem, als sie sich gemeinsam auf eines dieser Gleich-

gewichte einigen und die entsprechenden Strategien ergreifen müßten. Abgesehen 

davon, daß unklar ist, ob die Individuen prinzipiell in der Lage sind, Koordinations-

probleme dieser Art zu lösen, ist zumindest fraglich, ob sie ausgerechnet das Enthül-

lungsgleichgewicht spielen werden. Dies wäre noch am ehesten zu erwarten, wenn 

sich kein Spieler in einem anderen Gleichgewicht besser stellen könnte, eine 

Einigung auf das Enthüllungsgleichgewicht also im Interesse aller Beteiligten läge. 

Dieser Fall erscheint aber angesichts der enormen Umverteilungseffekte zu Lasten 

des Schädigers eher unwahrscheinlich. 

24Vgl. zu dieser Argumentation auch Mookherjee und Reichelstein (1992, S. 379). 
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5.2.2.2 Verteilungsprobleme: Feh/ende individuelle Rationalität 

Die bisher angeführten Nachteile des AGV-Mechanismus bezogen sich auf die 

Schwächen des zugrundeliegenden spieltheoretischen Gleichgewichtskonzepts und 
das daraus abgeleitete Risiko, das angestrebte effiziente Enthüllungsgleichgewicht 

am Ende doch nicht zu erreichen. Abgesehen davon kann man dem Mechanismus 

aber noch einen weiteren Einwand entgegenbringen, der sich auf seine extremen 

Verteilungswirkungen bezieht. 
Wie in Abschnitt 5.2.1 gezeigt wurde, zieht der AGV-Mechanismus eine sehr 

einseitige Belastung des Schädigers nach sich, da dieser neben seiner Anreizsteuer 

auch noch den Anreiztransfer für den Geschädigten finanzieren muß, um den Bud-

getausgleich zu ermöglichen. Dies führt dazu, daß der Mechanismus für den Schä-

diger nicht mehr "individuell rational" ist, wenn sein Gewinn schon ohne diese Be-

lastung recht niedrig ist. Wie es dazu kommen kann, soll im folgenden gezeigt wer-

den. 

Das Konzept der individuellen Rationalität spielte bisher nur im Zusammen-

hang mit privaten Verhandlungen eine Rolle, wurde aber, was zentral organisierte 
Allokationsmechanismen betrifft, vernachlässigt. Im Rahmen privater Verhandlun-
gen war individuelle Rationalität eine der Grundvoraussetzungen, die ein lnternali-

sierungsvertrag erfüllen mußte, damit der Geschädigte als akzeptierende Partei be-
reit war, ihm zuzustimmen. Diese Voraussetzung war erfüllt, wenn sich der Ge-

schädigte durch seine Zustimmung im Vergleich zur Ausgangssituation nicht 

schlechter stellen konnte. Allgemein kann ein Allokationsmechanismus als indivi-

duell rational bezeichnet werden, wenn er die Eigenschaft hat, "that all players are 

ex ante at least as weil off from playing the game as from refraining from play."25 

Wenn man diese Definition auf den hier behandelten Kontext anwendet, dann be-

deutet dies, daß Schädiger und Geschädigter freiwillig, d.h. ohne Zwang durch die 
Zentralinstanz, die den Allokationsmechanismus koordiniert, zur Teilnahme bereit 
sind, bevor sie die konkrete Ausprägung des Informationsparameters ihres 

Opponenten erfahren haben. Die Teilnahmebereitschaft der Individuen hängt davon 
ab, mit welchen Konsequenzen sie im Falle einer Weigerung rechnen müssen. 

Falls die Zentralinstanz bereit ist, auf Zwangsmaßnahmen zu verzichten und 

den Agenten ein gewisses Maß an "Fairness" entgegenzubringen, dann liegt es nahe, 

jeden, der sich weigert, seine Präferenzen in den Entscheidungsprozeß einzubringen, 

25siehe Laffont und Maskin (1979, S. 299). 
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einfach zu ignorieren. Die anstehende Entscheidung wird dann nur auf der Basis der 

Präferenzangaben derer getroffen, die sich nicht weigern. Unter diesen Umständen 
würde man bei einer Teilnahmeverweigerung durch den Geschädigten dem 

Schädiger die uneingeschränkte Ausübung seiner Aktivität gestatten, während der 

Schädiger mit einem vollständigen Produktionsverbot rechnen muß, falls er sich 

weigert. Der Reservationsgewinn des Schädigers wäre in diesem Fall Null, der Re-
servationsnutzen des Geschädigten entspräche dem Erwartungswert des Schadens, 

den er erleiden würde, wenn der Schädiger sein individuelles Gewinnmaximum rea-
lisieren würde. 

Der AGV-Mechanismus ist bei Zugrundelegung dieser Außenoptionen nur 

dann individuell rational, wenn der erwartete Gewinn bzw. der erwartete Nutzen, 
den die beiden Individuen im Enthüllungsgleichgewicht erreichen, mindestens so 

hoch ist wie die jeweilige Reservationsauszahlung. Für den Schädiger muß also un-
abhängig von seinem tatsächlichen Informationsparameter a 

(5.21) E1t(a) = E8{b(x*(a,0),a) - d(x*(a,0),0)} - E8{Ea(0)};:: 0 

und für den Geschädigten unabhängig von seinem tatsächlichen Informationspara-
meter e 

(5.22) Eu(0) = E.{b(x*(a,0),a)- d(x*(a,0),0)} + E.{E8(a)};:: E.{d(x(a),0)} 

gelten. Dabei bezeichnet x(a) die individuell optimale Produktionsmenge des Ge-

schädigten, falls er vom Typ a ist. 

Daß diese Bedingungen i.a. verletzt sind, wird anhand eines einfachen Bei-
spiels, das in Anhang C nachzulesen ist, demonstriert. In diesem Beispiel zeigt sich, 

daß der AGV-Mechanismus für den Schädiger nicht individuell rational ist, wenn 

seine Gewinnsituation von vornherein schon "zu ungünstig" ist. Eine solche Situa-

tion liegt in fast 90% aller Fälle vor, d.h. der Schädiger würde mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit nicht am Mechanismus teilnehmen, wenn ihm diese Option offen-

stünde. 
Die Frage, ob ein zentralisierter Allokationsmechanismus überhaupt indivi-

duell rational sein muß, ist in der Literatur recht umstritten. Einige Autoren sind der 

Ansicht, daß sich die Zentralinstanz nicht an diese Beschränkung zu halten braucht. 
So schreibt z.B. Illing (1992): "Of course, in the presence of private infonnation, a 
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central agency must take into account the incentive compatibility constraints in the 

same way as private firms have to do. But the conditions of individual rationality 

are no longer binding."26 Bei Farrell (1987) liest man: "Central authority ( ... ) can al-
so help efficiency by making recalcitrant people participate in schemes that benefit 
society in general. "27 

Daß die Zentralinstanz "widerspenstige Leute" zur Teilnahme an einem Me-

chanismus zwingen kann, dürfte kaum zu bestreiten sein. Dazu bräuchte sie, bei-

spielsweise durch Androhung einer entsprechend hohen Strafe, nur dafür zu sorgen, 
daß der Reservationsnutzen eines Individuums im Falle einer Weigerung hinrei-

chend niedrig ist. Dies ist aber nicht das eigentliche Problem. Die entscheidende 

Frage ist, ob solche Zwangsmaßnahmen angewandt werden sollen. Da diese Frage 
auf die Verteilungswirkungen des AG V-Mechanismus abzielt, kann sie nur vor dem 

Hintergrund subjektiver Wertvorstellungen beantwortet werden. Würde man der 
Auffassung von Illing oder Farrell folgen, so würde man sich damit zufriedengeben, 

daß der Mechanismus die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt, als Nutzensumme be-

trachtet, maximiert, auch wenn manche Individuen dabei verlieren. Eine solche Po-

sition wird üblicherweise mit dem Argument untermauert, daß man sich Kompensa-

tionsmaßnahmen überlegen könnte, um die Verlierer zu entschädigen. Was nun den 

AGV-Mechanismus betrifft, so ist eine derartige Kompensation nicht möglich, da 

die Transfer- und Steuerzahlungen durch die Bedingungen der Anreizverträglichkeit 

und des Budgetausgleichs zwingend festgelegt sind. Damit bringt er, etwa in den 
90% aller Fälle des Beispiels aus Anhang C, in denen er nicht individuell rational 
ist, im Vergleich zum Status Quo keine Wohlfahrtssteigerung im Sinne des Pareto-
Kriteriums.28 So betrachtet erscheint die Ansicht von Illing und Farrell etwas pro-

blematisch, da der Effizienzgedanke unter Mißachtung des Pareto-Kriteriums m.E. 

stark an Zugkraft verliert. Wenn man aus ethisch-moralischen Gründen jedem Indi-
viduum ex ante die Chance erhalten will, wenigstens seinen Reservationsnutzen zu 

erreichen, muß man sich nach einem alternativen Mechanismus umsehen, der die 

Bedingung der individuellen Rationalität nicht verletzt und gleichzeitig die Enthül-

lung der privaten Informationen sowie den Budgetausgleich sicherstellt. 

26y gl. Illing ( 1992, S. 569). 
27Vgl. Farrell (1987, S. 121). 
28Man beachte, daß die Bedingung der individuellen Rationalität ohnehin nur eine 
durchschnitliche Pareto-Verbesserung verlangt. Es wird nicht gefordert, daß für jede denkbare 
Realisation der privaten Informationen ein pareto-überlegener Zustand realisiert wird. 
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Die Hoffuung, einen solchen Mechanismus zu finden, wird durch ein weiteres 

"Unmöglichkeitstheorem" zerschlagen, das auf eine Arbeit von Laffont und Maskin 

(1979) zurückgeht. In dieser Arbeit wird in einem Modellrahmen, der in seiner 

Grundstruktur starke Parallelen zum hier verwendeten Modell aufweist, zunächst 
allgemein die Klasse der Mechanismen charakterisiert, die zur wahrheitsgemäßen 

Enthüllung der individuellen Präferenzen in einem Bayesianischen Gleichgewicht 

führen und ein ausgeglichenes Budget gewährleisten. Dabei wird gezeigt, daß diese 
Anforderungen i.a. nur erfüllbar sind, wenn es sich bei der sozialen Wohlfahrtsfunk-

tion, die durch die Anwendung eines der betreffenden Mechanismen maximiert 
werden soll, um eine gewichtete Summe individueller Nutzen handelt. Es stellt sich 

heraus, daß der AGV-Mechanismus als Spezialfall resultiert, wenn die individuellen 
Nutzen gleich gewichtet werden.29 Im nächsten Schritt wird dann nachgewiesen, daß 

ein Mechanismus mit den genannten Eigenschaften i.d.R. nicht individuell rational 

sein kann.30 

Dieses Resultat wird auch durch Myerson und Satterthwaite (1983) bestätigt. 

In dieser Arbeit wird ein Verhandlungsproblem zwischen dem potentiellen Käufer 
und dem potentiellen Verkäufer eines unteilbaren Gutes betrachtet, das über einen 

neutralen Vermittler gelöst werden soll. Die Wertschätzungen der beiden Tausch-
partner sind dabei private Information. Aufgabe des Vermittlers ist es, einen 

Tauschmechanismus zu konzipieren, der effizient sein soll, indem er das Gut dem-
jenigen Individuum zuteilt, dessen wahre Wertschätzung höher ist. Dieser Tausch-
mechanismus muß natürlich auch individuell rational sein. Es wird gezeigt, daß ein 

Mechanismus, der alle diese Anforderungen gleichzeitig erfüllt, i.a. nicht existiert, 

wenn keine Subventionen von außen zufließen, d.h. wenn das Budget des Vermitt-

lers nicht ausgeglichen ist. Obgleich dieses Modell aufgrund seiner Struktur, anders 
als das von Laffont und Maskin, nicht unmittelbar auf die hier behandelte Problema-

tik übertragen werden kann, geht das zentrale Ergebnis doch in die gleiche 

Richtung.31 

29Eine solche Wohlfahrtsfunktion wurde in dieser Arbeit implizit meist unterstellt. Vergleiche 
aber z.B. die Überlegungen zur individuellen Rationalität. 
30Es wird gezeigt, daß die beschriebenen Mechanismen allenfalls dann als individuell rational be-
zeichnet werden können, wenn sie zu einem Zeitpunkt angewendet werden, zu dem die Individuen 
ihre eigenen Informationsparameter noch nicht kennen. 
31 In den Kapiteln 2 und 3 der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, daß Verhandlungslösungen bei 
unvollständiger Information ineffizient sind, wenn man von vollständiger Dezentralisierung aus-
geht, d.h. wenn man annimmt, daß einer der Verhandlungspartner die Verhandlungsprozedur be-
stimmen kann. Durch die Arbeit von Myerson und Satterthwaite (1983) wird dieses Ergebnis noch 
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Wie man die in diesem Abschnitt herausgearbeiteten Schwächen des AGV-
Mechanismus im Hinblick auf einen Vergleich mit der privaten Verhandlungslö-
sung wertet, hängt zunächst davon ab, ob man trotz aller möglichen Bedenken ge-
genüber dem zugrundeliegenden Gleichgewichtskonzept daran glaubt, daß das Ent-
hüllungsgleichgewicht tatsächlich zustande kommt. Tut man dies nicht, wird man 
wohl eher geneigt sein, auf die Verhandlungslösung zu bauen. Sofern man dem 
Schädiger zutraut, eine so komplexe Kontraktgestaltung, wie sie im zweiten Kapitel 
beschrieben wurde, auszuarbeiten, ist die Verhandlungsprozedur selbst recht ein-
fach: Die offerierende Partei macht den ersten Spielzug und die akzeptierende Partei 
überlegt sich daraufhin ihre beste Antwort. Diese ist im bilateralen Modell in jedem 
Fall eindeutig. Der AGV-Mechanismus ist, was die Anforderungen an den 
"Designer" betrifft, sicher nicht weniger komplex. Bei ihm handelt es sich aber um 
ein Simultanspiel, d.h. die Agenten müssen ihre Strategien bestimmen, ohne den 
Spielzug ihres Gegenspielers beobachten zu können. Dieser Umstand macht den 
Spielausgang v.a. in Abwesenheit dominanter Strategien viel unsicherer, weil er 
zum einen höhere Ansprüche an die strategischen Fähigkeiten der Spieler stellt und 
zum anderen typischerweise zu multiplen Gleichgewichten führt. 

Von dieser Warte aus betrachtet wirkt die Verhandlungslösung in gewisser 
Weise zuverlässiger und es ist zu überlegen, ob man ihr trotz ihrer unvollkommenen 
Effizienzeigenschaften nicht den Vorzug gegenüber einem Allokationsmechanismus 
geben sollte, dessen Ergebnis zwar effizient ist, aber bei realistischer Betrachtung 
kaum zustande kommen wird. 

Wenn man, was das Zustandekommen des Enthüllungsgleichgewichts betrifft, 
weniger pessimistisch ist, dann muß man sich fragen, ob eine mögliche Verletzung 
der Bedingung individueller Rationalität in Kauf genommen werden soll. Wer der 
Ansicht ist, daß Wohlfahrtsverbesserungen für die Allgemeinheit nicht durch Nut-
zeneinbußen einzelner Individuen erkauft werden dürfen, wird eine Ressourcenver-
teilung, wie sie der AGV-Mechanismus hervorbringen kann, ablehnen und eher die 
Verhandlungslösung präferieren. Diese muß ja unter allen Umständen individuell 
rational sein, weil man niemanden zur Teilnahme an Verhandlungen zwingen kann. 
Das Kriterium der Freiwilligkeit, das dem Property-Rights-Ansatz zugrunde liegt, 
schützt also die Individuen vor "staatlicher Willkür" und stellt sicher, daß beim 

verstärkt: Nicht einmal dann, wenn eine wohlwollende Zentralinstanz den Verhandlungsprozeß 
bestimmen könnte, dürfte man sich effiziente und individuell rationale Verhandlungslösungen er-
warten. Daraus folgt, daß Verhandlungen bei unvollständiger lnfonnation generell ineffizient sind. 



150 

Übergang vom Status Quo zum Zustand nach Abschluß der Verhandlungen eine Pa-

reto-Verbesserung stattfindet. 

Bei einer abschließenden Beurteilung der Präferenzenthüllungsmechanismen 

wird man zugeben müssen, daß sie selbst dann, wenn man ihren Einsatz in der Pra-

xis prinzipiell für möglich hält, nicht als Allheilmittel gegen das Informationspro-

blem angesehen werden können. Das Auftreten unvollständiger Information bringt 

offensichtlich immer in der einen oder anderen Form Wohlfahrtsverluste mit sich: 

Im Rahmen einer privaten Internalisierung offenbaren sich diese Verluste in Form 

von nicht ausgeschöpften Verhandlungspotentialen. Bei der Anwendung von 

Groves-Mechanismen treten entweder Budgetdefizite auf, die durch externe Mittel 

finanziert werden müssen, oder es kommt zu Haushaltsüberschüssen, die nicht an 

die betroffenen Individuen ausgeschüttet werden können. Will man den Budgetaus-

gleich sichern, so muß man auf individuelle Rationalität verzichten, d.h. manchen 

Individuen das Recht absprechen, "Nein" zu einem bestimmten Allokationsverfah-

ren zu sagen. Auch der Verlust dieses Rechts kann, freilich nicht im Sinne der klas-

sischen "welfare economics", als eine Art "Wohlfahrtsverlust" interpretiert werden. 

5.3 Praktische Einwände gegen Präferenzenthüllungsmechanismen 

In diesem Kapitel wurde bisher überwiegend aus einem rein theoretischen 

Blickwinkel argumentiert, indem davon ausgegangen wurde, die beschriebenen Ent-

hüllungsmechanismen seien im Hinblick auf reale Anwendungen prinzipiell prakti-

kabel. Daß diese Annahme allenfalls als Arbeitshypothese dienen kann, wird offen-

sichtlich, wenn man sich die Schwierigkeiten vergegenwärtigt, die sich bei einem 

tatsächlichen Einsatz in der Praxis ergeben würden. In diesem Abschnitt soll auf ei-

nige dieser Schwierigkeiten eingegangen werden. 

Tatsache ist, daß Präferenzenthüllungsmechanismen, wie sie hier diskutiert 

wurden, in der realen Welt offensichtlich keinerlei Verwendung finden. Dabei liegt 

der Verdacht nahe, daß dafür am wenigsten ihre theoretischen Schwächen verant-

wortlich sind. 

Ein möglicher Grund für diese Bedeutungslosigkeit könnte darin zu suchen 

sein, daß die Anwendung dieser Mechanismen ein politisches System voraussetzt, in 

dem die Individuen ihre Präferenzen unmittelbar in den gesellschaftlichen Entschei-
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dungsprozeß einbringen können.32 Wie Johansen (1977) im Zusammenhang mit 

dem Free-Rider-Problem bei der Bereitstellung öffentlicher Güter betont hat, wer-

den aber die meisten Entscheidungen im politischen Leben nicht unmittelbar von 

den betroffenen Individuen selbst, sondern von ihren gewählten Vertretern getrof-

fen. In einer repräsentativen Demokratie komme es daher im Stadium der Entschei-
dungsfindung nicht mehr auf die Präferenzangaben der Individuen, sondern auf die 

der Politiker an. Das Problem der Falschangabe von Präferenzen spiele unter diesen 
Umständen gar keine Rolle, da die Repräsentanten in der politischen Diskussion, in 

der sie versuchen, einander von ihren eigenen Positionen zu überzeugen, ihre wah-

ren Präferenzen zumindest teilweise enthüllen würden. Die Politiker könnten gar 

kein Interesse daran haben, in einer solchen Diskussion die Präferenzen ihrer Wäh-

ler zu verschleiern, da sie damit rechnen müßten, daß ein solches Verhalten zu Ent-

scheidungen führen könnte, die letztendlich von niemandem gewollt (z.B. eine dau-

erhafte Unterversorgung mit öffentlichen Gütern) und den Wählern gegenüber 
schwer zu vertreten seien. Selbst wenn sich ein einzelner Politiker relativ sicher sein 

könnte, daß seine Gegner keine Free-Rider-Positionen einnehmen würden und eine 
Falschangabe generell zum Vorteil seiner Wähler wäre, könnte er es sich dennoch 

kaum leisten, sich beispielsweise im Wahlkampf im Widerspruch zu deren Präfe-
renzen zu äußern, da er mit Stimmenverlusten rechnen müßte, wenn die Wähler 

seine Strategie nicht durchschauen. Aus diesen Gründen sei das Problem der Präfe-

renzverschleierung allenfalls eine Randerscheinung. Nicht zuletzt deshalb bezeich-

net Johansen (1981) in einer Besprechung des im Rahmen dieser Arbeit mehrmals 

zitierten Buches von Green und Laffont (1979) die Bemühungen um die Entwick-
lung von Präferenzenthüllungsmechanismen als "rather academic exercises".33 

Diese Überlegungen sind, wenngleich theoretisch kaum ausgearbeitet, sicher-
lich bedenkenswert, was Entscheidungen über öffentliche Güter anbelangt, von de-

nen eine Vielzahl von Individuen betroffen sind. Hier steht aber die Frage im Mittel-
punkt, inwieweit Präferenzenthüllungsmechanismen bei Problemen mit einer gerin-
gen Anzahl von Beteiligten als Alternative zu privaten Verhandlungen, die ebenfalls 

gerade in solchen Situationen halbwegs erfolgversprechend sind, eingesetzt werden 

können. In diesen Fällen greift Johansens Argumentation nicht mehr, weil die Ent-

scheidungsfindung in kleinen Gruppen doch eher auf direkt-demokratischem Wege 

abläuft. Man denke in etwa an das klassische bilaterale Externalitätenproblem zwi-

32Vgl. Bohm (1979, S. 143.) 
33vgl. Johansen (1981, S. 128). 
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sehen einer Papierfabrik, die Schadstoffe in einen Fluß einleitet, und einem Fische-

reibetrieb, der diesen Fluß als Fanggrund nutzt. Es wäre ziemlich abwegig, anzu-

nehmen, ein solches Problem werde über gewählte Repräsentanten gelöst. Man wird 

vielmehr erwarten, daß sich die beiden Finnen entweder in freiwilligen Verhand-

lungen gütlich auf eine akzeptable Lösung einigen, oder daß eine lokale Behörde ei-

ne verbindliche Regelung trifft. In letzterem Fall müßte sich die Behörde die für ei-

ne möglichst effiziente Regulierung nötigen Informationen unmittelbar bei den Be-

troffenen beschaffen, so daß das Problem der Präferenzverschleierung durchaus auf-

treten kann und der Einsatz eines Enthüllungsmechanismus grundsätzlich in Erwä-
gung zu ziehen wäre. Auch Johansen räumt ein, daß die Falschangabe von Präferen-

zen in kleinen Gruppen ein Problem sein kann.34 Die Frage ist dann, warum Enthül-
lungsmechanismen selbst in solchen Situationen nicht angewendet werden. 

Die üblicherweise angeführten administrativen Schwierigkeiten dürften dafür 

nur teilweise verantwortlich sein. Sicherlich müßte eine Reihe von Problemen der 

Datenerhebung und -verarbeitung gelöst werden. So wäre in jedem Fall eine direkte 

Befragung der Individuen, etwa durch den Einsatz geeigneter Fragebögen und Inter-

viewer erforderlich, was u. U. recht kostspielig sein kann, v.a. wenn das Extemali-

tätsproblem zwar nur wenige Individuen betrifft, aber dennoch weit verbreitet ist. 
Einen weiteren Kostenfaktor könnte die Notwendigkeit der Entwicklung spezieller 
Computerprogramme darstellen, die in der Lage sein müßten, aus den erhobenen 

Daten das optimale Niveau der Entscheidungsvariablen und die Anreizsteuem bzw. 

-transfers zu berechnen. Diese Hürden treten aber zum einen hauptsächlich in Situa-
tionen mit vielen Beteiligten auf, die hier weniger zur Diskussion stehen, und dürf-

ten zum anderen in Anbetracht der anhaltenden Fortschritte auf den Gebieten der 

Kommunikationstechnik und der elektronischen Datenverarbeitung noch am leichte-

sten zu überwinden sein. 
Erheblich größere Schwierigkeiten dürfte schon die qualitative Natur der zu 

erhebenden Daten bereiten. Um das effiziente Extemalitätsniveau implementieren 
zu können, muß die Zentralinstanz den Grenznutzen und die Grenzkosten der be-

treffenden Aktivität in Erfahrung bringen. Dies ist noch vergleichsweise unproble-
matisch, wenn es sich dabei um monetäre Größen handelt, wie etwa die Grenzge-

winnfunktion des Schädigers in unserem einfachen Extemalitätenmodell. Häufig 

geht es aber gerade im Umweltbereich um monetär schwer erfaßbare oder gar im-

materielle Kosten und Nutzen, wie z.B. körperliche oder psychische Schäden. Die 

34ygl. Johansen (1977, S. 147 f.). 
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Frage ist dann, wie solche Größen gemessen und bewertet werden sollen, oder noch 

viel grundsätzlicher, wonach man die Individuen in diesen Fällen konkret befragen 

solJ.35 

Das entscheidende Hindernis, das einer Anwendung von Präferenzenthül-
lungsmechanismen auf reale Probleme im Wege steht, scheint aber m.E. in ihrer 

Komplexität zu liegen. Ein Mechanismus, der praktikabel sein soll, muß in erster 

Linie für alle Beteiligten, also sowohl für die Agenten, als auch für den zentralen 

Koordinator, leicht verständlich sein. Daß die hier beschriebenen Mechanismen die-

ses Kriterium nicht erfüllen, dürfte von kaum jemandem ernsthaft bestritten werden. 

Ihre Funktionsweise dürfte zumindest für einen ökonomischen Laien so schwer zu 

durchschauen sein, daß man selbst nach eindringlicher Erläuterung nicht erwarten 
kann, die Agenten davon überzeugen zu können, es sei für sie am besten, ihre priva-

ten Informationen wahrheitsgemäß zu offenbaren. Dies wird insbesondere dann der 

Fall sein, wenn die Individuen, wie beim AGV-Mechanismus, nicht über dominante 

Strategien verfügen.36 Ng ( 1979) äußert seine Skepsis gegenüber derartig hohen An-

sprüchen an den Durchschnittsbürger auf folgende Weise: " ... anyone who has 

experience in marking undergraduate examination papers will have doubts that an 

average citizen is able to achieve such an understanding."37 

Dieses Argument gilt nicht nur für die am Mechanismus Beteiligten, sondern 
auch für die Behörden, die ihn anwenden und koordinieren sollen. Es kann ja nicht 

unbedingt vorausgesetzt werden, daß diese den nötigen Sachverstand besitzen, ins-
besondere dann nicht, wenn es sich um lokale Behörden, wie z.B. um eine Stadt-

oder Kreisverwaltung handelt. Farrell (1987) schreibt in diesem Zusammenhang: 

"Property rights and voluntary private negotiation fail to achieve 'first-besf efficient 
outcomes when there is important private information. And such outcomes often can 

be achieved, despite the information problems, by a wise and benevolent king who 

is prepared to coerce people to participate in an incentive scheme. But there has 

been no such king since Solomon. Central authority may be better portrayed by the 

image of a bureaucrat, perhaps benevolent but certainly bumbling. "38 

35Eine ausführliche Diskussion von Problemen und Methoden der empirischen Erfassung von 
Präfe-renzen für öffentliche Güter bietet Pommerehne ( 1987). 
36ßeim AGV-Mechanismus dürften selbst ausgebildete Ökonomen ihre Bedenken haben, auch 
wenn sie seine Funktionsweise verstehen. 
37Vgl. Ng (1979, S. 205). 
38Vgl. Farrell (1987, S. 122). 
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Die Komplexität der Präferenzenthüllungsmechanismen erstreckt sich, abgese-
hen von den Schwierigkeiten, die bei ihrer Durchführung aufgrund von Unzuläng-

lichkeiten auf Seiten aller beteiligten Entscheidungsträger zu erwarten sind, auch 

auf die Möglichkeit ihrer politischen Durchsetzung. Bohm ( 1979) bemerkt dazu, 
daß die Einführung solcher Mechanismen als neue Instrumente der Entscheidungs-

findung sehr unwahrscheinlich sei, weil zum einen die verantwortlichen Politiker, 
selbst oft ökonomische Laien, nur schwer von den Vorzügen dieser Allokationsver-
fahren zu überzeugen seien. Zum anderen könnten diese Mechanismen aus dem sel-

ben Grund auch von den Wählern nicht akzeptiert werden, so daß der Druck aus der 

breiten Bevölkerung, der nötig wäre, um die Politiker zur Einführung solcher In-

strumente auch gegen ihren Willen zu zwingen, fehle.39 

Alle diese Argumente geben begründeten Anlaß zu der Vermutung, daß die in 

diesem Kapitel diskutierten Allokationsmechanismen auch in Zukunft keine Chan-
cen auf einen tatsächlichen Einsatz haben werden, sondern "akademische Übungen" 
bleiben werden. Die Tatsache, daß Präferenzenthüllungsverfahren hier trotz dieser 

Erkenntnis relativ ausführlich behandelt wurden, erscheint dadurch gerechtfertigt, 
daß sie, wie die unüberschaubare Fülle an einschlägigen Literaturbeiträgen zeigt, 

mit einem erheblichen Aufwand an wirtschaftstheoretischer Grundlagenforschung 

als "ideale" Lösungen von Informationsproblemen bei zentralisierten Entschei-

dungsprozessen entwickelt wurden. Aus diesem Grund darf eine, wenn auch längst 

nicht erschöpfende, Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen in einer Arbeit, die 

sich mit der Internalisierung externer Effekte bei unvollständiger Information be-

schäftigt, nicht fehlen. Dies gilt umso mehr, als sich herausgestellt hat, daß diese 
scheinbar so perfekten Verfahren gerade auch aus theoretischer Sicht verschiedene 
Schwächen aufweisen. Einige dieser Schwächen überblicksartig und ohne die in der 

Literatur übliche formale Überfrachtung darzustellen war das Ziel der 

Ausführungen dieses Kapitels. Es dürfte deutlich geworden sein, daß die 
Präferenzenthüllungsmechanismen weit davon entfernt sind, Informations- und 

Allokationsprobleme in befriedigender Weise zu lösen. 

39Vgl. Bohm (1979, S. 144 f.). 
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6. Einfache staatliche Internalisierungsinstrumente im Vergleich zur 
Verhandlungslösung 

Im vorangegangenen Kapitel wurden einige theoretische und praktische Grün-

de angegeben, die Präferenzenthüllungsmechanismen als Instrumente zur Im-
plementation effizienter Allokationsergebnisse ungeeignet erscheinen lassen. In 

diesem Kapitel wird nun der Frage nachgegangen, inwieweit eine relativ anspruchs-
lose, dafür aber praktikable Internalisierungspolitik, die von ihrer Konzeption her 

von vornherein auf die Enthüllung privater Informationen verzichtet, eine wirkungs-

volle Alternative zu privaten Verhandlungen sein kann. 

6.1 Eine Praktikable Alternative: Durchschnittlich optimale Regulierung 

Eine brauchbare Politik zur Internalisierung externer Effekte sollte einerseits 
frei sein von den theoretischen Mängeln, die sich für die Enthüllungsmechanismen 
als verhängnisvoll erwiesen haben. Dazu gehört v.a. die Unmöglichkeit eines Bud-

getausgleichs, die das Hauptproblem bei den Mechanismen der Groves-Klasse dar-
stellt, sowie die Verletzung der Bedingung individueller Rationalität, die speziell 

beim AGV-Mechanismus festgestellt wurde, aber auch bei anderen Mechanismen 

auftreten kann. Andererseits sollte diese Alternative nicht zu komplex, sondern 
sowohl für die privaten Wirtschaftseinheiten als auch für die regulierende Zentral-

instanz leicht verständlich und handhabbar sein. 

Diese Kriterien werden sicherlich von einer Pigou-Steuer oder einer Auflage 
erfüllt, die nicht auf jede mögliche Konstellation entscheidungsrelevanter privater 
Informationen optimal zugeschnitten ist, sondern davon unabhängig so festgesetzt 
wird, daß die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt wenigstens im statistischen Durch-
schnitt über die Informationsparameter maximal ist. Diese Maßnahmen sind prakti-
kabel, da sie der Zentralinstanz ein relativ geringes Maß an Wissen über die Präfe-

renzen bzw. Technologien der privaten Wirtschaftseinheiten abverlangen und auf-

grund ihrer Einfachheit und Klarheit nicht mißverstanden werden können. Insbe-

sondere sind keine strategischen Überlegungen mehr notwendig, da die Individuen 

vor der Bestimmung des Steuersatzes bzw. der Auflage nicht nach ihren Präferenzen 
befragt werden. 
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Darüber hinaus ist es beim Einsatz dieser Instrumente immer möglich, einen 
Budgetausgleich herbeizuführen. Bei einer Auflagenlösung fallen ohnehin keine 

Steuern oder Transferzahlungen an. Bei einer Abgabenlösung kann das erzielte 

Aufkommen an den Geschädigten transferiert werden, ohne daß dadurch irgendwel-

che Verzerrungen ausgelöst würden. 1 Eine solche Regelung hätte den Vorteil, daß 

der Geschädigte im Durchschnitt für die erlittenen Schäden kompensiert werden 

könnte und wäre deshalb auch unter Verteilungsgesichtspunkten akzeptabel. Auch 

die Bedingung der individuellen Rationalität wird nicht verletzt: Der Geschädigte 

würde sowohl bei einer Steuer- als auch bei einer Auflagenlösung im Vergleich zur 
Laisser-Faire-Situation, in der es dem Schädiger erlaubt wäre, sein persönliches 
Gewinnmaximum zu realisieren, auf keinen Fall schlechter gestellt. Was den Schä-
diger betriffi, so würde dieser im ungünstigsten Fall seine Produktion einstellen 

müssen, wenn der Pigou-Steuersatz überall höher ist als sein Grenzgewinn, oder 

wenn ihm ein vollständiges Produktionsverbot auferlegt würde. 

Der Nachteil solcher durchschnittlich optimaler Politiken besteht logischer-

weise darin, daß das Allokationsergebnis, das sie hervorbringen, ex post nur zufällig 

effizient ist. Dies gilt aber, wenngleich aus anderen Gründen, auch für die private 

Verhandlungslösung, die hier als Vergleichsmaßstab dienen soll. Die Idee, einen 

solchen "Second-Best-Vergleich" zwischen privater Verhandlungslösung und einfa-
chen zentralen Intemalisierungsmaßnahmen durchzuführen, geht auf die Arbeit von 
Farrell (1987) zurück. Er legt seiner Gegenüberstellung ein Modell zugrunde, das in 

seiner Struktur unserem bilateralen Extemalitätenmodell sehr ähnlich ist. Der Ver-

handlungsprozeß, den er verwendet, basiert ebenfalls auf der Fähigkeit der offerie-
renden Partei, "Take-it-or-leave-it"-Offerten zu unterbreiten. Die Verhandlungslö-

sung bei unvollständiger Information wird mit einer durchschnittlich optimalen 

Auflagenlösung verglichen. Farrell geht bei der Berechnung der optimalen Auflage 
davon aus, daß der Zentralinstanz die Grenznutzenfunktionen beider Individuen 

unbekannt sind. Es zeigt sich, daß bei der Auflagenlösung je nach Konstellation der 

1 Dies gilt allerdings nur im Rahmen unseres einfachen Externalitätenmodells, in dem der Geschä-
digte keine Möglichkeit hat, selbst aktive Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen. Wä-
re dies anders, so würde eine Kompensation des Geschädigten dazu führen, daß sein eigener Auf-
wand zur Schadensbegrenzung ineffizient niedrig ist. (Vgl. dazu Baumol und Oates (1988, S. 45 
ff.)). Ein Rücktransfer an den Schädiger würde dagegen in jedem Fall verzerrend wirken: Wenn 
der Schädiger eine Rückzahlung antizipiert, sind seine erwarteten Zusatzkosten pro Produktions-
einheit niedriger als der Pigou-Steuersatz, und er wird entsprechend mehr produzieren. 
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Parameter seines Modells sowohl höhere als auch niedrigere durchschnittliche 

Wohlfahrtsgewinne möglich sind. 
Buchholz und Haslbeck (1991/1992) sowie Illing (1992) haben Farrells Argu-

ment aufgegriffen und in einem einfacheren Modellrahmen transparenter gemacht. 

Beide Arbeiten verwenden ein Modell, das sich von Farrells und dem hier verwen-

deten Modell im wesentlichen darin unterscheidet, daß die privaten Informationspa-

rameter nur zwei unterschiedliche Ausprägungen annehmen können. In der ersten 

Arbeit wird die Verhandlungslösung mit einer Auflagenlösung, in der zweiten Ar-

beit mit einer Abgabenlösung verglichen. Der Vergleich erfolgt jeweils unter der 

Annahme einer allgemein bekannten Gewinnfunktion des Schädigers, während die 

Schadensfunktion des Geschädigten unbekannt ist. Auch hier stellt sich heraus, daß 
die durchschnittlich optimale Politik durchaus effizienter sein kann als die Verhand-
lungslösung. 

Ziel dieses Kapitels ist es, einen solchen Wohlfahrtsvergleich in unserem ein-

fachen Externalitätenmodell durchzuführen, wobei sich die Präsentation, abgesehen 

von Unterschieden in der Modellspezifikation, v.a. in zwei Punkten von den drei 

oben zitierten Aufsätzen unterscheidet: 

Zum einen wird hier in einem einheitlichen Modellrahmen sowohl das Szena-

rio, in dem die Grenzgewinnfunktion des Schädigers "common knowledge" ist, als 
auch das Szenario mit allgemein unbekannter Grenzgewinnfunktion untersucht, um 
herauszufinden, wie sich die zusätzliche Erschwernis, die sich für die Zentralinstanz 
im zweiten Fall ergibt, auf den Wohlfahrtsvergleich auswirkt. 

Zum anderen wird einer Erkenntnis von Weitzmann ( 197 4) Rechnung getra-
gen, derzufolge Preis- und Mengenregulierung bei Unsicherheit über die Grenznut-

zen und Grenzkosten der zu regulierenden Aktivität i.d.R. nicht mehr äquivalent 

sind.2 Es erscheint also sinnvoll, zunächst zu untersuchen, wann in unserem einfa-

chen Externalitätenmodell eine Auflage, wann eine Pigou-Steuer die durchschnitt-

lich höheren Wohlfahrtsgewinne ermöglicht. Es wird dann davon ausgegangen, daß 

Farrells "bumbling bureaucrat" immerhin in der Lage ist, das effizientere der beiden 
Instrumente zu erkennen und die bessere Alternative zu ergreifen. In erster Linie ist 

dann das unter dieser Voraussetzung erzielte Allokationsergebnis mit dem Ergebnis 
der privaten Verhandlungen zu vergleichen. 

2Vgl. dazu auch Adar und Griffin (1976), Fishelson (1976) sowie Baumol und Oates (1988, S. 57 
ff.). 
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6.2 Second-Best-Vergleich zwischen privaten Verhandlungen und zentraler 
Regulierung 

Bevor der Second-Best-Vergleich zwischen privater Verhandlungslösung und 

den oben vorgeschlagenen staatlichen Intemalisierungsmaßnahmen durchgeführt 

wird, sollte darauf hingewiesen werden, daß die abgeleiteten Resultate nur im Rah-

men des verwendeten Modells gelten und unter dem Aspekt der Allgemeingültigkeit 

nicht überbewertet werden dürfen. Es sollen nur beispielhaft gewisse Tendenzen 

aufgezeigt werden, die sich allerdings auch in den oben zitierten Arbeiten in abge-

schwächter Form bestätigen. Mehr kann man auch nicht erwarten, da für einen sol-

chen Vergleich eine Reihe konkreter Berechnungen vorzunehmen ist, deren Resul-

tate zwangsläufig von der Modellspezifikation, insbesondere von der Gestalt der 

Gewinn- und Schadensfunktion, sowie von Art und Wahrscheinlichkeitsverteilung 

der unbekannten Informationsparameter abhängen. 

Da das Verhandlungsmodell aus Kapitel 2 die Vergleichsgrundlage bilden soll, 

ist die Modellspezifikation schon weitgehend vorgegeben. Um den formalen Auf-

wand bei der Ermittlung der Verhandlungslösung in Grenzen zu halten, wurde dort 

von einer Schadensfunktion mit konstantem marginalen Schaden ausgegangen. 

Diese Annahme hat zwar, wie wir noch sehen werden, für die Gegenüberstellung 

von Auflagen- und Abgabenlösung einerseits und den Vergleich mit dem Verhand-

lungsergebnis andererseits ziemlich gravierende Konsequenzen. Wenn man aber 

bedenkt, daß es hier nur darum geht, ein konkretes Beispiel durchzurechnen und 

sich den begrenzten Aussagegehalt dieses Vorhabens bewußt macht, erscheint es 

gerechtfertigt, an dieser Annahme festzuhalten, zumal eine entsprechende Verall-

gemeinerung des Verhandlungsmodells mit zusätzlichem Aufwand verbunden wäre, 

der sich angesichts der im folgenden noch zu treffenden restriktiven Zusatzannah-

men kaum lohnen dürfte. Es soll also wieder 

(6.1) d(x,0) = 0x 

gelten. 

Was die Gewinnfunktion des Schädigers betrifft, so ist es günstig, den Funkti-

onstyp 

(6.2) b(x,a) = ax - (c/2)x2 
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zu unterstellen, da andernfalls die Berechnungen verschiedener Erwartungswerte, 

die später durchgeführt werden müssen, mangels Linearität in den stochastischen 

Informationsparametern stark erschwert würden.3 

In bezug auf Art und Stochastik der privaten Informationen wird 

angenommen, daß a und 0 unbekannt sind, wobei 0 im Intervall [0",0+] gleichverteilt 

sein soll. Die Abgeschlossenheit dieses Intervalls ist zwingend, da der in Kapitel 2 

verwendete Formalismus nur unter dieser Voraussetzung angewendet werden kann.4 

Abgesehen davon ist es aber auch inhaltlich sinnvoll anzunehmen, daß die 

Schadensfunktion sich nur innerhalb bestimmter Bandbreiten bewegen kann. Da nur 

ein abgeschlossenes Intervall für 0 zugelassen sein soll, scheiden schon viele der 

gebräuchlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, z.B. die Normalverteilung, aus. 

Die Gleichverteilungsannahme erscheint hier als vernünftige Arbeitshypothese, 

insbesondere dann, wenn, abgesehen von den Intervallgrenzen, keine weiteren 

Informationen vorliegen. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von a ist für die 

folgenden Analysen ohne Belang. 

6.2.1 Preis- vs. Mengenregulierung bei bekannter Gewinnfunktion 

Betrachten wir zuerst den einfacheren Fall, in dem nur die Schadensfunktion 

des Geschädigten unbekannt ist. Wenn die Zentralinstanz in dieser Situation die 

erwartete Wohlfahrt 

(6.3) w. = E[b(x,a) - d(x,0)] = ax - (c/2)x2 - xE(0) 

maximieren will, ist es gleichgültig, ob sie dabei auf eine Steuer oder auf eine Auf-

lage zurückgreift. Diese Tatsache kann man sich anhand von Abbildung 18 leicht 

klarmachen: 

3Dies dürfte auch der Grund dafür sein, daß sich Weitzman (1974) einige Mühe mit der Lineari-
sierung seiner Grenznutzen- und Grenzkostenkurven gemacht hat, und Adar und Griffin (1976) 
bzw. Fishelson (1976) die Linearität gleich von Beginn an angenommen haben. 
4Vgl. die Berechnung der Informationsrenten in Teilabschnitt 2.4.1.3.3. 
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Abbildung 18 

DM 

d'(x,8) 

X 

0 i x* 

Bei der Auflagenlösung würde die Zentralinstanz dem Schädiger die Überschreitung 

eines bestimmten Produktionsniveaus x verbieten. Die Einhaltung von x kann sie 

aber auch auf indirektem Weg durchsetzen, indem sie dem Schädiger pro Output-

einheit eine Steuer in Höhe von f abverlangt. Da die Grenzgewinnfunktion b'(x,a) 

= a - ex als bekannt vorausgesetzt wurde, kann sie sich für jeden beliebigen Steuer-

satz t das Produktionsniveau ausrechnen, das der Schädiger gemäß seiner indivi-

duellen Gewinnmaximierungsbedingung, a - ex = t, wählen wird. Das resultierende 

Extemalitätsniveau ist also nicht nur bei der Auflagenlösung, sondern auch bei der 

Abgabenlösung eine deterministische Größe. Nur der Wohlfahrtsverlust, der sich ex 

post einstellt, weil das jeweilige Instrument nicht für jede Situation optimal ist, 

hängt von der konkreten Ausprägung des Grenzschadens ab und ist damit eine sto-
chastische Größe. 

Wie aus Gleichung (6.3) unmittelbar ersichtlich ist, lautet die Bedingung für 

die durchschnittlich optimale Auflage x 
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(6.4) a - ex = E(0), 

so daß sich 

(6.5) x = [a - E(0)]/c 

ergibt. Der Pigou-Steuersatz, der dazu führt, daß x eingehalten wird, ist durch 

(6.6) f = E(0) 

gegeben. Den Wohlfahrtsverlust für eine gegebene Realisation von B erhält man auf 

einfache Weise durch Berechnung des Inhalts der schraffierten Dreiecksfläche in 

Abbildung 18. Es resultiert 

(6.7) v(0) = (l/2)[x*(0)-x)[b'(x) - 0) = (l/2c)[E(0) - 0)2, 

wobei neben (6.5) noch x*(0) = (a - 0)/c berücksichtigt wurde. Der erwartete Wohl-

fahrtsgewinn ist dann durch 

(6.8) ve = E(v(0)) = (l/2c)r[E(0)- 0)2 f(0) d0 = (l/2c)cr~ 

bestimmt. Dabei steht cr~ für die Varianz von 0. 

6.2.2 Preis- vs. Mengenregulierung bei unbekannter Gewinnfunktion 

Wenn man realistischerweise davon ausgeht, daß die Zentralinstanz neben der 

Schadensfunktion auch die Gewinnfunktion des Schädigers nicht beobachten kann, 

dann sind Preis- und Mengenregulierung nicht mehr äquivalent. Die erwartete 

Wohlfahrt, die maximiert werden muß, um die durchschnittlich optimale Auflage zu 

ermitteln, ist jetzt durch 

(6.9) We = E[b(x,a) - d(x,0)] = E(a)x - (c/2)x2 - xE(0) 

gegeben. Die zugehörige Optimalitätsbedingung lautet 
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(6.10) E(a)- ex= E(0), 

woraus die Auflage 

(6.11) x = [E(a)- E(0)]/c 

folgt. 
Soll dagegen eine Pigou-Steuer mit Satz t erhoben werden, so ist zunächst zu 

berücksichtigen, daß der Schädiger gemäß seiner individuellen Optimalitätsbedin-
gung a - ex= t den Output x(a,t) = (a - t)/c herstellen wird. Die erwartete Wohlfahrt 

in Abhängigkeit des zu bestimmenden Steuersatzes beträgt dann 

(6.12) W0 = E[b(x(a,t),a) - d(x(a,t),0)] = 

=(1/c){E(a2) - tE(a) - (1/2)[E(a2) - 2tE(a) + t2] - E(a0) + tE(0)}. 

Als Bedingung erster Ordnung für ein Maximum erhält man, genau wie in der Si-

tuation mit bekannter Gewinnfunktion, 

(6.13) f = E(0). 

Dieses Resultat ist nicht überraschend: Damit die erwartete Wohlfahrt maximal ist, 

muß der Pigou-Steuersatz dem erwarteten Grenzschaden im Optimum entsprechen. 

Da aber der Grenzschaden unabhängig vom Produktionsniveau ist, spielt die Grenz-

gewinnfunktion für die Bestimmung des Steuersatzes keine Rolle. Deshalb ergibt 
sich ex post auch das gleiche Externalitätsniveau wie im Szenario mit bekannter 
Gewinnfunktion. Aufgrund seiner Abhängigkeit vom jetzt unbekannten Informati-

onsparameter a ist es aber jetzt eine stochastische Größe. Um diesen Sachverhalt 

zum Ausdruck zu bringen, soll das Externalitätsniveau nun zur Abgrenzung gegen-

über Gleichung (6.5) durch 

(6.14) x(a) = [a - E(0)]/c 

definiert werden. 
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Die Nichtäquivalenz von Auflagen- und Abgabenlösung bei unbekannter 
Grenzgewinnfunktion wird deutlich, wenn man Abbildung 19 betrachtet: 

Abbildung 19 

DM 

E(b'(x,a))= E(a) - ex 

E(d'(x,9)) = E(9) 

d'(x,9) 

X 

0 ~(a) x*(a,9) i 

In dieser Abbildung sind die wahre Grenzgewinn- und die wahre Grenzschadens-

funktion, sowie deren Erwartungswerte eingezeichnet. Unter den dargestellten Be-
dingungen wäre x*(a,0) das effiziente Extemalitätsniveau. Bei der Auflagenlösung 
dürfte die Menge x nicht überschritten werden, während bei der Steuerlösung mit 

dem Steuersatz f = E(0) der Schädiger den Output x(a) wählen würde. Die Wohl-

fahrtsverluste, die sich bei dieser speziellen Realisation der unbekannten Informati-

onsparameter ex post ergeben würden, sind durch die schraffierten Dreiecke darge-

stellt. Offensichtlich ist der Wohlfahrtsverlust bei der Auflagenlösung kleiner als bei 

der Abgabenlösung. Diese Relation würde aber zugunsten der Abgabenlösung um-
schlagen, wenn beispielsweise 0 höher wäre und x* und x näher beieinander liegen 
würden. 
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Um entscheiden zu können, welches Instrument das überlegene ist, müssen die 

erwarteten Wohlfahrtsverluste berechnet werden. Für die Steuerlösung erhält man 
zunächst ex post mit 

(6.15) v'(a,0) = (l/2)[x*(a,0) -x(a)][b'(x(a),a) - 0] = (l/2c)[E(0)- 0]2 

den gleichen Wohlfahrtsverlust wie im Fall mit bekannter Gewinnfunktion. Da 

diese Größe wegen des unterstellten Verlaufs von Grenzgewinn- und 

Grenzschadenskurve unabhängig von a ist, stimmen auch die erwarteten 
Wohlfahrtsverluste überein.5 Es gilt demnach 

(6.16) v: = E(v'(a,0)) = (l/2c)cr;. 

Es zeigt sich also, daß die Pigou-Steuer unter diesen, zugegebenermaßen sehr spe-

ziellen Rahmenbedingungen, die Unsicherheit bezüglich der Gewinnfunktion voll-

ständig neutralisiert. 
Die Auflagenlösung erweist sich dagegen als weniger leistungsfähig. Die 

Wohlfahrtseinbußen, die sich ex post ergeben, sind durch 

(6.17) v"(a,0) = (l/2)[x*(a,0) -x][b'(x,a) - 0] = (l/2c){[a - E(a)] - [E(0) - 0]} 2 

bestimmt. Der durchschnittliche Wohlfahrtsverlust berechnet sich unter der Voraus-

setzung, daß a und 0 stochastisch unabhängig sind, zu 

(6.18) v! = E(v"(a,0)) = 

= (l/2c) J:_'J."_.{[ a - E(a)] - [ 0 - E(0)]} 2 g(a) f(0) da d0 = 

= (l/2c)( cr~ + cr;). 

Dabei sind g(a) und f(0) die, vorerst beliebigen, Dichtefunktionen der beiden Infor-

mationsparameter. Die Auflagenlösung schneidet demnach umso schlechter ab, je 

5oie Unabhängigkeit des Wohlfahrtsverlustes von a kommt u.a. dadurch zustande, daß die mögli-
chen Grenzgewinnkurven gleiche Steigungen aufweisen. Deshalb fällt a bei der Subtraktion von 
x* und X weg. 
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größer cr;, die Varianz von a, ist. Dieses Ergebnis ist aus folgendem Grund sehr 
einleuchtend: Die Wohlfahrtsverluste, die bei der Pigou-Steuer auftreten, sind aus-

schließlich auf die stochastischen Schwankungen des, annahmegemäß konstanten, 

Grenzschadens zurückzuführen. Wäre der Grenzschaden bekannt, könnte der ex-
terne Effekt auch ohne Informationen über die Grenzgewinnfunktion vollständig 

internalisiert werden, da der Steuersatz t = 0 für jede beliebige Realisation von a 
optimal wäre. Wie weit die Auflage vom Optimum entfernt ist, hängt dagegen auch 

von der Grenzgewinnfunktion ab. Die erwarteten Wohlfahrtsverluste sind deshalb 

umso höher, je stärker die Grenzgewinnfunktion schwankt. 

6.2.3 Vergleich mit der Verhandlungslösung 

Nachdem die durchschnittlich zu erwartenden Wohlfahrtsverluste von Aufla-
gen- bzw. Abgabenlösung bei bekannter und unbekannter Gewinnfunktion bestimmt 
wurden, ist jetzt noch der erwartete Wohlfahrtsverlust, der bei der Verhandlungslö-

sung auftritt, zu berechnen. Wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, ergibt sich das Produk-

tionsniveau x,(0), das der Schädiger wählt, falls sich der Geschädigte als ein 0 -Typ 

offenbart hat, aus der Bedingung 

(6.19) b'(x) = 0 + F(0)/fr0). 

Unter unseren speziellen Annahmen über die Grenzgewinnfunktion wird diese Be-
dingung zu 

(6.20) a - ex= 0 + F(0)/f(0), 

so daß 

(6.21) x,(0) = {a - [0 + F(0)/Q0))}/c 

das Verhandlungsergebnis ist. Diese Allokation wurde zusammen mit der effizien-

ten Allokation x*(0) in Abbildung 20 dargestellt. Der Wohlfahrtsverlust, den die 

Verhandlungslösung ex post nach sich zieht, ergibt sich durch Berechnung des In-
halts der schraffierten Dreiecksfläche. 
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Abbildung 20 

DM 

8 + F(8) / f(8) 

d'(x,8) 
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0 Xv(8) X*(8) 

Man erhält 

(6.22) v(0) = (1/2)[x*(0) -Xy(0)][F(0)/f(0)] = (l/2c)[F(8)/f(8)]2, 

wobei wieder x*(0) = (a - 8)/c berücksichtigt wurde. Der erwartete Wohlfahrtsver-

lust beträgt dann 

(6.23) v0 = E(v(0)) = (1/2c)E[F(8)/f(0)]2. 

Da in unserem Modell Einkommenseffekte in bezug auf das Extemalitätsni-

veau keine Rolle spielen und folglich, wie Maskin und Tirole (1990) gezeigt haben, 

das eventuelle Auftreten privater Information beim Schädiger als offerierender Par-

tei für das Verhandlungsergebnis unerheblich ist, gilt Gleichung (6.23) sowohl für 

das Szenario mit bekannter, als auch für das mit unbekannter Gewinnfunktion. 
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Auch im Hinblick auf die Wohlfahrtsverluste, die bei der Internalisierung 

durch die Zentralinstanz auftreten, braucht nicht zwischen den beiden Fällen unter-

schieden zu werden, wenn man davon ausgeht, daß die Zentralinstanz ausschließlich 

daran interessiert ist, ein möglichst hohes durchschnittliches Wohlfahrtsniveau zu 

erzielen, und sich für die überlegene Abgabenlösung entscheidet. Unter dieser Vor-

aussetzung besteht eine vollkommene Äquivalenz nicht nur zwischen Preis- und 

Mengenregulierung bei sicherer Gewinnfunktion, sondern auch zwischen Preisre-

gulierung bei sicherer und unsicherer Gewinnfunktion. 

Inwieweit der Staatseingriff höhere Wohlfahrtsgewinne erwarten läßt als die 

private Verhandlungslösung, hängt also bei optimalem Verhalten der Zentralinstanz 
von der Differenz 

(6.24) .:10 = v0 - v0 = v0 - v: = (l/2c){E[F(0)/f(0)]2- cr;} 

ab. Nur wenn .:10 < 0 ist, ist die Verhandlungslösung die bessere Alternative. An-

dernfalls erweist sich der Staatseingriff als mindestens gleichwertig, obwohl er auf 

die Enthüllung der privaten Informationen verzichtet. 

Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung hängt in entscheidendem Maße von 

der Wahrscheinlichkeitsverteilung von 0 ab. Diesbezüglich wurde eine Gleichvertei-

lung im Intervall [0-,0+] angenommen, so daß F(0)/f(0) = 0 - 0· gilt. Unter diesen 

Umständen ergibt sich 

(6.25) .:10 = (l/2c){E(0- 0°}2- cr;} = (l/2c){E(0- 0°)2- E[0- E(0)]2 }. 

Dieser Ausdruck ist aber wegen E(0) > 0· eindeutig positiv, weshalb folgende 

Schlußfolgerungen möglich sind: 

Falls die Gewinnfunktion des Schädigers bekannt ist, kann der Staat entweder 

mit Hilfe einer Pigou-Steuer oder einer äquivalenten Auflage, die lediglich die er-

wartete Wohlfahrt maximiert, im Durchschnitt ein besseres Allokationsergebnis 

erreichen als auf dem Verhandlungswege erzielt werden kann. Ist die Gewinnfunk-

tion des Schädigers unbekannt, ändert sich an dieser Überlegenheit (auch quantita-

tiv) nichts, sofern eine Pigou-Steuer erhoben wird. 

Dieses Ergebnis ist natürlich extrem, was den letzten Teil der Schlußfolgerung 

betrifft, der ja nur deshalb zustande kam, weil ein konstanter Grenzschaden ange-

nommen wurde. Dennoch erscheint es legitim, gerade diesen Extremfall zu betrach-
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ten, weil er auf drastische Weise demonstriert, daß eine wohlüberlegte Auswahl 
eines einfachen und praktikablen Intemalisierungsinstruments auf der Basis öffent-

lich zugänglicher Informationen in bestimmten Situationen eindeutig besser sein 

kann, als die Verhandlungslösung, bei der unter Aufwendung von Kosten private 

Informationen erst enthüllt werden müssen. 

Wem dieses Beispiel zu suggestiv erscheint, der sei auf die oben zitierten Bei-

träge verwiesen, die einen ähnlichen Wohlfahrtsvergleich durchführen. Die Resul-

tate, die sich in diesen Arbeiten ergeben haben, sprechen zwar weniger eindeutig 

gegen die Verhandlungslösung, beweisen aber, daß die Überlegenheit solch einfa-

cher Politiken auch unter anderen Rahmenbedingungen immerhin möglich ist. 

Diese Tendenz bestätigt sich, wenn man im Rahmen des hier verwendeten Modells 

nochmals das Szenario mit unbekannter Gewinnfunktion betrachtet und annimmt, 

die Zentralinstanz entscheide sich nicht für eine Pigou-Steuer, sondern für die weni-

ger effiziente Auflage. Diese Wahl könnte beispielsweise dadurch begründet wer-

den, daß die Zentralinstanz stark risikoavers ist und Schwankungen des Extemali-

tätsniveaus, wie sie bei der Abgabenlösung auftreten würden, vermeiden möchte. 

Ein anderer Grund für eine Entscheidung zugunsten der Auflagenlösung könnte 

darin bestehen, daß eine finanzielle Belastung des Schädigers aus verteilungspoliti-

schen Gründen nicht erwünscht ist oder zu hohe Verwaltungskosten nach sich zieht. 

In diesem Fall erhält man als Wohlfahrtsdifferenz 

(6.26) !1'0 = (l/2c){E(0- 0Y- cr~ - cr;} = (l/2c){[E(0 )- 0·]2 - cr;}. 

Berücksichtigt man in (6.26), daß wegen der Gleichverteilungsannahme von 0 im 

Intervall [0-,0+] E(0) = (0· + 0+)/2 gilt, dann ergibt sich 

(6.27) !1'0 = (l/2c){(l/2)W- 0·12 - cr;} = (l/2c){3cr~ - cr;}, 

wobei cr~ = (1/12)(0+- 0Yverwendet wurde. Dieser Ausdruck ist dann positiv, wenn 

cr;/cr~ < 3. Das bedeutet immerhin, daß selbst die Auflagenlösung noch besser ist 

als die private Verhandlungslösung, solange die Varianz von a die von 0 um weni-

ger als den Faktor 3 übersteigt. 

Welche Schlußfolgerungen können nun aus den Ergebnissen dieses Wohl-

fahrtsvergleichs gezogen werden? Es würde sicher zu weit führen, daraus eine un-

bedingte Überlegenheit staatlicher Intemalisierungsmaßnahmen ableiten zu wollen. 
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Dazu sind die Modellannahmen viel zu restriktiv und nicht "objektiv" genug. Insbe-

sondere die Annahme eines konstanten Grenzschadens erwies sich als relativ hart, 
was die Deutlichkeit der Überlegenheit einer zentralen Regulierung betrifft. Den-

noch gibt es auch triftige Gründe für die Betrachtung gerade dieses Spezialfalles: 

Zum einen konnte deutlich gemacht werden, daß u.U. noch erhebliche zusätz-

liche Wohlfahrtsgewinne erzielt werden können, wenn der Staat das "richtige" In-
strument auswählt. Mit Hilfe einer Pigou-Steuer konnte die Unsicherheit der Ge-

winnfunktion vollständig neutralisiert und die bei solchen "Daumenregeln" unver-

meidlichen Effizienzverluste minimiert werden. Derartige Spielräume bei der Ge-

staltung staatlicher Maßnahmen dürfen daher bei einem Wohlfahrtsvergleich mit 

privaten Verhandlungen nicht unberücksichtigt bleiben. 
Zum anderen hätte es wenig Sinn gehabt, das Rechenbeispiel so zu konstruie-

ren, daß sich im Ergebnis die Verhandlungslösung als vorteilhafter erwiesen hätte. 

In diesem Fall wäre nur das alte - und offensichtlich falsche - Vorurteil bestätigt 

worden, daß bei unvollständiger Information über Technologien und Präferenzen 
dezentrale Allokationsmechanismen die besseren Resultate liefern. So aber wird 

man freiwilligen Intemalisierungsverhandlungen eher mit einer gewissen Skepsis 

begegnen. Die Tatsache, daß schon derartig simple Maßnahmen ausreichen, um die 
Effizienz der Verhandlungslösung zu übertreffen, dürfte einem doch zu denken ge-

ben. Dies gilt gerade für den Wohlfahrtsvergleich im Szenario mit unbekannter 

Grenzgewinnfunktion. Wenn diese "common knowledge" ist, ist die Überlegenheit 

einfacher Intemalisierungsinstrumente vielleicht weniger überraschend, da in die-

sem Fall kein Unterschied zwischen dem Informationsstand der Zentralinstanz und 

dem des Schädigers besteht. Die informationelle Ausgangssituation ist unter beiden 

institutionellen Rahmenbedingungen die gleiche. Etwas erstaunlicher ist dagegen 
das schlechte Abschneiden der Verhandlungslösung bei unbekannter Grenzgewinn-

funktion. Dieses gewinnt angesichts der in der Einführung erwähnten Auffassung 

Hayeks an Bedeutung, derzufolge man die Entscheidungen über die Ressourcenal-
lokation aus Effizienzgründen den privaten Wirtschaftseinheiten überlassen sollte, 
weil diese die nötigen Informationen über Präferenzen und Technologien besitzen. 

Vor dem Hintergrund dieser Behauptung würde man vermuten, daß die Verhand-

lungslösung im Vergleich zum zentralen Intemalisierungsansatz gerade dann höhere 

Wohlfahrtsgewinne erwarten läßt, wenn die Gewinnfunktion des Schädigers nur 

diesem selbst bekannt ist. Unter diesen Umständen hätte der Schädiger gegenüber 
der regulierenden Behörde tatsächlich einen Informationsvorsprung, der sich nach 



170 

Hayeks Argumentation in Form einer vergleichsweise höheren Effizienz der Ver-

handlungslösung niederschlagen müßte. Die Ergebnisse unseres Rechenbeispiels 

haben gezeigt, daß sich diese Vermutung i.a. nicht bestätigt. 

6.2.4 Synthese zwischen Verhandlungen und Staatseingriffen 

Wie wir gesehen haben, müssen einfache zentrale Intemalisierungsmaßnah-

men, die auf Informationsenthüllung verzichten, nicht unbedingt die schlechteste 

Lösung darstellen. Die Wohlfahrtsverluste, die dadurch automatisch hingenommen 

werden, können durchaus geringer sein als die Ineffizienzen, die im Rahmen priva-

ter Verhandlungen bestehen bleiben. Unter diesem Aspekt erscheint es selbst bei 

Extemalitätsproblemen mit wenigen Beteiligten, die den eigentlichen Anwendungs-

bereich für Verhandlungen darstellen, nicht empfehlenswert, die Individuen voll-

ständig sich selbst zu überlassen. 

Abbildung 21 

DM 

X 

0 x*(O-) 



171 

Ein sinnvoller Lösungsansatz könnte auf einem Mittelweg liegen. Verhandlun-

gen und Staatseingriffe müssen sich ja nicht unbedingt ausschließen sondern können 
einander sinnvoll ergänzen. Wenn beispielsweise eine Zentralinstanz auf der Basis 

allgemein zugänglicher Informationen über Grenzkosten und Grenznutzen, die mit 
der Ausübung des externen Effekts verbunden sind, einen durchschnittlich optima-

len Standard festlegt, so findet zunächst immerhin eine teilweise Internalisierung 
statt. Bei dem Externalitätsniveau, das dieser Standard vorschreibt, muß es aber 

nicht bleiben, da die Beteiligten jederzeit freiwillig in Verhandlungen eintreten und 

ein Arrangement treffen können, das für jeden vorteilhaft ist. Falls es zu Verhand-

lungen kommt, sollte sich der Staat dann aber auch zurückhalten und nicht auf einer 

Einhaltung der Vorschriften bestehen. Daß sich eine Synthese von Staatseingriffen 

und Verhandlungen als sehr wirkungsvoll erweisen kann, zeigt sich an einem Bei-
spiel, das in leichter Abwandlung von Illing (1992) übernommen wurde. Betrachten 
wir dazu die spezielle Version unseres einfachen Externalitätenmodells, die in Ab-

bildung 21 dargestellt ist. 
Wir nehmen zur Vereinfachung an, daß der Grenzschaden des Geschädigten 

konstant sei und jeweils mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nur die Werte e+ 

und 0- annehmen könne. Die Grenzgewinnfunktion b'(x) sei bekannt. In dieser Si-

tuation könnte der Staat den durchschnittlich optimalen Standard x mit b'(x) = E(0) 

als Richtlinie fixieren, gleichzeitig aber Abweichungen nach oben oder unten zulas-
sen, sofern sich die Beteiligten vertraglich darauf einigen. Wenn der Schädiger wie-

der das Vertragsangebot unterbreiten kann, wird er wie folgt vorgehen: Er wird dem 
e+-Typ eine Reduktion des Outputs aufx*(0+) gegen eine Kompensationszahlung in 
Höhe von e+[x-x*(0+)] anbieten, während er dem 0--Typ vorschlagen wird, die Pro-

duktion aufx*W) zu erhöhen und ihm als Entschädigung den Betrag e-[x*(0-)-x] zu 

zahlen. Dieses Angebot ist für beide Typen individuell rational, da es keine Ver-

schlechterung gegenüber dem Status quo darstellt. Auch die Bedingung der Anreiz-

verträglichkeit ist für beide erfüllt: Würde der 9+_ Typ sich für einen 0--Typ ausge-

ben, müßte er eine Produktionserhöhung hinnehmen, für die er nicht einmal voll-
ständig entschädigt würde. Wenn der 0--Typ behaupten würde, er sei ein e+-Typ, 

müßte er für eine Reduktion der Produktionsmenge auf x*(0+) mehr bezahlen, als 
sie ihm wert ist. Der Schädiger kann sich also unter diesen Umständen wieder, wie 

im Fall vollständiger Information, die gesamten Wohlfahrtsgewinne aneignen, die in 
Abbildung 21 durch die Dreiecke ABC bzw. BDE dargestellt sind, je nachdem, ob 
der 9+_ oder der 0--Typ auftritt. Die Verhandlungslösung ist hier also trotz unvoll-
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ständiger Information effizient. Hätte der Staat auf die Vorgabe verzichtet oder auf 

ihrer strikten Einhaltung bestanden, wäre die jeweilige Allokation ineffizient gewe-
sen. 6 

Daß dieses Resultat nicht überbewertet werden darf, zeigt sich in Demougin 

und Illing (199 I ), wo das gleiche Problem für ein Kontinuum von Schadenstypen 

analysiert wird. Es stellt sich heraus, daß die Fixierung einer Richtlinie auch in die-

sem Fall wohlfahrtssteigemd wirkt. Dazu muß die Zentralbehörde den Standard x 

wieder im Intervall [x*(0+), x*(0-)] festsetzen. In diesem Intervall existiert ein opti-

males x für das die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt ihr Maximum erreicht. Ob die-

ses x allerdings dem durchschnittlich optimalen Extemalitätsniveau entspricht, ist 

nicht klar. Jedenfalls kann eine für alle Typen ex post effiziente Allokation bei ste-

tiger Wahrscheinlichkeitsverteilung von 0 nicht erreicht werden. Nur für den e-- und 

den 9+_ Typ sowie für einen Typ 0*(x), für den der gewählte Standard zufällig effi-

zient ist, wird das pareto-optimale Extemalitätsniveau realisiert. 

6zur Ineffizienz der Verhandlungslösung bei diskreten Schadenstypen vgl. Buchholz und 
Haslbeck (1991/1992) bzw. Illing (1992). 
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Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

Thema dieser Arbeit war die Gegenüberstellung von privaten Verhandlungen 

und zentral gesteuerten Maßnahmen zur Internalisierung externer Effekte, wenn 

über den Grenznutzen bzw. die Grenzkosten, die mit ihrer Ausübung verbunden 

sind, unvollständige Information herrscht. Ausgangspunkt der Überlegungen war 

der Eindruck, daß Aussagen über die Vorteilhaftigkeit des einen oder des anderen 

institutionellen Rahmens vor dem Hintergrund der Argumente im Rahmen der tra-

ditionellen Pigou-Coase-Kontroverse kaum möglich sind. In der einfachen Welt der 
Standard-Lehrbücher führen beide Lösungsansätze zur vollständigen Internalisie-

rung, während bei etwas realistischerer Betrachtung weder Verhandlungen noch 

staatliche Interventionen vollkommen effiziente Allokationen hervorbringen. 
Da offenbar beide lnternalisierungsansätze Mängel aufweisen, ist es erforder-

lich, das Ausmaß der jeweils auftretenden Ineffizienzen zu vergleichen, um zu ei-

nem Urteil darüber zu gelangen, welche Form der Internalisierung sich als überle-

gen erweist. Dabei erscheint es sinnvoll, beide Alternativen in einem einheitlichen 
Modellrahmen zu betrachten und sich auf eine bestimmte Ursache für ihr Versagen 

zu konzentrieren. Auf diese Weise können deren Auswirkungen auf die Effizienz 
von Verhandlungen bzw. Staatseingriffen isoliert von anderen Einflüssen herausge-
arbeitet werden. Unter der Vielzahl vorstellbarer Effizienzhindernisse ist unvoll-

ständige Information über Grenznutzen und Grenzkosten der Externalität sicherlich 
von herausragender Bedeutung. Dies ist offensichtlich, was eine zentrale Regulie-

rung mittels Pigou-Steuern oder Auflagen betriffi. Aber auch bei Verhandlungen 

beeinträchtigt unvollständige Information über die Zahlungsbereitschaften der Indi-

viduen für eine Erhöhung bzw. Senkung des Externalitätsniveaus die Effizienz der 

Verhandlungsergebnisse. Dies zu zeigen war das Anliegen des ersten Teils dieser 
Arbeit. 

In Kapitel 2 wurde zunächst für den in der Literatur überwiegend diskutierten 
Standardfall einer rein bilateralen Beziehung zwischen dem Verursacher eines ne-
gativen externen Effekts und einem Geschädigten ein Verhandlungsmodell mit 
vollständiger Information vorgestellt. Dieses wegen seiner Einfachheit häufig ver-
wendete Modell ist dadurch charakterisiert, daß einer der beiden Verhandlungspart-

ner ein ultimatives Vertragsangebot zur Internalisierung des externen Effekts unter-
breiten kann, das der andere nur annehmen oder ablehnen kann. Die spezielle 

Struktur dieses Verhandlungsprozesses ermöglicht es der offerierenden Partei, ihren 
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Opponenten auf dessen Reservationsnutzenniveau zu drücken und sich den gesam-

ten Internalisierungsgewinn anzueignen. Unter diesen Bedingungen ist das 

Verhandlungsergebnis effizient, unabhängig davon, welche Partei offeriert, und 
unabhängig von der gültigen "Eigentumsordnung" (Verursacher- oder Laisser-Faire-
Prinzip). 

Im nächsten Schritt wurde unvollständige Information ins Modell eingeführt. 

Bei Zugrundelegung des Verursacherprinzips wurde angenommen, der Schädiger 

habe das Vorschlagsrecht, könne dabei aber die Schadensfunktion des Geschädigten 

nicht beobachten. Gesucht war das optimale Vertragsangebot, das der Schädiger in 

dieser Situation unterbreiten würde. Die allgemeinen Rahmenbedingungen des Mo-

dells legten es nahe, das Entscheidungsproblem des Schädigers als typisches 

"Mechanism-Design"-Problem mit einem Agenten aufzufassen. Da die methodi-
schen Grundlagen dieses Lösungsansatzes in der Literatur meist auf mathematisch 
sehr abstraktem Niveau dargestellt werden, erschien es geboten, die Formalismen 

etwas ausführlicher zu erläutern und v.a. durch zusätzliche ökonomische Interpreta-

tionen zu ergänzen. 
In dem betrachteten Modell resultierte die Ineffizienz des Verhandlungser-

gebnisses daraus, daß dem Geschädigten ein Transfer gezahlt werden muß, der 

einen reinen Schadensersatz übersteigt. Diese Notwendigkeit ist dadurch begründet, 

daß der Verursacher zum Zeitpunkt seiner Offerte nicht weiß, welchen Schaden 

seine Aktivität wirklich anrichtet. Der Geschädigte kann sich unter diesen Umstän-
den durch die bewußte Verschleierung seines Schadens eine sog. 

"Informationsrente" sichern. Er wird deshalb seinen wahren Schaden nur preisge-
ben, wenn sich der Schädiger von vornherein vertraglich dazu verpflichtet, ihm 

diese Informationsrente auch bei korrekter Offenbarung in Form einer Zusatzzah-

lung in entsprechender Höhe zu erhalten. Durch diese Zusatzzahlung wird ein Keil 
zwischen die einzel- und gesamtwirtschaftlichen Grenzkosten einer Ausdehnung des 

Externalitätsniveaus getrieben. Dies führt dazu, daß das Aktivitätsniveau, für das 

der Schädiger sich entscheidet, im Vergleich zum Paretooptimum zu niedrig ist. 

Die abschließende Diskussion der Modellannahmen machte deutlich, daß in 
Gegenwart unvollständiger Information auch unter anderen als den explizit analy-

sierten Rahmenbedingungen mit suboptimalen Verhandlungsergebnissen zu rechnen 

ist. 
In Kapitel 3 wurde der Frage nachgegangen, wie sich eine Erhöhung der An-

zahl der Verhandlungsteilnehmer auf die Effizienz des Verhandlungsergebnisses 
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auswirkt. Diese Frage stellte sich vor dem Hintergrund einer Standardargumentation 

für Märkte, auf denen private Güter gehandelt werden. Dieser Argumentation zu-

folge wirkt sich eine erhöhte Anzahl von Marktteilnehmern effizienzsteigernd aus, 

weil mit dem Einfluß eines einzelnen Individuums auf den Gleichgewichtspreis 

auch seine Anreize zur Präferenzverschleierung schwinden. Es wurde davon ausge-
gangen, daß dieses Argument nicht auf Internalisierungsverhandlungen übertragbar 

ist, da die meisten Arten externer Effekte aus der Sicht der Geschädigten die Eigen-

schaften eines öffentlichen Gutes aufweisen. Aus diesem Grund wurde das Verhand-
lungsmodell des zweiten Kapitels auf ein Szenario mit mehreren Geschädigten 

erweitert, wobei am Verursacherprinzip und am Vorschlagsrecht des Schädigers 

festgehalten wurde. Durch diese Erweiterung wurde aus dem ursprünglichen 
Mechanism-Design-Problem mit einem Agenten eines mit mehreren Agenten, die in 

einem Spiel mit unvollständiger Information über die Schäden ihrer Rivalen ihren 

eigenen Schadenskoeffizienten angeben müssen. Das Entscheidungsproblem des 

Schädigers in diesem modifizierten Modell bestand darin, den gewinnmaximalen 
"Mechanismus" zu ermitteln, in dem die Angabe des wahren Schadens durch alle 

Geschädigten ein Bayesiansiches Gleichgewicht bildet. Es zeigte sich, daß auch hier 

wieder Informationsrenten das Zustandekommen pareto-optimaler Allokationen ver-

hindern. 

Die Auswirkungen einer Erhöhung der Anzahl der Geschädigten wurden dann 
auf der Grundlage eines Modells von Rob ( 1989) analysiert, das als vereinfachte 

Version des aus der Erweiterung hervorgegangenen allgemeinen Modells interpre-

tiert werden kann. Anhand dieses Spezialfalls wurde zunächst die Funktionsweise 
des optimalen Mechanismus für den einfachen Fall zweier Geschädigter erläutert. 
Dabei wurde zur Unterstützung eine spezielle graphische Darstellungsmethode her-
angezogen, mit deren Hilfe v.a. das strategische Verhalten der Geschädigten und das 

dabei auftretende Problem multipler Gleichgewichte veranschaulicht werden 

konnte. Schließlich wurde untersucht, wie sich die Effizienz des Verhandlungser-

gebnisses in Robs Modell verändert, wenn die Anzahl der Geschädigten gegen Un-

endlich geht. Es stellte sich heraus, daß die Ineffizienzen dramatisch zunehmen. 

Dieses Resultat konnte intuitiv durch eine Art "informationelles Trittbrettfah-

rerproblem" erklärt werden: Bei einer Vielzahl von Geschädigten hat die Schadens-
meldung eines einzelnen aus seiner Sicht so gut wie keine Auswirkungen auf die 
Produktionsentscheidung des Schädigers. Der Anreiz, den Schaden zu übertreiben, 
ist in diesem Fall höher als bei einer geringen Anzahl von Geschädigten, wo jeder 
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damit rechnen muß, daß der Schädiger sein Aktivitätsniveau und damit die Trans-

ferzahlungen umso stärker einschränkt, je höher die Schadensmeldungen sind. Die 
Vielzahl der Geschädigten treibt also die Pro-Kopf-Kosten der Informationsenthül-

lung in die Höhe und verschärft die Ineffizienz der Verhandlungslösung. Durch die-

ses Ergebnis konnte die in der Literatur vorherrschende Ansicht, daß private Inter-

nalisierungsverhandlungen in "großen Gruppen" aufgrund von Free-Rider-Proble-

men keine Erfolgsaussichten haben können, auch aus informationsökonomischer 

Sicht bestätigt werden. 
Nicht zuletzt aufgrund dieses Ergebnisses wurde im zweiten Teil der Arbeit, 

der sich mit staatlichen Internalisierungsmaßnahmen bei unvollständiger Informa-

tion befaßt, die Gegenüberstellung mit der Verhandlungslösung auf das bilaterale 

Extemalitätenmodell beschränkt. Die Analyse des Falls mit vielen Beteiligten, ins-

besondere mit vielen Geschädigten, läßt keine zusätzlichen Erkenntnisse erwarten, 

da Verhandlungen in einem Vergleich mit zentralen Regulierungsmaßnahmen, 

wenn überhaupt, dann nur bei Extemalitätsproblemen mit wenigen Beteiligten 

bestehen können. 
In Kapitel 4 wurden zunächst die Informationsprobleme des Staates bei der 

Ausgestaltung traditioneller Lenkungsinstrumente wie Pigou-Steuem und Auflagen 

herausgearbeitet. Es wurden die Anreize untersucht, die Schädiger und Geschädig-
ten dazu bewegen, ihre Grenzgewinne bzw. Grenzkosten falsch anzugeben, wenn 

sie wissen, welche Regulierungsmaßnahme eingesetzt werden soll. Es wurde ge-
zeigt, daß es durch bewußte "Präferenzverschleierung" zu Fehlallokationen kommt. 

Dadurch konnte der Bedarf an geeigneten Informationsenthüllungsverfahren be-

gründet werden. 

Eine überblicksartige Diskussion solcher Verfahren war Gegenstand des fünf-

ten Kapitels. Dabei wurden die gängigen Präferenzenthüllungsmechanismen, die 
ursprünglich als "theoretisch ideale" Lösungen des Informationsproblems bei der 

optimalen Bereitstellung öffentlicher Güter entwickelt wurden, auf das Extemalitä-
tenmodell übertragen. Der Schwerpunkt des Kapitels wurde auf die kritische Beur-

teilung dieser Mechanismen gelegt, die in der Literatur nicht immer ausreichende 
Beachtung findet. Es sollten v.a. die verschiedenen "Unmöglichkeitstheoreme", die 

die Schwächen dieser Konzepte offenbaren, in einem logischen Zusammenhang 

präsentiert werden. Es wurde dabei auf die technisch meist recht überfrachteten 

Beweise dieser Theoreme verzichtet. Stattdessen wurde versucht, deren Konsequen-
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zen für die Anwendbarkeit von Präferenzenthüllungsmechanismen speziell auf Ex-

ternalitätenprobleme anhand einfacher Beispiele zu demonstrieren. 
Die gewonnenen Erkenntnisse legten den Schluß nahe, daß der Einsatz dieser 

Verfahren nicht nur aus Gründen der Praktikabilität fragwürdig ist. Die Hauptkritik 

aus theoretischer Sicht bezog sich auf die weitgehende Unmöglichkeit der Durch-

setzung echter Pareto-Verbesserungen. Bei den Groves-Mechanismen wird diese 

durch staatliche Budgetdefizite oder -überschüsse verhindert, die gerade im Fall 
"kleiner Gruppen" nicht durch eine anreizneutrale Besteuerung bzw. Subventionie-

rung der beteiligten Individuen ausgeglichen werden können. Der AGV-Mechanis-

mus ist zwar haushaltsneutral, dafür sind aber seine Verteilungswirkungen extrem 

unausgewogen, so daß manche Individuen im Falle einer Anwendung zur Teilnah-
me gezwungen werden müßten, weil sie nicht einmal ihren Reservationsnutzen, ge-

schweige denn einen Anteil an den Internalisierungsgewinnen erhalten würden. 

Diese und andere theoretische Schwächen von Präferenzenthüllungsmechanismen 
führten zusammen mit verschiedenen praktischen Einwänden letztendlich zu ihrer 

Ablehnung als zufriedenstellende Internalisierungsinstrumente. 

In Kapitel 6 wurde auf der Basis der Einsichten des vorangegangenen Kapitels 
schließlich der Frage nachgegangen, wie einfachere Internalisierungsmaßnahmen, 

die zwar auf die Enthüllung privater Informationen verzichten und deshalb von 

vornherein ineffizient, dafür aber frei von den Mängeln der Präferenzenthüllungs-

mechanismen sind, im Vergleich zur Verhandlungslösung abschneiden. Anhand ei-
nes speziellen Beispiels konnte gezeigt werden, daß durch die wohlüberlegte Wahl 

zwischen einer Pigou-Steuer oder einer Auflage, die die gesamtwirtschaftliche 

Wohlfahrt nur im statistischen Durchschnitt über die privaten Informationen maxi-
miert, durchaus höhere Wohlfahrtsgewinne erzielt werden können als in Verhand-

lungen. Zuletzt wurde deutlich gemacht, daß Staatseingriffe und Verhandlungen 

sich unter Umständen sinnvoll ergänzen können. 

Am Ende dieser Arbeit sollte der Versuch einer Beantwortung einer der 

zentralen finanzwissenschaftlichen Fragestellungen stehen: Lassen sich durch un-

vollständige Information Staatseingriffe zur Internalisierung externer Effekte be-
gründen? 

Nach der traditionellen Argumentation der Verfechter des Property-Rights-An-

satzes liefern lnternalisierungsverhandlungen in Abwesenheit von Transaktionsko-

sten zumindest in Situationen mit wenigen Beteiligten effiziente Ergebnisse. Es sei 
demnach müßig, nach Alternativen Ausschau zu halten, die im günstigsten Fall die 
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gleiche Eigenschaft hätten, wahrscheinlich aber zu suboptimalen Allokationsergeb-

nissen führen würden. Unter diesen Umständen bestehe kein Grund, staatliche In-
terventionen zu fordern. 

Die Berücksichtigung unvollständiger Information ändert zunächst einmal den 

Ausgangspunkt dieses Arguments. Es hat sich gezeigt, daß Verhandlungen in die-
sem Fall keine First-Best-Lösungen zustande bringen. Dies liegt daran, daß private 

Information den Individuen eine gewisse Macht verleiht, die sie dazu benützen, sich 

bei der Verteilung der erzielbaren Internalisierungsgewinne einen möglichst hohen 

Anteil zu verschaffen. Durch die Verschleierung ihrer Präferenzen können sie sich 
Informationsrenten sichern, auf die sie grundsätzlich nicht verzichten werden. Diese 

Renten stellen aus einzelwirtschaftlicher Perspektive einen Kostenfaktor dar, den 

die Privaten in ihren Entscheidungskalkülen berücksichtigen. Diese Kosten können 

dadurch begrenzt werden, daß der externe Effekt nur teilweise internalisiert wird. 

Gemessen an der pareto-optimalen Allokation liegt also ein "Marktversagen" vor. 

Ob allein dadurch schon Staatseingriffe begründet werden können hängt davon 
ab, inwieweit eine Zentralinstanz in der Lage ist, effiziente Allokationen zu imple-

mentieren. Auf den ersten Blick scheint diese Möglichkeit zu bestehen. Die Enthül-

lung privater Information ist zwar auch für den Staat nicht kostenlos, da die Indivi-
duen bei zentralen lnternalisierungsmaßnahmen ebenso Anreize zur Präferenzver-

schleierung haben wie bei Verhandlungen. Da der Staat aber annahmegemäß keine 

eigennützigen Motive verfolgt, hat er, anders als die privaten Wirtschaftseinheiten, 
kein grundsätzliches Interesse daran, die Informationsrenten zu begrenzen. Er 

könnte deshalb die Kosten, die nötig wären, um eine vollständige Internalisierung 

des externen Effekts durchzusetzen, im Prinzip übernehmen. Er müßte dazu nur 
einen Präferenzenthüllungsmechanismus konzipieren, bei dessen Anwendung den 
Individuen ihre Informationsrenten in Form von Subventionen in entsprechender 

Höhe erhalten bleiben. Das Problem dabei ist, daß dazu Mittel erforderlich sind, die 
durch Besteuerung der Privaten aufgebracht werden müssen. Dabei könnten prinzi-

piell auch Individuen zu Zahlungen herangezogen werden, die mit dem Externali-

tätsproblem eigentlich nichts zu tun haben. In diesem Fall könnten einerseits steuer-

liche Zusatzlasten auftreten, die die Internalisierungsgewinne teilweise wieder zu-

nichte machen würden. Andererseits ist eine Belastung Unbeteiligter auch unter 

Verteilungsgesichtspunkten nicht unproblematisch. Wenn man aus Gerechtigkeits-

gründen vermeiden will, daß Außenstehende besteuert werden, bleibt letztendlich 
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doch wieder keine andere Wahl, als die Kosten der Informationsenthüllung den Be-

teiligten selbst aufzubürden. 

Wie Kapitel 5 gezeigt hat, ist aber ein "interner" Budgetausgleich generell un-

möglich, wenn aus Gründen der "Implementationssicherheit" für alle Individuen die 

Offenbarung ihrer wahren Präferenzen dominante Strategie sein soll. In diesem Fall 

bleiben immer Mittel übrig, die nicht zurücktransferiert werden können, ohne die 

ursprünglich beabsichtigten Enthüllungsanreize zu zerstören. Ein Budgetüberschuß 

könnte zwar an Dritte ausgeschüttet werden, für die Betroffenen ergäbe sich aber 

ein Wohlfahrtsverlust, der durchaus höher sein kann als der, der bei privaten Ver-

handlungen auftritt. In dieser Situation ist es sehr fraglich, ob die Individuen einen 

solchen Mechanismus als Alternative zu freiwilligen Verhandlungen überhaupt ak-

zeptieren würden. 

Ein Budgetausgleich ist nur möglich, wenn man auf dominante Strategien 

verzichtet. In diesem Fall steigt einerseits das Risiko, das Ziel der Präferenzenthül-

lung am Ende doch zu verfehlen. Falls es andererseits im Gleichgewicht trotz dieses 

Risikos zur Enthüllung kommen sollte, muß damit gerechnet werden, daß einige 

Individuen trotz Internalisierung des externen Effekts unter ihrem Reservationsnut-

zenniveau bleiben werden. Derartig unausgewogene Verteilungswirkungen 

erschweren die Durchsetzung dieser Mechanismen. Die bloße Implementation des 

Externalitätsniveaus, bei dem Grenznutzen und Grenzkosten übereinstimmen, reicht 

eben nicht aus. Sie verliert für die Beteiligten umso mehr an Bedeutung, je mehr sie 

ihren Gerechtigkeitsvorstellungen widerspricht. 

Die theoretischen Mängel von Präferenzenthüllungsmechanismen liegen also 

auch in ihren Verteilungswirkungen begründet. Diesem Umstand wird in der Litera-

tur kaum Beachtung geschenkt. Wer sich von Verteilungsargumenten nicht überzeu-

gen läßt, wird zumindest zugeben müssen, daß Präferenzenthüllungsverfahren viel 

zu hohe Ansprüche an die Privaten und den Staat stellen, um im Hinblick auf prakti-

sche Anwendungen wirklich ernst genommen zu werden. Eine Politik der 

"Daumenregeln", wie sie in Kapitel 6 beschrieben wurde, entspricht wohl viel eher 

den Vorstellungen von einer realistischen Staatstätigkeit als die etwas "abge-

hobenen" Enthüllungsmechanismen. Damit dürfte aber klar sein, daß man auch von 

Staatseingriffen keine vollkommen effizienten Allokationsergebnisse erwarten darf. 

Spricht diese Erkenntnis nun für oder gegen Staatseingriffe? Das Rechenbei-

spiel in Kapitel 6 hat zwar gezeigt, daß unter bestimmten Voraussetzungen einfache 

lnternalisierungsmaßnahmen zu höheren Wohlfahrtsgewinnen führen können als 
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Verhandlungen. Unter anderen Bedingungen könnte sich aber auch das Gegenteil 

herausstellen. Die unbedingte Überlegenheit von Staatseingriffen kann durch solche 

Beispiele zwar nicht nachgewiesen werden. Die Einfachheit der untersuchten staat-

lichen Maßnahmen wirft aber doch ein recht schlechtes Licht auf die Verhandlungs-

lösung. 

Richter und Wiegard (1993) beurteilen deshalb die Bedeutung des Informati-

onsproblems für die theoretische Begründung von Staatseingriffen wie folgt: "Bei 

asymmetrischer Information sind im allgemeinen Spielräume für effizienzsteigernde 

Staatseingriffe vorhanden. Allerdings kann man daraus noch kein unbedingtes Plä-

doyer für staatliche Maßnahmen ableiten. Unangenehm ist ( ... ), daß über die Vor-

teilhaftigkeit von Staatseingriffen nicht parameterfrei entschieden werden kann." 

Eine theoretisch überzeugende Begründung stehe also auch bei asymmetrischer 
Information noch aus.1 

Trotz dieser grundsätzlich zutreffenden Einschätzung kann man aber zumin-

dest behaupten, daß die Position der Befürworter staatlicher Internalisierungsmaß-

nahmen durch die Betrachtung unvollständiger Information gestärkt wird. Die ur-

sprünglichen Vorteilhaftigkeitsrelationen haben sich im Vergleich zur Situation mit 

vollständiger Information eindeutig zugunsten des Pigou-Ansatzes verschoben: 

Staatliche Maßnahmen können in der Gegenüberstellung mit Verhandlungen nicht 

mehr nur gleichziehen, sondern sich trotz einfachster Ausgestaltung fallweise sogar 

als überlegen erweisen. Der Zwang zur Begründung von Staatseingriffen wird da-

durch deutlich abgeschwächt. Man könnte jetzt sogar den Spieß umdrehen und eine 

Begründung dafür verlangen, warum man auf Staatseingriffe zugunsten der 

"Marktlösung" verzichten sollte. Eine definitive Antwort auf die Frage, welchem der 

beiden Internalisierungsansätze der Vorzug zu geben ist, kann letztendlich nicht ge-

geben werden. Überraschend ist allerdings die Tatsache, daß das Informationspro-

blem ausgerechnet zu einer relativen Aufwertung staatlicher Maßnahmen führt. 

Diesbezüglich hätte man wohl eher das Gegenteil erwartet. 

Wenn man etwas pragmatischer eingestellt ist, wird man ohnehin keine theo-

retisch einwandfreie Begründung von Staatseingriffen verlangen. Man wird stattdes-

sen den akuten umweltpolitischen Handlungsbedarf erkennen und sich auf den 

Standpunkt stellen, daß die wichtigsten Probleme unserer Zeit Externalitätsproble-

me mit vielen Beteiligten sind, für die Verhandlungen sowieso nicht zur Diskussion 

stehen. Darüber hinaus wird man darauf verweisen, daß Verhandlungen innerhalb 

1 Siehe Richter und Wiegard (1993, S. 198). 
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eines Landes selbst in Situationen mit wenigen Beteiligten empirisch kaum eine 

Rolle spielen dürften. Wirklich bedeutsam werden Internalisierungsverhandlungen 

erst bei der Lösung grenzüberschreitender Umweltprobleme, da hier keine über-

staatliche Regierung existiert, die Regulierungsmaßnahmen vorschreiben könnte. 
Wenn man allerdings die Ergebnisse solcher Verhandlungen betrachtet, hat man 

nicht unbedingt den Eindruck, daß sie erfolgreich waren. Als Paradebeispiel hierfür 
kann der sog. "Umweltgipfel" von Rio im Jahre 1992 angeführt werden. In Verbin-

dung mit anderen Gründen, zu denen sicher in erster Linie die Wahrung nationaler 

Interessen zählt, mag auch asymmetrische Information für dessen Scheitern mitver-

antwortlich gewesen sein. 
Wenn eine übergeordnete Zentralinstanz zur Verfügung steht, erscheint es ins-

gesamt doch eher sinnvoll, auf Staatseingriffe zu bauen. Für Richter und Wiegard 

(1993) besteht kein Zweifel daran, "daß der Staat in vielen Fällen über Gebühren-
oder Steuererhebung, Umweltstandards oder Verkauf von Emissionszertifikaten 

aktiv werden sollte."2 Diese Arbeit sollte gezeigt haben, daß diese Ansicht nicht 

unbegründet ist. Wenn man der gleichen Meinung ist, wird man als Ökonom seine 

künftigen Forschungsanstrengungen auf die Optimierung des bewährten umweltpo-

litischen Instrumentariums unter Berücksichtigung des Informationsproblems kon-

zentrieren, sich dabei aber von den Irrwegen, die die Diskussion der Präferenzent-

hüllungsverfahren aufgezeigt hat, fernhalten. 

2siehe Richter und Wiegard (1993, S. 198 f.). 
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AnhangA 

Herleitung von Gleichung (3.17) 

Die Gewinnfunktion des Schädigers lautet 

(A.1) E(1t)= J b(x(e))- I,~=1 z/0) f(0)d0. 
T 

Nach Vertauschen von Summation und Integration beim zweiten Tenn auf der 

rechten Seite von (A.1) und Erweiterung mit I,~=iJ 0ix(0)f(0)d0 erhält man 
T 

(A.2) E(1t)= f b(x(e)) f(0)d0-
T 

I,:J zi (0)-eix(e) f(0)d0-
T 

I,~=J eix(e) f(S)de. 
T 

Berücksichtigt man in Gleichung (A.2), daß per Definition von u;(0;) die Beziehung 

J zi(e)-eix(e) f(0)d0= 1\(0J f;(0i)d0i gilt und eliminiert anschließend u;(0;) 
T , 

gemäß Gleichung (3.16), dann ergibt sich 

(A.3) E(1t)= f b(x(e)) f(0)d0-
T 

r:1 U; (et) Lee~• f; (0;)dei - L;:J! Lee: E;x( t;)dt; f; (ei )d8; -
1 1 1 

L~=J 8ix(8) f(8)d8. 
T 

8' 
Nach Berücksichtigung von fe~ f; (Si )d0; = 1 und Vertauschung der Integrationsrei-

1 

henfolge beim Doppelintegral im dritten Term auf der rechten Seite von (A.3) folgt 



(A.4) E(1t)= f b(x(0)) f(0)d0-
1 

I,~=1 ui(0~ )- I,~=1(Eix(ti) ( fi (0Jd0i dti -

L,~=J 0ix(0) f(0)d0. 
T 
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Den dritten Tenn dieser Gleichung kann man weiter umfonnen, indem man zu-

nächst beachtet, daß ( f; (0i )d0i =Fi (ti) ist. Dann benennt man die verbleibende 

Integrationsvariable ti um in 0i und setzt für den Erwartungswert Eix(0) die Defini-

tion (3 .13) ein. Schließlich erweitert man mit ~(0), so daß Gleichung 

(A.5) E(1t)= f b(x(0)) f(0)d0-
1 

~• ( +) ~• f.a: f ( ) ( ) Fi (0i) ( ) 
.L.li=lui ei -.L.li:I e,T_,x 0 C e_i d8_i f;(SJf; ei d8i 

I,~=Jeix(0) f(S)de 
T 

resultiert. Daraus ergibt sich nach geeigneter Zusammenfassung, erneuter Ver-

tauschung der Reihenfolge von Summation und Integration in den letzten beiden 

Tennen und Ausklammern von x(S) Gleichung (3.17). 
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Anhang B 

Berechnung von lim <.oi(n). 
n• • 

Es ist zu zeigen, daß 

P(2I,~.1ei::;ßn) =O. 

P(I,~.1 ei ::;ßn) 

Die Schadensparameter Si sind annahmegemäß identisch und unabhängig verteilte 

Zufallsvariablen. Nach dem zentralen Grenzwertsatz konvergiert die Wahrschein-

lichkeitsverteilung einer Summe solcher Zufallsvariablen für n• 00 gegen die Nor-

malverteilung. Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten in Zähler und Nenner 
von (B. l) müssen die Zufallsvariablen I, ei bzw. 2 I, Si zunächst standardisiert 

werden, indem man ihren jeweiligen Erwartungswert subtrahiert und sie anschlie-

ßend durch ihre Standardabweichung dividiert. Da Si im Intervall [O; l] gleichver-

teilt ist, ist E(9i) = 1/2 und Var(9J = 1/12. Nach den Rechenregeln für Erwartungs-

werte und Varianzen von Summen unabhängig und identisch verteilter Zufallsva-

riablen resultiert E(I,:10J=n/2 und E(2I,:10J=n sowie var(I,~.10i)=n /12 

und Var{2I,:10i )=n / 3. Für hinreichend großes n gilt nach Standardisierung 

wobei cp(.) für die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung steht. In glei-

cher Weise erhält man 

so daß sich näherungsweise 
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ergibt. Im nächsten Schritt gilt es, lim 01i(n) zu berechnen. Dieser Grenzwert wird 
n• -

im wesentlichen durch die Höhe des Pro-Kopf-Gewinns ß bestimmt. Daß ß $: 0 

keinen Sinn ergibt, ist klar. Wäre ß ~ 1, dann wäre unter unseren Voraussetzungen 

der Gewinn pro Geschädigten größer oder gleich dem maximal möglichen Schaden 
0+=1. Nach den Regeln des Mechanismus kann aber die Transferzahlung an einen 
Geschädigten ebenfalls höchstens e+ = 1 betragen, so daß der Schädiger selbst im 

für ihn ungünstigsten Fall, in dem er jedem Geschädigten e+ zu zahlen hätte, Ge-
winne machen würde. Er würde also die Produktion unter allen Umständen aufneh-

men und der interessante Fall, daß nicht produziert wird, obwohl es sinnvoll wäre, 

könnte gar nicht auftreten. Damit also das hier betrachtete Problem überhaupt öko-

nomisch interssant ist, muß O < ß <l sein. 

Wegen ß < 1 geht nun der Zähler von (B.4) für n• 00 sicher gegen 0, da das 
Argument von cp(.) immer stärker negativ wird und der Wert der Standardnormal-

verteilung gegen Null konvergiert. Das Verhalten des Nenners im Unendlichen ist 
dagegen nicht eindeutig: Ist ß > 1/2, dann geht das Argument voncp(.) gegen 

unendlich und cp(.) selbst gegen Eins. Für ß = 1/2 nimmt der Nenner unabhängig 

von n den Wert 1/2 an, da cp(O) = 1/2 ist. Für ß ~ 1/2 konvergiert demnach OJi(n) 

gegen Null. 

Falls ß < 1/2 ist, strebt auch der Nenner von von (B.4) gegen Null. Nach An-

wendung des Satzes von L'Höspital kann aber das Verhalten von OJi(n) eindeutig 

bestimmt werden. Dieser Satz besagt, daß, wenn 

(B.5) limcp( u(n))=limcp( v(n))=O 
n•- n•-

ist, die Beziehung 

. cp(u(n)) . cp'(u(n))u'(n) 
(B 6) hm--=hm----

• n• -cp(v(n)) •• -cp'(v(n))v'(n) 

gilt. Daraus folgt 
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(B.7) 
<p( ✓n✓3(ß-1)) 

limro2 (n)=lim~-----~ 
n•- n•- <p( ✓fi ✓12 (ß -1 / 2)) 

. <p'(✓n✓3(ß-1))✓3(ß-1)(112✓n) 
= hm-r-=c---===----,--==---r-------,=..-

n•- q,'(✓n✓12(ß- l / 2))✓12(ß-1 / 2)(1 / 2✓n). 

Dabei bezeichnet <p'(.) die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Allgemein 

gilt für die Dichte einer standardnormalverteilte Zufallsvariable y 

1 _r:_ 
(B.8) <p'(y)= ~ e 2 • 

v27t 

Wenn man in (B.8) die Werte aus (B.7) einsetzt, erhält man schließlich 

(B.9) 
. (ß-l)e-1i2(✓n"1CH)2 

hmro2 (n)= 2 
n•- 2(ß-1 / 2)e-Ii2(✓nJf2(~-l/2)) 

1 (ß-1) -~n(J-9~/2) 
2 (ß-l/2)e 

Da der Exponent der e-Funktion für ß<l/2 insgesamt negativ ist, ist auch in diesem 
Fall lim Cüi(n) = 0. 

n•-
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Anhang C 

Ein einfaches Beispiel für die fehlende individuelle Rationalität des AGV-Me-

chanismus 

Der erwartete Gewinn des Schädigers im Enthüllungsgleichgewicht beträgt 

(C.l) E1t(a) = E8{b(x*,a)- d(x*,0)} - E8{E0(0)} = 

= E8{b(x* ,a) - d(x* ,0)} - E8E.{b(x* ,a)}. 

Die Grenzgewinnfunktion des Schädigers sei durch b'(x,a)=a - ex, die Grenzscha-
densfunktion des Geschädigten durch d'(x,0) = 0 definiert. Daraus folgt 

(C.2) b(x,a) = x(a - cx/2) 

und 

(C.3) d(x,0) = 0x 

sowie 

(C.4) x* = (a - 0)/c. 

Setzt man (C.4) in (C.2) und (C.3) ein und bildet die jeweiligen Erwartungswerte, 

dann erhält man 

(C.5) E8{b(x*,a)} = (l/2c)(a2 - E(02)), 

(C.6) E8{d(x*,a)} = (l/2c)(aE(0)- E(e2)) und 

(C.7) EaE.{b(x*,a)} = (l/2c)(E(a2)- E(02)). 

Nach Aufsummieren der letzten drei Gleichungen ergibt sich 

(C.8) E1t(a) = (l/2c)(a2 - 2aE(0) - E(a2) + 2E(e2)). 
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Der AGV-Mechanismus ist nur individuell rational, wenn E1t(a)~0 ist. Nehmen wir 

beispielsweise an, 0 sei im Intervall [0,1] und a im Intervall [1,2] gleichverteilt. In 

diesem Fall ist E(0) = 1/2, E(02) = 1/3 und E(a2) = 7/3.3 Die Bedingung für indivi-

duelle Rationalität reduziert sich dann auf 

(C.9) a2 - a -5/3 ~ 0. 

Diese ist nur dann erfüllt, wenn ungefähr a ~ 1,88 ist, d.h. der Mechanismus ist mit 

Wahrscheinlichkeit F .( 1,88) = 0,88 nicht individuell rational. 4 

b 
3 . . . . 2 1 b 2 1 11 31 Bei der Gle1chverteilung gilt E(y ) = --faY dy=-- -y , falls y e [a,b]. 

b-a b-a3 a 

4F3(.) ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion von a. 
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